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V e ro r d n u n g  
zur Änderung der Berufsbildungszuständigkeitsverordnung. 

Vom 11. August 2009. 

Aufgrund des § 1 05 des Berufs bi ldungs gesetzes vom 
23. März 2005 (BGB! .  1 S. 93 1 ) ,  zuletzt geändert durch 
Artikel 1 5  Abs .  90 des Gesetzes vom 5.  Februar 2009 
(BGBL 1 S. 1 60, 270) ,  wird verordnet: 

§ I 

Die Berufsbi ldungszuständigkeitsverordnung vom 1 9 . Jul i  
2 006 (GVB L  LSA S.  420) wird wie folgt geändert: 

I .  § 3 B uc hst.  I erhält folgende Fassung: 

"I) das Landesverwaltungsamt  

für  d ie  Berufsaus bi ldung i n  Berufen der  Landwirt
schaft und Haus wirtschaft e inl'chl ießl ich dcr Aner
kennung der Eignung der Ausbi ldungsstätte nach 
§ 2 7  Abs. 3 Satz I und Abs .  4 Satz I des Berufsbi l 
d ungs gesetzes ," . 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) I n  Numm er 3 werden die Wörter , ,studienins ti tut des 
Landes Sachsen-Anhalt" d urch die Wörter " Aus- und 
Fortbi ldungs i nstitut des Landes Sachsen-Anhalt" 
ersetzt. 

M a g d e b u r g, den 1 1 .  August 2009. 

b) N ummer 6 erhält folgende Fassung: 
,,6. d as Landesverwaltungs amt 

a) für den Beruf des Fachanges te l l ten  für Bäder
betriebe, 

b) fUr die beruf l iche Fortbi ldung zum anerkannten 
Absc hluss GeprUfter MeisterfUr Bäderbetriebe," . 

3 .  § 5 erhält folgende Fassung: 

,,§ 5 

Zuständige Stel le fUr d ie Berufsbildung i n  Berufen 
der Landwirtschaft und Hauswirtschaft nach § 71 Abs .  3 
i n  Verbindung m i t  Abs .  8 des Berufsbi ldungsgesetzes 
is t das Landes verwaltungsamt; oberste Fachaufsichts 
behörde ist das fUr Landwirtschaft zuständige Minis
ter ium." 

4 .  § 9 Abs. I S at z  2 wird a ufge hoben.  

§ 2  

( J) Dies e  Verordnung tritt vorbehalt l ich des Abs atzes 2 
am Tage nach i h rer Verk Undung i n  Kraft. 

(2) § 1 N r. 1 und 3 tritt am I .  Oktober 2009 i n  Kraft. 

Die Landesregierung 
Sachsen-Anhalt 

Prof. Dr. B ö h m e r We r n i ck e  
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B e k a nn t m achu n g  
der Neufassung der Gemeindeordnung. 

Vom 10. August 2009. 

Aufgrund des Artikel s  1 0  des Zweiten Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Kommuna lverfassungsrechts vom 
26. M ai 2009 (GV B I .  LSA S .  238) wird nachstehend der 
Wortlaut der Gemei ndeordnu ng für das Land Sachsen
Anhalt  unter i hrer neuen Überschrift in  der vom 30. Mai 
2009 an geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt: 

I .  d ie am I .  Ju l i  1 994 in  Kraft getretene Gemeindeord
nung für das Land Sachsen- Anhalt vom 5. Oktober 
1 993 (GV B I .  LSA S. 568), 

2 .  den am 1 0. Februar 1 994 in  Kraft getretenen Artikel 4 
des Gesetzes zur Ä nderung des Gesetzes über kom
munale Gemeinschaftsarbeit und anderer kommunal 
recht l icher Vorschriften vom 3 .  Februar 1 994 (GV BI .  
LSA S .  1 64), 

3. den am 1 1 . November 1 995 in Kraft getretenen Ar
t ikel I des Gesetzes über das Kommunalwahl recht für 
nichtdeutsche Unionsbürger vom 6. November 1 995 
(GV B I .  LS A S .  3 1 4), 

4.  den am I .  Apri l 1 997 in Kraft getretenen Artikel 2 
des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe und 
zur Änderung kommunal rechtl ic her Vorschriften vom 
24. März 1 997 (GV B I .  LSA S. 446), 

5 .  den am 4. Apri l 1997 in K raft getretenen Arti kel 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Frauenfördergesetzes und 
kommunalrechtl icher Vorschriften vom 25 . März 1 997 
(GV B I .  LSA S. 460), 

6. den am 3 I .  J u l i  1 997 in Kraft getretenen Artikel I des 
Gesetzes zur Herabsenkung des Wah lalters zur aktiven 
Tei l nahme an Kommuna lwah len vom 25 . Ju l i  1 997 
(GV B I .  LSA S. 7 1 5 ),  

7 .  den am 6. August 1 997 in  Kraft getretenen Artikel 
des Kommunalrechtsänderungsgesetzes vom 31 . J u l i  
1 997 (GVB I .  LSA S .  72 1 ), 

8 .  den am 24. November 1 998 in Kraft getretenen Ar
tikel I des Gesetzes über die gleichze itige Durch
führung von Kommunalwahlen und staat l iche n  Wahlen 
vom 1 7 . November 1 998 (GV B I .  LSA S. 460), 

9. den am I .  Januar 1 999 in  Kraft getretenen Art ike l  2 
des Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsord
nung des Landes Sachsen-Anhalt und der Gemeinde
ordnung vom 2 1 .  Dezember 1 998 (GV B I .  LSA S. 4(9), 

10. den am I .  Mai 1 999 ifl Kraft getretenen Artikel I des 
Gesetzes zur Förderung der ,kommunalen Mandats
tätigkeit vom 26. Apri l 1 999 (GV B I .  LSA S .  1 52), 

1 1 .  den tei l s  am 1 2 . Dezember 2000, tei l s  am I .  Ju l i  2004 
in Kraft getretenen Arti kel I des Ersten Vorschalt
gesetzes zur Kommunalreform vom 5. Dezember 2000 
(GV B I .  LSA S. 664), 

1 2. den am 1 6. Januar 200 I in Kraft getretenen Artikel I 
des Gesetzes zur Konsolidierung der Verwaltungsge
meinschaften vom 1 0. Januar 200 1 (GV BI .  LSA S. 2), 

1 3 . den am 1 0. Apri l 200 1 in  Kraft getretenen Artikel 2 
des Gesetzes über das kommunale Unternehmensrec ht 
vom 3 .  Apri l 200 1 (GV B I .  LSA S. 1 36), 

1 4. den am 2 .  November 200 1 in Kraft getretenen Artikel 2 
des Dritten Vorschaltgesetzes zur Kommunalreform 
vom 26. Oktober 200 1 (GV B I .  LSA S. 434), 

1 5 .  den am 27. November 200 1 in Kraft getretenen Ar
t ike l  2 des Gesetzes zur G le ichste l lung beh inderter 
und n ichtbehinderter Menschen in Sachsen-Anhalt  
vom 20. November 200 1 (GV B I .  LSA S .  457), 

1 6. den am I .  Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1 6  
des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 7. Dezember 
200 I (GVBI .  LSA S. 540), 

1 7 . die am I .  Mai 2002 in Kraft getretene Nummer 53 
der An lage zum Vierten Rechtsberein igungsgesetz 
vom 1 9. März 2002 (GV B I .  LSA S. 1 30), 

1 8 . den am 1 3 . August 2002 i n  Kraft getretenen ArtikelS 
des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbst
verwaltung vom 7. August 2002 (GVBI .  LSA S. 336) ,  

1 9. den am I .  Januar 2003 in  Kraf t  getretenen Artike l  6 
des Haushal

'
tssanierungsgesetzes 2003 vom 26. Februar 

2003 (GV B I .  LSA S .  22), 

20. den am I .  September 2003 in Kraft getretenen Artikel 2 
des Zweiten Investitionserleichterungsgesetzes vom 
1 6. Ju l i  2003 (GV B I .  LSA S .  1 58),  

2 1 .  den am 20. November 2003 in Kraft getretenen Ar
t ikel I des Gesetzes zur Fortentwicklung der Verwal
tungsgemeinschaften und zur Stärkung der gemei nd
l ichen Verwaltungstätigkeit vom 1 3 . November 2003 
(GV B I .  LSA S .  31 8), 

22. den am 27. März 2004 in  Kraft getretenen Artikel I 
des Gesetzes zur Erleichterung der Haushal tsführung 
der Kommunen vom 23 . März 2004 (GV B I .  LSA 
S . 230), 

23. den am 3 I .  März 2004 in  Kraft getretenen Artikel 2 
des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund 
der bundesrecht l ichen Einführung des Rechtsinsti tuts 
der E ingetragenen Lebenspartnerschaft vom 26. März 
2004 (GV B I .  LSA S. 234), 

24. den am I .  Januar 2005 in Kraft getretenen Artikel 3 
des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontro l le vom 
28.  Apri l 2004 (GVB I .  LSA S. 246) , 

25. den am I .  Januar 2005 in Kraft getrete nen Artikel I 
des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. De
zember 2004 (GV B I. LSA S. 852), 

26. den am 30. Dezember 2004 i n  Kraft getretenen Ar
t ikel I des Gesetzes zur Änderung der Gemeindeord
nung und weiterer Vorschriften vom 22. Dezember 
2004 (GVB I .  LSA S. 856), 

27. den am I .  Ju l i  2007 in  Kraft getretenen § 22 
Abs. 2 des Gesetzes zur Kreisgeb ietsneuregelung 
vom 1 1 .  November 2005 (GV B I .  LSA S .  692), 
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28.  den am I .  Dezember 2005 in Kraft getretenen Ar
tikel 1 0  des Ersten Reehts- und Verwaltungs verein
fachungsgesetzes vom 1 8. November 2005 (GV B I .  
LSA S .  698), 

29. den am 3 1 .  Dezember 2005 in Kraft getretenen 
Artikel 3 des Gesetzes zur Fortentwick lung des Kom
munalverfassungsrechts vom 20. Dezember 2005 
(GV B I .  LSA S. 808), 

30. den am I .  J u l i  2006 in  Kraft getretenen Artikel  8 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Landesdiszi r l inarrechts 
vom 2 1 .  M ärz 2006 (GVBI .  LSA S.  1 02 ), 

3 1 .  den am I. Januar 2006 in Kraft getretenen Art ike l  2 
des Gesetzes über ein Neues Kommunales H aushal ts
und Rechnungswesen für die Kommunen im Land 

M a g d e b u  r g, den 1 0. August 2009. 

Sachsen-Anha lt vom 22. März 2006 (GV B I .  LSA 
S. 1 28), 

32. den am 24. November 2006 i n  Kraft getretenen Ar
tikel I des Gesetzes zur Änderung kommuna lrecht
l icher Vorschri ften vom 1 6. November 2006 (GV B I .  
LSA S.  522), 

3 3 .  das am 1 3 . November 2007 in  Kraft getretene Dritte 
Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 
7. November 2007 (GVBI .  LSA S .  352), 

34. den am 2 1 .  Februar 2008 in  Kraft getretenen Arti kel 3 
des Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform vom 
14. Februar 2008 (GV B I .  LSA S. 40). 

35 .  den am 30. Mai  2009 in Kraft getrelenen Arlikel  2 des 
eingangs genannten Gesetzes. 

Der Minister des Innern 
des Landes Sachsen-A nhalt 

H ö v e l m a n n  
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Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
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Erster Teil 
Wesen und Aufgaben der Gemeinde 

I .  Abschnitt  
Grundlagen der Gemeindeverfassung 

§ I 
Gemeind l iche Selbstverwaltung 

( I )  Die Gemeinde is t  Grund lage und Gl ied des demo
kratischen S taates. Sie verwaltet in eigener Verantwortung 
i h re Angelegenhe i ten  im Rahmen der Gesetze mit dem 
Ziel , das Woh l  i hrer Einwohner zu fördern. 

(2) Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft. 

1; ? S -

Aufgaben der Gemeinde 

( I )  Die Gemeinde ist in i hrem Gebiet der aussch l ießliche 
Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit die 
Gesetze nicht ausdrück l ic h  etwas anderes bestimmen. S ie 
s te l l t  in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit d ie  für 
i hre Einwohner erforderlichen sozialen, ku l turel len und 
wirtschaftl ichen öffentl ichen Einrichtungen bereit. 

(2) Sonderverwaltungen sol len neben der Gemeindever
wallung grundsätzl ich nicht bestehen. Bestehende Sonder
verwa ltungen sol len in die Gemeindeverwaltung über
geführt werden. 

§ 3 
Aufbringung und Bewirtschaftung der Mittel 

(I) Die Gemeinde hat die zur Erfül lung ihrer Aufgaben 
notwendigen Mittel nach Maßgabe der Gesetze aus 
eigenen Einnahmen aufzubringen. Sie hat i hr Vermögen 
und i hre Einkünfte so zu verwalten, dass unter pfl egl icher 
Behandlu ng der Steuerkraf t die Gemeindefinanzen gesund 
bleiben. 

(2) Soweit die eigenen Einnahmen n icht ausreichen, 
s te l l t  das Land die erforderl ichen M ittel durch über
gemeindl ichen Finanzausgleich zur Verfü gung. Bei 'der 
Prüfung der Finanzkraft der Gemeinde ist i nsbesondere 
die S teuerkraftmesszah l zu berücksichtigen .  

§ 4  
Eigener Wirkungskreis 

( I) Zum e igenen Wirkungskreis (fre iwi l l ige Aufgaben 
und Pfl ichtaufgaben) gehören a l le  A ngelegenheiten der 
ört l ichen Gemeinschaft sowie die Aufgaben, die der 
Gemeinde durch Gesetz oder sonstige Rechtsvorschrift 
a ls  eigene zugewiesen sind.  Neue Aufgaben können der 
Gemeinde nur durch Gesetz auferlegt werden; dabei ist 
gleichzeitig die Aufbringung der Mittel sicherzuste l len .  

(2) In die Rechte der Gemeinde kann nur aufgrund 
eines Gesetzes eingegriffen werden. 

(3) Im eigenen Wirkungskreis ist die Gemeinde nur an 
die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften gebunden. 
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§ 5 
Übertragener Wirkungskreis  

(I) Der Gemeinde können durch  Gesetz s taat l iche Auf
gaben zur Erfü l lung nach Wei sung übertragen werden 
(Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises); dabei sind 
die erforderl ichen Mi ttel zur Verfügung zu ste l len.  

(2) Aufgaben der Gemeinde aufgrund von Bundes
gesetzen,  die das Land im Auftrag des Bundes ausführt 
oder zu deren Ausführung d ie  Bundesregierung EinzeI
weisungen ertei len kann, gehören zum übertragenen Wir
kungskreis .  

(3) Die  Gemeinde ste l l t  d ie Dienstkräfte und E inrich
tungen zur Verfügung, die für die Erfü l lung der Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises erfo rderl ich sind.  I h r  
fl ießen d i e  m i t  d iesen Aufgaben verbundenen E i n nahmen 
zu. 

(4) Hat die Gemeinde bei der Erfül lung von Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskre ises e ine Maßnahme auf
grund einer Weisung der Fachaufsichtsbehörde getroffen 
und wird d ie  Maßnahme aus recht l ichen oder tatsäch l ichen 
Gründen aufgehoben, so erstattet das Land der Gemei nde 
a l le  notwend igen Kosten,  d ic i hr durch d ie  Ausführung der 
Weisung en tstanden sind.  

(5) Die Gemeinde ist zur Geheim haltung al ler Ange
legenheiten verpfl ichtet, deren Geheimhaltung a l lgemein 
vorgeschrieben oder im Einzelfal l von der dazu befugten 
staatlichen Behörde angeordnet is t .  Verwaltungsvorschriften, 
die dazu dienen, die Geheimhaltung sicherzuste l len,  
gelten nach näherer Bestimmung des M in isteriums des 
l nnern auch für d ie  Gemeinde. 

§ 6 
Satzungsgewalt 

(I) Die Gemeinde kann im Rahmen der Gesetze i hre 
eigenen Ange legenheiten durch Satzung rege ln .  I m  über
tragenen Wirkungskreis können Satzungen nur aufgrund 
besonderer gesetzl icher Ermächtigung erlassen werden.  

(2)  Satzungen bedürfen der Genehmigung der  Kommunal
aufs iehtsbehörde nur, sowei t  d ies gesetzl ich vorgeschrieben 
i s t .  S ie  s ind von dem Bürgermeister zu unterzeichnen und 
bekanntzumachen. Sie s ind der Kommunalaufsichtsbehörde 
mi tzutei len . 

(3)  Das M in i s terium des lnnern wird ermächtigt, durch 
Verordnung die Form der öffentl ichen Bekann tmachung 
von Satzungen einsch l ießlich der Ersatzbekanntmachung 
von Plänen, Karten und sonst igen An lagen sowie die 
Form der öffent l ichen Auslegung von Satzungen u nd Sat
zungsentwürfen zu rege ln .  Dabei können unterschiedl iche 
R egelungen für Gemeinden verschiedener Größenordnung 
getroffen, d ie Bekanntmachung in best immten Verkün
dungsblättern vorgesehen und Gebietskörperschaften zur 
E inrich tung von Verkündungsblältern verpfl ichtet werden, 
soweit andere geeignete Verkündungsmögl ichkei ten nich t  
bestehen. 

(4) I s t  eine Satzung unter Verletz ung von Verfahrens
oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthal ten oder 
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aufgrund d ieses Gesetzes erlassen worden s ind, zustande 
gekom men, so ist d iese Verletzung unbeacht l ich,  wenn 
sie n icht  schrift lich innerhalb  e ines J ahres seit Bekannt
machung der Satzung gegenüber der Gemei nde u nter 
BeLeichnung der verletzten Vorsc hrift und der Tatsache, 
die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden is t .  Dies 
g i l t  n icht ,  wenn die Vorschriften über die Genehmigung 
oder die Bekanntmac hung der Satzung verletzt worden 
s ind .  

(5 ) Satzungen treten, wenn kein  anderer Zeitpunkt 
best immt i st, m i t  dem Tage nach  der Bekanntmachung in  
K raft. 

(6) J ede Person hat das Recht, Satzungen einsch l ießl ich 
al ler Anlagen und Pläne innerhalb der öffent l ichen Sprech
zei ten ei nzusehen und sich gegen Erstattung der dadurch 
entstehenden Kosten Abschriften geben zu lassen. 

(7) Ordnungswidrig handel t ,  wer vorsätzl ich oder fahr
l ässig e inem Gebot oder Verbot einer Satzung zuwider
handelt, soweit d ie Satzung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist .  Die Ordnungswid
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro geahndet 
werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. I Nr. I 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Gemeinde.  

(8) Die Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend für den 
Flächennutzungsplan. Absatz 4 gi l t  auch entsprechend für 
Verordnungen der Gemeinde. 

§ 7 
H auptsatzung 

( I) J ede Gemeinde muss eine Hauptsatzung erlassen. 
I n  ihr ist  zu regeln ,  was nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist ;  auch andere für 

die Verfassung der Gemeinde wesentl iche Fragen können 
in der H auptsatzung geregel t  werden. 

(2) Die Hauptsatzung wird m i t  der Mehrheit der 
Mi tg l ieder des Gemeinderates beschlossen; s ie  bedarf 
der Genehmigu ng der Kommunalaufsichtsbehörde. Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, soweit die Haupt
satzung mit den Gesetzen nicht vereinbar is t .  Änderungen 
der Hauptsatzung finden im gleichen Verfahren statt. 

§ 8 
I nha l t  der Satzu ngen 

Die Gemeinde kann im eigenen Wirkungskreis durch 
Salzung insbesondere 

I. die Benutzung ih res Eigentums und ih rer öffentl ichen 
Einrichtungen regel n und Gebühren für die Benutzung 
festsetzen ; 

2. für d ie Grundstücke ih res Gebietes den Anschluss an 
Wasserlei tung, Kanalisation ,  S traßenrein igung, Fern
wärmeversorgung und ähn l iche der Gesundheit der 
Bevölkerung dienende Einrichtungen (Anschlusszwang) 
und die Benutzung dieser Einrichtu ngen, der öffent
l ichen Begräbnisplätze, Bestattungseinrichtungen und 
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben, wenn 
sie ein dringendes öffentl iches Bedürfnis dafür fest-
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stel l t .  Die Satzung kann Ausnahmen vom A nsch luss
oder Benutzungszwang zulassen; s ie kann ihn auf 
bestimmte Tei le des Gemeindegebiets und auf bestimmte 
G ruppen von Grundstücken oder Personen beschränken. 

§ 9 
(weggefal len) 

§ 1 0  
Gemeindearten 

(I) Die Gemeinde, d ie  nicht die Stel lung einer Kreis
freien Stadt hat,  gehört e inem Landkreis an (kreisan
gehörige Gemeinde). Kreisangehörige Gemeinden s ind 
Einhei tsgemeinden u nd Gemeinden, d ie einer Verwal tungs
gemeinschaft oder einer Verbandsgemeinde angehören. 
Einheitsgemeinden sol len mindestens 1 0  000 Einwohner 
haben. Soweit eine im Landesvergleich der Landkreise 
weit unterdurchschnitt l iche Bevölkerungsdichte oder eine 
besondere geografische Lage vorl iegt und e in  s innvol ler 
Zusammensch luss nicht möglich ist ,  kann von der in  Satz :3 

genannten M indestgröße abgewichen werden ;  h ierbei darf 
die Einwohnerzahl 8 000 n icht unterschreiten. I n anderen 
Fäl len kann von der M i ndestgröße von 1 0 000 Einwohnern 
geringfügig abgewichen werden, soweit besondere Um
stände die A nnahme rechtfertigen, dass  d ie  dauerhafte 
Leistungsfähigkeit erreicht w i rd. 

(2) Kreisfreie Städte s i nd die Städte Dessau-Roßlau, 
Halle (Saale) und Magdeburg. E ine Gemeinde, d ie m indes
tens 90 000 Einwohner hat, kann durch Gesetz auf A ntrag 
zur Kreisfreien Stadt erklärt werden. 

§ I I  
Aufgaben der Krei sfreien Stadt 

Die Kreisfreie Stadt erfü l l t neben ihren Aufgaben als  
Gemeinde in  ihrem Gebiet a l le Aufgaben, die dem Land
kreis obl iegen. 

2 .  A bschnitt 
Benennung und Hoheitszeichen 

§ 1 2  
Name 

( I )  Die Gemeinde führt i hren bisherigen Namen, Ge
mei ndete i le  führen ihre bisherige Benennu ng. 

(2) Der Landkreis  kann auf Antrag der Gemeinde den 
Gemei ndenamen ändern; vor der Antragste I lung s i nd die 
betroffenen Bürger zu hören. Über d ie  Benennung oder 
die Änderung der Benennung von Gemei ndetei len ent
scheidet die Gemeinde nach Anhörung der betroffenen 
B ürger. Das Landesverwal tungsamt kann den Namen kreis
f reier Städte au f ihren Antrag ändern. 

§ 13 
B ezeichnu ngen 

( I )  Die B ezeichnung S tadt f ührt die Gemei nde, der diese 
Bezeichnung nach bisherigem Recht zusteht. Der Land-

k reis  kann auf Antrag die Bezeichnung Stadt ei ner solchen 
Gemeinde verleihen, die nach Einwohnerzahl ,  S ied lungs
form und Wirtschaftsverhäl tn i ssen städtisches Gepräge 
trägt. Wird e ine Gemeinde mit der Bezeichnung S tadt i n  
eine andere Gemeinde eingegl iedert oder m i t  anderen 
Gemeinden zu einer neuen Gemeinde vereinigt, kann 
die übernehmende oder neu gebi ldete Gemeinde diese 
Bezeichnung als  eigene Bezeichnung weiterführen . 

(2) Die Gemeinde kann auch sonstige überkommene 
B ezeichnungen weiterführen .  Der Landkreis kann auf 
A ntrag der Gemeinde Bezeichnungen verleihen oder 
ändern. Das Landesverwaltungsamt kann auf Antrag 
k reisfreier Städte eine Bezeichnung verleihen oder ändern .  

( 3 )  M agdeburg führt d i e  Bezeichnung Landeshauptstadt .  

§ 1 4  
Wappen, Flaggen, Dienstsiegel 

( I )  Die Gemeinde und die Gemei'ndet ei le  führen ihre 
bisherigen Wappen und i hre bisherigen Flaggen.  

(2)  Die Annahme neuer Wappen und Flaggen oder ihre 
Ä nderung bedarf der Genehmigung des Landkreises. Die 
A nnahme neuer Wappen und Flaggen der kre isfreien 
Städte oder ih re Ä nderung bedarf der Genehmigung des 
Landesverwaltungsamtes. 

(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiege l .  Ist sie zur 
Führung eines Wappens berechtigt, führt sie d ieses in  i h rem 
Dienstsiege l .  Das Min i sterium des I nnern wird ermächtigt, 
durch  Verordnung das N ähere zu bestimmen. 

3. Abschnitt 
Gemeindegebiet 

§ 1 5  
Gebietsbestand 

( I )  Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grundstücke, 
die nach gel tendem Recht zu ihr gehören. Grenzstreitig
keiten entscheidet die Kommunalaufs ichtsbehörde. 

(2) Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen sein ,  
dass die örtliche Verbundenheit der  Einwohner gewahrt und 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfül lung i hrer 
Aufgaben gesichert ist .  

(3) J edes G rundstück so l l  zu einer Gemeinde gehören. 
Aus G ründen des öffentl ichen Wohls  können G ru ndstücke 
außerhalb e iner  Gemeinde verbleiben oder aus i hr ausge
g l iedert werden (gemei ndefreie Gebiete) .  Das M i nisterium 
des l n nern regelt die Verwa l tung der gemeindefreien 
Gebiete durch Verordnung; es ste l l t  h ierbei s icher, dass 
d ie  Einwohner entweder unmittelbar oder durch eine 
gewäh l te Vertretung an der Verwaltung tei l nehmen. 

§ 1 6  
Gebietsänderu ngen 

( I )  Aus G ründen des öffentl ichen Wohls  können 
Gemei nden und gemei ndefreie Gebiete aufgelöst, neu 
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gebi ldet oder in i hren Grenzen geändert werden (Gebiets
änderungen). 

(2) Werden Gemeindegrenzen geändert, die zugleich 
Landkreisgrenzen s ind, so bewirk t  die Ä nderung der 
Gemeindegrenzen unmittelbar auch d ie Änderung der 
Landkreisgrenzen, 

§ 1 7  
Verfahren 

( I )  Gemeindegrenzen können durch Vere inbarung der 
betei l i gten Gemeinden mi t  Genehmigung der Kommunal 
aufsichtsbehörde geändert werden, Soweit durc h  Verein
barun g  Gemeindegrenzen geändert werden, d ie  zugleich 
Kreisgrenzen s ind, obliegt die Genehmigung der  oberen 
Kommunalaufsichlsbe hörde, Die Kreiszugehörigkeit und 
d ie  Landkreisgrenzen ändern s ich zum Zeitpunk t des 
I nk rafttretens des Gebietsänderungsvertrages .  Kommt 
eine e invernehml i::he R egel ung  zur Kreiszugehörigkeil 
n icht  zustande odel' s l immt e iner der hete i l  igten Landkreise 
einem Kreiswechsel n icht  zu und l iegt ein A ntrag auf 
Gebietsänderung bis zum 31, M ärz 2004 vor, wird das 
Min i s terium des I nnern ermächtigt, durch Verordnung eine 
Zuordnung zu einem der betei li gten Landkreise vorzu
nehmen. Bei der Ertei lung der Genehmigung ist in der 
R egel  davon auszugehen, dass im Fal l e  einer Gebiets
änderung zu Gemeinden mit  mindestens 10 000 Ei nwo h
nern das I nteress,! an der B i ldung oder Vergrößerung 
dem Gemeinwoh l entspricht. Daneben sol len Gesichts
punkte der Raumordnung und Landesplanung sowie d ie  
ört l ichen Zusammenhänge, insbesondere wirtschaft l iche 
und naturräumliche Verhäl tnisse wie auch  historische 
und landsmannschaft l iehe Verbundenheiten, berücksich
t igt werden, Die Vereinbarung nach Satz I muss von den 
Gemeinderäten der betei l igten Gemeinden mit  der Mehr
heit  der M i tg l ieder beschlossen werden, Vor der Beschluss
fassung s ind  die Bürger zu hören,  die in dem unmittelbar 
betroffenen Gebiet wohnen. Dies gilt nicht, wenn über d ie 
Eingl iederu ng einer Gemeinde i n  eine andere Gemei nde 
oder d ie  N eubi ldung einer Gemeinde durc h  Vereinigung 
von Gemei nden ei n Bürgerentscheid (§ 26) durc hgerührt 
wird .  

(2) Gegen den W i l len  der bete iligten Gemeinden können 
Gemeindegrenzen nur durch  Gesetz geändert werden. Das 
Gleic he gilt für d ie Neubildung einer Gemeinde aus Tei len 
einer oder mehrer,�r Gemeinden . Vor Erlass des Gesetzes 
müssen die bete i l igten Gemeinden und die Bürger gehöft 
werden, die in dem unmittelbar betroffenen Gebiet wohnen. 
Die Durchfü hrunf: der Anhörung der Bürger obl iegt den 
Gemeinden a ls Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises . 

(3 )  Tritt durch  e l ie Gebietsänderung eine Änderung der 
Landkreisgrenzen nach § 1 6  A bs.  2 e in ,  so sind auch d ie  
bete i l igten Landkreise vorher zu hören .  

(4) Das M inister ium des I nnern wird ermächtigt, Grenz
änderungen nach Absatz :2 Satz I ,  d ie  nur Gebietste i l e  
betreffen,  durch d::ren LJmgl iederung der  Bestand der  be
tei l i gten Gemeinden nicht gefährdet wird ,  durc h  Verord
nung vorzunehmen. Absatz 2 Sätze 3 und 4 sowie Absatz 3 
gel ten entsprechend, 
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(5) Das Minis terium des I nnem w ird ermächtigt ,  die 
Neubi ldung einer Gemeinde durch Ausgl iederung von 
Gebietstei len aus e iner Gemeinde durch Verprdnung vor
zunehmen, wenn 

I .  Gründe des öffent l ichen Woh ls vor l iegen, 

2, d ie  neu zu bi ldende Gemeinde und die von der Aus
gl iederung betroffene Gemeinde jewei l s  die für eine 
Einheitsgemeinde erforderl iche M indesteinwohnerzah l 
aufweisen oder die neu zu bi ldende Gemeinde Mi t
g l iedsgemeinde e iner Verbandsgemeinde wird und 

3. die von der Ausgliederung von Tei len ihres Gebietes 
betroffene Gemeinde mit der Mehrhei t  der M i tg l ieder 
i hres Gemeinderates zustimmt. 

Absatz 2 Satz 3 und 4 sowie Absatz 3 gelten entsprechend, 

(6) I n  der Verordnung nach Absatz 5 s ind die erforder
l ichen Bestimmungen über die Rechtsfolgen und die Aus
ei nandersetzung zu treffen, insbesondere über 

I, den Namen der neu gebildeten Gemeinde, 

2. den Sitz der neu gebildeten Gemeinde, 

3. die Rechtsnachfolge, 

4. die Geltung des Ortsrechts, 

5. die Übergangsorgane bis zur Neuwahl .  

D i e  Verordnung kann Bestimmungen über d i e  Rechts
nachfolge u nd die Ausei nandersetzung einer Vereinbarung 
zwischen der bestehenden und der neu gebi ldeten Gemein
de überlassen. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung 
der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde. 

§ /8  
Vereinbarungen und Bestimmungen 

zur Gebietsänderung 

( I) Die Gemeinden können in der Vereinbarung nach 
§ J 7 Abs, I Regelungen insbesondere über die Auseinander
setzung, d ie  Rechtsnachfolge, das neue Ortsrecht, die Ein
führung von Ortschaften und d ie Änderungen in  der Ver
waltung treffen, soweit nicht  e ine Regelung durch Gesetz 
oder Verordnung erfolgt. Findet e ine Neuwah l s tatt, so 
sollen sie ferner vereinbaren, wer bis zur Neuwah l 
d ie  Befugn isse der Organe wahrn immt. Die Gemeinden 
können auch vere inbaren, dass der Gemeinderat einer auf
zulösenden Gemeinde oder, soweit eine einzelne Neuwahl 
nach § 46 Abs, I des Kommunalwah lgesetzes vereinbart 
w i rd, der Gemeinderat der aufnehmenden Gemeinde für 
den Rest der Wahlperiode als Ortschaftsrat fortbesteht 
oder der Bürgermeister e iner aufzulösenden Gemeinde für 
den Rest seiner Wah lperiode Ortsvorsteher w i rd .  Führt die 
Gebietsänderung n icht zur B i ldung einer neuen Gemeinde, 
können die Gemeinden für den Rest der Wah l periode an
s tel le  der Onschaftsverfassung auch vereinbaren, dass M it
g l ieder des Gemeinderates der aufzu lösenden Gemeinde 
für den Rest der Wah l periode mit beratender Stimme an 
den S itzungen des Gemei nderates lind seiner Ausschüsse 
der aufnehmenden Gemeinde tei lnehmen. Die Verein
barung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufs ic hts
behörde. 
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(2 ) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande oder wird 
s ie von der Kommunalaufsichtsbehörde n icht genehmigt 
oder s i nd weitere Gegenstände zu regeln ,  so tri fft d ie Kom
munalaufsichtsbehörde die erforder l ichen Bestimmungen ,  

(3)  Die Vereinbarung m it der  Genehmigung und d ie  
B estimmungen der  Kommunalaufs ic htsbehörde s i nd i m  
amtl ichen Verkündungsblatt des L andkreises zu veröffent
l ic hen . Gibt der Landkreis kein eigenes Verkündungs
blatt heraus ,  erfolgt d ie  Veröffentl i chung i m  Amtsblatt des 
Landesverwaltungsamies. 

§ 1 9  
Wirkungen der Gebietsänderung 

( I )  Die Gebietsänderung, d ie Vereinbarung nach § 1 7  
Abs. I und d ie Bestimmungen der Kommunalaufs ichts
behörde begründen Rechte und Ptl ichten der Bete i l igten, 
S ie  bewirken den Übergang, d ie  Beschränkung oder die 
Au lhebung von d i ngl ichcn Rechten. Die Kommunalauf
s ichtsbehörde ers ucht, d ic  zuständigen Bchörden um d ie 
Bcrichtigung des Grundbuchs, des Wasserbuchs und anderer 
öffent l icher Bücher. 

(2) R echts handlungen, dic aus An lass  der Gebietsände
rung erforderl ich wcrden ,  s ind frei von öffentl ichen Ab
gaben und GebUhren. Das G leiche gilt fUr Berichtigungen, 
E intragungen und Löschungcn nach Absatz I. 

(3) Sowei t das Wohn.en i n  der Gemeinde Voraussetzung 
fUr Rechte und Pflichten ist, gi l t  das Wohnen in der frUhcren 
Gemeinde vor dcr Gebietsänderung als Wohnen in der 
neuen Gemeinde. Das G leiche gi l t  fUr gemcindefreie Gc
bietc, 

4. Abschnitt 
Einwohner und Bürger 

§ 20 
Einwohncr und B ürgcr 

( I ) E inwohner der Gemeindc s i nd al le ,  d ic  in der 
Gemcinde woh ncn. 

(2) BUrgcr der Gcmeinde s i nd a l le Einwoh ner, d ie  Deut
sche im S inne des Art ike l s  1 1 6 des G rundgesetzes s i nd 
oder d ie S taatsangehörigkeit e ines anderen M itgl ied
staates der Europäischen Union bes i tzen ,  d as 1 6, Lebens
jahr vol lendet haben und seit m indestens drei Monaten i n  
d e r  Geme inde wohnen, Einwohner mehrerer Gcmeinden 
s ind  B ürger nur der Gemeinde, in der sie i h re Hauptwoh
nung haben .  B ürgermeister u nd Beigeordnetc crwerben 
das Bürgerrecht  mit dem Amtsantritt in der Gemeinde. 

§ 2 1  
Wahl- und St immrecht 

( I ) Die B ürger s ind im Rah men der Gesetze zu den 
Gemeindewahlcn wah lberechtigt, die B ürgcr und Einwoh
ner i n  sonstigen Gemeindeangelegenheiten st immberech
t igt .  

(2) A usgesch lossen vom Wah l recht  und vom Stimm
recht s ind Bürger, 

I .  d ie  i nfolge R ichterspruchs das Wah l recht oder St imm
recht n icht besitzen, 

2. für die zur Besorgung a l lcr i h rer A ngelegenheitcn c in  
Betreuer nicht nur durch e instwei l ige Anordnung bestel l t  
i s t ;  d ies g i l t  auch, wenn der Aufgabenkre i s  des Betreuers 
d ie  in § 1 896Abs .  4 und § 1 905 des Bürgerl ichen Gesetz
buches bezeichneten A ngelegenheiten nicht erfasst. 

(3) Für das St immrecht dcr Einwohner g i l t  Absat� 2 ent
sprechend. 

§ 22 
Rechte und P fl ichten der Einwohner 

(I) Die E inwohner der Gemeinde s ind i m  R ahmen der 
bestehenden Vorschr i ften berechtigt, die öffent l ichen E in
richtungen der  Gemeinde zu benutzen, und verptl ichtet, d ie  
Gemeindelasten zu tragen. 

(2) Grundbesi tzer u nd Gewerbetreibende, d ie nicht i n  
der Gemei nde wohnen, s ind i n  gleicher Weise berechtigt, 
die öffentl ichen Einrichtu ngen zu benutzen, d ie in der 
Gemeinde für Grundbesi tzer u nd Gewerbetreibende be
stehen, und verpflichtet, für ihren Grundbesitz oder 
Gewerbebetrieb im Gemeindegebiet zu den Gemeinde
lasten beizutragen. 

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für j urist i sche 
Personen und Personenvereinigungen. 

§ 23 
H i l fe bei Verwaltungsangclegenh eiten 

( I )  Die Gemei nde hat in den Grenzen ih rer Verwal
tungskraft ihren E inwohnern bei der E in lei tung von Ver
waltungsverfahren beh i l fl ich  zu se in ,  auch wenn sie für 
deren Durchführung nicht zuständ ig ist .  

(2)  Die Gemeinde hat  Vordrucke für Anträge, Anzeigen 
und Meldungen, die ihr  von anderen Behörden überlassen 
werden, bereitzuhal ten, 

(3)  Die Gemcinde hat Anträge, d ie  bei m  Landkreis 
oder bei dem Landesverwaltungsamt e inzureichen s ind ,  
entgegenzunehmen u nd unverzüglich a n  d ie zuständ ige 
Behörde wei terzu leitcn, Die Einreichung bei der Gemeinde 
g i l t  als bei der zuständigen Behörde vorgenommen, soweit 
B undesrecht n ich t  entgegensteht. Rechtsmittel und Rechts
bchelfe s i nd keine Anträge im S inne dieses Gesetzes, 

(4) Andere Rcchtsvorschri ften uber die Vcrptl ichtung der 
Gemeinde zur Auskunftsertc iJung und zur Entgegennahme 
und Weiterleitung von Anträgen in  Verwaltungs verfah ren.  
für deren Durchführung s ie nicht zuständig i st oder an deren 
Durchführung sie nur m itwirkt, bleiben u nberührt .  

(5) Die Aufgaben der Gemeinde nach den Absätzen I bis 4 
obl iegen bei M itgl iedsgemeinden von Verwal tungsgemein
schaften der Verwaltungsgemeinschaft. 
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§ 24 
Einwohnerantrag 

( I )  Ei nwohner <kr Gemeinde, d ie  das 16. Lebensjahr 
vol lendet haben, können beantragen, d ass  der Gemeinde
rat  bestimmte Ang.:! legenheiten berät ( Einwohnerantrag) . 
I n  Ange legenheiler1 , d ie Jugendbelange betrelTer1. s ind 
a l l e  E inwohner der Gemeinde. d ie  das 1 4. Lebensjahr vol l 
endet haben.  antragsberechtigt. E inwohnerantrjge dürfen 
nur A ngelegenheiten des e igenen Wirkungskre ises der 
Gemeiilde zum Gegenstand haben,  für d ie der Gemeinderat 
zuständig i s t  und zu denen i n nerhalb der letzten z wö l f  
Monate nicht bereits e i n  zulässiger Einwohnerantrag 
geste l l t  worden ist .  E in  Einwohnerantrag ist in den in § 26 
A bs .  3 genannten Angelegenheiten ausgeschl ossen. 

(2) Der Einwohnerantrag muss schrift l ich eingereicht 
werden. Er muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung 
en thalten und b is  zu drei Personen benennen, d ie berech
t igt s ind, die Unterzeichner zu vertreten. Der Einwohner
antrag sol l  einen Vorsch l ag zur Deckung der mit der 
Erfü l l ung des B egehrens verbundenen Kosten oder Ein
nahmeausfä l le enthalten. Die Vorschrift des § 23 Abs.  I 
und 5 g i l t  entsprechend .  

( 3 )  R ichtet s ich der Einwohnerantrag gegen einen 
Besch luss  des Gemeinderates oder e i nes  beschl ießenden 
Ausschusses, so muss er i nnerha lb  von sechs Wochen nach 
der ortsübl ic hen Bekanntgabe des Besch lusses e ingereicht 
werden. 

(4) Der Einwohnemntrag muss von m indestens fünf  
vom Hundert der  antrags berechtigten E inwohner unter
zeichnet se i n .  höchstens jedoch in Gemeinden 

mit nicht mehr als 50 000 Einwohnern von I 000 antrags
berechtigten E inwo hnern, 

mit mehr als 50 000, aber nicht mehr als 1 00 000 Ein
wohnern von 2 000 antragsberechtigten Einwohnern, 

mit mehr als 1 00 000 Ein wohnern von 7 000 antrags
berecht igten Einwo hl)ern. 

(5)  Der Gemeinderat s te l l t  d ie Zulässigkeit des Ein
wohnerantrages fes! . I s t  der E inwohnerantrag zulässig, so 
hat der Gemeinderat i h n  i nnerha lb e iner Frist von d re i  
Monaten nach E ingang zu  beraten. Der Gemeinderat sol l  
d ie i m  Antrag benannten Vertreter der Antragste l ler hören. 
Das Ergebni s  der Beratung oder die Gründe für die Ent
scheidung. den Antrag für u nzulässig zu  erkl ären, s i nd 
ortsü bl ich  bekanntzumachen. 

(6) Gegen d ie Zurückweis ung eines E inwohnerantrages 
kann jeder Unterzeichner den Verwaltungsrechtsweg be
schre iten . Über den Widerspruch im Vorverfahren ent
scheidet d ie Kommunalaufs ichtsbehörde koslenfrei. Das 
Nähere regelt das Kommunal wahlgesetz, 

§ 24a 
( weggefal len) 

§ 25  
Bürgerbegehren 

( I )  Ü ber eine w ic ht ige Gemeindeangelegenheit (§ 26 
A bs .  2) kann d ie  .3ürgerschaft e inen B ürgerentscheid be-
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antragen ( B ürgerbegehren) .  Ein Bürgerbegehren darf nur 
A ngelegenheiten zum Gegenstand haben, über die i nner
ha lb  der letzten drei Jahre nicht bereits ein B ürgerentscheid 
aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgefüh rt worden ist. 

(2) Das Bürgcrbegehren muss schrift l ich e ingereicht 
werden . Es muss bis zu drei Personen benennen, die berech 
tigt s ind, d i e  Unterzeichner z u  vertreten, Das B ürger
begehren muss eine m it Ja oder Nein zu beantwortende 
Fragestel lung, die zum Gegenstand des Bürgerentscheids 
gemacht werden sol l ,  enthalten . Es muss eine Begründung 
und einen nach den gesetzl ichen Bestimmungen durch
führbaren Vorschlag für d ie  Deckung der Kosten der ver
l angten Maßnahme enthalten, R ichtet s ich das B ürger
begehren gegen einen Besch luss  des Gemeinderates, muss 
es i nnerhal b  von sechs  Wochen nach der ortsübl ichen 
Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein .  

( 3 )  Das B ürgerbegehren muss von mindestens 15  vom 
H undert der wahlberecht igten Bürger unterzeichnet sein, 
höchstens jedoch i n  Gemeinden 

mit  nicht mehr als 20 000 Einwohnern von I 500 wahl
berechtigten Bürgern, 

mit mehr als 20 000 Einwohnern, aber n icht mehr a l s  
50 000 Einwohnern von 3 000 wah lberechtigten Bürgern, 

mit mehr a ls  50 000 Einwohnern, aber nicht mehr a ls  
1 00 000 Einwohnern von 5 000 wah l berechtigten Bürgern, 

mi t  mehr a ls  1 00 000 Einwohnern von 1 0  000 wahlbe
rechtigten Bürgern. 

(4) Der Gemeinderat ste l l t  d ie Zu lässigkeit des Bürger
begehrens fest. D ie Entscheidung ist ortsübl ich bekannt
zugeben. Ist das Bürgerbegehren zulässig, so ist der Bürger
entscheid innerha l b  von drei Monaten durchzuführen. Er 
entfä l l t ,  wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit  
dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme besch l ießt. 

(5) Nach Festste l l ung der Zultiss igkeit des Bürger
begehrens sol lte eine dem Begehren entgegenstehende 
Entscheidung nicht mehr getroffen oder mit dem Vol lzug 
einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, 
es sei denn, dass rechtl iche Verpfl ichtungen der Gemeinde 
h ierzu bestehen. 

(6) § 24 Abs .  6 gilt entsprechend, 

§ 26 
Bürgerentscheid 

( I )  E ine wichtige Gemeindeangelegenheit w i rd der Ent
scheidung der Bürger unterste l l t  ( Bürgerentseheid) ,  wenn 
ein Bürgerbegehren Erfolg hat (§ 25) oder der Gemeinde
rat mit e iner Mehrheit von zwei Dritte ln  der M i tg l ieder 
die Durchführung eines Bürgerentscheids besch l ießt. 

(2) Wichtige Gemeindeangelegenheiten s ind :  

I .  d ie  Errichtung, wesentl iche Erweiterung und Aufhebung 
einer öffent l ichen Einrichtung, die den Einwohnern zu 
d ienen best immt ist, 

2. d ie Änderung von Gemeindegrenzen und Landkreis
grenzen, die Autlösung von Verwaltungsgemeinschaften, 
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3. die Einführung und,  ausgenommen den Fal l  des § 89, 
die Aufhebung der Ortschaftsverfassung, 

4. sowie andere, der Bedeutung der Nummern bis 3 ent
sprechende Angelegenheiten der Gemeinde. 

Durc h  die Hauptsatzung kann bestimmt werden, was 
darüber h inaus als w ic htige Gemeindeangelegenheit g i l t. 

(3) Ein B ü rgerentscheid findet nicht statt über 

I .  Angelegenheiten des ü bertragenen Wirkungskreises und 
Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem B ürgermeister 
obl iegen,  

2 .  Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwal
tung, 

3 .  die Rechtsverhältnisse der Mitgl iederdes Gemeinderates, 
des Bürgermeisters u nd der Gemeindebediensteten. 

4. die Haushaltssatzung (einschl ießl ich der Haushalts 
pläne oder der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe), 
die Gemeindeabgaben und die Tarife der Versorgungs
und Verkehrsbetriebe der Gemeinde, 

5. d ie  Festste l lung der Jahresrechnung der Gemeinde und 
der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und, soweit der 
Haushalt der Gemeinde nac h  dem Syslem der doppelten 
Buchführung geführt wird ,  des Gesamtabsch lusses, 

6. Entscheidungen in  Rechtsmittel- und Rechtsbehelfs
verfahren.  

7 .  Anträge, die e in  gesetzwidriges Zie l  verfolgen. 

(4) Ist die in einem Bürgerentscheid enthaltene Frage
s te l lung von der Mehrheit der gült igen Stimmen mi t  Ja 
beantwortet worden und beträgt diese M ehrheit mindestens 
25 vom Hundert der stimmberechtigten Bürger. so h at 
der Bürgerentscheid die Wirkung eines Besch lusses des 
Gemeinderates. Er kann i nnerhal b  von einem Jahr nur 
durc h  einen neuen B ürgerentscheid abgeändert werden. I s t  
d ie  nach Satz I erforderliche Mehrheit n icht erreicht 
worden, hat der Gemeinderat die Angelegenheit  zu ent
scheiden. 

(5) Das Nähere regelt das Kommunalwah lgesetz. 

§ 27 
Einwohnerversammlung, Einwohnerfragestunde 

( I )  I n jeder Gemeinde soll der Bürgermeister mindes
tens e inmal jährl ich ,  auf Verlangen des Gemeinderates 
aueh öfter, e ine Einwohnerversam mJ u ng zur Erörterung 
gemeindl icher Angelegenheiten einberufen. In größeren 
Gemeinden sol len Einwohnerversammlungen aufTei le des 
Gemeindegebietes beschränkt  werden. 

(2) Nach M aßgabe der Hauptsatzung s i nd Fragestunden 
für die Einwohner im Rahmen der Gememderatssitzungen 
vorzusehen . 

§ 28 
Ehrenamtl iche Tätigkeit 

( I )  Die Bürger s i nd verpfl ichtet . eine ehrenamtl iche 
Tätigkeit (eine Wah l  i n  den Gemeinderat oder Ort schafts-

rat, ein gemeindl iches Ehrenamt u nd eine Beste l lung zu 
e hrenamtl icher M itwirkung) für die Gemeinde zu über
nehmen und auszuüben; d ies g i l t  n icht  für das Ehrenamt 
des Kassenverwalters u nd des Onsbürgermeisters oder des 
Orts vorstehers. 

(2)  Die Bestel lung zu ehrenamtl icher Tätigkeit kann, 
wenn sie nicht auf Zeit erfolgt ist ,  jederzeit zurückgenommen 
werden. Sie erlischt mit dem Verlust des BürgerreChts. 

(3) Zu e hrenamtl ic herTätigkeit in der Jugendpflege kann  
auch  beste l l t  werden . wer  wt;gen seines Lebensalters noch 
nicht B ürger ist .  ;' 

§ 29 
A blehnungsgründe 

( I )  Die wähl baren Gemeindebürger können die Über
nahme einer ehrenamtl ichen Tätigkeit nur aus wiChtigen 
G ründen ablehnen oder i hr Ausscheiden verlangen.  A l s  
wichtiger Grund i s t  es  insbesondere anzusehen. wenn der 
Verpfl ichtete durch sein Al ter, seine Berufs- oder Fami l ien
verhäl tn isse, seinen Gesundheitszustand oder sonstige in 
seiner Person l iegende Umstä nde an der Übernahme der 
ehrenamtl ichen Tätigkeit verhindert Ist .  

(2) Wer ohne wichtigen Grund die Übernahme einer 
ehrenamtl ic hen Tätigkeit ablehnt oder i hre Ausübung ver
weigert, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit e iner Geldbuße geahndet werden. Nach § 3 6  
A bs .  I Nr. J des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
besch l ießt der Gemeinderat über die Einleitung der Ver
folgu ng u nd die A hndung bei Gemeinderatsmi tgl iedern. 
Im Übrigen leitet der B ürgermeister die Verfolgu ng und 
d ie  A hndung ein. 

§ 30 
Pfl ichten ehrenamtl ich tätiger Bürger 

( I )  Wer zu ehrenamtl icher Tätigkeit beste l l t  wird, muss 
d ie  ihm übertragenen Geschäfte uneigennützig und ver
antwortungsbewusst führen. 

(2) Der ehrenamtl ich tät ige B ürger ist zur Verschwie
genheit verpflichtet über a l le  Angelegenheiten, deren Ge
heimhaltung gesetzl ich vorgeschrieben,  besonders ange
ordnet oder I hrer Natur nach erforderl ich ist. Er darf die 
Kenntnis  von gchcimzuhaltenden Angelegenheiten nicht 
u n befugt verwerten. Diese Verpfl ichtu ngen bestehen auch 
nach B eendigung der ehrenamtl ichen Tät igkei t  fort .  Die 
Gehei m haltung kann nur aus Gründen des öffentl ichen 
Woh l s  oder zum Schutze berechtigter In teressen Einze lner  
besonders angeordnet werden. Die Anordnung is t  aufzu
heben. sobald sie nicht mehr gereehtfertigt ist .  

(3)  Der ehrenamtl ich tätige B ürger darf Ansprüche und 
In teressen eines anderen gegen die Gemeinde nicht geltend 
machen. soweit er nicht als gesetz l icher Vertreter handelt .  
Dies gi l t  für einen ehrenamtl ich mitwirkenden Bürger nur, 
wenn d ie vertretenen Ansprüche oder Interessen m it der 
e hrenamtl ichen Tätigkeit i n  Zusammenhang stehen. O b  
d i e  Voraussetzungen dieses Verbots vorl iegen, entscheidet 
bei Gemeinderäten und Ortschaftsräten der Gemeinderat. 
im Übrigen der Bürgermeister. 
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(4) Übt ein zu ehrenamtlicher Tätigkeit beste l l ter B ürger 
d iese Tätigkeit nicht aus oder verletzt er seine Pflichten 
nach Absatz I gröbl ich oder handel t  er seiner Verptl ich
tung nach  Absatz 2 zuwider oder übt er entgegen der Ent
scheidung des Gemeinderates oder B ürgermeisters eine 
Vertretung nach  Absatz 3 aus, g i l t  § 29 Abs. 2 .  

§ 3 1  
M itwirkungsverbot 

( I )  Wer ehrenamtl ich tätig ist ,  darf bei Angelegenheiten 
n icht beratend oder entscheidend mitwirken , wenn die 
Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten , seinem ein
getragenen Lebenspartner, seinen Verwandten bis zum 
dri tten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder 
einer von i h m  kraft Gesetzes oder Vol lmacht  vertretenen 
Person einen bescnderen Vortei l  oder Nachte i l  bringen 
kann . Dies gi l t  n icht, wenn er an der Entscheidung der 
Angelegenhei t  ledigl ich als Angehöriger e iner Berufs
oder Bevö lkerungsgruppe bete i l igt i st ,  deren gemeinsame 
I n teressen durch die Ange legenheit berührt werden . Das 
M itwirkungsverbo': gilt n icht 

I .  bei B esch lüssen und Wahlen,  durch die jemand als  Ver
treter der Gemeinde in  Organe der in Absatz 2 Satz 2 
N r. 2 genannten Art entsandt oder aus i hnen abberufen 
wird, 

2 .  bei Wah len und anderen Beste l l ungen zu einer ehren
amtl ichen Tätigkeit und bei der Abwahl oder Abberu
fung aus solchen Tätigkei ten . 

Das durch die Schwägerschaft begründete M i twirkungs
verbot entfä l l t  mit der Auflösung der sie begründenden Ehe 
oder der Aufhebung der s ie begründenden Eingetragenen 
Lebenspartnerschaft. 

(2) Wer in einer Angelegenheit in anderer a ls  öffentl icher 
Eigenschaft ein Gut<lchten abgegeben h<lt oder sonst tätig 
geworden ist, darf Dei dieser Angelegenheit nicht in ehren
amtl icher Tätigkeil beratend oder entscheidend m itwirken . 
Das Gleiche gi l t  für denjenigen, der 

I. bei eincr natürl ichen oder juristischen Person des öffent
l ichen oder privaten Rechts oder einer Vereinigung 
gegen Entgelt beschäftigt ist oder 

2. bei einer juristischen Person oder bei e inem n icht
rechtsfähigen Verein a ls  M itgl ied des Vorstandes, des 
A ufsichtsr<ltes oder eines vergleichbaren Organs tät ig 
ist ,  sofern er diesem Org<ln n icht a ls  Vertreter der 
Gemei nde angehört, oder 

3. Gesellschafter einer Gesel lschaft des bürgerl ichen 
Rechts ist, 

wenn die unter den Nummern I bis 3 Bezeichneten e in  
wirtsch<lftl iches oder besonderes persönliches I nteresse an  
der  Erledigung der  Angelegenheit haben. 

(3) (weggef<l l ler: )  

(4) Wer annehmen muss, nach den Vorschriften der 
Absätze I bis 3 nn der Beratung und Entscheidung ge
hindert zu sein, hat d ies vorher m itzutei len. Ob ein Mit
wirkungsverbot besteht, entscheidet in  Zweifelsfäl len in  
A bwesenheit des Betroffenen bei  M itgl iedern des Ge
meinderates und bei Ehrenbeamten der Gemeinderat, 
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bei Mitgl iedern von Ausschüssen der Ausschuss, sonst 
der Bürgermeister. 

(5) Wer nach  den Vorschriften der Absätze I bis 3 ge
h indert ist, an der Beratung und Entscheidung einer Ange
legenheit mitzuwirken, hat den Beratungsraum zu ver
lassen. Bei einer öffentl ichen Sitzung ist er berechtigt, s ich 
in dem für die Zuhörer bestimmten Tei l  des Beratungs
raumes aufzuhalten. 

(6) Ein Beschl uss, der unter Verletzung der Vorschriften 
der Absätze I bis 3 gefasst worden ist,  ist unwi rksam. § 6 
Abs. 4 Satz I g i l t  jedoch entsprechend. Sofern eine öffent
l iche Bekanntmachung des Beschlusses nich t  erforderl ich 
ist ,  beginnt  die Frist nach § 6 Abs. 4 Satz I mit dem Tag 
der Besch lussfllssung. 

§ 32 
Pflichten belehrung . 

Wer zu ehrenamtlicher Tätigkeit berufen wird ,  is t  auf die 
ihm nach den § §  30 und 3 1  obl iegenden Ptl ichten h inzu
weisen . Der H inweis is t  aktenkundig zu machen . 

§ 33  
Aus lagenersatz und  Aufwandsentschädigung, 

Dienstunfall 

( I ) Wer ehrenamtl ich tätig ist, hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Auslagen und seines Verdienstausfa l l s .  Bei Perso
nen, die keinen Verdienst haben, g i l t  als Verdienstausfa l l  
das entstandene Zeitversäumnis .  Durch Satzung kann h ier
für ein bestimmter Stundensatz und für den Verdienst
ausfa l l  e in Durchschnittssatz festgesetzt werden. 

(2) Ehrenamt l ich Tätigen können angemessene Auf
wandsentschädigungen nach Maßgabe einer Satzung ge
währt werden. M i t  der GeWährung einer Aufwands
entschädigung ist der Anspruch auf Ersatz von Auslagen 
mi t  Ausnahme der Kosten für Dienstreisen außerhalb des 
Dienst- oder Wohnortes sowie der zusätzl ichen Kosten für 
die Betreuung von K indern und Ptlegebedürftigen abge
go lten. Ehrenamtl ich Tätige haben Anspruch auf Ersatz 
ihrer tatsäch l ich entstandenen und nachgewiesenen Fahrt
kosten zum Sitzungsort, höchstens jedoch in Höhe der 
Kosten der Fahrt von der Wohnung zum Si tzungsort und 
zurück .  Die Reisekostenvergütung erfolgt nach den für 
Landesbeamte geltenden Vorschriften. 

(3) Die Ansprüche auf diese Bezüge s ind n icht über
tragbar; auf sie kann nicht verzichtet werden.  

(4) Erleidet e in  Gemeinderat e inen Dienstunfal l ,  hat  er 
dieselben Rechte wie ein Ehrenbeamter. 

§ 34 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung 

( I) Die Gemeinde kann lebenden Personen, die sich um 
sie besonders verd ient gemacht haben, das Ehrenbürger
recht verleihen. 
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(2) Die Gemeinde kann Bürgern, d ie über einen längeren 
Zei traum ehrenamtl ich tät ig gewesen und in Ehren ausge
schieden s i nd, sowie anderen, d ie  s ich um d ie Gemeinde 
verdient gemacht haben, e ine Ehrenbezeichnung verleihen. 

(3) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und d ie 
Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens w ieder 
entziehen.  Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich
nung erlöschen mit  dem Tod des Geehrten. 

(4) Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass die Verle ihung 
oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechts oder der Ehren
bezeichnung einer Mehrheit von zwei Dritte ln  der stimm
berechtigten M i tgl ieder des Gemeinderates bedarf. 

Zweiter Teil 
Verrassung und Verwaltung der Gemeinde 

I .  Abschni tt 
Organe 

§ 35 
B enennung 

Verwaltungsorgane der Gemeinde s ind der Gemeinderat 
und der B ürgermeister. 

2. Abschnitt 
Gemeinderat 

§ 36 
Zusammensetzung 

( I )  Der Gemeinderat besteht aus den ehrenamtl ichen 
M i tgl iedern (Gemeinderäte) und dem B ürgermeister. I n  
Städten führen die Gemeinderäte d ie  Bezeichnu ng Stadt
räte. 

(2 )  Vorsitzender des Gemeinderates ist der ehrenamtl iche 
B ürgermeister, im Übrigen e in  zu wählender Gemei nderat. 
Die  Abwahl e ines zum Vorsi tzenden des Gemeinderates 
gewählten Gemeinderates bedarf der M ehrheit der M it
gl ieder des Gemeinderates. 

(3) Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 

i n  Gemeinden mit nicht mehr 
als 1 00 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 1 00, 
aber n i cht mehr als 500 E inwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 500, 
aber nicht mehr als I 000 E inwohnern 

in Gemeinden mit mehr als I 000, 
aber njcht mehr als 2 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 2 000, 
aber n icht  mehr als 3 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 3 000, 
aber nicht mehr als 5 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 5 000, 
aber nicht mehr als 1 0 000 Einwohnern 

4, 

8, 

1 0, 

1 2, 

1 4, 

1 6, 

20, 

in Gemeinden mit mehr als 1 0  000, 
aber nicht mehr als 20 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 20 000, 
aber n icht  mehr als 30 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 30 000, 
aber nicht mehr a ls  50 000 Einwohnern 

i n  Gemeinden mit mehr als 50 000, 
aber nicht mehr als J 50 000 Einwohnern 

i n  Gemeinden mit mehr als 1 50 000, 
aber nicht mehr als 300 000 Einwohnern 

in Gemeinden mit mehr als 300 000 Einwohnern 

28,  

36, 

40, 

50, 

56, 

60. 

(4) Änderungen der für d ie  Zusammensetzung des 
Gemeinderates maßgebenden E inwohnerzah l  bleiben 
wllhrend der laufenden Wah lperiode außer Betracht. 

(5) Der Bürgermeister blei bt bei der Berechnung der 
Quoren in § 43 Satz 3, § 44 Abs. 5 Satz I ,  § 46 Abs .  I 
u nberücksichtigt. 

§ 37 
Wah lgrundsätze, Amtszeit 

( I )  Der Gemeinderat wird in a l lgemeiner, unmittel barer, 
freier, gleicher und geheimer Wah l  von den wah lberech
tigten Bürgern auf die Dauer von fünf Jahren gewählt .  D ie  
Amtszeit des  Gemeinderates endet mit dem Zusammentritt 
des neu gewählten Gemeinderates. 

(2) Gewäh l t  wird aufgrund von Wahl vorschlägen u nter 
Berücksichtigung der Grundsätze der Verhp.ltniswah l .  Wird 
nur e in  gült iger Wah lvorschlag e ingereicht, findet Mehr
heitswahl statt. 

(3) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz. 

§ 38 
Wahlgebiet 

Die Gemeinde bi ldet das Wahlgebiet. 

§ 39 
Wählbarkeit 

( I )  Wäh lbar in den Gemeinderat s ind Bürger der 
Gemeinde, die am Wahltag das 1 8 . Lebensjahr vol lendet 
haben. 

(2) N icht wählbar s i nd Bürger, 

I .  die  vom Wahlrecht ausgeschlossen s ind,  

2 .  die i nfolge R ichterspruchs die Wählbarkeit oder d ie  
Fäh igkeit zur Bekleidung öffentl icher Ämter verloren 
haben, 

3. die Staatsangehörige anderer M itgliedstaaten der 
Europäi schen Union s ind ,  wenn ein derartiger Aus
schluss oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des 
Staates besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. 
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§ 40 
Hinderungsgründe 

( I )  Gemeinderät<� kö nnen nicht sein 

I .  a) Bürgermeister, 

b) hauptamtl iche Beamte und Arbei"tnehmer der Ge
meinde. ausg,enommen nicht l eitende Bedienstete in 
Einrichtungen der Jugendh i lfe und Jugendpflege, 
der Sozialh i l fe, des B i ldungswesens und der Kul tur
pflege, des Gesundheitswesens, des Forst-, Garten
bau- und Friedhofsdienstes, der Eigenbetriebe u nd 
i n  ähn l ichen Einrichtungen, 

c) hauptamtl iche Beamte und Arbeitnehmer einer Ver
waltungsgemeinschaft oder Verbands gemeinde, der 
die Gemeinde angehört, ausgenommen nicht leitende 
Bedienstete in Einrichtungen der Jugendhi lfe und 
Jugendpflege, der Sozia lh i l fe ,  des B i ldungswesens 
und der Kul turptlege, des Gesundheits wesens, des 
Forst-. Gartenbau- und Friedhofsdienstes, der Eigen
betriebe und in ähn l ichen Einrichtungen, 

d) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer im 
Dienst des Landkrei ses, dem die Gemeinde angehört, 

e) leitende Be;:.mte und leitende Arbeitnehmer e ines 
Zweckverbandes, dessen M itgl ied die Gemeinde ist ,  

f) le i tende Be;:lmte und leitende Arbei tnehmer einer 
juristischen Person oder sonstigen Organisat ion des 
öffentl ichen Rechts oder des Privatrechts, wenn die 
Gemeinde in  e inem beschl ießenden Organ d ieser 
Organisation mehr als die Häl fte der Sti m men hat, 

g) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer e iner 
Stiftung des ö tTentl ichen Rechts, d ie von der Ge
meinde verwaltet wird; 

2 .  Beamte und Arbeitnehmer, die vorberei tend oder 
entscheidend unmittelbar Aufgaben der Rechts- oder 
Fachaufs icht cder der Rechnungsprüfung über die 
Gemei nde wah rnehmen. 

(2) H inderungsgründe nach Absatz I stel l t  der Ge
meinderat fest .  

� 4 1  
Ausscheide. I ,  Nachrücken, Ergänzungswahl 

( J )  Ein M itgl ied des Gemei nderates scheidet während 
der Amtszeit aus ,  wenn 

I .  es auf das Mandat verzichtet; der Verzicht is t  dem 
Vorsitzenden des Gemeinderates schr ift l i ch zu erk lären 
und kann nicht widerrufen werden, 

2. die Wähl barkeit nach § 39 verloren geht oder s ich 
nachträgl ich  erg ibt, dass der Gemeinderat zum Zeitpunkt 
der Wahl nicht wählbar war, 

3 .  ein H inderungs:,!rund nach � 40 Abs. I eintritt. 

4. die Berichtigung des Wahlergebnisses oder seine Neu
festste l l ung aUI'grund e iner Nachwah l oder Wieder
holungswahl dies ergibt, 

5.  durch eine Emscheidung im Wahlprüfungsverfahren 
die Wahl des G emeinderates oder des Gemeinderats
mi tgl ieds ungültig ist, 
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6. eine Partei oder eine Tei lorganisation einer Partei durch 
das B undesverfassungsgericht nach Artikel 2 1  Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erk lärt 
wird,  sofern das M itglied des Gemeinderates dieser 
Partei oder Tei lorganisation zu irgendeinem Zei tpunkt  
zwischen der AntragsteI lung (§ 43 des B undesver
fassungsgerichtsgesetzes) und der Verkündung der Ent
scheidung (§ 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) 
angehört hat; dies g i l t  entsprechend für d ie Feststel lung, 
dass eine Partei oder ein Tei l  einer Partei eine verbotene 
Ersatzorgani sation ist. 

Der Gemeinderat stel l t  das Ausscheiden durch Beschluss 
fest. 

(2) Besch lüsse, d ie unter M itwirkung von Personen nach 
Absatz I Satz I Nm. 2 und 3 gefasst wurden, sind unwirk
sam. § 6 A bs .  4 Satz I gi l t  jedoch entsprechend. 

(3) Tritt ein Gewählter nicht in  den Gemeinderat e in ,  
scheidet er  i m  Laufe der Amtszeit aus oder wird festgestel l t, 
dass er nicht wäh lbar war, rückt  der nächste festgestel l te 
Bewerber nach. 

(4) Ist die Zahl der Gemeinderäte auf weniger als zwei 
Drittel der gesetz l ichen Mitgl iederzahl herabgesunken, 
weil Gemeinderäte ihr Amt nicht angetreten haben oder 
vorzeit ig ausgeschieden s ind, ist eine Ergänzungswahl für 
den Rest der Amtszeit nach den für die Hauptwahl geltcnden 
Vorschriften durchzuführen. Eine Ergänzungswahl findet 
auch dann statt, wenn bei der Neuwahl der Vertretung 
wen iger als z wei Drittel der gesetzl ichen M itgliederzahl i n  
d ie  Vertretung gewähl t  worden sind. Von einer Ergän
zungswahl nach Satz I kann abgesehen werden, wenn die 
Durchführung der regulären Neuwahl des Gemeinderates 
innerhalb der nächsten neun Monate bevorsteht. Die Kom
munalaufsichtsbehörde ste l l t  die Voraussetzungen nach 
Satz I fest und entscheidet über die Anwendung der Mög
l ichkeit  nach Satz 3 .  

§ 42 
Rechtsstel lung der Gemeinderäte 

( I )  Die Gemeinderäte üben ihr Ehrenamt nach dem 
Gesetz und nach ihrer freien, dem Geme inwohl verpfl ich
tetcn Überzeugung aus.  Sie s ind an Aufträge und Weisungen 
n icht gebunden . 

(2) Kein Bürger darf gehindert werden, sich um das 
Amt e ines Gemeinderates zu bewerben, es zu übernehmen 
und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus e inem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis ,  eine Versetzung an einen 
anderen Beschäftigungsort und jede sonstige berufl iche 
Benachtei l igung aus diesem Grunde sind unzuläss ig. Dies 
gilt auch für den Zeitraum von sechs Monaten nach Been
digung des Mandats . Dem Gemeinderat is t  die erforder
l iche freie Zei t  für seine Tätigkeit zu gewähren .  

(3)  Jedes M i tgl ied des Gemeinderates hat  das Recht, i m  
Gemeinderat und in den Ausschüssen, denen e s  angehört, 
Anträge zu s tel len,  ohne der Unterstützung durch andere 
Mi lg / i edcr des Gemeinderates zu bedürfen. I hm muss 
durch den Bürgermeister Auskunft erte i l t  werden. 

(4) Die Gemeinderäte s ind berechtigt, an al len S itzungen 
der Ausschü sse des Gemeinderates, denen sie nicht al s M it-
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gl ieder angehören,  a ls  Zuhörer tei lzunehmen. I n  d iesem 
Fall steht i hnen kein Anspruch auf Auslagenersatz, Ersatz 
des Verd ienstausfal les und Aufwandsentschäd igung zu. 

§ 43 
Fraktionen 

M itgl ieder des Gemeinderates, d ie derselben Parte i ,  
pol i t i schen  Vere inigung oder pol i t ischen Gruppi erung 
angehören, kön nen sich zu einer Fraktion zusammen
sch l ießen .  Eine Frak tion kann auch aus Mitg liedern meh
rerer Parteien,  pol i tischer Verein igungen oder po l i tischer 
Gruppierungen gebi ldet werden .  E ine Fraktion muss aus 
m indestens zwei M itgl iedern des Gemeinderates bestehen, 
i n  e inem Gemeinderat mit mehr a ls  50 M itgl iedern aus 
mindestens drei M i tgl iedern des Gemeinderates . 

§ 44 
({echtsstel lung u nd Aufgaben des Gemeinderates 

( I )  Der Gemeinderat i s t  d ie  Vertretung der E inwohner 
und das Hau ptorgan der Gemei nde. 

(2) Der Gemeinderat is t  im Rahmen der Gesetze für a l l e  
A ngelegenheiten  der Gemeinde zuständ ig, soweit n ich t  der 
Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig is t  oder i h m  der 
Gemeinderai besti mmte Angelegenheiten übertragen hat. 
Er überwacht  die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt 
beim Auftreten von M issständen in der Gemeindeverwal
tung für deren Beseit igung durch den Bürgermeister. 

(3)  Die Entscheidung über fo lgende Angelegenheiten 
kann der Gemeinderat nicht übertragen: 

I .  den Erlass, die Ä nderung und Aufhebung von Sat
zungen, 

1 .  d ie Geschäftsordnung, 

3 .  d i e  B i l dung und Zusammensetzung' der Ausschüsse, 

4. den Er l ass und die Ä nderung der Haushaltssatzung 
und des Ste l lenplans, des Finanzplans, des Ergebnis
plans,  des Investitionsprograinms, d ie  Zust immung 
zu nach Umfang und Bedeutung i n  der Hauptsatzung 
fystzulegenden erhebl ichen ü ber- und  außerplan
mäßigen Verpfl ichtungsermächtigungen, die Entgegen
nahme des Jahresabschlusses und d ie  Entlastung 
des Bürgermeisters für die Haushal tsdurchführung, 
soweit der Haushalt der Gemeinde nach dem System 
der doppelten Buchführung geführt wird, 

4a. den Erlass und die Ä nderung der Haushaltssatzung 
und des Stel lenplans, des Finanzplans , des Investi
t ionsprogramms, d ie  Zustimmung zu nach U mfang 
und B edeutung in der Hauptsatzung festzulegenden 
erhebl ichen über- und außerplanmäßigen Verptl ich
tungsermächtigungen, die Entgegennahme der Jahres
rechnung und die Entlastung des Bürgermeisters für 
d ie  Haushaltsdurchführung, soweit der Haushalt der 
Gemeinde kamera l i st isch geführt w ird, 

5 .  d i e  Ste l lungnah me zum Prüfu ngsergebnis der über
ört l ichen Prüfung sowie eine Ste l lungnahme zum 
Prüfungsbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
E igenbetriebe und, soweit der Haushal t der Gemeinde 
nach dem System der doppel ten Buchführung geführt 
w ird , den Gesamtabsch luss ,  

6.  d ie Festsetzung al lgemein geltender öffentl icher 
Abgaben und privatrechtl icher Entgel te, 

7. die Verfügung über Gemeindevermögen, Veräußerung 
oder B elastung von Grundstücken, Schenkungen und 
Darlehen der Gemeinde oder Geschäfte, d ie eine 
vom Gemeinderat a l lgemein festgesetzte Grenze 
überschreiten, 

8. d ie Verpachtung von Unternehmen und sonst igen 
E inrichtungen der Gemeinde und solchen, an denen 
die Gemeinde bete i l i gt ist, sowie die Übertragung der 
Betriebsführung dieser Unternehmen und Einrichtungen 
auf Dritte, 

9. die Errichtung, Übernahme, wesentl iche Erweiterung, 
Einschränk ung oder A utlösung kommunaler Einrich
tungen und Unternehmen, die Betei l igung an Unter
nehmen in e iner Rechtsform des Pri vatrechts und 
die Änderung der Betei.l igungsverhältn i sse sowi e  die 
Umwandlung der Rechtsform kommunaler E inrich
tungen und Unternehmen, 

1 0. die Aufnahme von Kredi ten, Übernahme von Bürg
schaften, Absch luss von Gewährverträgen,  Beste l l ung 
sonstiger Sicherheiten sowie wirtschaft l ich gleichzu
achtender Rechtsgeschäfte, soweit eine vom Gemeinde
rat al l gemein festgesetzte Wertgrenze überschri tten 
wird, 

1 1 . die Umwandlung des Z wecks, die Zusammenlegung 
und Aufhebung von Stiftungen sowie die Verwendung 
des St iftungsvermögens, 

1 2 . d ie Beste l lung und Abberufung von weiteren Vertre
tern der Gemeinde in  Eigengesel lschaften und anderen 
Unternehmen, an denen die Gemeinde betei l igt is t ,  

1 3 . Verträge der Gemeinde mi t  M itgl iedern des Ge
meinderates, sonstigen M itgl iedern von Ausschüssen 
und mit  M i tg l iedern von Ortschaftsräten oder mit dem 
Bürgermeister, es sei denn, dass es s ich um Verträge 
aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, deren 
Vermögenswert e inen in der Hauptsatzung bestimmten 
Betrag nicht übersteigt, 

1 4. d ie Best immung des Namens, e iner besonderen Be
zeichnung, des Wappens, der Flagge und des Dienst
s iegel s  der Gemeinde sowie die Benennung von 
Gemeindete i len,  Straßen und P lätzen ,  

1 5 . d ie Veränderung von Gemeindegrenzen nach * 1 7  
Abs. I sowie die B i ldung von Ortschaften, 

1 6. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und den 
Absch luss von Vergleichen, soweit e ine vom Ge
meinderat a l lgemein festgesetzte Wertgrenze über
schritten wird, 

1 7 . d ie M i tgl i edschaft in  Z weckverbänden und den 
Abschluss von Z weckvereinbarungen, 

1 7a. die Mitgl iedschaft in  e iner und das Ausscheiden aus 
e iner Verwaltungsgemeinschaft, d ie Übertragung von 
Aufgaben zur Erfü l l u ng auf die Verwaltungsgemein
schaft sowie das Verlangen nach deren R ücküber
tragung, 

1 7b. die M i tg l iedschaft in e iner und das Ausscheiden aus 
e iner Verbandsgemeinde, d ie Übertragung von Auf
gaben zur Erfü l lung auf die Verbandsgemeinde sowie 
das Verlangen nach deren Rückübertragung, 
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1 8 . die Aufste l lung, Änderung und Aufhebung von 
Flächennutzungsp länen, 

1 9. (weggefal len),  

20. (weggefa l len) ,  

2 1  d ie  Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürger
rechts und ancerer Ehrenbezeichnungen.  

22 .  die Führung von Rech tsstreitigkeiten von erhebl icher 
Bedeutung, 

23 .  d ie  Übernahme neuer Aufgaben, für d ie  keine gesetz
l iche  Verpfl ich tung besteht, 

24. A ngelegenheiten, ü ber die kraft Gesetzes der Ge
meinderat entscheidet. 

(4) Der Gemeinderat ist Dienstvorgesetzter, höherer 
Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde des B ürger
meisters. Der Gemo:inderat oder ein besch l ießender Aus
schuss besch l ießt i m  Einverneh men mit dem Bürgermeister 
über 

I .  die Ernennung, Einstel lung und Entlassung von Ge
meindebedienst{:ten ,  soweit  d urch Hauptsatzung dem 
Bürgermeister n icht  die Entscheidung übertragen wurde 
oder diese zur l aufenden Verwaltung gehört; das Gleiche 
g i l t  für die n icht nur vorübergehende Übertragung 
e iner anders bewerteten Tätigkeit bei e inem Arbeit
nehmer sowie die Festsetzung des Entgelts, sofern 
kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages besteht, 

2. d ie  M itgl iedsch.Jt in kommunalen Verbänden und Ver
e in igungen so\\- ie die Aufnahme partnerschaft J icher 
Beziehungen zu anderen Gemeinden. 

(5) Ein Zehnte l ,  aber mindestens zwei Mitgl ieder des 
Gemeinderates od{:r eine Fraktion kann in a l l en Angele
genheiten der Gemeinde und ihrer  Verwaltung verlangen , 
dass der Bürgermeister den Gemeinderat u nterrichtet. Auf 
Antrag der in  Sau I bezeichneten Mehrheiten ist dem 
Gemeinderat oder einem von ihm beste l l ten Ausschuss 
Akteneinsicht zu gewähren .  Die Antragstel ler müssen in 
dem Ausschuss vertreten sein . 

(6) Jeder Geme illderat kann an den B ürgermeister 
schrift l ic he oder in  einer S itzung des Gemeinderates 
münd l iche A nfragen über einzelne Angelegenheiten der 
Gemeinde und i h rer Verwaltung richten, die binnen ange
messener Frist zu beantworten sind.  Das Nähere regelt d ie  
Geschäftsordnung. 

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht bei den nach § 5 
Abs. 5 geheimzuh.dtenden Angelegenheiten. 

§ 45 
Ausschüsse des Gemeinderates 

( I )  Der Gemeinderat kann zur Erfü l l ung seiner Auf
gaben ständi ge oder zeitwei l ige A usschüsse bilden, die als 
besc h l ießende oder a ls  he ratende Ausschüsse tät i g  werden. 
Ständige Ausschü�.se u nd i hre Größe sind in der Haupt
satzung festzul egen ;  sol len  zusätz l ich sachkundige Ein
wohner nach § 4� Abs 2 berufen werden, so ist deren 
Zah l  gesondert auszuweisen. 
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(2) Der Gemeinderat kann jede A ngelege nheit an sich 
ziehen und Besch lüsse der besch l ießenden A usschüsse, 
solange sie noch nicht vol lzogen sind, ändern oder auf
heben. 

(3) Der Gemeinderat kann A usschüsse jederzeit auf
lösen. 

§ 46 
B ildung und Zusammensetzung der A usschüsse 

( I )  Die A usschüsse werden in der Weise gebildet, dass 
die vom Gemeinderat festgelegten Si tze auf d ie  Vorsch l äge 
der Fraktionen des Gemeinderates entsprechend dem Ver
hältnis der M itgJ iederzahl der einzelnen Fraktionen zur 
M itgl iederzahl a l ler Fraktionen verte i l t  werden.  Dabei 
erhäl t  jede Fraktion zunächst so viele Sitze, wie s ich für 
s ie  ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch Si tze zu 
vergeben, so sind s ie i n  der Reihenfo lge der höchsten 
Zah lenbruchteile, die sich bei der Berechnung n ac h  Satz I 
ergeben, auf die Fraktionen zu vertei l en.  B ei gleichem 
Zahlenbruchteil  entscheidet das Los, das der Vorsitzende 
des Gemeinderates zu ziehen hat. 

(2) Die Fraktionen, auf die bei der S itzvertei lung nach 
Absatz I i n  einem Ausschuss kein Sitz entfa l len ist, s ind 
berechtigt, e in Mitgl ied mit  beratender Stimme in  den A us
schuss zu entsenden . 

(3)  M itglieder des Gemeinderates , d ie  i m  Dienste der 
Gemeinde stehen,  d ürfen einem für ihr Arbeitsgebiet zu
s tändigen beschl ießenden Ausschuss nicht angehören. 

(4) A usschussmitg l ieder können im Verhinderungsfa l l e  
durc h  M itgl i eder derselben Fraktion vertreten werden. 

§ 47 
Beschl ießende A usschüsse 

( I )  Der Gemeinderat kann bestimmte Angelegenheiten, 
mit  Aus nahme der in  § 44 Abs. 3 genannten, durch Haupt
satzung den Ausschüssen zur Besch lussfassung übertragen.  

(2) Der Vorsitzende der beschl ießenden A usschüsse ist  
i n  der Regel der B ürgermeister. In  der Hauptsatzung kann 
festgelegt werden, dass ein Gemeinderat einem be
sch l i eßenden Ausschuss, der ausdrück l ich  zu bezeichnen 
ist, vorsitzt. 

(3)  Ange legenheiten, deren Entscheidung dem Ge
meinderat vorbehalten is t. sol len den besch l ießenden 
A usschüssen innerhalb ihres Aufgabengebietes zur Vorbe
ratung überwiesen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden, 
eines Fünftels der M itgl ieder des Gemeinderates oder einer 
Fraktion müssen A nträge, die nicht vorberaten worden sind, 
den zuständigen  besch l ießenden Ausschüssen zur Vorbe
ratung überwiesen werden . 

(4) I m  Rahmen ihrer Zuständigkeit entscheiden die 
besch l ießenden Awsschüsse selbstständig anste l le  des 
Gemeinderates. Ergibt s ich,  dass eine Ange l egenheit für 
d ie  Gemeinde von besonderer Bedeutung ist ,  können 
die besch l ießenden Ausschüsse die A ngelegenheit dem 
Gemeinderat zur Besch lussfassung unterbre iten. I n  der 
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Hauptsatzung kann fes tgelegt werden, dass e in  Viertel der 
M i tg l ieder eines beschl ießenden Ausschusses e ine A nge-. legenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unter
breiten kann. Lehnt der Gemeinderat eine Behandlung ab, 
wei l er  d ie Voraussetzungen für die Verweisung als n icht 
gegeben ansicht, entscheidet der zuständige besch l ießende 
Ausschuss. 

§ 48 
B eratende Ausschüsse 

( I ) Zur Vorberatung seiner Verhandlungen oder einzelner 
Verhandl ungsgegenstände kann der Gemeinderat beratende 
A usschüsse beste l len .  

(2) I n  d ie beratenden Ausschüsse können durch den 
Gemeinderat sachkundige E inwohner widerrufl ich a ls  
M itgl ieder mi t  beratender Stimme berufen werden .  Diese 
sind ehrenamtl ich tätig. Für die B erufung gilt § 46 Abs. 1 

entsprechend. I s t  d ie  Berufung in dem Verfahren nach § 46 
Abs. I erfo lgt, ste l l t  der Gemeinderat d ie M i tgl iedschaft 
der sachkundigen Einwohner durch Abstimmung fest. 
I hre Zahl darf die der Gemeinderäte in den e inzelnen A us
schüssen nicht erreichen. M itgl ieder des Gemeinderates 
und Gemeindebedienstete .können nicht a ls sachkundi ge 
E inwohner berufen werden ;  G leiches g i lt für d ie  Bediens
teten des gemeinsamen Verwaltungsamtes hinsicht l ich der 
A ussehüsse des Gemeinschaftsausschusses und der A us
schüsse der Gemeinderäte der M itgl iedsgeme inden d ieser 
Verwaltungsgemeinschaft. Die H inderungsgründe nach 
§ 40 gelten für sac hkundige Einwohner entsprechend. 

(3)  Die Bestimmungen über M itwirkungsverbote gel ten 
entsprechend. 

(4) Der Vorsitzende der beratenden A usschüsse is t  in der 
Rege l  der Bürgermeister. I n  der Hauptsatzung kann fest
gelegt werden, dass e in  Gemeinderat e inem beratenden 
Ausschuss, der ausdrückl ich zu bezeichnen i st, vorsitzt. 

§ 48a 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 

§ §  45 bis 48 s ind auf Ausschüsse der Gemeinde anzu
wenden, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, 
soweit diese die Zusammensetzung, d ie  Form der B i ldung, 
d ie  Auflösung, den Vorsitz oder das Verfahren n icht i m  ein
zelnen rege ln .  Die n icht dem Gemeinderat angehörenden 
Mi tg l ieder solcher A usschüsse besitzen eine beratende 
Stimme, soweit sich aus den besonderen Rechtsvorschriften 
n ichts anderes ergibt. 

§ 49 
Vertretung des Bürgermeisters im Gemeinderat 

und seinen Ausschüssen 

( I )  I st der ehrenamtl iche B ürgermeister an derTei lnahme 
der S itzung des Gemeinderates verhindert, wird er durch 
e inen Gemeinderat in der Si tzungs leitung vertreten .  Das 
Nähere dazu sowie die Vertretung in der Sitzungsleitung, 
fal l s  ein Gemeinderat Vorsitzender ist, regelt die Haupt
satzung. 

(2) In den Ausschüssen kann der Bürgermeister einen 
B eigeordneten mit seiner Vertretung beauftragen. G ibt es 
keinen Beigeordneten oder ist der Beigeordnete verh indert. 
so bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimm
berechtigten M i tgl ieder die Person ,  d ie den Bürgermeister 
im Vorsitz vertritt. Der Beigeordnete hat kein St immrecht. 

§ 50 
Öffent l ichkeit  der S i tzungen 

( I ) Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse 
sind öffentl ich .  

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschl ießen, wenn das 
öffentl iche Wohl  oder berechtigte I n teressen E inzelner, 
i nsbesondere bei Personalangelegenheiten, Ausübung des 
Vorkaufsrechts, Grundstücksangelegenheiten und Vergabe
entscheidUl)gen, dies erfordern. Über Gegenstände, bei 
denen diese Voraussetzungen vorl iegen, muss n ichtöffent
l ich verhandel t  werden.  In  n ichtöffentl icher S i tzung ge
fasste Beschlüsse s ind nach Wiederherste l lung der Öffent
l ic hkeit oder, wenn d ies ungeeignet ist, i n  der nächsten 
öffentl ichen S itzung bekanntzugeben, sofern nicht das 
öffentl iche Wobl  oder berechtigte I nteressen Einzelner 
entgegenstehen. 

(3)  Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit über a l le  
i n  n ichtöffentl icher S itzung behandelten Angelegenheiten 
solange verpfl ichtet, wie s ie  der Bürgermeister nicht von 
der Schweigepfl icht entbindet. Dies gi l t  n icht für Be
schlüsse, soweit s ie nach Absatz 2 Satz 3 bekanntgegeben 
worden sind. 

(4) Zeit , Ort und Tagesordnung der S itzungen  sind recht
zeitig ortsüblich bekanntzumachen. 

§ 5 1  
Einberufung des Gemeinderates und seiner A usschüsse 

( I )  Der Gemeinderat trit! spätestens einen Monat nach 
erfolgter Wah l  zur' konstituierenden S itzung zusammen. 
Die Einberufung erfolgt durch den Bürgermeister. 

(2) Die Gemeinderäte werden in der ersten S itzung 
auf  d ie gewissenhafte Erfü l lung i brer A mtspfl ichten ver
pfl ichtet, nachrückende Gemeinderäte bei i hrem Eintritt. 
Die Verpllichtung in der ersten S i tzung wird von dem an 
J ahren ältesten M itgl ied des Gemeinderates, im Übrigen 
von dem Vorsitzenden durChgeführt. 

(3) Der Gemeinderat u nd die A usschüsse s ind einzu
berufen, wenn es die Geschäftslage erfordert. Der Ge
meinderat soll jedoch mindestens einmal im Vierteljahr 
einberufen werden . 

(4) Die Festlegung der Tagesordnung und die Einbe
rufung der Sitzung erfolgen im Einvernehmen mit  dem 
B ürgermeister für S itzungen des Gemeinderates durch 
den Vorsitzenden des Gemeinderates, für S itzungen der 
A usschüsse durch deren Vorsitzende. Die Einberufung hat 
schrift l ic h  oder e lektronisch in einer angemessenen Frist,  
m indestens jedoch eine Woche vor der Sitzung, u nter M it
tei lung der Verhand lungsgegenslände zu erfo lgen. Dabei 
s in d  d ie  für d ie  Verhand lung erforderl ichen Unterlagen 
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grundsätzl ich beizufügen. Von der Übersendung ist abzu- stand zum zweiten Mal e inberufen, so s i nd sie ohne Rück-
I r 
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§ 5 6  
Niederschrift 

( I )  Über jede S itzung des Gemeinderates ist eine 
N iederschrift aufzunehmen. Die N iederschrift muss min
destens 

I .  die Zeit und den Ort der S itzung, 
2 .  die Namen der Tei lnehmer, 
3. d ie  Tagesordnung, 
4.  den Wortlaut der Anträge und BeschlUsse und 
5 .  das Ergebnis der Abstimmungen 

enthalten. Der Vorsitzende und jedes M itgl ied des Ge
meinderates können verlangen, dass ihre Erklärungen i n  
der Niederschrift festgehalten werden. D i e  Niederschrift 
muss vom Vorsitzenden und vom Protokol lführer unter
zeichnet werden.  Sie soll i nnerha lb  von 30 Tagen, spätes
tens zur nächsten Sitzung, vor l iegen. 

(2) Über Einwendungen gegen die Niederschrift ent
scheidet der Gemeinderat. 

(3) Die Einsichtnahme in die N iederschriften über die 
öffent l ichen Si tzungen ist den Einwohnern zu gestatten. 

(4) Für Ausschüsse gi l t  Absatz I Sätze I und 2 ent
sprechend.  Die Niederschrift ist zu unterzeichnen . 

3 .  Abschn itt 
Bürgermeister 

§ 57 
Ehrenamtl iche und hauptamtl iche B ürgermeister, 

Rechtsste l l ung 

( I )  In M i tgl iedsgemeinden von Verwaltungsgemein
schaften mit  Ausnahme der Trägergemeinden und in M i t
gl iedsgemeinden von Verbandsgemeinden ist der Bürger
meister Ehrenbeamter auf Zeit und Vors itzender des 
Gemeinderates. In al len übrigen  Gemeinden ist er haupt
amtl icher B eamter auf Zeit und Leiter der Gemeindever
waltung. Für d ie  Berufung von Staatsangehörigen anderer 
M itgl iedstaaten der Europäischen Union in das Beamten
verhäl tnis  auf Zeit gel ten d ie Anforderungen des § 7 Abs . 2 
des B eamtengesetzes Sachsen-Anhalt als erfü l l t .  

(2)  Der Bürgermeister vertritt und repräsentiert d ie  
Gemeinde. 

(3) In kreisfreien Städten und Gemeinden mit mehr als 
25 000 Einwohnern führen die B ürgermeister die A mts
bezeichnung Oberbürgermeister. Der Beigeordnete, der 
den Oberbürgermeister a ls  erster vertritt, führt d ie A mts
bezeichnung B ürgermeister. 

(4) Für den ehrenamtl ichen B ürgermeister gi l t  § 42 
Abs. 2 entsprechend. 

§ 58 
Wahlgrundsätze, A mtszeit 

( I )  Der B ürgermeister wird in a l lgemeiner, unmitte l 
barer, freier, g le icher und geheimer Wah l  von den wahl-

berechtigten Bürgern auf die Dauer von sieben Jahren 
gewählt .  Die Wah l  ist nac h  den Grundsätzen der Mehr
heitswahl durchzuführen .  Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der gül tigen Stimmen erhalten hat. 

( I  a) Besteht eine neu gebi ldete Gemeinde aus zwei bis
herigen  Gemeinden mit hauptamtl ichen B ürgermeistern, 
wählt  der Gemeinderat der neuen Gemeinde abweichend 
von Absatz I einen der bisherigen und hierzu bereiten 
hauptamtl ic hen Bürgermeister zum Bürgermeister, sofern 
in einer Vereinbarung Regelungen hierüber nicht getroffen 
wurden. Die i n  der Wah l  nach Satz I unterlegene und hier
zu bereite Person i st der al lgemeine Vertreter des Bürger
meisters (§ 64). Besteht die neue Gemeinde aus mehr als 
zwei bisherigen Gemeinden mit hauptamtlichen B ürger
meistern, so legt der Gemeinderat bei den unterlegenen 
und hierzu bereiten Personen auch die Reihenfolge der 
Vertretung fest. Die in  der Wahl nacll den Sätzen I und 3 
unterlegenen Personen s ind Beigeordnete. Die Dienstver
hältn isse der bisherigen Bürgermeister bestehen bis zum 
jewei l igen  Ablauf i hrer ursprüngl ichen A mtszeit fort. Die 
Beschränkungen der Höchstzah l  von Beigeordneten in 
Gemeinden nach § 65 Abs. I gelten im Hinbl ick auf die 
bisherigen Bürgermeister n icht. 

( I  b) Wird bei Neubildung oder Eingemeindung e iner 
Gemeinde für eine bisher se lbstständige Gemeinde die 
Ortschaftsverfassung eingeführt. so ist der bisherige ehren
amtl iche Bürgermeister Ortsbürgermeister dieser Ortschaft 
für den Rest seiner ursprüngl ichen Wahlperiode, längstens 
für die erste Wahlperiode des Ortschaftsrates nach der 
Neubildung oder Eingemeindung. Er ist für diese Zeit 
zusätz l iches M itgl ied des Ortschaftsrates . Er kann nur 
durch die zum Ortschaftsrat Wah l berech tigten entspre
chend dem Verfahren · in § 6 1  abberufen werden. Besteht 
d ie Ortschaft aus mehreren bisherigen Gemeinden, so 
wählt  der Ortschaftsrat einen der bisherigen und h ierzu 
bereiten e hrenamtl ichen Bürgermeister zum Ortsbürger
meister für den Rest von dessen ursprüngl icher Wah l 
periode, l ängstens für d ie  erste Wah lperiode de� Ort
schaftsrates nach der Neubildung oder Eingeme indung.  
Besteht die Ortschaft aus zwei  bisherigen Gemeinden mit  
ehrenamt l ichen B ürgermeistern,  so is t  die in  der Wah l  unter
legene und hierzu bereite Person der erste Vertreter des 
Ortsbürgermeisters für den Rest der jewei l i gen ursprüng
l ichen Wah lperiode, längstens für die erste Wah lperiode 
des Ortschaftsrates nach der Neubi ldung oder Eingemein
dung. Besteht d ie Ortschaft aus mehr a ls  zwei bisherigen 
Gemeinden mit ehrenamtlichen Bürgermeistern, so legt 
der Ortschaftsrat bei den unterlegenen und hierzu bereiten 
Personen auch die Reihenfolge der Vertretung fest. Die Ver
treter sind für diese Zeit neben dem Ortsbürgermeister 
zusätz l iche Mi tgl ieder des Ortschaftsrates. Sie können 
nur durch d ie  zum Ortschaftsrat Wah l berechtigten ent
sprechend dem Verfahren in § 6 1  abberufen werden . Endet 
die Wahlperiode des bisherigen ehrenamtlichen B ürger
meisters, der nach dieser Vorschrift zum Ortsbürgermeister 
oder Vertreter beste l l t  ist, während der ersten Wah lperiode 
des Ortschaftsrates nach der Neubildung oder Eingemein
dung, so scheidet er aus seiner Funktion als Ortsbürger
meister oder Vertreter aus; bleibt jedoch zusätzl iches 
M i tgl ied im Ortschaftsrat. Die übrigen Vertreter des Orts
bürgermeisters rücken ihrer Reihenfolge nach in die frei 
gewordenen Funktionen .  
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( I  c) Absatz I b findet keine Anwendu ng für Ortschaften,  
bei denen an S te l le des Ortschaftsrates und des Orts
bürgermeisters ein Ortsvorsteher bestel l t  werden sol l .  I n  
diesem Fa l l  w ird hei Neubi ldung einer Gemeinde oder 
bei Eingl iederung einer Gemeinde für eine bisher selbst
ständ ige Gemeinde der bisherige ehrenamtl iche Bürger
meister Ortsvorstel"ler d ieser Ortschaft für den Rest seiner 
ursprüngl ichen Wahlperiode. Er kann nur durch die zum 
Ortschaftsrat Wahlberechtigten en tsprechend dem Ver
fahren in § 6 1  abberufen werden . Auf i hn findet § 88a 
Abs. I Satz 2 bis wm Ablauf seiner Wah lperiode keine 
Anwendung. Besteht d ie . Ortschaft aus mehreren bis
herigen Gemeinden, so wäh l t  der Gemeinderat einen der 
bisherigen und h ierzu bereiten ehrenamtl ichen Bürger
meIster zum Ortsvorsteher für den Rest von dessen 
urs prüngl icher Wah l periode. Besteht die Ortschaft aus 
zwei bisherigen G'�meinden mit ehrenamtl ichen Bürger
meistern, so ist  die in der Wah l  unterlegene und h ierzu 
bereite Person der erste Vertreter des Ortsvorstehers für den 
Rest der jewe i l igen ursprünglichen Wah lperiode . Besteht 
die Ortschaft aus mehr als zwei bisherigen Gemeinden mi t  
ehrenamtl ichen Bürgermeistern, so  legt der  Gemeinderat 
bei den unterlegenen und h ierzu bereiten Personen auch 
die  Reihenfolge der Vertretung fest. Die Vertreter können 
nur durch die Z U f1 Ortschaftsrat Wah lberechtigten ent
sprechend dem Verfahren in  § 6 1  abberufen werden.  B i s  
zum Ablauf i hrer jewe i l igen Wahl periode findet § 88a  
Abs. I Satz 2 ke i ne  Anwendung. Endet d ie Wah lperiode 
des bisher igen ehrenamt l ichen Bürgermeisters, der nac h  
dieser Vorschrift Zllm Ortsvorsteher oder Vertreter bestel l t  
i s t ,  während der Wah lperiode des  Gemeinderates, so 
scheidet er aus seiner Funktion al s Orts vorsteher oder Ver
treter aus.  Die übri .gen Vertreter des Orts vorstehers rücken 
i hrer Reihenfolge r,ach in die frei gewordenen Funktionen .  

(2)  Fäl l t  auf keinen Bewerber mehr als d ie  Hälfte der 
gü l t igen Stimmen, findet frühestens am zweiten und 
s rätestens am vierten Sonntag nach der Wah l  zwischen 
den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine 
St ichwahl statt. Bei St immengleichheit entscheidet das 
vom Wah l lei ter zu ziehe'nde Los darüber, wer in die S tich
wahl kommt. Für die St ichwahl gelten die Grundsätze der 

� ersten Wah l ;  es en : scheidet die höchste Stimmenzah l  und 
bei St immengleich hei t  das vom Wahl leiter zu ziehende Los. 

(3)  Die Amtsze i t  des B ürgermeisters beginnt mit dem 
Amtsantritt .  Im Fli le  der Wiederwahl schl ießt s ich die 
neue Amtszeit an das Ende der vorangegangenen an .  Der 
B ürgermeister tritt trotz Erreichens der Altersgrenze des 
§ 41 Abs. I Satz I des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt  
erst  nach Ablauf seiner Amtszeit in den R uhestand . Nach 
Vo l lendung des 65 Lebensjahres ist  der Bürgermeister auf 
seinen Antrag j ed,erzeit in den R uhestand zu versetzen . 
So fern d ie  Voraus�;etzungen des § 4 Abs .  I des Beamten
versorgungsgesetzes n icht erfü l l t  s ind ,  ist  er zu ent lassen. 
Der B ürgermeister führt nach Freiwerden seiner Stel le die 
Geschäfte bis  zum Amtsantritt des neu gewählten Bürger
meisters weiter: sein Amts- und Dienstverhäl tnis besteht 
solange fort. 

(4) Das WeiterfLhren der Geschäfte bis zum Amtsantritt 
des neu gewählten Bürgermeisters entfäl l t ,  wenn der 
B ürgermeister 

I .  vor dem Freiwerden seiner Ste l le  der Gemeinde schrift
l ich mitgete i l t  hat, dass er die Wei terführung der 
Geschäfte ablehne oder 
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2. des Dienstes vorläufig enthoben ist oder wenn gegen ihn  
Anklage wegen eines Verbrechens erhoben i s t  oder 

3. ohne Rücksicht auf Wahlprüfung und Wahlanfechtung 
nach Festste l lung des Gemeindewah lausschusses nicht 
wiedergewählt  ist .  

(5) Der Vorsitzende des Gemeinderates ernennt, verei
d igt und verpfl ichtet den hauptamtlichen Bürgermeister, 
das an Jahren äl teste M i tglied den ehrenamtl ichen B ürger
meister in öffentl icher S i tzung im Namen des Gemeinde
rates.  

§ 59 
Wählbarkeit, H inderungsgründe 

( I )  Wäh lbar zum B ürgermeister sind Deutsche im Sinne 
des Art ikels I 16 des Grundgesetzes und Staatsangehörige 
anderer M itgl iedstaaten der Europäischen Union, die d ie  
Gewähr dafür bieten , dass  s ie jederzeit für d ie  freiheit l ich 
demokratische Grundordnung im S inne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintreten, und die n icht vom 
Wah l rech t  ausgeschlossen s ind oder infolge R ichterspruchs 
die Wählbarkeit oder d ie  Fäh igkeit zur Bekleidung öffent
l icher Ämter verloren h aben. Staatsangehörige anderer 
Mi tg l iedstaaten der Europäischen Union sind über d ie  
Regelung des Satzes I h inaus auch nicht wäh l bar, wenn 
e in  derartiger Ausschluss oder Verlust nach den Rechts
vorschriften des Staates besteht, dessen Staatsangehörig
keit s ie  besitzen. Ehrenamtliche Bürgermeister müssen 
am Wah ltag das 1 8 . ,  hauptamtl iche Bürgermeister das 
2 1 .  Lebensjahr vol lendet haben; hauptamtl iche Bürger
meister dürfen am Wah l tag das 65 . Lebensj ahr noch 
n icht vol l endet haben. Die Bewerbung für d ie  Wahl  z�m 
B ürgermeister muss von mindestens ein vom Hundert der 
Wah lberechtigten, jedoch nicht mehr als von 1 00 Wah l 
berechtigten, des Wah lgebietes persönl ich u n d  hand
schrift l ich unterzeichnet sein.  Dabei bleiben Zah lenbruch
teile außer Betracht .  Bewirbt sich der Amtsinhaber erneut, 
so ist er von der Bei bringung von Unterstützungsunter
schriften nach Satz 4 befreit .  Für Bewerber, d ie  durch 
eine Partei oder Wählergruppe unterstützt werden, gilt die 
Regelung des § 2 1  Abs. 1 0  Satz I des Kommunalwahl
gesetzes entsprechend, wenn für den Bewerber eine 
Unterstützungserklärung in einem Verfahren nach § 24 des 
Kommunalwah lgesetzes abgegeben wurde. 

(2)  Erfü l l t  der Bewerber die Voraussetzungen, dann is t  
er zuzulassen. Über die Zu lässigkeit seiner Bewerbung 
entscheidet der Gemeinderat. Das Nähere rege l t  d ie Haupt
satzung. 

(3) Die in § 40 Abs. I Nr. I Buchst .  b bis g Genannten 
können n icht gleichzeitig Bürgermeister sein .  Eine Person 
darf nicht in mehreren Gemeinden Bürgermei ster sein.  Der 
Bürgermeister kann nicht  gleichzeitig Ortschaftsratsmit
glied, Ortsbürgermeister oder Orts vorsteher e iner Ortschaft 
derse lben Gemeinde sein.  

§ 60 
Zeitpunkt der Wah l ,  Stel lenausschreibung 

( I )  Die Wahl des Bürgermeisters hat frühestens sechs 
Monate und spätestens drei Monate vor Ablauf der Amts
zei t  zu erfolgen . In anderen Fäl len des Freiwerdens der 
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Ste l le erfo lgt d ie  Wahl spätestens drei Monate nach Frei
werden der Stel le .  Wird eine Gemeinde neu gebi ldet, erfo lgt 
d ie  Wah l  unverzüglich nach Wirksamkeit der Gebietsän
derung, wenn nicht von der Mögl ichkeit Gebrauch gemacht 
wird, die Wah l  vor Wirksamkeit der Gebietsänderung nach 
Maßgabe der §§ 58 bis 68 des Kommunalwah lgesctzes 
durchzuführen. Das G leiche gi l t ,  wenn info lge einer Ein
gemeindung die Verwaltung der aufnehmenden Gemeinde 
von e inem hauptamtl ichen Bürgermeister geleitet werden 
muss .  B is zum Amtsantritt des neu gewäh l ten hauptamt
l ichen Bürgermeisters n immt der bisher ehrenamt l iche 
B ürgermeister der aufnehmenden Gemeinde die Befugnisse 
des Organs geschäftsführend wahr; § 58 Abs. 4 gi l t  ent
sprechend. Die Wah l  kann in den Fäl len der Sätze I und 2 
b is  zu e inem Jahr nach Freiwerden der Stel le  aufgeschoben 
werden ,  wenn die Auflösung der Gemeinde bevorsteht. 

(2) Die öffentl iche  B ekanntmachung der B ürgermeister
wahl und die Ausschreibung der ehrenamtl ichen oder 
hauptamtl ichen B ürgermeisterste I l e  h aben spätestens zwei 
Monate vor dem Wahltag zu erfo lgen, Bewerbern, die nach 
§ 59 Abs. 2 zugelassen worden s ind,  ist Gelegenheit zu 
geben, s ich den Bürgern in  m indestens einer öffentlichen 
Versamm lung vorzuste l len .  

§ 6 1  
Vorzeitige Abwahl 

( I )  Ein B ürgermeister  kann von den B ürgern der Ge
mei nde vorzeitig abgewähl t  werden. Er ist  abgeWählt ,  wenn 
sich für die Abwahl e ine Mehrheit der gültigen St immen 
ergibt, sofern d iese Mehrheit m indestens 30 vom Hundert 
der Wah lberechtigten beträgt. Zur Einleitung des Abwahl
verfahrens bedarf es e ines von mindestens zwei Dritte ln  
der  Mi tgl ieder des  Gemeinderates, d ie  n icht  an  der  Mit
wirkung gehindert s ind, geste l l ten Antrages und eines 
m it e iner Mehrheit von drei Vierteln der M itgl ieder des 
Gemeinderates, die n icht an der M itwirkung gehindert s ind, 
zu fassenden Beschlusses . Der Beschluss darf frühestens 
drei Tage nach Antragste I lung im Gemeinderat gefasst 
werden. Das Nähere regelt das Kommunalwah lgesetz, 

(2) Der B ürgermeister scheidet mit dem A blauf des 
Tages ,  an dem der Wahl le i ter d ie  Abwahl bekanntgibt, aus 
dem A mt aus.  

§ 62 
Rechtsste l lung im Gemeinderat 

und in den Ausschüssen 

( I )  Der Bürgermeister ist  für d ie  Vorberei tung der 
B eschlüsse des Gemeinderates und seiner Aussc hüsse 
sowie deren Vol l zug verantwort l ich.  

(2) Der B ürgermeister hat den Gemeinderat ü ber al le 
wichtigen die  Gemeinde und i hre Verwaltung betreffenden 
Angelegenheiten zu unterrichten, Bei  wichtigen Planunge

'
n 

ist der Gemeinderat möglichst frühzeitig über die Ab
sichten und Vorste l lungen der Gemeindeverwaltung und 
laufend tiber den Stand und den I nhalt der Planungsarbeiten 
zu u nterrichten. 

(3) Der Bürgermeister m uss Beschlüssen des Gemeinde
rates widersprechen, wenn er der Auffassung i st, dass 

diese gesetzeswidrig sind. Er kann i hnen widersprechen, 
wenn er der A uffassung i st, dass diese für die Gemeinde 
nachte i l ig sind. Der Widerspruch muss binnen zwei 
Wochen schriftl ich einge legt und begründet werden .  Er 
hat aufschiebende Wirkung. Verble ibt der Gemeinderat 
bei erneuter Verhandlung bei d iesem B eschluss und ist 
nach Ansicht des B ürgermeisters auch der neue Besch luss 
gesetzeswidrig, muss er ihm erneut widersprechen und 
u nverzüglich die Entscheidung der Kommunalaufs ich ts
behörde einholen. Für Beschlüsse, die durch besch l ießende 
Ausschüsse gefasst werden, g i l t entsprechendes mit der 
Maßgabe, dass der Gemeinderat über den Widerspruch zu 
entscheiden hat. U nterlässt der Bürgermeis ter den Wider
spruch gegen gesetzeswidrige B eschlüsse vorsntzl ich oder 
grob fahrlässig, so hat er der Gemeinde den daraus ent
stehenden Schaden zu ersetzen. 

(4) I n  dringenden Angelegenheiten des Gemeinderates, 
deren Erledigung auch nicht bis zu einer ohne Frist  und 
formlos einberufenen Gemeinderatss i tzung (§ 5 1  Abs. 4 
Satz 5) aufgeschoben werden kann,  entscheidet der B ürger
meister anste l le  des Gemeinderates. Die Gründe für die 
Ei lentscheidung sowie die Erledigung s ind den Gemein
deräten unverzüglich m itzutei len .  D iese Angelegenheit ist  
in  d ie  Tagesordnung der nächsten S itzung aufzunehmen. 
Das Gleiche gi l t  für Angelegenheiten ,  für deren Entschei
dung ein beschl ießender A usschuss zustnndig ist. 

§ 63 
Aufgaben i n  der Gemeindeverwal tung 

( I )  Der Bürgermeister ist  für die sachgemäße Erledigung 
der A ufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Ver
waltung verantwort l ich u nd regelt d ie  innere Organisation 
der Gemeindeverwaltung, Er erledigt in  eigener Verant
wortung die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

(2) Der B ürgermeister regel t  in  eigener Zustnndigkeit 

I .  d ie  den Gemeinden durch Gesetz oder aufgrund e ines 
Gesetzes übertragenen hoheitl ichen Aufgaben i n  Ange
l egenheiten der Verte idigung e inschl ießlich des Wehr
ersatzwesens und des Schutzes der Ziv i lbevöl kerung, 
soweit nicht für hau!ihaIts- und personal recht liche Ent
scheidungen der Gemeinderat zuständig ist, 

2 .  die Angelegenhei ten ,  d ie  i m  I nteresse der S icherheit der 
B undesrepubli k  Deutsch land und eines i hrer Lnnder 
geheim zu halten s i nd. 

(3) Der Gemeinderat kann dem B ürgermeister durch 
Hauptsatzung weitere Ange legenheiten zur selbststnndigen 
Erledigung ü bertragen. Hiervon ausgenommen sind Ange
legenheiten,  d ie  der Gemeinderat nach § 44 Abs. 3 nicht 
übertragen kann. Der Gemeinderat kann jede Angelegen
heit, d ie er nach Satz 1 übertragen hat, für den Einzelfa l l  
an s i ch  ziehen, solange der Bürgermeister noch nicht ent
schieden hat. 

(4) Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erledigt 
der B ürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetz
l ich  n ic hts anderes bestimmt i st. 

(5) Der B ürgermeister i st Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter, 
hö�erer Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der 
Beigeordneten , Beamten und Arbeitnehmer der Gemeinde. 
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§ 64 
A l l gemeine Vertretung des Bürgermeisters 

( I )  I n  Gemeindel1 ohne Beigeordnete wäh l t  der Ge
meinderat e inen Bediensteten, in Gemeinden mit einem 
ehrenamtlichen B ürgermeister ein Mi tgl ied des Gemeinde
rates als Vertreter des Bürgermeisters für den Verhinde
rungsfal l .  

(2) I n  Gemeinden m i t  ei nem B eigeordneten i st dieser 
der al lgemeine Vertreter des B ürgermeisters. In  Gemeinden 
mit mehreren Beigeordneten legt der Gemeinderat d ie 
Reihenfolge der Vertreter fest. 

§ 65 
B ei geord nete 

( I )  Gemeinden mit mehr als 25 000 Einwohnern können 
außer dem B ürgermeister ei nen Beigeordneten, Krei sfreie  
Städte mehrere Beigeordnete in  das Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen, wenn die Hauptsatzung dies vorsieht .  

( l  a) Bei einer N :::ubi ldung einer Gemeinde werden d ie  
bi sherigen Beigeordneten der bete i l igten Gemeinden Be i 
geordnete i n  der neuen Gemeinde. D ie  Beschränkung 
nach Absatz I gi l t  im H inbl ick auf diese Personen und 
auch h ins icht l ich der bisherigen Bürgermeister nicht.  
Haben d ie  Gemeinden in  der Vereinbarung eine Regelung 
h ierüber nicht getrcffen, so legt der Gemeinderat der neuen 
Gemeinde die Re ihenfolge der Vertretung fest; d iese hat 
der Vertretungsrege lung h insichtl i ch der bisherigen Bürger
meister ( §  58 Abs. I a) i m  Range nachzugehen. Die Dienst
verhältnisse der b isherigen Beigeordneten bestehen bis 
zum jewei l i gen Ablauf ihrer ursprüngl ichen Amtszeit  fort. 

(2) Einer der Be 1geordneten muss die Befähigung zum 
höheren VerwaltUil gsdienst oder zum Richteramt haben, 
sofern nicht der Bürgermeister oder ein leitender Bediens
teter der Gemeinde diese Voraussetzung erfü l len .  

(3 ) D ie Beigeordneten vertreten den Bürgermeister 
ständig in i hrem Geschäftskreis .  Der B ürgermeister kann 
i hnen a l lgemein ocler im Einze lfal l  We isungen erte i len .  

§ 66 
Wah l ,  Abwah l der Beigeordneten 

( I ) Beigeordnete s ind auf die Dauer von sieben Jahren 
als h auptamtl iche Beamte zu bestel len .  S ie werden im 
Benehmen mit  dem Bürgermeister vom Gemeinderat je i n  
einem besonderen Wah lgang gewählt .  § 4 /  Abs.  2 u n d  3 
des Beamtengeset2.es Sachsen-Anhalt findet keine Anwen
dung.  

(2) Für die Wahl g i l t  § 60 Abs.  I und 2 Satz I ent
sprechend. I m  Fal k der Wiederwahl g i l t  § 58 Abs. 3 Satz 2 
entsprechend. 

(3) Beigeordnete können aufgrund eines von m indestens 
zwei Dri tte ln  der Mitgl ieder des Gemei nderates geste l l ten 
Antrages und eine�, mi t  e iner Mehrheit von mi ndestens drei 
V ierte l n  der M i tgl i eder des Gemeinderates zu fassenden 
Besehlusses vorze i t ig abgewäh l t  werden.  § 54 Ahs. 3 
Satz 3 bis 5 findet keine Anwendung. Der Besch luss 
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über d ie  Abwahl darf frühestens drei Tage nach  der 
AntragsteI l ung im Gemeinderat gefasst werden. 

§ 67 
H i nderungs gründe 

Beigeordnete dürfen weder mite inander noch mit dem 
B ürgermeister i n  e inem fami l ienrecht l ichen Verhältnis 
als Ehegatte, El tern, K i nder oder Geschwister stehen oder 
eine Eingetragene Lebenspartnerschaft führen oder a ls  
persön l ich  haftende Gesel lschafter an derselben Handels
gese l l schaft bete i l igt sein. Entsteht ein solches Verhältnis 
zwischen dem Bürgermeister und einem Beigeordneten,  
oder zwischen Beigeordneten, i s t  der  Beigeordnete, i m  
Übrigen der an Dienstjahren Jüngere, i n  den einstwei l igen 
Ruhestand zu versetzen .  

§ 68 
Besondere Dienstptl ichten 

Die besonderen Dienstptl ichten nach den §§ 30 und 3 1  
gelten für den Bürgermeister und d ie  Beigeordneten ent
sprechend. 

§ 69 
Beauftragung Dritter 

( I )  Der Bürgermeister kann Beamte oder Arbeitnehmer 
mit seiner Vertretung auf bes timmten Aufgabengebieten 
oder in e inze lnen Angelegenheiten der Gemeindeverwal
tung beauftragen .  Diese Befugnis kann er auf Beigeordnete 
für deren Geschäftskreis übertragen. 

(2) Der B ürgermeister kann i n  e inze lnen Ange legen
heiten rechtsgeschäft l iehe Vol l macht ertei len . Absatz I Satz 2 
gi l t  entsprechend. 

§ 70 
Verptl ichtungsgeschäfte 

( I )  Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpfl ichtet 
werden sol l ,  bedürfen der Schri ftform. Sie s ind ,  sofern sie 
nicht gericht l ich  oder notarie l l  beurkundet werden, nur 
rechtsverbi ndl ich ,  wenn  s ie handschrift l ich vom Bürger
meister unterzeichnet und mit  dem Dienstsiege l versehen 
s ind.  

(2) I m Fal le  der Vertretung des B ürgerme isters müssen 
Erk l ärungen durch dessen Stel lvertreter, den vertretungs
berechtigten Beigeordneten oder durch zwei vertretungs
berechtigte Beamte oder Arbeitnehmer handschriftl ich 
unterzeichnet werden. 

(3) Den Unterschriften sol l  d ie Amtsbezeichnung und im 
Fa l le des Absatzes 2 ein das Vertretungsverhältnis kenn
zeichnender Zusatz beigefügt werden. 

(4) Die Formvorsehriften der Absätze I bis 3 gelten nicht 
für Erklärungen in  Geschäften der l aufenden Verwaltung 
oder aufgrund einer . in der Form der A bsätze I bis 3 aus
geste l l ten Vo l lmacht. 
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§ 7 1  
Beste l l ter B ürgermeister 

E in  zum B ürgermeister der Gemeinde gewähl ter Be
werber kann i m  Fal le  einer K lage gegen e ine die Gül ti g
keit seiner Wahl feststel lende Wahlprüfungsentscheidung, 
mit  der Mehrheit der Mitgl ieder des Gemeinderates zum 
B ürgermeister bestel l t  werden. Der beste l l te B ürgermeister 
ist in Gemeinden mit hauptamtl ichem Bürgermeister al s 
hauptamtl icher B eamter auf Zei t, i n  Gemeinden mit  ehren
amtlichem Bürgermeister als Ehrenbeamter auf Zei t  zu 
berufen .  Seine A mtszeit  beträgt zwei Jahre, Wiederbeste l 
l ung i s t  zul ässig. Die  A mtsze it endet vorzeitig mit  der 
Rechtskraft der Entscheidung ' über die Gül tigkeit der 
Wah l  zum Bürgermeister. Der bestel l te Bürgermeister führt 
die Beze ichnung B ürgermeister (Oberbürgermeister) . Er 
erhält in e iner Gemeinde mit ehrenamtl ichem Bürger
meister dessen Aufwandsentschädigung. Die A mtszeit  des 
Bürgermeisters verkürzt sich um die Amtszeit, die er als 
beste l l ter Bürgermeister tätig war. 

4.  Abschnitt 
Gemeindebedienstete 

§ 72 
Notwendigkeit bestimmter Fachkräfte 

( I )  Die Gemeinde i st verpfl ichtet, die zur Erfü l lung i hrer 
Aufgaben erforderl ic hen geeigneten Beamten und Arbeit
nehmer e inzustel len.  

(2) Unbeschadet der Verpfl ichtung nach Absatz I müssen 

I .  Kreisfreie Städte und Gemeinden mit mehr als 25 000 Ein
wohnern mindestens e inen Gemeindebeamten mit der 
Befäh igung für den höheren Verwaltungsdienst oder das 
Richteramt haben, wenn n icht der Oberbürgermeister 
oder ein Beigeordneter d iese Befähigung besitzt, 

2. die übrigen Gemeinden mindestens e inen Gemeinde
beamten mit der Befähigung für den gehobenen Ver
waltungsdienst haben, wenn nicht der, hauptamt l iche 
B ürgermeister d iese Befähigung besi tzt oder die Ge
meinde einer Verwaltungsgemeinschaft angehört. 

§ 73 
Stel lenp l an und Rechtsverhältnisse 

der Gemeindebediensteten 

( I )  Die Gemeinde bestimmt im Stel lenplan die Ste l l en 
i hrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend 
beschäftigten Arbeitnehmer, die für d ie Erfü l lung der 
Aufgaben im Haushaltsjahr erforderl ich s ind .  Für Sonder
vermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, s ind 
besondere Ste l lenpläne aufzustel len.  Beamte in  E inrich
tungen solcher Sondervermögen sind auch i m  Ste l l enp lan 
nac h  Satz I aufzuführen und dort besonders zu kenn
zeichnen. 

(2) Auf die Gemeindebediensteten sind d ie gesetzl ichen 
und tarifrecht l ichen Vorschriften anzuwenden . Die oberste 
Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zul assen, 
soweit besondere Umstände d ies erfordern . 

(3)  Abweichungen von Absatz 2 s ind zulässig, soweit sie 
nachweisbar zu e iner Verringerung im SIel Ienp lan nac h  

Absatz I Satz 1 füh ren; sie s ind der Kommunalaufsichts
behörde einen Monat vor i hrer Durchführung anzuzeigen. 

§ 73a 
Übernahme von Arbeitnehmern 

( I )  Personen, die aufgrund e ines Vertrages im Dienst 
e iner Gemeinde stehen, werden bei der Umbildung der 
Gemeinde oder eines Aufgabenüberganges nach § 1 28 
Abs. 4 Beamtenrec htsrahmengesetz von der aufnehmen
den Körperschaft entsprechend der Regelung i n  den §§ 1 28,  
1 29 Abs. I ,  2, 3 Satz I ,  Abs. 4 des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes übernommen. Die Regelung des § 1 3 1  des Beamten
rechtsrahmengesetzes g i l t  für Arbeitnehmer entsprec hend. 

(2) Tarifrecht l iehe Bestimmungen bleiben unberührt. 

§ 74 
Kommunale  G leichste l lungsbeauftragte in  Gemeinden 

( I )  Zur Verwirkl ichung des Grundrechts der G le ich
berechtigung von Frauen und M ännern haben die Ge
meinden, die n icht M itgl iedsgemeinden von Verwal
tungsgemeinschaften oder Verbandsgemeinden sind, eine 
Gle ichstel l ungsbeauftragte zu beste l len;  das Nähere regelt  
d ie  H au ptsatzung. Die Hauptsatzung sol l  i m  Übrigen 
besti m men, dass d ie G leichste l lungsbeauftragten in Aus
übung i hrer Tätigkeit unabhängig sind und an den Si tzungen 
der Gemeindevertretungen und der Ausschüsse tei l nehmen 
können. I hnen i st i n  Angelegenheiten i hres Aufgaben
bereiches auf Wunsch das Wort zu ertei len .  

(2) I n  Gemeinden mit  mindestens 25 000 Einwohnern 
ist eine hauptamtliche G leichste l lungsbeauftragte zu be
ste l len .  I n  Gemeinden mit weniger als 25 000 Einwohnern 
wird eine in der Verwaltung hauptberufl ich Tätige mit  
der G leichstel l ungsarbeit betraut, die zur Wahrnehmung 
d ieser Aufgabe von ihren sonst igen Arbeitsaufgaben ent
sprechend zu ent lasten i st. 

§ 74a 
I nteressenvertreter, Beauftragte u nd Beiräte 

Die Gemeinden können für bestimmte Aufgabenbereiche 
besondere I nteressenvertreter und Beauftragte beste l len 
sowie Beiräte bi lden. 

§ 74b 
(weggefal len) 

5 .  Abschnitt 
Besondere Verwaltungsformen 

I .  Unterabschnitt 
Verwal tungsgemeinschaft 

§ 75 
B i ldung der Verwaltungsgemeinschaft 

( I )  Benachbarte Gemeinden e ines Landkreises können 
zur Stärkung ihrer Verwaltungskraft durch öffentl ich-recht
l iche Vereinbarung eine Verwaltungsgemeinschaft b i lden. 
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( I  a) Eine Verei n barung nach Absatz I können auch 
benachbarte Gemeinden mehrerer Landkreise absch l ießen .  
Die M itgl iedsgemei nden einer so gebi ldeten Verwaltungs
gemei nschaft gehören nur e inem Landkreis an. Die Kreis
zugehörigkeit und die Landkreisgrenze ändern sich zum 
Zeitpunkt des I nkrafttretens der Gemeinschaftsverein
barung. Kommt eine einvernehml iche Rege lung zur 
Kreiszugehörigkeit nicht zustande oder stimmt e iner der 
betei l igten Landkreise e inem Kreiswechsel der in  seinem 
Gebiet l iegenden Mitgl iedsgemeinden nicht zu und l iegt 
ein Antrag auf Ge nehmigung der Gemeinschaftsverein
barung bis zum 3 1 .  März 2004 vor, wird das M inisterium 
des I nnern ermächt igt, durch Verordnung eine Zuordnung 
zu einem der bete i l igten Landkreise vorzunehmen. 

(2) Organe der Verwaltungsgemeinschart sind der Ge
meinschaftsausschl ss und der Leiterdes gemeinsamen Ver
waltungsamtes. 

(3) Die M itgl ied�;gemeinden können vere inbaren, dass 
eine M itgl iedsgemeinde d ie Aufgaben des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes erfü l l t  (Trägergemeinde). 

(4) Die Verwaltu:lgsgemeinschaft is t  e ine Körperschaft 
des öffentl ichen Re,:hts mit  Dienstherrnfäh i gkeit. S ie  führt 
e in Dienstsiege l ;  s i,� kann Wappen und Flagge führen. 

(5) I n  M itgl iedsgemei nden e iner Verwa ltungsgemein
schaft mit  Ausnahme der Trägergemeinde werden die 
Aufgaben der Gemeindeverwal tung aussch l ießl ich vom 
gemeinsamen Verwaltungsamt erledigt. Mitgl iedsgemeinden 
ist auf i h ren Antng e ine B ürokraft zur Unterstützung 
des Bürgermeister�; zur Verfügung zu stel len .  Die M i t
g l iedsgemeinde erstattet der VerwalLungsgemeinschaft 
die Personalkosten aus d ieser Verwendung. Soweit eine 
Bürokraft mehrere n  M itgl iedsgemeinden zur Verfügung 
gesrel l t  w ird , sind die Personal kosten von den M itglieds
gemei nden ante i l i g  zu tragen. Im Zeitpunkt des I nkraft
tretens dieses Gesetzes bestehende Arbeitsverhältnisse 
von Bürokräften in M itgl iedsgemeinden von Verwaltungs
gemeinschaften ble i ben unberührt. Der Einsatz der Büro
kraft erfo lgt im Einvernehmen zwischen dem Leiter des 
gemeinsamen Verwa l tungsall)tes und dem B ürgermeister; 
der Bürgermeister i st h insichtl ich der Gemeindeangelegen
heiten Vorgesetzter der Bürokraft. 

(6) Die Verwal tungsgemeinschaft muss eine Haupt
satzuilg erlassen .  § 7 gilL entsprechend. 

§ 75a 
Rückwirkende B i ldung von Verwal tungs

gemci nscha ften 

( I )  Wegen Gründungsfeh lern bis zum Zeitpunkt des 
I nkrafttretens d ies er Vorschrift nicht gebi ldete Verwal
tungsgemeinschaft'3n gelten rückwirkend ab dem Tage nach 
der öffentl ichen Bekanntmachung ihrer Gemeinscharts
vereinbarung als gebi ldet, sofern nicht ein späterer Ze i t
punkt  bes timmt i � t . I s t  d ie Gemeinschaftsvere inbarung 
nichtöffent l ich bekannt gemacht, gi l t  als Zeitpunkt der B i l
dung der Verwaltun gsgemeinschaft der Tag nach der ölTent
l ichen Bekanntmc.chung der Genehmigungsverfügung, 
spätestens der Tag nach der öffent l ichen Bekanntmachung 
der ersten Hausha l tssatzung. Diese Haushal tssatzung ist 
nicht desha lb  rech tswidrig, wei l die Besch l ussfassung und 
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die öffentliche Bekanntmachung zu einem Zeitpunkt vor 
der B i ldung der Verwaltungsgemeinschaft l iegen oder die 
öffent l iche Bekanntmachung entgegen einer vorgeschrie
benen Bekanntmachungsform erfolgte. 

(2) Sämtl iche Rechtshandlungen, die die Verwal tungs
gemeinschaft bis zum Zeitpunkt des I nkrafttretens 
d ieser Vorschrift vorgenommen hat, gelten von Anfang 
an als von einer bestehenden Körperschaft erlassen ,  soweit 
nicht ein Gericht bereits deren Unwirksamkeit wegen 
N ichtexistenz der Verwaltungsgemeinschaft rech tskräftig 
festgestel l t  hat. 

. (3) Eine Verwaltungsgemeinschaft, die vor I nkraft
treten des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschafts
arbei t  gegründet worden ist, hat mit  Wirksam werden ih rer 
Gründung, frühestens jedoch mit dem I nkrafttreten des 
Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit  die 
Eigenschaft einer j uristischen Person des öffent l ichen 
Rechts . 

§ 75b 
(weggefal len) 

§ 76 
Zuschnitt der Verwaltungs gemeinschaft 

( I )  Die Verwal tungsgemei nschaft muss die zur Durch
führung der Aufgaben nach § 77 erforderl iche Leistungs
fäh igkeit dauerhaft aufweisen. Von e iner dauerhaften 
Leistungsfähigkeit  i st regelmäßig auszugehen, wenn die 
Einwoh nerzahl  der  M itgl iedsgemeinden 1 0 000 aufweist.  
Soweit eine im Landesvergleich we it unterdurchschnitt
l iche Bevölkerungsdichte im I n teresse der Bürgernähe eine 
A bweichung von der in  Satz 2 genannten Mindestgröße 
nahe legt und eine s innvo l le  Zuordnung n icht mögl ich ist, 
kann die Feststel lung der Leistungsfähigkeit im Einze l fall 
auch aufgrund anderer Kriterien erfolgen; auch h ierbei darf 
die Einwohnerzahl 5 000 nicht unterschreiten. Kriterien 
nach Satz 3 s ind der jewei l ige gesetzliche Aufgabenbestand 
der Verwaltungsgemeinschaften, die a l lgemein anerkannten 
Grundsätze der kommunalen Verwaltungsorganisation, der 
daraus zu ermi ttelnde quantitative und qual i tative Bedarf 
an Verwaltungspersonal sowie der Grundsatz der Sparsam
keit  und Wirtschaftl ichkeit der Haushaltswirtschaft. 

( l a) Das M i n isterium des l nnern wird ermächtigt, ab 
dem I .  Apri l 2004 zur Herstellung der dauerhaften Leis
tungsfahigkeit der Verwaltungsgemeinschaften durch Ver
ordnu ng a l l e  oder auch e inzelne M itgl iedsgemeinden von 
Verwaltungsgemeinschaften zu einer Verwaltungsgemei n
schaft zusammenzusch l ießen oder einer bestehenden Ver
waltungsgemeinschaft zuzuord nen . Dabei muss ein räum
l icher Zusammenhang der Verwal tungsgemeinschaft i n  
der Weise bestehen, dass jede M itgliedsgemeinde m i t  
mindestens einer anderen M i tgl iedsgemeinde benachbart 
ist und keine Durchtrennung d ieser Anbindung durch 
eine Gemeinde vor l iegt, die der Verwaltungsgemeinschaft 
nicht angehört. Die Zuordnung i st nur zu lässig, wenn 
öffent l ich-rechtl iche Verei nbarungen innerhalb einer von 
der oberen Kommunalaufs ichtsbehärde gesetzten Frist  
n icht zustande gekommen sind. Die betroffenen Ge
meinden, Verwaltungsgemeinschaften und die betroffenen 
Landkreise s i nd vorher zu hören. I m  Fal le der Zuordnung 
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a l ler M itgl iedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft 
ist  die Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst, i m  Falle der 
Zuordnung einzel ner Gemeinden scheiden diese aus der 
Verwaltungsgemei nschaft aus; § 84 gi l t  entsprechend. 

( I  b) Für Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemein
schaft angehören , gelten die Absätze I und I a sowie § 75 
Abs .  I a mit  der Maßgabe entsprechend, dass von einer 
dauerhaften Leistungsfäh igkeit regelmäßig auszugehen ist, 
wenn die Einwoh nerzah l  der Gemeinde 8 000 aufweist. 

( I  c )  Kann eine dauerhafte Leistungsfähigkeit auch 
durch Zuordnung nach den Absätzen I a u nd I b nicht 
erreicht werden, so wird das Ministeri u m  des I nnern 
ermächtigt, durch Verordnung eine Einheitsgemeinde mi t  
mehr al s 8 000 Einwohnern mit  weiteren Gemeinden zu 
einer Verwaltungsgemeinschaft zusammenzusch l ießen .  I n  
diesen Fäl l en wird die Einheitsgemeinde Trägergemeinde. 

(2) Bei  der Abgrenzung der Verwaltungsgemeinschaft 
sol len Gesichtspunkte der Raumordnung und Landes
planung sowie die örtl ichen Zusammenhänge, i nsbeson
dere d ie Schul- ,  Wirtschafts- u nd Verkehrsverhältnisse, 
aber auch kirch l iche,  ku l ture l l e  und geschichtl iche Be
ziehungen berücksichtigt werden . .  

(3 )  D ie  Gemeinschaftsvereinbarung bestimmt Namen 
und Sitz dllr Verwaltungsgemeinschaft. Eine Trägergemeinde 
ist S i tz der Verwaltungsgemeinschaft. 

(4) Die Vereinbarung über d ie  B i ldung einer Ver
waltungsgemeinschaft sowie ihre Ä nderung bedürfen 
der Genehmigung der oberen Kommunalaufsichtsbehörde. 
Die B etei l igten s ind vor der B i ldung einer Verwaltungs
gemeinsch aft u mfassend zu beraten, insbesondere über 
Möglichkeiten  der Veränderung, Auflösung u nd des A us
scheidens .  

(5 ) Die Gemeinschaftsvereinbarung mi t  der  Geneh
m igung der Kommunalaufsichtsbehörde ist im amtl ichen 
Verkündungsblatt des Landkreises zu veröffentl ichen. Gibt 
der Landkreis kein eigenes Verkündungsblatt heraus, wird 
d ie  Gemeinschaftsvereinbarung i m  Amtsblatt des Landes
verwaltu ngsamtes veröffentl icht .  

§ 76a 
Zuordnung 

( I )  Das Min isteriu m  des Innern wird ermächtigt, 
Gemeinden, d ie  aus einer Verwaltungsgemeinschaft aus
gesch ieden s ind oder aufgrund rechtsfehlerhafter B i l 
dung einer Verwaltungsgemeinscl1aft e iner solchen nicht 
angehören, durch  Verordnung zu einer leistungsfähigen 
Verwaltungsgemeinschaft zusammenzufassen oder sie 
e iner solchen zuzuordnen.  Die Zuordnung darf nur i m  
Einze lfa l l  zur Sicherste l l u ng der Leistungsfähigkeit der 
kommunalen Verwal tung auf Gemeindeebene und aus 
Grü nden des öffentl ichen Woh l s  erfo lgen. Die Zuordnung 
ist  nur zulässig, wenn öffentl ich-rechtl iche Vereinbarungen 
i nnerhalb einer von der obersten Kommunalaufsichts
behörde gesetzten Fri st nicht zustande gekommen s ind .  
Die angrenzenden Gemeinden und Verwaltungsgemein
schaften sowie die Land kreise, denen diese angehören, s ind 
vorher zu hören .  

(2) Die Mitgl ieder einer nach Absatz I veränderten oder 
neu gebi ldeten Verwaltungsgemeinschaft s ind verpfl ichtet, 
sich gemäß § 76 Abs. 3 und 4 u nverzügl ich eine neue 
Gemeinschaftsvere inbarung zu geben. Dabei s ind d ie  
I nteressen der zugeordneten Gemeinden angemessen zu 
berücksichtigen . 

§ 77 
Aufgaben der Verwaltu ngsgemeinschaft 

( I )  Die Verwaltu ngsgemeinschaft besorgt a l le  Aufgaben 
des eigenen Wirkungskreises der M itgl iedsgemeinden, 
sofern d iese der Verwaltungsgemeinschaft nicht nach 
A bsatz 2 zur Erfü l lung übertragen wurden. Die Ver
waltu ngsgemeinschaft u nterstützt die Mitgl iedsgemeinden 
bei der Wahrnehmung ihrer A ufgaben; die Mitg l ieds
gemeinden bedienen sich in A ngelegenheiten von grund
sätzl icher oder besonderer wirtschaftl icher Bedeutung der 
fachl ichen Beratung durch die Verwal tungs gemei nschaft. 

(2) Die Verwaltungsgemeinschaft führt mit  Zustimmung 
des Gemeinschaftsausschusses Aufgaben des eigenen Wir
kungs kreises der Mitgl iedsgemeinden durch, d ie  alle oder 
e inzelne M itgl iedsgemeinden der Verwaltungsgemein
schaft zur Erfü l l u ng übertragen .  Werden Aufgaben nur 
durch e inzel ne Mitgl iedsgemeinden übertragen,  so haben 
diese die mi t  der Übertragung entstehenden Kosten zu 
erstatten. Soweit eine Mitgl iedsgemeinde Einrich tu ngen 
von überört l icher Bedeutung überträgt, die von mehreren 
Mi tgl iedsgemeinden genutzt werden, so werden die mi t  der 
Übertragung entstehenden Kosten von den Mitgl ieds
gemeinden ante i l ig  getragen, die die Einrichtung nutzen .  
Mi t  der Übertragung i s t  eine Vereinbarung zur ante i l igen 
Kostentragung abzusch l ießen .  Jede Gemeinde kann eine 
Rückübertragung verlangen, wenn sich d ie  Verhältn isse, 
die der Übertragung zugrunde lagen, so wesent l ich verän
dert h aben, dass der Gemeinde e in  Festhal ten an der 
Übertragung nicht weiter zugemutet werden kann u nd die 
Gründe des Gemeinwohls der Rückübertragung nicht ent
gegenstehen. 

(3) ( weggefal len) 

(4) Wird aufgrund einer Übertragung oder einer 
Rückübertragung von Aufgaben e ine B erichtigung des 
Gru ndbuches oder anderer öffentl icher B ücher erforder
l ich ,  genügt zum Nachweis des Eigentumsüberganges eine 
Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die zustän
d igen Behörden s ind verpfl ichtet, die öffentl ichen Bücher 
zu berichtigen. Die durch die Übertragung oder d ie  Rück
übertragung erforderlichen Rechtshandlungen sind frei 
von öffentl iChen A bgaben und Verwal tungskosten. 

(5) (weggefal len) 

(6) Die Verwaltu ngsgemei nschaft erfü l l t  d ie  Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises der Mitgl iedsgemeinden, 
soweit nicht B undesrecht oder Landesrecht entgegensteht. 
Sie erfü l l t  auch diejenigen Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskre ises, deren Wahrnehmung an eine bestimmte 
Einwohnergröße von Gemeinden gebunden ist ,  sofern die 
Verwaltungsgemeinschaft d iese Einwohnergröße aufweist. 
U nabhängig von ihrer Einwohnergröße nimmt die Ver
wal tu ngsgemeinschaft und die Gemeinde, d ie  keiner Ver
wal tu ngsgemeinschaft angehört, zumindest die Aufgaben 
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wahr, d ie e iner Gemeinde von 1 0  00 1 Einwohnern obl iegen 
würde.  Das M i n isterium des I nnern wird ermachtigt, d urch 
Verordnung e inze l ne Aufgaben von der Erfü l l ung durch 
Verwaltungsgemeirschaften auszusch l ießen. 

(7 ) Die Verwal tungsgemei nschafl n immt die Aufgaben 
des ü bertragenen Wirkungskre i ses und d ie  ihr  zur Erfü l 
lung ü bertragenen Aufgaben des e igenen Wirkungskreises 
i m  e igenen Namen wahr. I n  den übrigen Fäl len  handelt s ie 
i m  Namen u nd im Auftrag der M i tgl iedsgemeinden;  wobei 
s i e  an Besch lüsse und Weisungen der Gemeindeorgane ge
bunden i st ;  i n  d iesem Rahmen vertritt s ie i hre M i lgJ icd s
gemeinden i n  a l l en  Rechts- und Verwaltungsgeschäften und 
im gericht l iche n  Verfahren .  Der Verwa ltungsgemeinsc haft 
ob l iegt n icht die Re präsentat ion der M i tg l iedsgeme i nden.  

§ 78 
B i ldung d':5 Gemeinschaftsausschusses 

( I )  Die Verwaltullgsgemeinschaft b i ldet e inen Gemein
schaftsausschuss, der aus den Bürgermei stern der Mi t
g l i edsgemeinden besteht .  D ie  Gemeinsc haftsvereinbarung 
kann best immen,  dass M itgl i edsgeme inden wei tere M it
gl ieder aus der M i lle ihres Gemeinderates für d ie  Dauer 
der Wahlperiode in den Gemeinschaflsausschuss entsenden. 
Die Verei nbarung d i e  Vertretung der Mi tg l ieder des 
Gemeinschaflsauss.:husses. Der Leiter des gemeinsamen 
Verwa! tungsamtes Ist mit beratender St imme M itgl ied des 
Gemei nschaftsausschusses . 

(2) M i tg l i eder des Gemeinschaftsausschusses können 
nicht �ein 

I .  hauptamt l iche Beamte und Arbeitnehmer der Ver
walLungsgeme i nschaft, ausgenommen n icht  le i tende 
B ed ienstete in Ei nrichtungen der J ugendh i l fe unJ 
J ugendpflege, dt�r Sozialhi l fe,  des B i ldungswesens und 
der KulturpIlege, des Gesundhei tswesens, des Forst-, 
Gartenbau- u nd Friedhofsdienstes ,  der Eigenbetriebe 
und ähnl icher Einr ic htungen, 

2 .  le i tende Beamte und le i tende Arbe i tnehmer e ines 
Zweckverbandes, dessen M itg l i ed e i ne der M i tg l ieds
gemeinden der Verwaltungsgemeinschart ist, 

3. le i tende Beamte und le itende Arbeitnehmer e iner jur is
t ischen Person oder sonst ige n  Organisation des öffent
l ichen oder Privatrech ts, wenn d ie  Verwal tungsgeme in
schaft oder ei ne ihrer M i lgl iedsgemeinden in e i nem 
besch l ießenden Organ d ieser Organ isation mehr a ls  die 
Hälfte der St immen hat, 

4. lei tende Beamte und le itende Arbe itnehmer e iner St if
tung des öffentl ichen Rechts, d ie  von der Verwal tungs
geme i nschaft oder e i ner i hrer M i tgl iedsgemeinden ver
wallet wird, 

5 .  Beamte und Arbe i tne hmer, d ie  vorbereitend oder ent
scheidend unmi . te lbar Aufgaben der Kommunal- oder 
Fachaufsicht oder der Rechnungsprüfung über die Ver
waltungsgemei nschaft wahrnehmen . 

H inderungsgründe ste l l t  der Gemeinscha l'tsausschuss fest .  
Die M i tgl iedsgem�inde entsenJet i m  Fal l e  der Unver
e inbarke i t  an S te l le  des Bürgermeisters e in  M i tgl ied des 
Gemei nderates in den Gemeinsc haftsausschuss. 
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( 3 )  Der Gemeinschaftsausschuss wäh l t  aus den Vertretern 
der M itgl i edsgemei nden den Vorsi tzenden und e inen oder 
zwei Ste l lvertreter. Die Gemeinschaftsvere inbarung legt 
d ie  A mtszeit des Vorsitzenden u nd seiner S te l lvertreter fest.  

(4) Den stimmberecht igten M itgl i edern des Gemein
schaftsausschusses stehen d ie  R echte nach § 33  zu . Der 
Anspruch der Bürgermeister und ihrer a l lgemei nen Ver
treter is t  durch d ie  i h nen gewährte Aufwandsentschädi gung 
abgegolten,  sofern i hnen eine solche gewährt wird .  

(5 ) Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes i s t  
verpfl ichtct, jedem Mitgl ied des Gemeinschaftsausschusses 
auf Verlangen Auskunft zu erte i len .  

§ 79 
Aufgaben Jes Gemeinschaftsausschusses 

. ( I )  Der Gemei nschaftsausschuss entscheidet in Ange
l egenhei ten der Verwaltungsgemeinschaft ,  sowei t  n icht i m  
Einze l fa l l  der Leiter des gemeinsamen Verwa l tungsamtes 
zuständig ist. Der Gemeinschal'tsausschuss besch l i eßt  i ns
besondere über 

I .  die H auptsatzung, 

2.  dIe Hausha l tssatzung der Verwal tungsgemeinschaft, im 
Fa l le  e iner Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 ohne SteI len
plan, 

3 .  d ie von den M itgl iedsgemeinden zu zahlende Umlage, 

4. d i e  Beste l l ung des Ste l l vertreters des Leiters des ge
meinsamen Verwaltungsamtes, 

5. die Ernennung, Einstc l lung und Entl assung der übrigen 
Bed iensteten im Einvernehmen mit dem Leiter des 
gemeinsamen Verwaltungsamtes; der Gemeinschafts
ausschuss kann d iese Befugnis  für best immte Gruppen 
von Bed ienstcten auf den Leiter des gemeinsamen Ver
wal tungsamtes übertragen, 

6.  J ie Einrichtung von Verwa ltungsaußensteI len.  

(2) S i tzungen des Gemeinschaftsausschusses sind öffent
l ich .  Die M i tgl ieder des Gemeinderates der M itgl ieds
gemeinden dürfen a l s  Zuhörer auch dann tei l nehmen, wenn 
d i e  Öffent l ichkei t  nac h  § 50 Abs .  :2 ausgeschlossen wurde, 
sofern sie n icht einem H inderungsgrund oder im Einze l 
fa l l  einem M itwirkungsverbot unter l iegen. Die Pfl ichten 
der M itgl ieder des Gemeinderates nach § 3 1  Abs .  4 und 5 
gelten entsprechend, d ie  Entscheidung in Zwe i felsfäl len 
ob l iegt dem Gemeinschaftsausschuss. § 27 Abs. 2 f indet 
en tsprechende Anwendung. 

(3 )  Der Gemeinschaftsausschuss ist Dienstvorgesetzter 
des Lei ters des gemeinsamen Verwaltungsamtes und höherer 
Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde a l ler Be
d iensteten des geme insamen Verwaltungsamtes . 

(4) Der Gemeinschaftsausschuss wählt den Lei ter  des 
gemeinsamen Verwa l tungsamtes .  

§ 80 
Vorsitzender des Gemeinschaftsausschusses 

( I )  Dem Vors itzenden des Gemeinschaftsausschusses 
obl iegt d ie  Geschäftsführung des Ausschusses. Er hat ins-
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besondere für die ordnungsgemäße Vorbereitung. E inbe
rufung und Durchführung der S itzungen zu sorgen .  

(2 )  Der Vorsitzende betei l igt den  Leiter des gemei nsamen 
Verwaltungsamtes an der Vorbereitung der Beschlüsse des 
Gemeinschaftsausschusses. 

§ 8 1  
Leiter des gemeinsamen Verwal tu ngsamtes 

( I )  Die A m tsze i t  des Leiters des gemeinsamen Verwal
tungsamtes beträgt sechs  Jahre.  Die Regelungen des § 5 8  

} A bs .  I a u n d  des § 6 0  Abs. I Satz 6 gelten entsprechend. 
und zwar auch für hauptamtl iche B ürgermeister in d ieser 
Funktion (§  82 Abs. I Satz I). Der Leiter des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes ist in das Beamtenverhäl tn is  auf Zeit zu 
berufe n ;  § 4 1  Abs. 2 und 3 des Beamtengesetzes Sachsen
A nhal t  fi ndet keine Anwendung. Die Wahl h at frühestens 
sechs und splitestens vier Monate vor Ablauf der A mtszeit 
zu erfo lgen. Die öffentl iche Bekanntmachung der Wahl und 
die Ausschreibung der Stel le haben spätestens zwei Monate 
vor dem Wah ltag zu erfo lgen. 

(2) Der Leiter des gemei nsamen Verwaltungsamtes muss 
die B efähigung zum gehobenen oder höheren al l gemeinen 
Verwaltungsdienst haben. Die Befähigung muss bereits 
bei der Zulassung zur Wah l  vorl iegen .  Für le i tende Ver
waltungsbeamte. d ie  s ich zum Zeitpunkt  des Inkrafttretens 
des Gesetzes zur Fortentwick lung der Verwaltungsgemein
schaften und zur S tärkung der gemeind l ichen Verwaltungs:. 
tätigkei t bereits i n  einem vergleichbaren kommunalen Amt 
befinden. gel ten d ie Voraussetzungen nach Satz I als erfü ll t. 

(3)  Der Lei ter des gemeinsamen Verwal tungsamtes führt 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung und entscheidet i n  
d e n  Angelegenhei ten. d i e  i h m  durch Gemeinschaftsver
e inbarung oder Beschluss des Gemeinschaftsausschusses 
zugewiesen s i nd .  Er l eitet d ie Verwaltung, ist für d ie 
sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungs
gemäßen Gang der Verwaltung verantwort l ich und regelt 
die i nnere Organisation des gemeinsamen Verwaltungs
amtes. 

(4) Der Leiter des gemeinsamen Verwal tungsamtes ist 
gesetzl icher Vertreter der Verwal tu ngsgemei nschaft. Auf-. gaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 77 Abs. 2 ,  
d ie  von der Verwaltungsge meinschaft wahrgenommen 
werden,  erled igt der  Leiter des  gemeinsamen Verwaltungs
amtes in e igener Zuständigkeit ,  soweit gesetzl ich nichts 
anderes best im mt ist .  

(5)  Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes ist 
Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der B ediensteten des 
gemei nsamen Verwaltungsamtes. 

(6) Dem Lei te r  des gemei nsamen Verwaltungsamtes 
stehen keine Weisungsbefugn isse gegenüber den Gemein
deräten und Bürgermeistern der M i tgl iedsgemeinden zu. 
Er kann Besch lüssen des Gemeinderates sowie M aß
nahmen des B ürgermeisters e iner M itgl iedsgemeinde 
w idersprechen, wenn er  der Auffassung ist .  dass d iese 
gesetzeswidr ig sind. Der Widerspruch muss b innen zwei 
Wochen schrift l ich e ingelegt und begründet werden.  Er 
hat aufschiebende Wirkung. Verbleibt d ie  Gemeinde bei 
erneuter Verhandlung bei dem Beschluss oder der M aß-

n ah me und ist nach der Ansicht des Leiters des gemein
samen Verwaltungsamtes auch d ieses gesetzeswidrig, so 
kann er erneut widersprechen und unverzügl ich die 
Entscheidung der Kommunalaufs ichtsbehörde e inholen. 
Für Beschlüsse, d ie  durch besch l ießende A usschüsse des 
Gemeinderates gefasst werden, g i l t  Entsprechendes m it 
der M aßgabe, dass der Gemeinderat über den Widerspruch 
zu entscheiden hat. 

(7) Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes is t  
verpfl ichtet. den Gemeinderat über d ie  Ausführung der 
B eschlüsse dieser M itgliedsgemei nde zu  unterrich ten .  

(8)  Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes wirkt  
i m  E invernehmen mi t  dem jewei l i gen B ürgermeister an 
der Vorbereitung der B eschlüsse des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse mit .  Er kann an den Verhand lungen mit  
beratender St imme teil nehmen. 

§ 8 1 a  
Abwah l  des Leiters des gemeinsamen 

Verwaltungsamtes 

Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes kann 
vor Ablauf seiner Amtszeit abgewähl t  werden. Der Antrag 
muss von m indestens zwei Drittel n  der M i tgl ieder des 
Gemeinsehaflsaussehuss�s gestel l t  werden ;  er  bedarf der 
Begründung. Über ihn w i rd in e iner  besonderen S itzung. 
die frühestens zwei WocheR nach E ingang des schri ft l ichen 
A ntrages stattfinden darf, geheim abgestimmt § 54 Abs. 3 
Satz 3 bis 5 findet keine Anwendung. Der Beschluss über 
d ie  Abwah l bedarf der Mehrheit von dre i  Vierteln  der 
M itgl ieder des Gemeinschaftsausschusses. 

§ 8 1 b  
Verpfl ichtungserklärungen 

( I )  Erklärungen, durch die die Verwaltungsgemeinschaft 
verptl ic htet werden sol l ,  können nur vom Leiter des 
gemeinsamen Verwa ltungsamtes abgegeben werden .  S ie  
s ind. sofern s ie  nicht gericht l ich oder notarie l l  beurkundet 
werden, nur rechtsverbindl ich,  wenn sie handschrift l ich 
u nterzeichnet und mit  dem Dienstsiegel versehen s i nd .  

(2 )  Wird für ein Geschäft oder e inen Kreis von Geschäften 
e i n  Bevol lmächt igter bestel l t, so bedarf die Vol l  macht 
der Form nach Absatz I .  Die i m  R ahmen dieser Vo l l macht 
abgegebenen Erklärungen bedürfen der S chriftform. 

(3) Die Absätze I und 2 gelten nicht für Erklärungen i m  
Geschäft der l aufenden Verwal tung, wenn der Wert der 
Leistung der Verwaltungsgemeinschaft e inen in  der Haupt
satzung best immten Betrag nicht übersteigt. 

§ 82 
Trägergemeinde 

( I )  Erfü l l t  e i ne M itgl iedsgemei nde d ie Aufgaben des 
gemeinsamen Verwal tungsamtes (§ 75 Abs. 3), so n i mmt 
deren Bürgermeister d ie  Aufgaben des Leiters des gemein
samen Verwaltungsamtes wahr. Die Gemeinschaftsver
e inbarung kann R egelungen über die Zusammenarbei t  
zwischen Gemeinschaftsausschuss und Trägergemeinde 
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treffen .  Die Vereinbarung kann auch  bestimmen, dass d ie  
Anste l l ung  von Bediensteten für Aufgaben der Verwal
tungsgemeinschaft vom Einvernehmen des Gemeinschafts
ausschusses abhängig ist .  

(2) Die Trägerge.:neinde führt für die Erfü I lung der 
Gemeinschaftsaufgaben eine abgegrenzte Kassen- u nd 
Rechnungsführung durch oder, soweit der Haushalt der 
Gemeinde nach dem System der doppelten Buch führung 
geführt wird ,  e ine Kassenführung und Buchhaltung. 

(3) Die von der Trägergemeinde für Au fgaben des 
gemeinsamen Verwa l tungsamtes aufgewendeten Personal 
und Sachkosten s i nd von der Verwaltungsgemeinschaft zu 
erstatten. 

§ 83 
Umlage 

( I )  Soweit i hre e igenen Einnahmen nicht ausreichen, 
erhebt d ie  Verwaltungsgemeinschaft zur Deckung ihres 
Finanzbedarfs von den M itgl iedsgemeinden eine Um lage. 
Die Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohner
zahlen der M itgl iedsgemeinden bemessen. Der Gemein
schaftsausschuss kann durch einstimmigen Besch luss  eine 
andere Regelung treffen. 

(2) Der Um lagebeschl uss ist  der Kommuna laufs ichts
behörde anzuzeigen . 

(3) Die Umlage ist für jedes Haushaltsjahr neu festzu
setzen .  

§ 84 
Auflösung dt:r Verwaltungsgemeinschaft und 

Ausscheiden von M itgl iedsgemeinden 

( I )  Die M itgl iedsgemeinden können die Auflösung der 
Verwaltungsgemei r.schaft vereinbaren . Die Verei nbarung 
über die Auflösung bedarf der Genehmigung der oberen 
Kommunalaufsichtsbehörde. 

(2) Eine M itgl iedsgemeinde kann aus der Verwal tungs
gemeinschaft im E n vernehmen mit dem Gemeinscharts
aussch uss aussche iden, wenn Gründe des öffentl ichen 
Woh l s  dies rechtfe rtigen. Die Mögl ichkeiten e iner Kün
digung aus wichtigem Grund oder nach M aßgabe der Ver
waltu ngsvere inbaru ng bleiben unberührt. Das Ausscheiden 
bedarf der Genehmigung der oberen Kommunalaufsichts
behörde .  

(3)  Die obere Kommunalaufs ichtsbehörde kann d ie  
Genehmigung zum Ausscheiden oder zur  Kündigung aus 
wichtigem Grund mit der M aßgabe ertei len,  dass das Aus
scheiden oder die Künd igung erst nach Ablauf eines in  der 
Genehmigung bestimmten Zeitraumes wi rksam wird, wenn 
d ies zur Anpassung der Verwal tungsgemeinschaft an d ie  
geänderte S ituation aus  Gründen des  öffent l ichen Wohls  
erforderl ich ist .  

(4) Im Fal l e  e iner Auflösung oder des Ausscheidens von 
Mi tgl iedsgemeinden rege l n  d ie Bete i l igten die Auseinan
dersetzu ng durch Vereinbarung, d ia  der Genehmigung der 
Kommunalaufsich tsbehörde bedarf. Kommt eine Verein-
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barung i m  Fal le  einer Aut1ösung oder einer Kündigung aus 
wicht igem Grund nicht zustande oder wird sie nicht geneh
migt, trifft die Kommunalaufsichtsbehörde die erforder
l ichen Bestimmungen. · Bei einer Aut1ösung nach Absatz I 
oder dem Ausscheiden nach Absatz 2 kann sie in diesen 
Fäl len die erforderl ichen Bestimmungen treffen .  

(5 ) Im Fal le  e iner Eingemeindung scheidet die Mit
gl iedsgemeinde aus der Verwa ltungsgemeinschaft aus, 
Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung. Die obere 
Kommunalaufsichtsbehörde kann bestimmen , dass das 
Ausscheiden erst nach Ablauf e ines bestimmten Zeit
raumes erfolgt, wenn dies zur Anpassung der Verwal tungs
gemeinschaft an die geänderte S i tuation aus Gründen des 
öffentl ichen Wohls  erforderlich ist. 

§ 84a 
Kommunale G leichstel lungsbeauftragte 

i n  Verwaltungsgemeinschaften 

Zur Verwirk l ichung des Grundrechts der G leichberech
tigung von Frauen und Männern haben die Verwaltungs
gemeinschaften auf Vorsch lag der M itgl iedsgemeinden 
elllsprechend § 74 eine Gleichstel lungsbeauftragte zu be
ste l len. 

§ 85 
Anzuwendende Vorschriften 

Soweit in den §§ 75 bis 84 keine besonderen Regel ungen 
getroffen sind, s ind die übrigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes ergänzend anzuwenden . 

2. Unterabschnitt 
Ortschartsverfassung 

§ 86 
B i ldung von Ortschaften 

( I )  I n  einer Gemeinde mit räumlich getrennten Ortste i len 
mit Ausnahme der Mitgl iedsgemeinden von Verbands
gemeinden kann die Ortschaftsverfassung eingeführt 
werden. Durch d ie Hauptsatzung werden Ortschaften 
bestimmt. Mehrere benachbarte Ortstei l e  können zu einer 
Ortschaft zusammengefasst werden. 

( I  a) Abweichend von Absatz I Satz 2 und 3 kann der 
Gemeinderat vor Auflösung der Gemeinde für  ihr Gebiet 
für die erste Wahlp�riode nach einer Gebietsänderung 
d ie  Ortschaftsverfassung besc h l ießen .  Satz I findet keine 
Anwendung auf Mi tg l iedsgemeinden von Verbandsge
meinden. 

(2) I n den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat mit e inem 
Ortsbürgermeister gebi ldet oder ein Orts vorsteher beste l l t .  
Es kann e ine  ört l iche Verwaltung eingerichtet werden . 

(3)  Die Mitgl ieder des Ortschaftsrates (Ortschaftsräte) 
werden nach  den für die Wah l  der Gemeinderäte geltenden 
Vorschriften gewählt .  Wird eine Ortschaft" während der 
laufenden Amtsze it des Gemeinderates neu eingerichtet, 
werden die Ortschaftsräte erstma l s  nach der Einrichtung 
der Ortschaft für die Dauer der rest l ichen Amtszei t  des 
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Gemei nderates, im Übrigen gleichzeitig mit  den Gemein
deräten gewähl t .  Wahlgebiet ist  die Ortschaft. Die in der 
Ortschaft wohnenden Bürger der Gemeinde sind wahl
berechtigt. S ie  sind wählbar, wenn sie am Wahltag das 
1 8 . Lebensjahr vo l lendet haben . 

(4) Im Falle einer Eingemeindung kann in der Haupt
satzung best immt werden, dass erstmals nach Einrichtung 
der Ortschaft die b isherigen Gemeinderäte der einge
gl iederten Gemeinde die Ortschaftsräte s ind;  scheidet ein 
Ortschaftsrat vorzei t ig aus,  g i l t  § 41  Abs. 3 entsprechend. 
Satz I findet i m  Fal le der Neubildung einer Gemeinde 
entsprechende Anwendung. 

(5) Die Zahl der M i tgl i eder des Ortschaftsrates wird 
durch die  Hauptsatzung best immt.  Der Ortschaftsrat be
steht  aus m indestens drei, höchstens neun M i tgl iedern , i n  
Ortste i len mi t  mehr als 5 000 Einwohnern aus  höchstens 
1 9  M itgl iedern . Die A mtszeit richtet s ich nach der des 
Gemeinderates. 

(6) Vorsitzender des Ortschaftsrates ist der Ortsbürger
meister. 

(7) N immt der Bürgermeister an den Si tzungen des Ort
schaftsrates tei l ,  ist ihm vom Vorsitzenden auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu ertei len. Gemeinderäte, die in  der 
Ortschaft wohnen und nicht  Ortschaftsräte sind, können 
an den Verhand lungen des Ortschaftsrates mit beratender 
Stimme tei lnehmen. Die Mi tgl ieder des Ortschaftsrates 
haben das Recht, auch an n ichtöffent l ichen Si tzungen des 
Gemeinderates und seiner Ausschüsse als Zuhörer teilzu
nehmen, soweit  Belange der Ortschaft berührt s ind.  

(8)  Sowei t i n  den § §  86 bis  89 keine bespnderen Rege
lungen getroffen sind, s ind die übrigen Bestimmungen 
d ieses Gesetzes ergänzend anzuwenden,  

§ 87 
Aufgaben des Ortschaftsrates 

(I) Der Ortschaftsrat wahrt die Belange der Ortschaft und 
wirkt auf ihre gedeihl iche Entwick lung hin; er hat d ie  ört
l iche Verwal tung zu beraten. Er hat ein Vorschlagsrecht  i n  
a l l en Angelegenheiten, d i e  d i e  Ortschaft betreffen. E r  ist  
zu wichtigen A ngelegenheiten,  d ie  die Ortschaft betreffen, 
zu hören. Wichtige Angelegenheiten sind i nsbesondere: 

I .  die Veransch lagung der H aushaltsmittel für die die 
Ortschaft betreffenden Angelegenheiten, 

2 .  die Bestim mung und wesentl iche Änderung der Zu
ständ igkeiten sowie die A u fllebung der örtl ichen Ver
waltung i n  der Ortsch aft, 

3. d ie  Aufste l lung, wesentl iche Änderung und Aufhebung 
von Bau lei tp länen sowie die Durchführung von Boden
ordnungsrnaßnahmen und M aßnahmen nach dem Bau
gesetzbuch ,  

4. d i e  Planung, Errichtung, wesen tl iche Änderung und 
Aufhebung öffentl icher Einrichtungen sowie der Um
und Ausbau sowie die Benennung von Gemeinde
straßen, Wegen und Plätzen , 

5 .  der Erlass, d ie  wesent l iche Änderung und Autllebung 
von Ortsrecht,  

6.  die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von in 
der Ortschaft gelegenen Grundstücken der Gemeinde, 

7. die Planung und Durchführung von I n vestit ionsvor
haben in  der Ortschaft. 

(2) Der Gemeinderat kann durch Hauptsatzung dem 
Ortschaftsrat bestimmte Angelegenheiten, die die Ort
schaft betreffen, zur Erledigung übertragen ,  soweit i m  
Haushal tsplan en tsprechende Mi ttel veransch l agt werden. 
H ierzu können insbesondere gehören: 

I .  die Ausgestal tung, Unterhaltung und Benutzung von 
öffen t l ichen Einrich tungen einsch l ießl ich Gemeinde
straßen,  d ie Festlegung der Reihenfolge zum U m- und 
Ausbau sowie Unterhaltung und I nstandsetzung von 
Straßen, Wegen und Plätzen, soweit deren Bedeutung 
nicht über den Bereich der Ortschaft h inausgeht, ein
schl ießl ich der Beleuchtungseinrichtungen, 

2 .  die Pflege des Ortsbi ldes sowie die Tei l nahme an 
Dorfverschönerungswettbewerben, 

3. die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen 
der Heimatpflege, des ört l ichen Brauchtums und der 
kul ture l len Tradi t ion sowie die Förderung der örtl ichen 
Vereinigungen und die Entwicklung des ku l ture l len 
Lebens, 

4. i m  Rahmen der i n  der Hauptsatzung festgelegten Wert
grenzen Verträge über d ie  Nutzung von Grundstücken 
oder bewegl ichem Vermögen, 

5 .  im Rahmen der in der Hauptsatzung fe�tgelegten Wert
grenzen die  Veräußerung von bewegl ichem Vermögen , 

6. bei der Errichtung oder wesentl ichen Erweiterung 
öffent l icher Einrichtungen die Vergabe der Lieferungen 
und Lei stungen für d ie  Bauausführung, 

7 .  Pflege vorhandener Partnerschaften. 
I 

(3) I m Fal le e iner Einführung der Ortschaftsverfassung 
nach § 86 Abs .  I a kann der Gemeinderat vor Auflösung 
der Gemeinde besch l ießen ,  dass der Ortschaftsrat i n  der 
ersten Wahlperiode für alle oder einzelne der in  Absatz 2 
genannte n  Ange legenheiten zuständig ist .  Satz I findet 
keine Anwendung, soweit eine Ortschaftsverfassung mi t  
Orts vorsteher eingeführt wird. 

§ 88 
Ortsbürgermeister 

( I )  Der Ortsbürgermeister und ein oder mehrere Stel l
vertreter werden aus der M i tte des Ortschaftsrates von 
diesem gewäh l t .  Die Wah l bedarf der Bestätigung durch 
den Gemeinderat. Der Ortsbürgermeister ist zum Ehren
beamten auf Zeit zu ernennen. Seine Amtszeit endet mi t  
der  des Ortschaf"tsrates. 

(2) Für Ortschaften mit  einer ört l ichen Verwaltung kann 
die  Hauptsatzung bestimmen, dass ein Gemei ndebeamter 
vom Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Ortschafts
rat für d ie  Dauer der A mtszeit  der Ortschaftsräte zum 
Ortsbürgermeister bestel l t  wird.  

(3) Der Ortsbürgermeister vertritt den Bürgermeister, in 
Gemeinden mit  Beigeordneten auch den Beigeordneten 
ständig bei dem Vol lzug der Besch lüsse des Ortschafts-
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rates und bei der Lei tung der ört l ichen Verwaltung. Der 
Bürgcrmeistcr und d ie  Beigeordnetcn können dem Orts
bürgermeister a l l gemein oder im Einzel fal l  Weisungen 
ertei len ,  soweit er sie vertritt. Der Ortsbürgermeister kann 
in  a l len  Angelegenheiten,  die die Ortschaft betreffen, von 
dem Bürgermeister Auskünfte verl angen .  

(4) Ortsbürgerme' ster können an den Verhandlungen 
des Gemeinderates und seiner Ausschüsse mit beratender 
St imme te i l nehmen 

(5) Der Orts bürgermeister kann au fgrund eines von min
destens zwei Dritteln der M i tgl ieder des Ortschal'tsrates 
gestel l ten Antrages und eines mit einer Mehrheit von min
destens dre i  Vierte l n  der M i tgl ieder des Ortschaftsrates 
zu fassenden Besch l usses vorze itig a l s  Ortsbürgermeister 
�bgewähl t  werden.  * 54 Abs .  3 S�tz 4 bis 6 findet kei ne 
Anwendung. Der Beschluss über die Abwah l d�rf fruhes
tens drei Tage nach der Antr�gstel lung im Ortschaftsrat 
ge l'asst werden.  Die Abw�hl bedarf der Bestätigung durch 
den Gemeinderat. Der Ortsbli rgermeister scheidet mi t  
Ablauf des Tages, an dem der Gemeinderat die Abwahl 
bestätigt, �us dem A mt aus. Im F�l le einer Abw�hl � Is  Orts
bürgermeister b le ibt  er jedoch M i tg l ied des Ortschaftsrates 
bis zum Abl�uf seiner Amtsze i t .  

(6) Scheidet der  Ortsbürgermeister während der  Amts
zei t  des Ortschaftsrates aus oder wird er vorze i t ig  ab
gewäh l t ,  h�t der Ortschaftsrat binnen zwei Monaten nach 
Frei werden der Ste l le einen neuen Ortsbürgermeister für 
den Rest seiner A mtszeit  aus seiner M itte zu wäh len .  Die 
Wah l  bedarf der Bestätigung durch den Gemeinderat. Bis 
zum A mts�ntritt des neu gewähl ten Ortsbürgermeisters 
ni mmt der Ste l l vertreter die Funktion w�hr. 

� 88a 
Ortsvorsteher 

( l )  Der Gemei nderat wäh l t  den Ortsvorsteher auf Vor
sch lag Einze l ner oder mehrerer seiner M itgl ieder aus dem 
Kreis der nach den für die Wahl der Ortschartsräte gel 
tenden Vorschriften wählb�ren und hierzu berei ten Bürger 
der Ortschaft. Der Ortsvorsteher i s t  zum Ehrenhe�mten 
auf Zeit zu ernennen. Seine Amtszeit endet mit der Wah l 
periode des Gemei nderates. Die Hauptsatzung kann die 
Wah l  eines oder mehrerer Ste l l vertreter aus dem Kreis  der 
in der Ortschaft wüh l haren Bürger best immen. 

(2) Der Ortsvorsteher w�hrt die Belange der Ortsch�ft 
und wirkt auf i h re gedeih l iche Entwick lung h in .  Der Orts
vorsteher hat e in  Vorsch lagsrecht in a l len Ange legenheiten, 
d ie die Ortschaft hetrelTen .  Für das Anhörungsrecht  des 
Ortsvorstehers gilt  § 87 Abs .  I Satz 3 und 4 entsprechend. 
Der Ortsvorsteher kann an den Verhand lungen des Ge
meinderates und se iner Ausschüsse mit beratender Stimme 
tei l nehmen. Der Ortsvorsteher kann in a l len Angelegen
hei ten,  die die Ortschaft betrelTen, von dem Bürgermeister 
Auskünfte verlangen. 

(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Bürgermeister, in  
Gemeinden mi t  Beigeordneten auch den Beigeordneten 
ständig bei der L e itung der örtlichen Verwaltung. Der 
Bürgermeister und die Beigeordneten können dem Orts
vors teher a l l gemein oder im Einze l fa l l Weisungen ertei len,  
sowe i t  er sie vertn t t .  
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(4) Der Orts vorsteher kann aufgrund eines von min
destens zwei Dritteln  der M i tgl ieder des Gemeinderates 
geste l l ten Antrages und eines mit e iner Mehrheit von min
destens drei Viertel n  der Mi tgl ieder des Gemeinderates zu 
fassenden Besch lusses vorzeit ig abgewählt werden. § 54 
Abs .  3 Satz 4 bis 6 findet keine Anwendung. Der Besch luss 
über die Abwahl darf frühestens drei Tage nach der Antrag
steI lung: im Gemeinderat gefasst werden.  Der Ortsvorsteher 
scheidet mi t  Ablauf des Tages ,  an dem er vorzei t ig  abge
wählt wurde, aus dem Amt aus.  

(5) Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der Ortsvorsteher 
seine Tätigkeit bis zum Amtsantritt des neu gewäh l ten Orts
vorstehers weiter: sein Amts- und Dienstverhäl tn is  besteht 
so l ange fort. * 58 Abs .  4 g i l t  entsprechend. 

(6) Scheidet der o"rtsvorsteher während der Wahlperiode 
des Gemei nderates aus oder wird er vorzeit ig abgewäh l t ,  
hat der Gemei nderat binnen zwei Monaten nach Freiwerden 
der Ste l le  einen neuen Orts vorsteher für den Rest sei ner 
Wahlperiode zu wählen .  Die Wahl kann aufgeschoben 
werden. wenn die Wah lp'eriode des Gemeinderates inner
h� lb von sechs Mon�ten nach Freiwerden der Ste l le enden 
wird. 

§ 89 
Auillebung der Ortschaften 

Is t  die Ortschaftsverf�ssung aufgrund einer Verein
barung nach § 1 8  auf unbestimmte Zeit  eingeführt worden,  
k.lIln sie durch Änderung der H auptsatzung mit Zusti m
mung des Ortschaftsrates oder des Ortsvorstehers auf
gehoben werden, frühestens jedoch zur überniiehsten 
rege lmäßigen Wahl der Gemeinderäte nach Einführung der 
Ortschaftsverfassung. Der Besch luss des Ortschaftsr.ltes 
bedarf der M ehrheit  seiner M itgl ieder. 

Dritter Teil 
Gemeindewirtschaft 

I .  Abschnitt 
IIaushaltswirtschaft 

§ 90 
A l lgemeine Haushal tsgrundsätze 

( I )  Die Gemei nde hat ihre H aushaltswirtschaft so zu 
pl�nen und zu führen ,  dass d ie stet ige Erfü l lung ihrer 
Aufgaben ges ichert ist .  Dabei ist den Erfordern issen 
des gesamtwirtschaft l ichen G leichgewichts grundsätz l ich 
Rechnung zu tragen .  

(2) D i e  H aushal tswirtschaft i s t  sparsam und wirtschaft
l ich zu führen.  

(3) Der Hausha l t  ist in jedem H aushaltsjahr i n  PI �nung 
und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnis
haushalt) �uszugleichen. Er ist ausgegl ichen, wenn die 
Erträge die Höhe der Au fwendungen erreichen. 

(4) Die Zah lungsfähigkeit der Gemei nde einschl ießlich 
der Finanzierung der I nvesti tionen und I nvest it ionsförde
rungsmaßnahmen ist s icherzustel len . 
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(5)  Die Gemeinde darf s ich nicht überschulden . S ie ist 
überschuldet, wenn nach der H aushal ts- und Fmanz
planung oder dem Jahresabsch luss das E igenkapital auf
gebraucht is t .  

§ 9 1  
Grundsätze der F inanzmitte l beschaffung 

( I )  Die Gemeinde erhebt A bgaben nach den gesetzlichen 
Vorschriften .  

(2) D ie Gemeinde ha t  d ie zur  Erfü l lung  ihrer Aufgaben 
erforderl ichen Finanzmittel 

I .  soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für i hre 
Lei stungen, 

2 .  im Ü brigen aus S teuern 

zu beschaffen,  soweit d ie  sonstigen Finanzmittel nicht 
ausreichen. Sie hat dabei auf d ie  w irtschaftl ichen Kräfte 
ihrer Abgabeptl ichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Gemei nde darf Kredi te nur aufnehmen, wenn eine 
andere Finanzierung n icht mögl ich ist oder wi rtschaftl ich 
unzweckmäßig wäre. 

§ 92 
Haushaltssatzung 

( I )  Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haus
haltssatzung zu erlassen. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält d ie Festsetzung 

I .  des H au shaltsplans 

a) i m  Ergebn isplan unter Angabedes Gesamtbetrags der 
Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, 

b) im F inanzplan unter A ngabe des Gesamtbetrags der 
Einzahlungen und Auszah lungen aus laufender Ver
waltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus I n  vestit ionstätigkeit u nd aus 
der Fi nanzieru ngstätigkeit des Haushaltsjahres, 

2. der vorgesehenen Kreditaufnahme für I nvesti tionen 
u nd I n vestit ionsförderungsmaßnahmen ( Kredi termäch
t igung) ,  

3 .  der vorgesehenen Ermächtigungen z u m  Eingehen von 
Verpfl ichtungen, die künftige Haushaltsjahre m i t  Aus
zah lungen für I nvestitionen und I nvestitionsförderungs
maßnahmen belasten ( Verp11 ichtungsermächtigung), 

4 .  des Höchstbetrags der Kredite zur S icheru n g  der Zah
lungsfäh igkeit, 

5. der S teuersätze, wenn s ie nicht in e iner Steuersatzung 
festgelegt s i nd .  

S ie kann weitere Vorschriften enthalten, d i e  s ich a u f  die 
Erträge und Aufwendungen, Einzah lungen u nd Auszah
l ungen, den Ste l lenplan für das Haushal tsjahr und das 
H aushaltskonsol id ierungskonzept beziehen. 

(3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grund
sätzen des § 90 Abs. 3 n icht  erreicht werden, i s t  e in  Haus
haltskonsol idierungskonzept aufzustel len .  Das H aushalts
konsol idierungskonzept d ient dem Ziel, die künft ige, 
dauernde Leis tungsf'ahigkeit der Gemeinde zu erreichen. 
Der Haushaltsausgleich ist  zum nächstmögl ic hen Zeit
punkt wiederherzuste l len ,  spätestens jedoch im fünften 
auf das letzte Finanzplanungsjahr fol genden Jahr. I m  Haus
haltskonsol id ierungskonzept is t  der Zeitraum festzu legen, 
i nnerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erre icht  
werden kann . Dabei s ind d ie  Maßnahmen darzustel len,  
durch d ie der ausgewiesene Feh lbedarf abgebaut und das 
Entstehen eines neuen Fehl hedarfs in künftigen Jahren ver
mieden werden sol l .  Das Haushal tskonsol idierungskonzept 
i st s pätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemei nderat 
zu besch l ießen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit  
der  Haushal tssatzung vorzulegen. 

(4) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haus
haltsjahres in Kraft und gi I t  für das Haushaltsjahr. 

(5) Haushaltsjahr i s t  das Kalenderjahr, sowe i t  durch 
Gesetz oder R echtsverordnung n ichts anderes best immt ist. 

§ 93 
H aushalts pl an 

( I )  Der Haushaltsplan ist  Tei l  der Haushaltssutzung. Er 
enthä l t  a l l e  .im Haushaltsjahr für d ie  Erfü l lung der Auf
gaben der Gemeinde voraussichtl ich 

I .  anfa l l enden Erträge und e ingehenden Einzahlungen, 

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Aus
zah lungen, 

3. notwendigen Verpll ic htungsermächtigungen. 

Der Haushaltsplan enthält ferner den Ste l lenplan nach 
§ 7 3 .  

(2) Der Haushaltsplan i s t  i n  einen Ergebnisp lan und e inen 
Finanzplan sowie i n  Tei l pläne zu gl iedern . 

(3) Der Haushaltsplan ist nach M aßgabe d ieses Gesetzes 
u nd der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschr iften 
für die Fu hrung der H aushaltswirtschaft verb i nd lich .  An
sprüche und Verbind l ichkeiten werden durch i hn  weder 
begründet noch aufgehoben. 

§ 94 
Erlass der Haushaltssatzung 

( I )  Die Haushaltssatzung ist  vom Gemeinderat nach 
öffe nt l icher Beratung zu besch l ießen .  

(2) Die vom Gemeinderat besch lossene  Haushal tssat
zung ist der Kommunalaufs ichtsbehörde vorzu legen. 

(3) M i t  der öffent l ichen Bekan ntmachung der Haus
haltssatzu ng ist der Haushaltsplan mit seinen A nlagen 
an s ieben Tagen öffentl ich auszu legen;  in der Bekannt
machung ist  auf die Aus legung hinzuweisen. Enthält d ie  
Haushaltssatzung genehmigungspfl ichti,ge Tei le, darf s ie  
erst nach der  Genehmigung öffent l ich bekanntgemacht 
werden. 

4 1 3  
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§ 95 
Nachtragshaushaltssatzung 

( I )  E ine Ä nderung der H au shal tssatzung kann nur b is  
zum 30. November des Haushaltsjahres durc h  Nachtrags
haushaltssatzun g  beschlossen werden. Für d ie  Nachtrags
haushaltssatzung gelten die Vorsc hriften für die H aus
halts satzung entspre chend. 

(2) Die Gemeinde hat unverzügl ich eine Nachtrags
haushaltssatzung zu erlassen, wenn 

I .  s ich zeigt, dass trotz Aus nutzung jeder Sparmöghchkeil 
ein erhebl icher Fehl betrag entstehen wird und der H aus
hal tsausgleich nu r durch e ine Änderung der Haushalts
satzung erreicht werden kann, 

2 .  b is her nicht ver .lllschlagte oder zusätzl iche Aufwen
dungen oder Auszah lungen bei e inze lnen Haushalts
posten i n  e inem i m  Verhältnis zu den Gesamtaufwen
dungen oder Ge:;amtauszah lungen  des Haushaltsplans 
erhebl ichen Umfang geleistet werden müssen, 

3 .  Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder I nvesti tionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
so l ien,  

4. Beamte oder Arbei tnehmer e ingestel lt ,  angeste J I I ,  be
fördert oder in e ine höhere Entgcltgru ppe eingestuft 
werden sol len und der Stel lenpJan die entsprec henden 
Stel len nicht  ent:lält . 

(3)  Kei ne Anwendu ng findet Absatz 2 Nm. 2 bis 4 auf 

I .  geri ngfügige I nvest i tionen und I nvest i t ions rörderungs
maßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen u nd 
Auszahlungen, 

2 .  d ie Umschu ldung von Kred iten, 

3. Abweichungen vom SteJ lenplan und die Lei stung 
höherer Personalausgaben ,  d ie  s ich unmittelbar aus ci ncr 
Ä nderung des Besoldungs- oder Tar ifrechts ergeben, 

4. eine Vermehrung oder Hebung von S te l len für Beamte 
im Rahmen der Besoldungs gruppen A I bis A 1 0  und 
für A rbeitnehme r, wenn s ie i m  Verhältnis  zur Gesamt
zah l der S te l len für d iese Bediensteten unerheblich ist .  

§ 96 
VorlJufige Haushaftsführung 

( I )  I st d ie  H aushal tssatzung bei Beginn des Hausha l ts
jahres noch nicht erlassen, darr d ie  Gemeinde 

I .  Aufwendungen  entstehen lassen und Auszah lungen 
le isten , zu deren Lei stung sie recht l ich verpll ichtet is t  
oder d ie für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
u naufschiebbar s ind ;  s ie  darf insbesondere Bauten,  
Beschaffungen und sonstige I nvestit ions1cistungen, für 
d ie  im Haushaltsplan eines Vorjahres Finanzposten 
oder Verpfl ichtu ngsermächtigungen vorgesehen waren, 
fortsetzen,  

2 .  Ahgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres er
hehe n, 

3 .  Kredite umschulden. 
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(2) Reichen d ie  Finanzmittel für die Fortsetzung von 
Bauten, Beschaffungen und sonstigen I nvesti tions leistungen 
des Finanzhaushaltes nach Absatz I N r. I oder für den 
Beginn  von unaufschiebbaren I nvesti lionsmaBnahmen nicht 
aus ,  darf d ie  Gemeinde mit  Genehmigung der Kommu
nalaufsichtsbehörde Kredite für I n vestitionen und I n ves
t i t ionsförderungsmaßnahmen bis zur Hälfte des durch
schnitt l ichen Betrags der Kreditermächt igungen  für die 
bei den Vorjahre aufnehmen.  § 1 00 Ans.  2 Satz 2 g i l t  ent
sprechend. 

(3)  Der Kred itrahmen gemäß Absatz 2 S atz I kann mi t  
Genehmigung der Kommunalaufsichts behörde überschri tten 
werden , wenn das Verbot der Kreditaufnahme andernfal ls 
zu einem nicht auflösbaren Konfli kt zwischen verschiedenen 
gleichrangigen Reehtspfl ichten der Gemeinde führen würde. 
Die Genehmi gung kann unter Bedingungen und mi t  Auf
lagen ertei l t  werden. 

(4) Der S tel lenplan des Vorjahres gi l t  weiter, bis die 
Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist .  

§ 97 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen 

( I) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sind nur zulässig,  wenn d ie  Aufwendungen 
und A uszahlungen unabweisbar s i nd und d ie  Deckung 
geWährleistet ist .  S ind d ie A ufwendungen und Auszah
lungen nach Umfang oder Bedeutung erhebl ich,  bedürfen 
s ie  der Zust immung des Gemeinderates . I m  Übrigen kann  
d ie  Hauptsatzung bestimmen, dass die Zustimmung zu 
erhcbl ichcn ü ber- und außerplanmäßigcn Aufwendungen 
und Auszah lungen bis zu best immten Wertgrenzen e in  
besch l ießendcr Ausschuss trifft. § 95 Abs .  2 b le ib t  un
bcrü hrt. 

(2) Für I nvestit ionen und I nvest i tionsförderungsmaß
nahmen, d ic  im folgenden Jahr fortgesetzt werden.  s ind 
ü berplanmäßige Auszahlungcn auch dann zulässig ,  wenn 
i hre Deckung im fol genden Jahr geWährleistet ist: s ie  
bedürfen der Zustimmung des Gemci nderates. 

(3 )  Für Maßnahmen, durch die über- oder außer
p lanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehcn 
könncn,  gclten die Absätze I und 2 entsprechend. 

§ 98 
Ergebnis- und Finanzp lanll ng 

( I )  Die Gcmeinde hat i h rer Haushaltswirtschaft e i ne 
rünlJährige mitte lfrist ige Ergebnis- und Fi nanzplanllng 
zugrunde zu legen und ihre Haushaltsplanung darauf 
auszurichten. Das erstc Planungsjahr der Ergebnis- und 
Finanzplanung ist  das laufendc Haushallsjahr. 

(2)  I n der Ergebn i s- und Finanzplanung s ind Umfang und 
Zusammensetzung der voraussichtl ichen Aufwendungen 
und Auszahlungen sowie dic Dcckungsmöglichkeitcn dar
zuslel len.  

( 3 )  Als Grundlage für die Ergcbnis- und Finanzplanung 
ist ci n I nvcstitionsprogramm aufzustel len.  
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(4) Die Ergebnis- und Finanzplanung ist  mi t  dem I n ves
t i t ionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem 
Entwurf der Haushaltssatzung vorzu legen. 

(5) Die Ergebnis- und F inanzplanung und das I nvesti
t ionsprogramm s i nd jährl ich der Entwick lung anzupassen 
und fortzuführen .  

§ 99 
Verptl ichtungsermächtigungen 

( I )  Verpfl ichtungen zur Lei stung von Auszah lungen 
für I nvesti tionen und In·vestit ionsförderungsmaßnahmen i n  
künft igen  J ahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur  
e ingegangen werden, wenn der  Haushaltsplan h ierzu 
ermächt igt .  

(2) Die Verpfl ichtungsermäc htigungen dürfen zu Lasten 
der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschl agt 
werden,  erforderl ichenfa l l s  bis zum A bsch luss e iner M aß
nahme; s ie  s ind nur zulässig,  wenn durch s ie  der Ausgleich 
künft iger Haushalte nicht gefährdet w i�d. 

(3) Verptl ich tungsermächt igungen gelten weiter, bis d ie  
Haushal tssatzung für  das  fol gende Jahr  erlassen i s t .  

(4)  Der Gesamtbetrag der  Verpflichtungsermächtigungen 
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung i nsoweit der 
Genehmigung der Kommunalaufs ichtsbehärde, a l s  in den 
J ahren, in denen voraussicht l ic h  A uszahl ungen aus den 
Verpfl ichtungen zu l eisten s ind ,  Kredi taufnahmen vorge
sehen s i nd.  

(5)  Verpfl ichtungen im S inne des A bsatzes I dürfen über
p lanmäßig oder außerplan mäßig e ingegangen werden ,  
wenn  s ie  unvorhergesehen und unabweisbar s i nd und der 
in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der 
Verptl ich tungsermächtigungen nicht übersch ritten w ird. 

§ 1 00 
Kreditaufnahmen 

( I )  Kredite dürfen unter den Voraussetzungen des 1$ 9 1  
A bs .  3 nur für I nvest it ionen, I nvestit ionsförderungsmaß
nahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden . 
Die  daraus übernommenen Verpfl ichtungen müssen mit  der 
dauernden Leistungsfähi gkeit  der Gemeinde in Einklang 
stehen. 

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kred i tau f
nahmer) für I nvest i t ionen und I nvestil ionsförderungsmaß
nahmen bedarf im Rahmen der Haushal ts satzung der 
Genehm igung der Kommunalaufs ichtsbehörde (Gesamt
genehmigung) . Die Genehmi gung soll nach den Grund
sätzen ei ner geordneten H aushaltsw irtschaft erte i l t  oder 
versagt werden;  sie kann unter B ed ingungen und Auflagen 
ertei l t  werden. Sie ist in der Regel zu versagen ,  wenn die 
Kred itverpll ichtungen mit der dauernden Leistungsfäh ig
keit der Gemeinde nicht i n  Einklang stehen. 

(3)  Die Kred itermächt igung gilt weiler, bis die H aus
h al tssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist .  

(4) Die Aufnahme der e inzelnen Kredi te ,  deren Gesamt
betrag nach Absatz 2 genehmigt worden i st, bedarf der 
Genehm igung der Kommunalaufs ichtsbehörde (EinzeI
genehmigu ng), soweit nach § 1 9  des Gesetzes zur Förde
rung der Stabi l i tät und des Wachstums der Wirtschaft d ie  
K reditaufnahmen beschränkt worden s ind .  Die EinzeI
genehmigung kann nach Maßgabe der Kred itbeschrän
kungen versagt werden. 

(5) Die B egründung e iner  Zah l ungsverptl ichtung, d ie  
w i rtschaftl ich e iner  Kredi taufnahme gleichkommt, bedarf 
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde . Ab
satz 2 Sätze 2 und 3 g i l t  entsprechend . E ine Genehm igung 
ist nicht erforderli ch  fUr die Begründung von Zah lungs
verptl ichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. Das 
M in isterium des I nnern kann die Genehmigung fUr Rechts
geschäfte, die zur Erfü l lung  best immter Aufgaben d ienen 
oder den Haushalt  der Gemeinde nicht besonders belasten, 
a l l gemein ertei len.  

(6) Die Gemeinde darf zur S icherung des Kredits kei ne 
S icherheiten beste l len. Die Kommunalaufs ichtsbehärde 
kann Ausnahmen zu lassen, wenn d ie  Beste l lung von 
S icherheiten der Verkehrsübung entspricht .  

§ 1 0 1  
S icherhe i ten und Gewährleistung fUr Dritte 

( I )  Die Gemeinde darf kei ne S icherheiten zugunsten 
Driller bestel len.  Die Kommunalaufs ichtsbehörde kann 
A usnahmen zu lassen. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verptl ichtungen 
auS Gewährverträgen nur zur Erfü l lung i hrer Aufgaben 
übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmi
gung der Kommunalaufsichtsbehärde. 

(3) �bsatz 2 g i l t  entsprechend für Rechtsgeschäfte, d ie 
den i n  Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wi rtschaft
l i ch  gle ichkommen, insbesondere für die Zustimmung 
zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in 
künftigen Haushaltsjahren Verpfl ichtungen zur Leistung 
von Aufwendungen  und A uszahl ungen erwachsen können. 

(4) Das M i n is terium des I nnern kann die Genehmigung 
a l l ge me in erte i len für. Rechtsgeschäfte, d ie  

I .  von der  Gemeinde zur  Förderung des  Slädte- und Woh
nungsbaus e ingegangen werden, 

2. den Haushalt  der Gemeinde n icht  besonders belasten .  

§ 1 02 
Kassenkredite 

Zur rechtzeitigen Leistung ih rer  Auszah lungen kann die 
Gemeinde Kredite bis zu dem in der Hausha l tssatzung 
festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine 
anderen M ittel zur Verfügung stehen . Die  Ermächtigung 
gi lt  weiter, b is  die Haushal tssatzung für das fol gende Jahr 
erlassen ist. 
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§ 1 03 
Rücklagen,  Rückste l l ungen 

( I )  Die Gemeinde hat zur S icherung der Haushaltswirt
schaft Rücklagen in angeme�sener Höhe zu bi lden.  Rück
lagen für andere Zwecke s ind zu lässig. 

(2) Überschüsse der Ergebnisrechnung s ind den Rück
l agen zuzuführen .  

( 3 )  Rückstel l u nge n werden nach Maßgabe der gemäß 
§ 1 52 zu erlassenden Verordnung gebildeL 

§ 1 04 
Erwerb und Verwal tung von Vermögen 

( I ) Die Gemeind,� so l l  Vermögensgegenstände nur er
werben, soweit d ies zur Erfü l l ung  ihrer Aufgaben in abseh
barer Zei t  erforderl ic h  ist .  

(2) Die Vermögensgegenstände sind p fleg l ich  und wirt
schaft l ich  zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. 
Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende S icherheit zu 
ach ten;  sie sol len e inen angemessenen Ertrag bringeIL 

(3) Besondere Rcchtsvorschri rten für d ie Bewirtschaf
tung des Gemei llde wa ldes b le iben unberührt. 

§ 1 04a 
I nventur, I nv·;:ntar und Vermögensbewertung 

( I )  Die Gemei nd,;: hat zum Sch luss e i nes jeden Haus
haltsjahres sämtl iche Vermögensgegenstände, ihre Verbind
l ic h keiten und Rechnungsabgrenzungsposten in  ei ner In
ventur unter Beaehwng der Grundsätzc ordnungsmäßiger 
I nventur vol ls tänd i g  aufzunehmen und dabei den Wert der 
e inze l nen  Vermögensgegenstände und Verb ind l ichkei ten 
anzugebcn ( Inventar) . 

(2) Für die im Jahresabsch l uss  auszuweisenden Wert
ansätze g i l t :  

I .  Vermögensgeger stände s ind mi t  den Anschaffungs
oder Herste l l ungskosten, vermindert um die p lanmäßigen 
und außerp lanm�lßigen Abschre ibungen, anzusetzen, 

2. Verbind l ichkeiten s ind  zu i hrem Rilckzah l un gsbetrag, 
Rentenverptl ichtungen, für die eine Gegenleistung 
n icht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rück
ste l l ungen nur i n  Höhe des B etrages anzusetzen, der 
vorauss icht l ich  notwendig ist .  

Die B ewertun g  i s t  unter Anwendung der Grundsätze ord
nungs mäßiger B uchführung, soweit d ieses Geseu nichts 
anderes vorsieht,  vorzunehmen. 

§ 1 04b  
Eröffnungsbi lanz 

( I )  Die Gemei nde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in 
dem sie erstmal s ihre Geschäftsvorfä l l e  nach dem Sy�tem 
der doppel ten B uc h llihrung erfasst, eine Eröffnungsb i lanz 
unter Beach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger B uch
fü hrung aufzustellen ,  sowei t  durch GeseLL odcr Rechts
verordnung nichts anderes bestimmt i st. § I 08a Ahs . I 
S atz 2 und Abs. 2 ist  entsprechend anzuwenden. 
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(2) Die Eröffnungsbi l anz und die An lagen haben zum 
B i l anzstichtag ein den tatsäch l ichen Verhäl tnissen ent
sprechendes B i l d  der Vermögens- u nd der Schul den lage 
der Gemeinde :w vermi tte l n. 

(3 )  Die Ermitt lung der Wertansätze für d ie Eröffnungs
bi lanz ist  auf der Grundlage der Ansehaffungs- oder Her
ste l l ungskosten, vermindert um die Abschre ibungen, vor
zunehmen. Soweit A nschalTungs- oder Herste l l u ngskosten 
nicht ermi tte l t  werden können oder deren Ermitt l ung i n  
keinem Verhältnis zum Wert steht. sind vorsichtig geschätzte 
Zei twerte zugrunde zu legen. Die in der Erö fTnungsbilanz 
angesetzten Werte für die Vermögcnsgegenstände gelten 
für d ie künft igen  Haushaltsjahre als Anscllaffu ngs- oder 
Herstel l u ngskosten. sowei t  n icht  Wcrtberichtigungen nach 
A bsatz 7 vorgenommen werden. 

(4) Die Eröffnungsbi l anz und der Anhang sind dahi n  
gehend z u  prüfen, o b  sie ein den tatsäch l ichen Verhäl tnisscn 
cntsprechendes B i l d  der Lage dcr Gemeinde unter Beach
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger B uellführung ver
mitteln .  DIe Prüfung erstreck t  s ich  darauf. ob die gesetz- . 
l i chen Vorschriften lind die s ie ergänzenden Bestimmungen 
beachtet worden s ind .  

(5) Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Eröffnungs
b i lanz. Es hat die I nventur, das I nventar und d ie Ü bersicht 
über ört l ich festgelegte Restnlllzungsdauern der Ver
mögensgcgenstände i n  seine Prüfung e inzubeziehen. Über 
Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der 
Prüfung is t  e in  Prüfungsbericht zu erste l len .  Der Bestäti
gung5vermerk oder der Vermerk über �eine Versagung ist 
in  den Prüfungsbericht aufzullehmen. § 1 28 A bs .  3 und 4 
und § 1 30 Abs. 1 Nr. 2 finden entsprechende Anwendung.  

(6) Die Eröffnungsb i lanz unterl iegt der überört l ic hen 
Prüfung nach § 1 26 .  

(7) Ergibt s ich bei der Aufste l l u ng späterer Jahres
abschlüsse, dass in  der Eröffnungsbi lanz Vermögens
gegenstände oder Sonderposten oder Verbind l ichke iten 
fch lerhaft angesetzt worden s ind, 50 ist der Wertansatz zU 
berichtigen oder nachzuholen. D ie Eröffnungsb i lanz gi l t  
dann a ls  geändert. Eine Berichtigung kann letztmals i m  
vierten der Eröffnungsbi lanz fol genden Jahresabsch luss 
vorgenommen werden .  Vorherige Jahresabsch lUsse sind 
nicht zu berich t igen .  

§ 1 05 
Veräußerung von Vermögen 

( I )  Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, d ie  s ie 
zur Erfü l lung ihrer Aufgaben in  absehbarer Zei t n icht 
braucht.  veräußern. Vermögensgegenstände dürfen i n  der 
Regel nur zu ihrem vol len \Vert veräußert werden. 

(2 )  Für die Ü berlassung der Nutzung e ines Vermögens
gegenstandes g i lt Absatz I entsprechend. 

§ 1 06 
Gemeindekasse und B uchführung 

( I )  Die Gemeindekasse er ledigt a l le Kassengeschäfte der 
Gemeinde. § 1 1 2  b le ibt unberührt. Die Buchführung kann 
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von den Kassengeschäften abgetrennt werden. S ie muss 
un te r  Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger B uch
führung so bes.chaffen sein ,  dass i nnerha lb e iner ange
messenen Zeit e in  Überbl ick über die Lage der Gemeinde 
gegeben werden kann. 

(2) Die Gemeinde hat,  wenn sie ihre Kassengeschäfte 
nicht durch eine Ste l le  außerhalb der Gemeindeverwaltung 
besorgen lässt, einen Kassenverwal ter  und eine� S te l lver
treter zu beste l len.  

(3 )  Die anordnungsbefugten Gemeindebediensteten sowie 
der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
können nicht gleichzeitig die Stel l ung  eines Kassenver
walters oder seines Vertreters innehaben. 

(4) Der Kassenverwalter, sei n  Ste l lvertreter u nd andere 
B edienstete der Gemeindekasse dürfen  u ntereinander u nd 
mi t  dem Bürgermeister, e inem Beigeordneten, e i ne m  S te l l 
vertreter des  B ürgermeisters, dem Leiter des  Finanzwesens 
der Gemeinde. dem Leiter u nd den Prüfern des Rech
nungsprüfungsamtes nicht bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grade verschwägert oder durch 
die Ehe oder eine Eingetragene Lebenspannerschaft ver
bunden sein .  Entsteht der H inderungsgrund im Laufe der 
Amtszeit ,  so s i nd die Amtsgeschäfte anderweitig zu ver
tei len. Der H inderungsgrund der Schwägerschaft entfä l l t  
m i t  der A uflösung der s ie  begründenden Ehe oder der 
Au tl1ebung der sie begründenden Eingetragenen Lebens
partnerschaft. 

(5)  Der Kassenverwalter, sein Ste l l vertreter u nd d ie  in  
der  Gemeindekasse beschäl'tigten Bediensteten s ind  nicht 
befugt, Zah lungen anzuordnen. 

(6) Der Bürgermeister überwacht die Führung der Ge
meindekasse. Er kann die ihm obl iegende Kassenaursicht 
einem sonstigen Gemeindebediensteten (Kassenaufsichts
beamten) übertragen,  der nicht Kassenverwalter sein darf. 

§ 1 07 
Übertragung von Kassengeschäflen 

Die Gemeinde kann die Kassengeschäfle ganz oder zum 
Tei l  von e iner S tcJ l e  außerha lb der Gemeindeverwaltung 
besorgen lassen, wenn  die ordnungsgemäße Erledigung 
und Prüfung nach den für die Gemei nde gel tenden Vor
sch riften gewährleistet sind. Der Beschluss h ierüber ist 
der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen.  

§ 1 08 
Jahresabsch l uss,  Gesamtabschluss 

( I )  Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haus
hal tsjahres einen Jahresabsch luss aufzuste l len .  Er ist  nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger B uchführung aufzu
ste l len und muss k lar  und übers icht l ich  sei n .  Im Jahres
absch luss sind. soweit d urch Rechtsvorschrirt nichts 
anderes bestimmt ist, sämtl iche Vermögcnsgegensttinde, 
Verbi ndl ichkeiten, Rec lmungsabgrenzungsposten, Erträge, 
Aufwendungen, Einzahlungen u nd A uszahl ungen sowie 
die tatsächl iche Vermögens- , Ertrags- u nd Finanzlage der 
Gemeinde darzustel len .  

(2)  Der Jahresabsch luss besteht aus  

I .  einer Ergebnisrechnung, 

2. einer Finanzrechnung und 

3. e iner Vermögensrechnung (Bi lanz).  

(3) Der Jahresabsch luss ist  d urch e inen  Rechenschafts
bericht zu erläutern. 

(4) Dem Jahresabsch luss s ind a ls  A nlagen beizufügen 

I .  Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen 
und die Verbindlichkeiten sowie 

2.  eine Übersicht über die in  das folgende Jahr  zu über
tragenden H aushal tsreste u nd Verpllichtungsermäch
t igungen gemäß § 99 Abs. 3 .  

(5)  Der Jahresabschluss der Gemeinde i s t  m i t  den Jahres
absch lüssen 

I .  der Sondervermögen, für die Sonderrech nu ngen geführt 
werden, 

2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts
persö n l ichkeit,  ausgenommen die Sparkassen und Spar
kassenzweckverbände, an denen die Gemeinde betei l igt 
ist ;  für mi ttelbare Betei l i gu ngen gi l t  § 290 des Handels
gesetzbuchs, 

3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach 
dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei 
denen die Gemeinde Mitg l ied ist, 

4. der rcc!Jtl ich selbstständigen kommunalen Stiftungen, 

5. der sonstigen recht l ich selbstständigen Aufgabenträger, 
deren Finanzbedarf aufgrund von Rechtsverptlichtungen 
überwiegend durch die Gemeinde gesichert wird, 

zusammenzufassen (Gesamtabschl uss). Die Jahresabsch lüsse 
der in Satz I genannten A ufgabenträger brauchen nicht i n  
den  Gesamtabsch l uss einbezogen zu werden, wenn s ie  für 
die gemeindl iche Haushaltswirtschaft von untergeordneter 
Bedeutung sind. 

(6) Aufgabenträger nach A bsatz 5 Satz I unter beherr
schendem Einfluss der Gemeinde sind entsprechend den 
§ § 300 bis 309 des H andelsgesetzbuchs  zusammenzufassen 
( Vol lkonsohdierung), solche unter maßgebl iehem Einfluss 
der Gemeinde werden entsprechend den § §  3 1 1 und 3 1 2  
des Handel sgesetzbuchs zusammengefasst (Eigenkapital
methode). 

(7) Die Gemeinde hat bei den in den Gesamtabsch luss 
einzubeziehenden Aufgabenträgern darauf h inzuwirken, 
dass ihr das Recht e ingeräumt w ird , von diesen a l le  I nfor
mationen und Unterlagen zu verlangen, die sie für die Auf
s te l l ung des Gesamtabsch lusses für erforderl ich hä l t .  

(8) Der Gesamtabscl1 luss ist  u m  e ine zusammengefasste 
Finanzrechnung zu ergänzen und durch  e inen zusammen
fassenden Bericht zu erläutern . 

§ 1 08a 
B eschluss über den Jahresabschluss 

und den Gesamtabschillss, Entlastung 

( J )  Der Jahresabsch luss ist i nnerhalb von v ier M onaten 
u nd der Gesamtabsch l uss innerha lb  von 1 8  Monaten nach 
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Ende des Haus hal tsjahres aufzustel len.  Der Bürgermeister 
s tel l t  jewei l s  die Vo l lständigkeit u nd R ichtigkeit der Ab
sch lüsse fest u nd legt sie unverzüglich mit  dem jeweil igen 
Prüfungs bericht des Rech nungsprüfungsamtes und sei ner 
Ste l lungnahme zu d lesern Bericht dem Gemeinderat vor. 
Der Gemeinderat be >ch l ießt über den J ahresabschluss der 
Gemei nde bis spätestens 3 1 .  Dezember des auf das Haus
haltsjahr fol genden Jahres und über den Gesamtabschl uss 
bis spätestens 3 I .  Dezember des zweiten auf das Haus
hal tsjahr folgenden Jahres. Mit der Bestätigung des Jahres
absch lusses entscheidet der Gemei nderat zugleich über die 
Entlastung des Bürgermeisters. Verweigert der Gemei nde
rat die Entlastung oder spricht er sie mit  Einschränkungen 
aus,  so hat er dafür die Gründe anzugeben. 

(2) Absatz I g i l t  in Verwaltungsgemeinsc haften ent
s prechend. Der Gemeinschaftsausschuss befindet ü ber die 
Absch l üsse der Verwaltungsgemeinschaft und über die 
Entlastung des Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes. 

(3) Die Besch lüss� über den Jahresabschluss,  den Ge
sam tabsch luss und die Entlastung s i nd der Kommunal
aufs ichtsbehörde u n verzü gl ich mitzutei len und ortsüblich 
be kannt zu machen. I m  Ansch l uss an die Bekanntmachung 
s ind der Jahresabschl uss mit dem Rechenschaftsbericht und 
der Gesamtabschluss mit dem zusammenfassenden Bericht 
an s ieben Tagen öf(entl ich auszu legen; i n  der Bekannt
mach ung ist auf die Auslegung h i nzuweisen. 

§ 1 09 
(weggefal len) 

2. Abschnitt 
Sonderve rmiigen und Treuhandvermögen 

§ 1 1 0 
Sondervermögen 

( I )  Sondervermögen der Gemeinden s i nd 

I .  das Gemei ndegl iedervermögen, 

2. das Vermogen der rechtl ich unselbstständigen örtlichen 
Stiftungen (§ 1 1 5 Abs.  2), 

3. das Vermögen der Eigenbetriebe, 

4 .  rechtl ich u nselbstständige Versorgungs- und Versic he
rungsei nrichtungen. 

(2) Sondervermö�;en nach Absatz I N m .  I u nd 2 unter
l i egen den Vorsc hriften ü ber die Haushaltswirtschaft .  Sie 
s i nd i m  Haushaltsplan der Gemeinde gesondert nachzu
weisen. 

(3) Für das Sondervermögen nach Absatz I Nr. 3 s ind 
besondere Haushaltspl äne aufzustel len und Sonderrech
nungen zu fü hren.  Anste l le  e ines Haush altsplanes k,mn 
ein Wirtschaftsplarl aufgeste l l t  werden und die Wirt
sch aftsfü h rung und das Rech nungswesen entsprechend den 
§§ 1 5  bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes gestaltet werden .  
I n  d iesem Fal l  gelten d i e  §§ 90, 9 1 ,  94 A b s .  2 ,  die § §  96, 
99 bis 1 02 ,  1 04 und 1 05 entsprechend. 

(4) Für Sondervermögen nach Absatz I N r. 4 s i nd beson
dere Haushaltsp läne aufzuste l len und Sonderrechnu ngen 
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zu führen. Die Vorschriften über die Haushal tswi rtsch aft 
gelten ents prechend mit der Maßgabe, dass an die Stel le 
der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haus halts
plan tritt und von der ortsübl ichen B ekanntgabe u nd Aus
legung nach § 1 08a Abs.  3 abgesehen werden kann. 

§ 1 1 1 
Treuhandvermögen 

( I )  Für rechtl ich selbstständige örtliche Stiftungen sowie 
für Vermögen, die die Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, s i nd besondere Haus
haltspl äne aufzustel len und Sonderrechnungen zu fü hren. 
§ 1 1 0 A bs .  4 Satz 2 gi l t  entsprechend. 

(2) Unbedeutendes Treuhand vermögen kann im Haus
halts p l an der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden ; 
es unterliegt den Vorschriften über die Haushal tswirtsc haft. 

(3) Mü ndelvermögen s ind abweichend von den Ab
sätzen .1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nach
zuweisen. 

(4) Für rechtl ich selbstständige örtliche Stiftungen blei ben 
Bestimmungen des Stifters, fü r andere Treuhand vermögen 
besondere gesetzl iche Vorschri ften unberührt. 

§ 1 1 2 
Sonderkassen 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die 
Sonderrechnungen geführt werden, können Sonderkassen 
eingerichtet werden. Sie sollen mit der Geme indekasse ver
bunden werden. § 1 07 gi l t  entsprechend. 

§ 1 1 3 
Freistel l ung von der mi ttelfrist igen Ergebnis

u nd Finanzplanung 

Das Min isterium des I nnern wird ermächtigt. durch 
Rechtsverordnung die Gemeinde i n  Bezug auf Sonderver
mögen und Treuhandvermögen von den Verptl ichtungen 
des § 98 freizustel len, soweit die mittelfristige Ergebn is
u nd Fi nanzplanung weder für die Haushalts- oder Wirt
schaftsfü hrung noch für die Fi nanzstatistik benötigt wird. 

§ 1 1 4 
Gemeindegl iedervermögen 

( I )  Für die N utzung des Gemei ndevermögens, dessen 
Ertrag nach bis herigem Recht  nicht den Gemei nden, 
sondern anderen Berechtigten zusteht (Gemeindegl ieder
vermögen), bleiben d ie bisherigen Vo rsc hriften u nd Ge
wohnheiten in Kraft. 

(2) Gemei ndegl iedervermögen darf nicht in Pri vatver
mögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden. 
Es kann i n  freies Gemeindevermögen umgewandelt 
werden, wenn die Umwand lung aus Gründen des Gemein
wohls  geboten erscheint. Den Betroffe nen ist eine ange
messene Entschädigung in Geld oder in Grundbesitz oder 
mit  i hrem Ei nverständnis in anderer Weise zu gewähren. 



GVBI. LSA Nr. 14/2009, ausgegeben um 20. 8. 2009 

(3 ) Gemeindevermögen darf nicht i n  GemeindegHeder
vermögen umgewandel t  werden. 

§ 1 1 5 
Örtl iche Stiftungen 

( I )  Die Gemeinde verwaltet die örtl ichen Stiftungen nach 
den Vorschriften d ieses Gesetzes , soweit durch  Gesetz oder 
Stifter n ichts anderes bestimmt ist. § 1 1 0 Abs. I N r. 2 und 
Abs. 2 und § I I I  A bs .  I ,  2 und 4 bleiben  unberührt. 

(2) Bei n ichtrechtsfähigen Stiftungen kann die Gemeinde 
unter den Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 des B ürger
l ichen Gesetzbuches den Stiftungszweck ändern, die St if
tung mit einer anderen n ichtrechtsfahigen örtlichen Stiftung 
zusammenlegen oder s ie  aufueben, wenn der Stifter nichts 
anderes bestimmt hat .  

(3 ) Enthält das St iftungsgeschäft keine Bestimmung 
über den Vermögensanfa l l .  fä l l t  das Vermögen nichtrechts
fäh iger Stiftungen an die Gemeinde. Die Gemeinde hat 
bei der Verwendung des Vermögens den Stiftungszweck 
tun l iehst zu berücksichtigen. 

(4) Gemeindevermögen darf nur im Rahme n  der Auf
gabenerfü l lung der Gemeinde und nur dann i n  Stiftungs
vermögen e ingebracht werden,  wenn der mit der Stiftung 
verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden 
kann. 

3.  A bschnitt 
Unternehmen und Beteiligungen 

§ 1 1 6 
Zulässigkeit w i rtschaftl icher U nternehmen 

( I )  Die Gemeinde darf s ich in Angelegenheiten  der 
ört l ichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffent l ichen 
Verwaltung in  den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der 
A nstalt des öffentl ichen Rechts oder in  einer Rechtsform 
des Privatrechts w i rtschaft l ich betätigen,  wenn 

I .  e in  öffentl icher Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2.  w i rtschaftl iche Betätigungen nach Art und Umfang in  
e inem angemessenen Verhältnis zur  Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde u nd zum voraussichtl ichen Bedarf stehen 
und 

3 .  s ie  i m  Rahmen des § 1 23 nachweist, dass s ie  den Zweck 
besser und w irtschaftl icher als ein anderer erfü l l t  oder 
erfü l len kann. 

A l le Tätigkeiten  oder Tätigkeitsbereiche. mit denen die  
Gemeinde an  dem vom Wettbewerb beherrschten Wirt
schaftsleben  tei ln immt, um ausschl ießl ich Gewinn zu er
zielen, entsprechen keinem ötl'ent l ichen Zweck .  

(2) B etätigungen in  d e n  Bereichen der Strom-, Gas
und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, A bfa l lent
sorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und 
des öffentl ichen Verkehrs d ienen einem ötl'entl ichen Zweck 
und sind unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz I Nr. 2 
zu läss ig .  M i t  den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmever
sorgun g  verbundene Dienstle istungen s ind zulässig, wenn 
i h nen i m  Vergleich zum Hauptzweck e ine untergeordnete 

Bedeutung zukommt und wenn die Gemeinde den Zweck 
genauso gut und wirtschaftl ich erfü l le n  kann wie e in  
anderer. M it den B ereichen Wasserversorgung, A bfa l l
entsorgung, Abwasserbeseitigung, Woh nungswirtschaft 
und öffentl icher Verkehr verbundene Dienstleistungen 
s ind zu lässig, wenn i h nen im Vergleich zum Hauptzweck 
e ine u ntergeordnete Bedeutung zukommt und die Voraus
setzungen von A bsatz I Satz I Nr. 3 vorliegen. 

(3) Die wirtschaftl iche Betätigung in  den Bereichen 
der Strom-. Gas- und Wärmeversorgung außerhal b  des 
Gemeindegebietes d ient e inem öffentl ichen Zweck und ist 
zulässig, wenn sie nach Art und, U mfang in e inem ange
messenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
steht,  die Gemeinde den Zweck genauso gut und wirt
schaftl ich erfü l len  kann wie ein anderer und die berech
tigten I.nteressen der bj'!troffenen Gemeinde gewahrt s ind.  
Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Bei Auf
gaben, d ie  im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten 
I n teressen nur soweit als berechtigt ,  als der jewei l ige 
Ordnungsrahmen eine Einschränkung des Wettbewerbs 
zulässt. Die betroffene Gemeinde ist so rechtzeit ig vor 
der Aufnahme der wirtschaftl ichen Tätigkeit in i h rem 
Gemeindegebiet zu i nformieren, dass sie ihre berechtigten 
I nteressen geltend machen kann.  

(4) Wirtschaft l iche Betätigungen i n  al len anderen als  
den in A bsatz 3 genannten Wirtschaftsbereichen außerhal b  
des Gemeindegebietes s ind nur i n  begründeten Ausnahme
fäl len zulässig, wenn e in  öffent l icher Zweck die Betäti 
gung rec htfertigt, d ie  Betätigung nach Art und U mfang i n  
e inem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfäh igkeit 
der Gemeinde steht und die berechtigten In teressen der 
betroffenen Gemeinde gewahrt s ind .  Absatz 2 Satz 3 
findet entsprechende Anwendung. Bei  Aufgaben, d ie  i m  
Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten In teressen nur 
soweit als berechtigt, a ls  der jewei l ige Ordnungsrahmen 
eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die be
troffene Gemeinde ist so rechtzeitig vor der Aufnahme 
der wirtschaftl ichen Tätigkeit in i hrem Gemeindegebiet zu 
informieren, dass sie ihre berechtigten I nteressen geltend 
machen kann. 

(5) Die Aufnahme einer w i rtschaftl ichen Betätigung im 
Ausland bedarf der Genehmigung. 

(6) Bankunternehmen darf d ie  Gemei nde weder be
treiben noch s ich an i hnen bete i l igen. Für das öffent l iche 
S parkassenwesen verble ibt es bei den besonderen Vor
schriften. 

§ 1 1 7 
Unternehmen i n  Privatrechtsform 

( I )  Die Gemeinde darf e in  Unternehmen in einer Rechts
form des Privatrechts nur unterhalten ,  errichten,  über
nehmen, wesentl ich erwei tern oder s ich daran bete i l igen,  
wenn d ie  Voraussetzungen des § I 16  Abs . I vorl iegen und 

I .  der öffentl iche Zweck des U nternehmens n icht  ebenso 
durc h  einen Zweckverband, e inen  Eigenbetrieb oder 
eine A nstalt des öffentl ichen Rechts erfül l t  w i rd oder 
erfü l lt werden kann, 

2 .  durc h  die A usgesta l tung des Gesel lschaftsvertrages 
oder der Satzun g  sichergestel l t  i st, dass der öffentl iche 
Zweck des Unternehmens erfü l l t  wird, 
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3 .  die Gemeinde ei nen angemessenen E intluss,  insbe
sondere im Aufsichtsrat oder in e inem entsprechenden 
Überwachungsorgan des Unternehmens erhält und dieser 
durch Gesel lschaftsvertrag, Satzung oder in anderer 
Weise gesichert wird, 

4. die H aftung der Gemeinde auf e inen ihrer Leis tungs
fäh igke i t  angeme:,senen Betrag begrenzt w ird, 

5. die E inzahlungsverptl ichtungen der Gemeinde in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigke i t  
s tehen, 

6.  d ie Gemeinde s ich nicht  zur Übernahme von Verlusten 
in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpfl ichtet. 

(2) Die Regelungen des Absatzes I Nrn .  2 bis 6 gel ten 
en tsprechend, wenn ein Unternehmen i n  einer Rechtsform 
des Pri vatrechts, an dem eine Gemeinde al le in oder zu
sam men m i t  anderen kommunalen Körperschaften mit  
mehr a ls  50 v. H.  bete i l igt ist, e ine Gesel l schaft oder e ine 
andere Verein igung i n  e iner  Rech tsform des Privatrechts 
unterhal ten, errichte 11 ,  übernehmen, wesentl ich erwe i tern, 
sich daran bete i l i gen oder eine Betei l igung aufrechterhalten 
wi 1 1 .  Be i  e iner geringeren Betei l igung als der in Satz I 
genann ten hat die Gemeinde darauf h inzuwirken, dass die 
Rege lungen des Abs.ltzes I Nrn. 2 bis 6 umgesetzt werden. 

§ 1 1 8 
Offenlegu.ng und B etei l igungsbericht, 

Betei l igungsmanagement 

( I )  Führt e ine Gemeinde ein Unternehmen in den Rechts
formen des Eigenbet riebes oder der Anstalt des öffentl ichen 
Rechts, so hat sie den Beschluss über die Festste l lung 
des  J ahresabsch luss�s zusammen mi t  dem Ergebn i s  der 
Prüfung des Jahres abschlusses und des Rechenschafts
berichts oder des L ageberichts sowie der beschlossenen 
Verwendung des Jahresüberschusses oder der Behandlung 
des Jahresfeh lbetrages unbeschadet der bestehenden ge
setz l ichen Offenlegungspfl ichten öffent l ich bekannt zu 
machen. M i t der Bekanntmachung s ind der Jahresabschluss 
und Rechenschaftsbericht oder der Lageberich t an s ieben 
Werktagen öffent l ich auszulegen;  in der Bekanntmachung 
ist  auf d ie Auslegung  h inzuweisen. 

(2) M it dem Entwurf der Haushaltssatzung ist  dem 
Gemeinderat e in  Bericht über die unmittelbare und m i tte l 
bare Bete i l i gung an Unternehmen i n  e iner Rechtsform des 
öffent l ichen Rechts und des Privatrechts, an denen die 
Gemeinde mi t  mindestens 5 v.  H .  bete i l igt ist ,  vorzulegen . 
Der Betei l igungsbericht hat i nsbesondere Angaben zu ent
hal ten über: 

I .  den Gegenstand des Unternehmens, die Bete i l i gungs
verhäl tnisse, die Besetzung der Organe und die Bete i l i 
gungen des U nternehmens, 

2 .  den S tand der Erfü l lung des öffent l ichen Zwecks durch 
das Unternehmer,  

3 .  die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des 
Unternehmens, die w ichtigsten Kennzahlen der Ver
mögens-, Finanz .. u nd Ertragsl age des Unternehmens, 
die Kapi talzuführungen und -entnahmen durch d ie 
Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts
wirtschaft für das jewe i l ige letzte Geschäftsjahr sowie 
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im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen 
Geschäftsjahres die durchschnittl iche Zahl der beschäf
tigten Arbeitnehmer, 

4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 B uchst.  a des 
Handelsgesetzbuches, die den M i tgl i edern der Organe 
des Unternehmens zugeflossen s ind;  § 286 Abs. 4 des 
Handelsgesetzbuches findet s inngemäß Anwendung. 

Der Bete i l igungsbericht ist im Gemeinderat in  öffent l icher 
S i tzung zu erörtern; § 50 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Die Gemeinde hat d ie E inwohner über den Bete i l i 
gungsbericht i n  geeigneter Form zu  un terrichten . 

(4) I s t  e ine Gemeinde i m  S inne des Absatzes 2 Satz 
bete i l igt, hat e ine geeignete S te l le e in  effektives Betei l i 
gungsmanagement zu gewährleisten, das sowoh l  die Mi t
gl ieder des Gemeinderates, die gemeindl ichen Vertreter in  
den Gremien der Bete i l igungen a ls  auch d ie  Gemeinde
bediensteten fachl ich unterstützt und ausreichende I nfor
mationen bereithält .  

§ 1 1 9 
Vertretung der Gemeinde i n  Unternehmen 

in Privatrech tsform 

( l )  Der B ürgermeister vertri t t  die Gemeinde in der 
Gesel lschafterversammlung oder in dem en tsprechenden 
Organ der U n ternehmen in e iner Rechtsform des Privat
rechts, an denen die Gemeinde bete i l igt ist ;  er kann einen 
Beamten oder Arbeitnehmer der Gemeinde mit seiner Ver
tretung beauftragen. Die Gemeinde kann weitere Vertreter 
entsenden , d ie über die jewei l s  notwendige wirtschaft l iche 
Erfahrung und Sachkunde verfügen so l len.  S ie kann die 
Entsendung jederze i t  zurücknehmen. S ind zwei oder 
mehr Vertreter zu entsend�n und kommt eine Einigung über 
deren Entsendung n icht zustande, finden die Vorschriften 
über das Verfahren zur B i ldung und Zusammensetzung 
besch l ießender Ausschüsse des Gemeinderates Anwen
dung. S ie  kann ihren Vertretern Weisungen ertei len, sowei t 
n icht  Vorschriften des Gese l l schaftsrechts dem entgegen
stehen. 

( I  a) Die Vertretung der Gemeinde durch eine Person i n  
e inem Vorstand eines Unternehmens sowie deren Beauf
tragung m i t  der Geschäftsführung ist m i t  der Vertretung der 
Gemeinde in der Gese l lschafterversammlung, dem Auf
sichtsrat qder einem entsprechenden Gremium durch diese 
Person n icht vereinbar. 

(2) Absatz I g i l t  entsprechend. wenn der Gemeinde das 
Recht eingeräumt i s t, i n  den Vorstand, den Aufsichtsrat 
oder ein gleichartiges Organ e iner Gese l lschaft M i tg l ieder 
zu entsenden.  I s t  der Bürgermeister M i tg l ied des Aufsichts
rates e iner Gesel lschaft, so wird er in der Gesellschafter
versamm lung bei der Entscheidung über die Entlastung des 
Aufs ichtsrates von seinem Stel lvertreter im Amt vertreten .  
D ie M i tgl iedschaft gemeindl icher Vertreter endet, soweit 
durch  Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit i hrem Aus
scheiden aus dem Haupt- oder Ehrenamt der Gemeinde. 

(3) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit in 
e inem Organ e ines Unternehmens i n  e iner Rechtsform des 
privaten Rechts haftbar gemacht. hat i hnen die Gemeinde 
den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie i hn  vorsätz-
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l ieh  oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.  Auch i n  
d iesem Fal l i s t  d ie  Gemeinde schadenersatzpfl ichtig, wenn 
i hre Vertreter nach Weisung gehandelt  haben.  

§ 1 20 
Monopolmissbrauch 

Bei Unternehmen im S inne des § 1 1 6 Abs. I, für d ie  
ke in  Wettbewerb gleichartiger Privatunternehmen besteht, 
dürfen der A nsch luss und die Be l ieferung nicht davon 
abhängig gemacht werden, dass auch andere Lei stungen 
oder Lieferungen abgenommen werden .  

§ 1 2 1  
Planung, Jahresabschluss und dessen Prüfung 

bei Unternehmen in  Privatrechtsform 

( I )  Gehören der Gemein de an eine m  Unternehmen 
A ntei l e  in dem in § 53 des Haushal tsgrundsätzegesetzes 
bezeichneten Umfang, hat sie dafür zu sorgen, dass 

I .  a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Ergebnis- und Finanz
plan aufgestellt und der Gemeinde zur Kenntnis 
gebracht werden, 

b) die Festste l lung des Jahresabsch lusses, die Verwen
dung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prü
fung des J ahresabsch lusses und des Lageberichts 
ortsübl ich bekanntgegeben werden, gleichzeitig der 
Jahresabsch luss und der Lagebericht ausgelegt 
werden u nd in der B ekanntgabe auf die Auslegung 
h ingewiesen wird ,  

2 .  i n  der Satzung oder i m  Gesel lschaftsvertrag d ie  Auf
ste l lung des Jahresabsch lusses und des Lageberichts i n  
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
B uchs des Handelsgesetzbuchs fUr große Kapita lgesel l 
schaften u n d  deren Prüfung in  entsprechender An
wendung d ieser Vorschriften oder der Vorschriften über 
d ie  Jahreabschlussprüfung bei Eigenbetrieben vor
geschrieben werden, sofern n icht  die Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs bereits unmittel bar gelten 
oder weitergehende gesetzl iche Vorschri ften gelten 
oder andere gesetz l iche Vorschriften entgegenstehen, 

3.  ihr  der Prüfungsbericht  des Absch lussprUfers übersandt 
wird, sofern d ies nicht bereits gesetzl ich vorgesehen ist. 

(2) I st e ine Betei l i gung der Gemei nde keine Mehrheits
betei l igung im S inne des § 53 des H aushaltsgrundsätze
gesetzes, so so l l  d ie  Gemeinde, soweit ihr I nteresse dies 
erfordert, darauf h inwirken, dass ihr i m  Gesel lschafts
vertrag oder in der Satzung die B efugn isse nach A bsatz I 
e ingeräumt werden .  Bei m itte l baren M inderheitsbete i f i 
gungen gi l t  d ies  nur, wenn die Bete i l igung den vierten Tei l  
der A ntei l e  übersteigt und e iner Gese l l schaft zusteht, an 
der die Gemeinde al le in oder zusammen mit anderen 
Gebietskörperschaften mit Mehrheit im S inne des § 5 3  
d e s  Haushaltsgrundsätzegesetzes bete i l igt ist .  

(3)  Wird der Jahresabsch luss nach anderen Vorschriften 
a l s  denen über d ie  Jahresabsch lussprüfung bei Eigen
betrieben geprüft, sol l  die Gemeinde im Fal l e  des Ab
satzes I Satz I die R ec hte nach § 5 3  A bs .  I Nm. I und 2 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben und kann d ie  
Kommunalaufsichtsbehörde verlangen. dass d ie  Gemeinde 
i h r  den PrUfungsbericht mitte i l t  

§ 1 22 
Veräußerun g  von Unternehmen und Betei l i gungen  

( I )  Die Veräußerung e ines Unterneh mens, von  Tei len 
e ines solchen oder ei ner Betei l i gung an e inem Unter
nehmen sowie andere Rechtsgeschäfte, durch welche die  
Gemeinde ihren Eintluss auf das Unternehmen verl iert 
oder vermindert, sind nur zu lässig, wenn die Erfü l l ung 
der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird .  

(2) Absatz 1 g i l t  entsprechend, wenn eine Gesel l schaft, 
an der die Gemei nde al le in oder zusammen mit  anderen 
Gebietskörperschaften mit mehr als 50 v. H, bete i l igt ist, 
Veräußerungen oder andere Rechtsgeschäfte im S inne des 
Absatzes I vornehmen w i l l .  

§ 1 23 
Vorlage- und Anzeigeptl icht  

( I )  Beabsichtigtd ie Gemeinde , e in  Unternehmen in  einer 
Rechtsform des öffent l ic hen  Rechts oder des Privatrechts 
zu errichten, zu übernehmen oder wesentl ich  zu erwei tern 
oder seine Rechtsform i nnerhalb des Privatrech ts zu ändern, 
so hat s ie e ine A nalyse zu erste l len über d ie  Vor- und Nach
teile der öffent l ic hen und der privatrecht l ichen Organi
sationsformen im konkreten Einzelfa l l .  Dabei s i nd d ie  
organisatorischen, personalwirtsch aft l ichen, m itbest im
mungsrecht l ichen  sowie d ie  wirtschaft l ichen, finanziel len ,  
haftungsrechtlichen und steuerl ichen Unterschiede und 
d ie  Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt und die  
Entgel tgestaltung gegenüberzuste l len .  Die A na lyse ist  dem 
besch l ießenden Gemeindeorgafl zur Vorbereitung der Ent
scheidung, der Kommunalaufs ichtsbehörde j edoch unver
züglich, spätestens sechs Wochen vor der Entscheidung 
vorzu legen. Satz 3 gilt entsprechend. wenn zur Herste l lung 
der beihi l ferechtl ichen Zulässigkeit von Ausgleichszah
lungen ein Betrauungsakt gemäß der Entscheidung 2005/ 
842/EG der Kommission vom 28 .  November 2005 über 
die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf 
staatl iche Beih i lfen, d i e  bestimmten mit der Erbringung 
von Dienstleistungen von al lgemeinem wirtschaft l ichem 
Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt 
werden (ABI .  L vom 29. 1 1 .2005, S. 67) erforderl ich sei n  
sol l te. Die S ätze 1 bis 3 gelten bei der Ä nderung des 
Gese l lschaftsvertrags oder der Satzung entsprechend. 
Beabsichtigt d ie Gemeinde, s ich an e inem Unternehmen, 
das an einem gesetz l ich l i bera l is ierten Markt in den Be
reichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung tätig i st, mit 
mehr als dem 20, Tei l  der A nte i l e  des U nternehmens m it 
telbar zu betei l igen, hat  s ie die geplante Bete i l igung mög
l ichst frühzeitig, spätestens einen Monat vor der Besch luss
fassung, der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen und 
das Vorl iegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu begründen. 
Die Vorlagepfl icht nach Absatz 2 Satz I NT. 2 entfäl l t .  

(2)  Entscheidungen der Gemeinde über 

I ,  d ie  Errichtung, Übernahme und wesent l iche Erweite
rung sowie die Ä nderung der Rechtsform oder des 
öffentl ichen Zwecks  gemeindl icher U nternehmen. 
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2 .  die unmittelbare oder mittelbare Betei ligung der Ge
meinde an U nternehmen, 

3.  die gänzliche oder tei l weise Veräußerung gemeindl icher 
U nternehmen oder Betei l igungen, 

4.  d ie Auflösung der A nstalt 

sind einsch l ießl ich der Unternehmenssatzung der Kom
munalaufsicht rechtzeitig, mindestens aber sechs Wochen 
vor ihrem Vol lzug vorzulegen.  In  den Fäl len des Satzes I 
Nrn.  2 und 3 besteh t keine Anzeigepfl icht, wenn die Ent
scheidung weniger als den zwanzigsten Tei l  der A ntei le  des 
Unternehmens betrifft. Aus der Vorlage muss zu ersehen 
sein ,  ob die gesetzl ichen Voraussetzungen erfü l l t  sind und 
ob die Deckung der Kosten tatsächl ich und rechtl ich ge
's ichert ist. 

(3)  Der gemäß § 1 1 8 aufzuste l lende Betei l igungsbericht 
ist mit der vom Gemeinderat besch lossenen Haushalts
satzung der Kommunalaufsicht vorzulegen. 

§ 1 24 
Energieverträge 

( I )  Die Gemeinde darf Verträge über die Lieferung von 
Energie in das Gemeindegebiet sowie Konzessionsverträge, 
durch die s ie einem Energieversorgungsunternehmen 
die Benützung von Gemeindeeigentum einsch l ießl ich der 
öffentl ichen S traßen, Wege und Plätze für Leitungen zur 
Versorgung der Einwohner überlässt" nur absch l ießen, 
wenn die Erfül lung der Aufgaben dJ Gemeinde nicht 
gefährdet wird und d ie berechtigten wir�chaft l ichen Inter
essen der Gemeinde und i hrer Einwohner gewahrt sind. 

(2) Dasselbe gi l t  für eine Ver längerung oder ihre Ableh
nung sowie e ine wichtige Ä nderung derartiger Verträge. 

4. Abschnitt 
Prüfungswesen 

§ 1 25 
Örtl iche Prüfung 

Die Gemeinden, Verwal tungsgemeinschaften, Verbands
gemeinden und Zweckverbände sowie die Anstalten des 
öffentl ichen Rechts unterl iegen der Prüfung durch kom
munale Prüfeinrichtungen (örtl iche Prüfung) nach den 
§§ 1 27 bis 1 32 .  

§ 1 26 
C berörtl iche Prüfung 

( I )  Die überört l iche Prüfung der kreisangehörigen 
Gemeinden, der Verwal tungsgemeinschaften und der Ver
bandsgemeinden obliegt dem Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises als Gemeindeprüfungsamt. Die überört l iche 
Prüfung der kreisfreien Städte und der Gemeinden mit  mehr 
als 25 000 Einwohnern sowie der Zweckverbände obliegt 
dem Landesrechnu ngshof. Satz 2 gi It auch für Verwal
tungsgemeinschaften und Verbandsgemeinden, wenn  die 
Einwohnerzahl  der M itgl iedsgemeinden der Verwaltungs
gemeinschaft oder der Verbandsgemeinde insgesamt mehr 
a l s  25 000 beträgt. 
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(2) Der Landesrechnungshof legt im Benehmen mit  
dem M inisterium des I nnern im Rahmen der Gesetze die 
al lgemeinen Grundsätze zum Prüfungsverfahren, die zu 
prüfenden Kommunen sowie die Zusammenarbeit mit den 
Kommunalaufsichtsbehörden fest. Der Landesrech nungs
hof leitet die Prüfberichte den Kommunalaufsichtsbehörden 
zu. Diese veranlassen die geprüften Kommunen zur Erle
d igung von Beanstandungen. 

(3) Die Gemeindeprüfungsämter und die mit der Durch
führung überörtlicher Prüfungen beauftragten Prüfer sind 
bei der sach l ichen Beurte i lung der Prüfungsvorgänge unab
hängig und insoweit an Weisungen nicht gebunden. 

(4) Die überörtl iche Prüfung ste l l t  fest, 

I .  ob die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden 
den Gesetzen und den zur Erfü l lung von Aufgaben 
ergangenen Weisungen entspricht und d ie zweckgebun
denen Zuschüsse Dritter bestimmungsgemäß verwendet 
sind (Ordnungsprüfung), 

2 .  ob das Kassenwesen der Gemeinden zuverlässig ein
gerichtet ist ( Kassen prüfung), 

3. ob die Verwaltung der Gemeinde wirtschaft l ich und 
zweckmäßig durchgeführt wird (Wirtschaft l ichkeits
und Organ isationsprüfung). 

(5) Das Ergebnis der überörtl ichen Prüfung wird i n  
Form eines Prüfungsberichtes 

I .  der geprüften Gemeinde, 

2 .  der Kommunalaufsichtsbehörde, 

3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständi gkeit 
berührt ist, 

4.  dem Landesrechnungshof, soweit dieser nicht selbst 
geprüft hat, 

zugeleitet. 

(6) Der B ürgermeister leitet den Prüfungsbericht mi t  
seiner S te l lungnahme an den  Gemeinderat weiter. 

§ 1 27 
Rechnungsprüfungsämter 

( I )  Kreisfreie S tädte und Gemeinden mit mehr als 
25 000 Einwohnern müssen ein Rechnungsprüfungsamt 
als besonderes Amt e inrichten, sofern sie sich nicht eines 
anderen kommunalen Rechnungsprüfungsam.tes bedienen. 
Andere Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften können 
ein Rechnungsprüfungsamt einrichten, wenn die Kosten i n  
einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der Verwal
tung stehen. 

(2) In  Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt 
nicht eingerichtet ist und die sich nicht eines anderen 
kommunalen Rechnungsprüfungsamtes bed ienen, obl iegt 
die Rechnungsprüfung im Rahmen des § 1 29 Abs. I dem 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises auf Kosten der 
Gemeinde. 

(3) Verwaltungsgemeinschaften werden durch das von 
den M itgl iedsgemeinden zu bestimmende kommunale 
Rechnungsprüfungsamt geprüft. Absatz 2 gi l t  entsprechend. 
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(4) Zweckverbände werden durch das gemäß § 8 Abs. 2 
Nr. 6 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbei t  
i n  der  Verbandssatzung zu best immende Rechnungs
prüfungsamt örtl ich geprüft. 

§ 1 28 
Rechtsstel l ung  des Rechnungsprufu ngsamtes 

( I )  Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Erfü I l ung der 
i hm zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig u nd an 
Weisungen nicht gebunden. Es untersteht i m  Übrigen dem 
B ürgermeister unmittelbar. 

(2) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes muss haupt
amtl icher Beamter sein und die fUr sein Amt erforder l iche 
Erfahrung und Eign ung besitzen. Die Kommunalauf
sichtsbehörde darf in besonderen Fäl len Ausnahmen von 
Salz I ,  I .  Halbsatz zulassen. 

(3) Der Leiter u nd d ie Prufer des RechnungsprUfungs
amtes d ürfen mi t  dem Bürgermeister, dessen Ste l lvertreter, 
den Be igeordneten, dem für das Finanzwesen zuständigen 
Bediensteten sowie dem Kassenverwalter, dessen Ste l l 
vertreter und  mi t  den  anderen Bediensteten der  Gemeinde
kasse n icht bis zum dritten Grade verwandt, bis zu� 
zweiten Grade versch wägert oder durc h  Ehe oder eine 
Ein getragene Lebenspartnerschaft verbunden sein. Ent
steht der H inderungsgrund im Laufe der Amtszeit, so s ind 
die Amtsgeschäfte anderweit ig zu vertei len.  Der Hinde
rungsgrund der Schwägerschaft entfä l l t  mit  der Auflösung 
der sie begründenden Ehe oder der A ufhebung der sie 
begründenden Eingetragenen Lebenspartnerschaft. 

(4) Der Leiter und d ie Prüfer des Rc!chnungsprüfungs
amtes dürfen nicht zu gleicher Zeit e ine andere S te l lung  i n  
der Gemeinde i nnehaben .  S i e  dürfen außerdem Zahlungen 
durch die Gemeinde weder anordnen noch ausfü h ren. 

(5) Die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes kann 
e inem Beamten nur durch Besch luss des Gemeinderates 
entzogen werden. Die Abberufung bedarf der Zustim mung 
der Kommunalaufsichtsbehörde. 

§ 1 29 
A ufgaben des Rechn ungsprüfungsamtes 

( I )  Dem Rechnungsprüfungsamt obl iegen folgende Auf
gaben: 

I .  die Prüfung des Jahresabsch lusses und des Gesamtab
sch lusses , 

2. die Prüfung der Jahresabsch lüsse der Eigenbetriebe und 
Anstalten des öffentl ic hen Rechts nach M aßgabe des 
§ 1 3 1 ,  

3 .  d ie l aufende Prüfung der K assenvorgänge und Belege 
zur Vorberei tung  der Prüfung des Jahresabsch lusses, 

4. die Überwachung des Zah lungsverkehrs der Gemeinde 
und i h rer Sondervermögen, 

5. die Prüfung von Vergaben,  

6 .  die Prüfung der Eröffnungsbi lanz nach § l 04b. 

(2) Der Gemeinderat kann dem Rechnungsprüfungsamt, 
im Fal l  des § 1 27 Abs. 2 d urch entsprechende Verein
barung, weitere Aufgaben übertragen ,  i nsbesondere 

I .  die Prüfung der Organisation , Zweckmäßigkeit u nd 
Wirtschaftl ichkeit der Verwaltung, 

2 .  die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der 
Gemeinde und der Eigenbetriebe, 

3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen, 

4. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde a ls  Gese l l 
schafter oder Aktionär i n  Unternehmen mit  eigener 
Rechtspersön l ichke it. 

5 .  die B uch-,  Betriebs- und Kassenprüfungen, d ie sich die 
Gemeinde bei e iner Betei l igung, bei der Hergabe eines 
Kredi tes oder sonst vorbehal ten hat. 

(3) Gehören einer Gemeinde an einem U nternehmen mi t  
e igener Rechtspersön l ichkeit Ante i le  i n  dem i n  § 5 3  des 
Haushaltsgrundsälzegesetzes bezeichneten Umfang, so hat 
sie darauf h inzuwirken,  dass den für sie zuständigen 
Prüfungseinrichtungen d ie in § 54 des Haushaltsgrundsätze
gesetzes vorgesehenen Befugnisse e ingeräumt werden. 

(4) Ist eine Gemeinde a l lein oder zusammen mit anderen 
Gebietskörperschaften an einem Unternehmen m it e igener 
Rechtspersön l ichkeit nicht in dem in § 53 des Haushalts
grundsätzegesetzes bezeichneten Umfang betei l igt, so so l l  
d ie  Gemeinde, soweit ihr  In teresse d ies erfordert, darauf 
h i nwi rken, dass i h r  die Rechte nach § 53 Ab's .  I des Haus
haltsgrundsätzegesetzes sowie i h r  u nd den für sie zu
ständigen Prüfungseinrichtungen d ie Befugnisse nach § 54 
des H aushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt werden. 

§ 1 30 
Inhal t  der Prüfung 

( I )  Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresab
sch luss und den Gesamtabsch luss mit  a l len Unterlagen 
daraufh in ,  ob 

I .  bei den Erträgen, Einzah lungen, A ufwendungen und 
Auszah lungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens 
u nd der Verbind l ichkeiten nach dem Gesetz u nd den 
bestehenden Vorschriften verfahren worden ist, 

2. d ie  einze lnen R echnungsbeträge sach l ich und rech
nerisch in vorsch riftsmäßiger  Weise begründet und 
belegt sind, 

3 .  der H aushal tsplan eingehalten worden ist ,  

4. d ie A n lagen zum Jahresabsch l uss und d ie  dem Gesamt
absch luss nach M aßgabe von § 1 08 Abs. 8 beizu
fügenden U nterlagen vol l ständ ig und richtig s ind .  

(2)  Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresab
schluss und den Gesamtabsch luss m it a l len Unterlagen 
daraufhin , ob s ie ein den tatsäch l ichen Verhältn issen ent
sprechendes B i ld  der Ertrags-, Finanz- und Vermögens
lage sowie der Verbindl ichkei ten der Gemeinde darstel len.  

(3)  Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebni s  
seiner Prüfung i n  einem Prüfungsbericht zusammen. Der 
Prüfungsbericht hat e inen Bestätigungsvermerk zu ent
halten.  Dieser m uss, soweit er nicht einzuschränken oder 
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zu versagen i st, bestätigen, dass der Jahresabsch luss nach 
pfl ichtgemäßer Prüfung den gesetz l ichen Vorschriften 
entspricht und unter B eachtung der Grundsätze ordnungs
mäßiger B uchführung ein den tatsäch l ichen Verhältnissen 
entsprechendes Bi ld  der Gemeinde vermitte l t .  

§ 1 3 1  
Prüfung bei Eigenbetrieben und Anstalten 

des öffentl ichen Rechts 

( I )  Der Jahresabsch luss, der Rechenschaftsbericht oder 
der Lageberic ht und die Buchführung der Eigenbetriebe 
und der Anstalten des öffentl ichen Rechts sind daraufhin  
zu prüfen, ob  sie den  gesetzl ichen Vorschriften ent
sprec hen. Des Weiteren sind zu prüfen 

I .  d ie Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; dabei 
ist auch  zu p rüfen, ob das Unternehmen wirtschaft l ich 
geführt wird ,  

2 .  d ie  Entwicklung eier Vermögens- und  Ertragslage sowie 
die Liquidität und Rentabi l i tät, 

3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der 
Verl uste, 

4. die Ursachen eines in der Ergebnisrechnung oder in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahres
feh l betrages. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt kann s ich hierzu eines 
Wirtschaftsprüfers bedienen. 

§ 1 32 
(weggefa l len) 

Vierter Teil 
Aufsicht 

§ 1 33 
Grundsatz, AufgLben der Aufsicht, Model lvorhaben 

( I )  Die Aufsicht ist so auszuüben, dass die Rechte der 
Gemeinden geschützt und die Erfü l lung ihrer Pflichten 
gesichert werden.  Sie hat die Entsch lusskraft und Verant
wortungsbereitschaft der Gemeinden zu fördern sowie 
Erfahrungen bei der Läsung kommunaler Aufgaben zu 
vermittel n .  

(2) Die Aufsicht i n  d e n  Selbstverwaltungsange legen
heiten hat sicherzw;te l len,  dass die Verwa ltung der Ge
meinden im Eink l.lng mit den Gesetzen erfo lgt und 
die Rechte der Verwaltungsorgane und von deren Tei len 
geschützt werden (Kommunalaufsicht) .  

(3)  Die Aufsicht ü ber die Erfü l lung der den Gemeinden 
übertragenen Aufgaben bestimmt sich nach den hierfür 
gel tenden Gesetzen und erstreckt sich auf d ie  rechtmäßige 
und zweckmäßige Wahrnehmung der AuJ'gaben (Fachauf
sicht) .  

(4) Die oberste Kommunalaufsichtsbehärde kann im 
Benehmen mi t  der Fachaufsicht zur Erprobung neuer 
Läsungen bei der kommunalen Aufgabenerledigung für 
einen vorübergehenden Zeitraum einzelne Gemeinden und 
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Verwaltungsgemeinschaften auf Antrag von der Einhal tung 
landesgesetzl icher und von der Fachaufsicht generel l vor
gegebener Rechtsvorschriften und von Standards befreien, 
wenn die grundsätzl iche Erfü l l ung des Gesetzesauftrages 
s ichergeste l l t  ist .  

§ 1 34 
Kommunalaufsichtsbehärden 

( I )  Kommunalaufsichtsbehärde ist für Gemeinden der 
Land kreis, für Kreisfreie Städte das Landesverwal tungs
amt. Obere Kommunalaufsichtsbehärde ist das Landes
verwaltungsamt. Oberste Kommunalaufs ichtsbehärde ist 
das Min isterium des I nnern. 

(2) I st in einer vom Landkreis als Kommunalaufsichts
behärde zu entscheidenden Angelegenheit der Landkreis 
bete i l igt, so tritt an seine Stel l e  das Landesverwaltungsamt 
als obere Kommunalaufsichtsbehärde. 

§ 1 35 • 

I nformationsrecht 

Soweit es zur Erfü l lung i hrer Aufgaben erforderl ich ist, 
kann sich die Kommunalaufs ichtsbehärde über einzelne 
Angelegenheiten der Gemeinde i n  geeigneter Weise unter
richten. S ie  kann insbesondere mündl iche und schrift l iche 
Berichte anfordern sowie Akten und sonstige Unterlagen 
einsehen. 

§ 1 36 
Beanstandungsrecht 

( I )  Die Kommunalaufsichtsbehärde kann Beschlüsse 
und Anordnungen der Gemeinde, die das Gesetz verletzen, 
beanstanden und verlangen, dass sie von der Gemeinde 
binnen einer angemessenen Frist aufgehoben werden . S ie 
kann ferner verlangen, dass Maßnahmen, die aufgrund 
derartiger Besch lüsse oder Anordnungen getroffen wurden, 
rückgängig gemacht werden. Die Beanstandung hat auf
schiebende Wirkung. 

(2) Ein Besch luss der Gemeinde, der nach gesetzl icher 
Vorschrift der Kommqnalaufsichtsbehärde vorzulegen ist, 
darf erst vol l zogen werden, wenn die Kommunalauf
sichtsbehärde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den 
B esch luss nicht i nnerhlllb eines Monats beanstandet hat. 

§ 1 37 
Anordnungsrecht 

Erfü l l t  die Gemeinde die ihr gesetzl ich obliegenden 
Pfl ichten nicht, kann die Kommunalaufsichtsbehärde an
ordnen, dass die Gemeinde innerhalb einer angemessenen 
Frist die notwendigen M aßnahmen durchführt. . 

§ 1 3 8 
Ersatzvornahme 

Kommt die Gemeinde einer Anordnung der Kommunal
aufsichtsbehärde nach den §§ 1 35 bis 1 37 nicht i nnerhalb 
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der bestimmten Frist nach, kann die Kommunalaufsichts
behörde die Anordnung an Ste l le  und auf Kosten der 
Gemeinde selbst durchführen oder die Durchführunge inem 
Dritten übertragen.  

§ 1 39 
B este l lung eines Beauftragten 

Wenn die Verwaltung der Gemeinde in erhebl ichem 
U mfange nicht den Erfordernissen e iner gesetzmäßigen 
Verwaltung entspricht und die B efugnisse der Kommunal
aufsichtsbehörde nach den §§ 1 35 bis 1 38 nicht ausreichen, 
d ie  Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde zu 
sichern, kann die Kommunalaufsichtsbehörde einen Be
auftragten beste l len,  der al le oder einzel ne Aufgaben der 
Gemeinde auf deren Kosten wahrn immt. Die B eauftragung 
kann zur Wahrnehmung a l ler oder e inzelner Aufgaben e ines 
Organs oder mehrerer Organe der Gemeinde erfolgen. Der 
Beauftragte hat i m  R ah men seines Auftrages d ie  Ste l l ung 
eines Organs der Gemeinde. 

§ 1 40 
Genehmigungen 

( I )  Satzungen,  Besch lüsse und andere Maßnahmen der 
Gemeinde, die der Genehmigung der Kommunalauf
sichtsbehörde bedürfen, werden erst mit  der Genehmigung 
w irksam. Die Genehmigung gi l t  als erte i l t, wenn über sie 
nicht binnen zwei Monaten, bei H aushaltssatzungen eines 
Monats, nach Eingang des Genehmigungsantrages bei der 
für die Genehmigung zuständigen Kommunalaufsichts
behörde entsch ieden ist und die  Gemeinde einer Frist
verlängerung nicht zugestimmt hat; der Gemeinde ist h ier
über auf A ntrag e ine Bescheinigung zu ertei len. Satz 2 g i l t  
n icht  für d ie  Zu lassung von Ausnahmen und in  den Fäl len 
der §§ 1 7, 1 8  und 76. 

(2) Gegen die Versagung einer Genehmigung oder der 
in  A bsatz I S atz 2 genannten Bescheinigung kann die 
Gemeinde unmittel bar die verwaltungsgericht l iche K lage 
erheben.  Dies gi l t  nicht für die Versagung e iner Geneh
m igung, die freiwi l l ige Gebietsänderungen oder Verein
barungen über die B i ldung einer Verwaltungsgemeinschaft 
sowie ihre Ä nderung zum Gegenstand hat. 

(3) Die Vorschriften in den A bsätzen I und 2 gelten auch 
für die Geschäfte des bürgerl ichen Rechtsverkehrs, d ie der 
Genehm igung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen .  
H at die Kommunalaufsichtsbehörde die Genehmigung ver
s�gt und ist d ie Versagung noch nicht rechtskräftig, so ist 
der andere Tei l  zum Rücktritt berechtigt .  

(4)  Das M inisterium des I nnern wird ermächt igt, durch 
Verordnung Besch lüsse, Rechtsgeschäfte und andere Maß
nahmen der Gemeinde, die der Genehmigung der Kom
munalaufsichtsbehörde bedürfen, von der Genehmigung 
a l lgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen frei 
zustel len und stattdessen die vorherige Anzeige an die 
Kommunalaufsichtsbehörde vorzuschreiben. 

(5) R echtsgeschäfte, die gegen das Verbot der B este l lung 
von S icherheiten (§ 1 0) Abs .  I )  verstoßen, s ind n ichtig.  

§ 1 4 1  
Rechtsschutz i n  Angelegenheiten 

der Kommunalaufsicht 

Gegen Verfügungen auf dem Gebiet der Kommtinalauf
sicht kann die Gemeinde nach Maßgabe des 8. Abschnitts 
der VerwaItungsgerichtsordnung Anfechtungs- oder Ver
pfl ichtungsk lage erheben. 

§ 142 
Geltendmachung von Ansprüchen, 

Verträge mit der Gemeinde 

( I )  Ansprüche der Gemeinde gegen Gemeinderäte und 
gegen den B ürgermeister werden von der Kommunal
aufsichtsbehörde geltend gemacht. Entsprechendes gilt ,  
wenn der B ürgermeister oder der Gemeinderat nach 
der Anspruchsbegründung aus dem Amt ausscheidet. Die 
Kommunalaufsichtsbehörde h andelt dabei i n  gesetz l icher 
Prozessstandschaft. Zuständige Widerspruchsbehörde gemäß 
§ 73 A bs .  I Satz 2 Nr. I der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist das Landesverwaltungsamt. Die Kosten der Rechtsver
fol gung trägt die Gemeinde. 

(2) Besch lüsse über Verträge der Gemeinde mit einem 
Gemeinderat oder dem Bürgermeister s ind der Kom
munalaufsichtsbehörde vorzu legen. Dies gilt nicht für 
B esch lüsse über Verträge, die nach feststehendem Tarif 
abgesch lossen werden oder die für die Gemeinde nicht von 
erhebl icher wirtschaft l icher Bedeutung sind.  

§ 1 43 
Zwangsvol l streckung 

Zur Einleitung der Zwangsvol lstreckung gegen eine 
Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf der G läu
biger einer Zulassungsverfügung der Kommunalaufs ichts
behörde, es sei denn, d ass es sich um die Verfolgung d ing
l icher R echte h andelt. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
h at die Zulassungsverfügung zu ertei len,  in ihr die Ver
mögensgegenstände zu besti mmen, in  welche die Zwangs
vol lstreckung zuge lassen w ird, und über den Zeitpunkt 
zu befinden, i n  dem sie stattfinden sol l .  Die Zul assung der 
Zwangsvol lstreckung in  solche Vermögensgegenstände, 
d ie für den geordneten Gang der Verwaltung oder für d ie  
Versorgung der Bevölkerung unentbehr l ich s ind, sowie in  
Vermögensgegenstände, die durch Stifq.mgsakt zweckge
bunden s ind,  ist ausgesch lossen . Die Zwangsvoll streckung 
wird nach den Vorschriften der Zivi lprozessordnung durch
geführt. Die Vorschri ften der §§  1 37 und 1 38 bleiben 
unberührt. 

§ 1 44 
Vorzeitige B eendigung der Amtszeit  

des Bürgermeisters 

( I )  Wird der B ürgermeister den Anforderungen seines 
Amtes nicht gerecht und treten dadurch so erhebl iche 
M issstände in  der Verwaltung ein, dass eine Weiterführung 
des Amtes i m  öffentl ichen I nteresse nicht vertretbar ist, 
kann, wenn andere M aßnahmen n icht ausreichen, die Amts
zeit des B ürger'meisters für beendet erklärt werden . 
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(2) Die Erklärung der vorzeit igen Beendigung der A mts
zei t  erfolgt in einem förml ichen Verfahren, das von der 
oberen Kommunalaufsichtsbehörde eingeleitet wird. Auf 
dieses Verfahren finden die Vorschriften über das Diszi
p l inarverfahren und die vorläufige Dienstenthebung ent
sprechende Anwend ung. Die dem Bürgermeister erwach
senen notwendigen Aus lagen trägt die Gemeinde, 

(3) Bei  vorzeitiger Beendigung seiner A mtszeit wird 
der Bürgermeister besoldungs- und versorgungsrechtl ich 
so geste l l t , wie wenn er abgewähl t  worden wäre. 

§ 1 45 
Fachaufsichtsbehörden, Befugnisse der Fachaufsicht 

( I )  Die Zuständ igkeit zur Ausübung der Fachaufsicht 
bestimmt s ich nach den h ierfür geltenden besonderen 
Gesetzen. 

(2) Den Fachaufsichtsbehörden steht im Rahmen ihrer 
Zuständ igkeit ein I n formationsrecht nach den Vorschriften 
des § 1 35 zu. Für A.ufsichtsmaßnahmen nach den Vor
schriften der §§ 1 36 bis 1 39, d ie  erforderl ich sind, um die 
ordnungsgemäße Durchfü hrung der Aufgaben des über
tragenen Wirkungskreises sicherzustellen, ist nur d ie Kom
munalaufsichtsbehörde zuständig, soweit gesetz l ich nicht 
anderes bestimmt is t .  

(3) Wird ein Bu ndesgesetz vom Land i m  Auftrag 
des B undes ausgeführt (Artikel 85 des Grundgesetzes), 
können die Fachaufs ichtsbehörden auch im Einzelfa l l  
Weisungen ertei len.  In  den  Fäl len des Artikels 84  Abs .  5 
des Grundgesetzes können die Fachaufsichtsbehörden 
insoweit Weisungen ertei len,  als dies zum Vol lzug von 
Einzelweisungen der Bundesregierung erforderl ich ist ;  
e in durch Landesgesetz begründetes weitergehendes 
Weisungsrecht bleibt unberührt. 

(4) Werden den Gemeinden aufgrund eines Bundes
gesetzes durch Re,:htsverordnung staatl iche Aufgaben 
zur Erfü l lung  nach Weisung auferlegt, können durch diese 
Rechtsverordnung, jie Zuständigkeit zur Ausübung der 
Fachaufsicht und der U mfang des Weisungsrechts geregelt 
sowie bestimmt werden ,  dass für die Verpfl ichtung zur 
Lei stung von Gebühren sowie U mfang und Höhe der 
Gebühren die für die staatlichen Behörden maßgebenden 
Vorschriften gelten. 

(5) Wird eine We isung der Fachaufsichtsbehörde nicht 
oder n icht innerhalb der von ihr  bestimmten Frist befolgt, 
kann die Fachaufsichtsbehörde selbst anste l le und auf 
Kosten der Gemeinde tät ig werden (Selbsteintrittsrecht) .  
§ 5 Abs.  4 g i l t  entsprechend . 

Fünfter Teil 
Übergangs .. und Schlussbestimmungen 

§ 1 46 
Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 

( I )  Zur Erprobung neuer Steuerungsmodel le und zur 
Wei terentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 
kann das M in isterium des I nnern im Einzelfa l l  zeit l ich 
begrenzte Ausnahmen von organisations- und haushalts
rechtl ichen Vorschriften oder den zur Durchführung er
gangenen Verordnungen zulassen . 
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(2) Ausnahmen können zugelassen werden von den 
Regelungen über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, 
den Stel lenplan, den Jahresabschluss, die Rechnungs
prüfung und von Regelungen zum Gesamtdeckungs
prinzip, zur Deckungsfähigkeit, zur Übertragbarkeit und 
zur Buchführung sowie anderen Regelungen,  die h iermit 
im Zusammenhang stehen .  

( 3 )  Voraussetzung für d i e  Genehmigung ist, dass d i e  Ver
gleichbarkeit des kommunalen Rechtsvol lzuges auch i m  
Rahmen der Erprobung nach Möglichkeit gewahrt und die 
Ergebnisse der Erprobung für andere Kommunen nutzbar 
gemacht werden können. 

§ 1 47 
Befähigung für den gehobenen und den 

höheren Verwaltungsdienst 

Als i m  S inne dieses Gesetzes für den gehobenen und den 
höheren Verwal tungsdienst befähigt gelten auch diejenigen 
leitenden Verwaltungsbediensteten, die sich zum Zeitpunkt 
des I nkrafttretens dieses Gesetzes bereits in einem ver
gleichbaren kommunalen Amt befinden. 

§ 1 48 
(weggefal len) 

§ 1 49 
Maßgebende Einwohnerzahl 

Soweit  nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Rechtsverordnung die Einwohnerzahl  
von rechtl icher Bedeutung ist und n ichts anderes bestimmt 
ist, ist  die Einwohnerzahl maßgebend, die das Landesamt 
für Statist ik am 3 I .  Dezember des vorletzten Jahres er
mittelt hat. 

§ 1 50 
Sprachl iche Gleichste l lung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in  d iesem 
Gesetz gelten jewei ls  in männl icher und weiblicher Form. 

§ 1 5 1  
Bundesrecht l iche Vorschriften über Zuständ igkeiten 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung 
die Landkreise und Gemei nden für zuständig zu erklären, 
soweit i n  bundesrechtl ichen Vorschriften die Bestimmung 
der Zuständigkeiten dem Landesrecht überlassen ist. 

§ 1 5 1 a  
Betei l igung der Kommunalen Spitzenverbände 

Die Landesregierung hat die Verbindung zu den Kom
munalen Spitzenverbänden des Landes zu wahren und sie 
bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften, die unmi ttel
bar die Belange der Gemeinden berühren, rechtzeitig zu 
hören. 
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§ 1 52 
Ausführung des Gesetzes 

( I )  Das M inisterium des I nnern wird ermächtigt, durch  
Verordnung al lgemei ne Vorschriften zu erlassen über 

I .  I n halt und Gestaltung des Haushaltsplanes, der mittel
frist igen Ergebnis- und Finanzplanung und des I n ves
titionsprogramms sowie über die Haushaltsführung 
und die Haushaltsüberwachung, dabei kann es be
stimmen, dass Erträge und Aufwendungen sowie 
E inzahlungen und Auszahlungen, für die ein Dritter 
Kostenträger ist oder die von ei ner zentralen Ste l l e  
angenommen oder ausgezah lt  werden, nicht i m  Haus
halt der Gemeinden abgewickelt werden und dass 
für Sanierungs- ,  Entwicklungs- und Umlegungsmaß
nahmen Sonderrechnungen zu führen sind, 

2 .  die Veransch lagung von Erträgen,  A ufwendungen und 
Verptlichtungsermächti gungen für einen vom Haus
ha ltsjahr abweichenden Wirtschafts zeitraum, 

3. die B i ldung, vorübergehende I nanspruchnahme und 
Verwendung von R ücklagen und Rückstel l ungen sowie 
deren M indesthöhe, 

4 .  die Erfassung, den Nachweis,  die Bewertung und die 
Abschreibung der Vermögens gegenstände und der 
Verbindl ichkeiten, 

5. die Geldan lagen und i h re S icherung, 

6.  die S tundung, die Niedersch lagung und den Erlass von 
Ansprüchen sowie die Beh andlung von Kleinbeträgen, 

7. I n halt und Gestal tung des Jahresabsch lusses und des 
zusam mengefassten Gesamtabsch lusses sowie die 
Abdeckung von Fehlbeträgen, 

8 .  die Aufgaben und die Organisation der Gemeinde
kasse mit den Sonderkassen, deren Beaufsichtigung 
und Prüfung sowie die Abwicklung des Zahlungsver
kehrs und die Buchführung; dabei kann auch d ie Ein
richtung von Zah lstel len bei einzelnen Dienstste l len 
der Gemeinden sowie d ie  Gewährung von H andvor
schüssen geregelt werden, 

9. die Anwendung der Vorschri ften zur Durchführung des 
Gemeindewirtschaftsrechts auf das Sondervermögen 
und das Treuhandvermögen, 

1 0 . die Zuständigkeit bei der Prüfung, wenn mehrere 
Gemeinden oder Landkreise Gesel lschafter sind, die 
B efreiung von der Prüfungsptlicht, wenn der geringe 
U mfang des Unternehmens oder des Versorgungs
gebietes dies rechtfertigt, die Grundsätze des Prü
fungsverfahrens sowie die Bestätigung des Prüfungs
ergebnisses, 

1 1 .  d ie  Anwendung von Vorschriften zur doppe l ten Buch
führung i m  Haus halts- und Rechnu ngswesen, i nsbe
sondere auch in Bezug auf die Eröffnungsb i lanz. 

(2) Die Gemeinden s ind verpfl ichtet, M uster zu ver
wenden , die das Min i steriu m  des Innern aus Gründen 
der Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindl ich erk lärt 
hat, insbesondere für 

I .  die Haushaltssatzung und d ie Nachtragshaushalts
satzung, 

2 .  die Form und die Darstel lung des Haushal tsplans 
und seiner An lagen, der mitte l fristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung und des I n vestitionsprogramms, 

3 .  die G liederung, Gruppierung und Form der Ver
mögensnachweise, 

4.  die Buchführung, den Jahresabsch l uss ,  den zusammen
gefassten Gesamtabsch luss und zugehörige A nlagen. 

(3)  Die zuständige Statistikbehörde gibt den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden im Einvernehmen mit dem 
Min i sterium des I nnern einen Kontenrahmenplan und 
einen Produktrahmenplan sowie die dazu erforderl ich�n 
Zuordnungskriterien vor. 

§ 1 53 
Übergangsvorschriften 

( I )  Wirtschaft l iche Betätigungen, die eine Gemeinde am 
3 I .  August 2003 ausübt, genießen Bestandsschutz; auf s ie 
findet weiterhin § 1 1 6 in  der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fassung Anwendung. Der bloße Wechsel der Rechtsform 
ist unschädl ich .  § 96 Abs. 3 tritt am I .  Januar 2007 außer 
Kraft. 

(2) Auf M itgl ieder des Gemeinderates und des Ort
schafts rates sowie auf B ürgermeister und Orts bürger
meister  sowie Ortsvorsteher finden § 40 Abs. I und § 59 
Abs. 3 Satz 1 bis zum Ablauf ihrer jeweil igen Wah lperiode 
keine A nwendung, soweit der H inderungsgrund al le in 
infolge e iner  Gebietsänderung oder aufgrund der Neu
bi ldung einer Verwaltungsgemeinschaft oder der Zuord
nung von Gemeinden zu einer Verwaltungsgemeinschaft 
nach träg l ich  eingetreten ist .  Hauptamtliche Bürgermeister 
bisheriger Trägergemeinden nehmen i h r  B ürgermeisteramt 
bis zum Ende i h rer  ursprüngl ichen Amtszeit weiterh in  
ehrenamtl ich wahr; dasselbe g i l t  für hauptamtl iche 
Bürgermeister bisher n icht  e iner Verwaltungsgemeinschaft 
angehörender Gemeinden, die M itgl iedsgemeinden einer 
Verwaltungsgemeinschaft werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen ehrenamt l iche 
Bürgermeister nicht Leiter des gemeinsamen Verwaltungs
amtes sein .  Wird ein ehrenamtl icher B ürgermeister zum 
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes gewählt oder 
durch Gemeinschaftsvereinbarung bestimmt, so scheidet 
er  mit der Ernennung zum Leiter des gemeinsamen Ver
waltungsamtes aus dem Ehrenbeamtenverhältnis aus. 

§ 1 54 
Übergangsrege lungen 

( I )  Auf bis zum 3 1 .  Januar 2007 gewäh l te Bürgermeister 
findet § 58 Abs. 3 in der vor I nkrafttreten des Gesetzes 
zur Ä nderung kommunalrecht l icher Vorschriften gel tenden 
Fassung A nwendung. I m  Fal le der Wiederwahl ist § 5 8  
Abs. 3 i n  der nach I nk rafttreten des Gesetzes zur Ände
rung kommunalrechtl icher Vorschriften geltenden Fassung 
anzuwenden.  

(2) Auf bis zum I nkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts beste
hende Fraktionen findet § 43 Satz 3 in der vor I nkraft
treten des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklu ng des Kom
munalverfassungsrechts gel tenden Fassung Anwendung. 
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Sechster Teil 
Übergangsvorschriften zur kameralistischen 

Haushaltsführung 

§ 1 55 
A n zu wendende Vorschriften - Kameral is t ik  

Soweit in  den § §  1 56 bis 1 80 keine besonderen Rege
l ungen getroffen wurden ,  ge l ten für Kommunen u nd kom
mu nale Verbände, deren Haushalt  kameral i st i sch geführt 
wird, bis zur Umste l l un g  i h res Rechnu ngswesen s  nach dem 
System der doppelten B uchfüh rung die Vorschriften des 
Dri tten u nd Fü nften Tei l s  der Gemeindeord n u ng.  

§ 1 56 
A l lgemeine Haushal tsgrundslltze - Kamera l is t ik  

( I )  Die Gemei nde; hat ihre Haushaltswi rtschaft so zu 
planen und zu führen, dass die stetige Erfü l lung i h rer 
A u fgaben gesichert ist .  Dabei ist den Erforderni ssen 
des gesamtwi rtschaftl ichen Gleichgewichts grundsätzlich 
R echnung zu tragen . 

(2) Die Haushaltswirtschaft ist  sparsam und wi rtschaft
l ich zu führen. 

(3) Der Haushalt i s t  i n  jedem H aushaltsj ahr in Ein
nahmen und Ausgaben auszugleichen. 

§ 1 57 
Grundsätze der E i n nahmebeschaffung - Kameral i stik 

( I ) Die Gemei nde erhebt Abgaben nach den gesetzl ichen 
Vorschriften.  

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfü l l ung i h rer A ufgaben 
erforderl ichen E i n nahmen 

I .  sowei t  vertret bar und geboten aus Entgelten für i hre 
Lei stungen,  

2.  i m  Ü brigen aus S teuern 

zu beschaffen,  sowe i t  die sonst igen E i nnahmen nicht aus
reichen. Sie hat dabd auf die wirtschaft l ichen Kräfte i h rer 
Abgabeptl icht igen Rücks icht zu nehme n .  

(3)  Die Gemeinde darf Kredi t e  n u r  aufnehmen, wenn eine 
an dere Finanzierung n icht möglich ist oder wi rtschaft l ich 
unzweckmäßig wäre. Zur Fi nanzierung des Verwaltungs
haushaltes dürfen Kred ite n icht  aufgenommen werden. 

§ 1 58 
Haushal tssatzung - Kameral ist ik 

( I )  Die Gemeinde hat für jedes Haushal tsjahr eine 
Haus ha l tssatzu ng zu erlassen. 

(:2) Die Haushaltssatzung enthält  die Festsetzung 

I .  des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags 

a)  der Ein nahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres, 

b) der vorgesehenen K reditaufnahmen flir I nvesl ilionen 
und Investi tiollsförderungsmaßnahmen (Krcditermtlch
t i gung), 

4:; 8 

c )  der vorgesehenen Ermächtigungen zum E ingehen 
von Verpfl ichtungen, die künft ige Haushaltsjahre m i t  
Ausgaben für I nvestitionen und I nvest it ionsförde
rungsmaßnahmen belasten (Verpfl ichtungsermäch
tigung), 

2.  des Höchstbetrags der Kassenkred i te, 

3. der Steuersätze, wenn s ie n icht in ei ner S teuersatzung 
festgelegt s i nd. 

Sie kann weitere Vorschriften enthal ten, die s ich auf die 
Ein nahmen u n d  Ausgaben und den Ste l lenplan für das 
Haushaltsjahr beziehen. 

(3)  Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grund
sätzen des § 1 56 Abs. 3 n icht  erreicht werden, ist e i n  
Haushaltskonso l idierungskonzept aufzustel len.  D a s  Haus
haltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel , die künft ige, 
dauernde Lei stungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. 
Der Haushaltsau sgleich ist zum nächstmögl ichen Zeit
punkt wiederherzuste l len,  spätestens jedoch i m  fü nften auf 
das letzte Finanzplanungsjahr folgenden Jahr. I m Haus
ha l tskonsol idierungskonzept ist der Zeitraum festzu legen, 
in nerhalb dessen der H aushaltsausgleich wieder erreicht 
werden kann. Dabei s ind die Maßnahmen darzustel len. 
durch die der a usgewiesene Feh I bedarf abgebaut und das 
Ents tehen e ines neuen Fehl bedarfs in künftigen Jahren ver
m ieden werden sol / .  Das Haushal tskonso lid ierungskonzept 
ist spätestens mit der Haushal tssatzung vom Gemei nderat 
zu besc h ließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit  
der Haushalts satzung vorzulegen. 

(4) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haus
haltsjahres i n  Kraft und gilt flir das Haushal tsjahr. 

(5) H aushaltsjahr i s t  das Kalenderj ahr, sowei t  durch 
Gesetz oder Rechtsverord n ung n ichts anderes besti m mt is t .  

§ 1 59 
Haushaltsplan Kameral is t ik  

( 1 )  Der Haushal tsplan ist  Tei l  der Haushaltssatzung. Er 
enthäl t  a l le i m  Haushaltsjahr für die Erfü l lung der Auf
gaben der Gemeinde voraussichtl ich 

I . ei ngehenden Einnahmen, 

2.  zu leistenden Ausgaben, 

3 . notwendigen Verpll ichtu ngsermächt i gungen. 

Der Haushaltspl an enthält ferner den Stel len plan nach 
§ 73.  Die Vo rschriften über die Ein nahmen , Ausgaben und 
Verptlichtungsermächtigungen der Sondervermögen der 
Gemei nde bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in  e inen Verwaltungshaushalt 
und einen Vermögen shaushalt zu gl iedern. 

(3) Der Haushaltsplan i s t  nach Maßgabe d ieses Gesetzes 
und der aufgrund d ieses Gesetzes erlassenen Vorschri ften 
für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindl ich. An
sprüche und Verbind l ichkeiten werden durch ihn weder 
begründet noch aufgehoben . 
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§ 1 60 
Nachtragshaushaltssatzung - Kameral ist ik 

( I )  Eine Änderung der Haushal tssatzung kahn nur bis 
zum 30. November des Haushaltsjahres durch Nachtrags
haushaltssatzung beschlossen werden .  Für die Nachtrags
haushaltssatzung gelten die Vorschriften für d ie  Haus
ha l tssatzung entsprechend . 

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtrags
haushal tssatzung zu erlassen, wenn 

I .  s ich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmögl ichkeit 
e in erheb l icher Fehlbetrag entstehen wird und der Haus
haltsausgleich nur durch eine. Änderung der Haushal ts
satzung erreicht werden kann, 

2 .  bisher n icht veranschlagte oder zusätzl iche Ausgaben 
bei e inzelnen Haushal tsste l len in einem i m  Verhäl tnis 
zu den Gesamtausgaben des Haushal tsp lans erhebl ichen 
U mfang geleistet werden müssen, 

3 .  Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht ver
anschlagte Investitionen oder I nvestitionsförderungs
maßnahmen geleistet werden sol len, 

4. Beamte oder Arbeitnehmer eingeste l l t, angestel lt ,  be
fördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft 
werden sol len und der Ste l lenplan d ie  entsprechenden 
Stel len nicht enthält .  

(3)  Keine A nwendung findet Absatz 2 Nm. 2 bis 4 auf 

I .  geringfügige I nvestitionen und I nvestit ionsförderungs
maßnahmen sowie unabweisbare Ausgaben, 

2 .  die U mschuldung von Kredi ten, 

3 .  Abweichungen vom Ste l lenplan und die Leistung höherer 
Personalausgaben, d ie  s ich unmittelbar aus einer Ä nde
rung des B esoldungs-'oder Tarifrechts ergeben und 

4. e ine Vermehrung oder Hebung von Ste l len für Beamte 
im Rahmen der Besoldungsgruppen A I bis A 1 0  und 
für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamt
zahl der Ste l len für diese B ediensteten unerhebl ich i st. 

§ 1 6 1  
Vorläufige Haushal tsführung - Kamera l ist ik 

( I )  I st die Haushaltssatzung bei B eginn  des Haushalts
jahres noch nicht erlassen, darf die Gemeinde 

I .  Ausgaben leisten, zu deren Leistung s ie recht l ich ver
ptl ic htet ist  oder die für die Wei terführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar s ind;  sie darf i nsbesondere 
Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des 
Vermögenshaushalts ,  für die i m  Haushaltsplan eines 
Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres er
heben und 

3 .  Kred ite umschulden. 

(2) Reichen die Deckungsmi ttel für die Fortsetzung von 
Bauten, B eschaffungen und sonstigen Leistungen des Ver
mögenshaushalts nach Absatz 1 Nr. I oder für den Begi nn  
von unaufsch iebbaren Investitionsmaßnahmen n ich t  aus, 
darf die Gemeinde mit Genehmigung der Kommunalauf-

sichtsbehörde Kredite für Investitionen und Investitions
förderungsmaßnahmen bis zur Hälfte des durchschni tt
l ichen B etrags der Kreditermächtigungen für die beiden 
Vorjahre aufnehmen. § 1 65 Abs. 2 Satz 2 g i l t  entsprechend. 

(3)  Der Kreditrahmen gemäß Absatz 2 Satz I kann mit 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde überschritten 
werden, wenn das Verbot der Kreditaufnahme andernfa l l s  
zu einem n icht auflösbaren Konfl ikt  zwischen verschiedenen 
gleichrangigen Rechtsptlichten der Gemeinde führen würde. 
Die Genehmigung kann unter Bed ingungen und mi t  Auf
lagen ertei l t  werden. 

(4) Der Ste l lenplan des Vorjahres g i l t  weiter, bis d ie  
Haushaltssatzung für das neue Jahr  erlassen is t .  

§ 1 62 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben - Kameral ist ik 

( I )  Ü ber- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zul äs
sig, wenn die Ausgaben unabweisbar s i nd und die Deckung 
geWährleistet i st. S i nd die  Ausgaben nach U mfang oder 
B edeutung erhebl ich,  bedürfen sie der Zustimmung des 
Gemeinderates. Im Ü brigen kann die Hauptsatzung be
stimmen , dass die Zustimmung zu erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben bis zu bestim mten Wert
grenzen ein beschl ießender A usschuss trifft. § 1 60 Abs. 2 
bleibt unberührt. 

(2) Für Investitionen, di e  im folgenden Jahr fortgesetzt 
werden, s i nd überplanmäßige Ausgaben auch dann zu läs
sig, wenn ihre Deckung im fo lgenden Jahr geWährleistet 
ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates. 

(3 )  Für Maßnahmen, durch d ie  über- oder außerplan
mäßige Ausgaben entstehen können, gelten die Absätze I 
und 2 entsprechend. 

§ 1 63 
Finanzplanung - Kameral istik 

( I )  Die Gemeinde hat i hrer Haushaltswirtschaft eine 
fünt]ährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste 
Planungsjahr  der Finanzplanung ist das laufende Haus
ha ltsjahr. 

(2) I n  der Finanzplanung s ind Umfang und Zusammen
. setzung der voraussichtl ichen Ausgaben und die Deckungs
mögl ichkeiten darzuste l len.  

(3)  A l s  Grundlage für die Finanzplanung ist e in  I nvesti
tionsprogramm aufzuste l len.  

(4) Der Finanzplan ist  mi t  dem I nvestitionsprogramm 
dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haus
hal tssatzung vorzulegen. 

(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind 
jährl ich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

§ 1 64 
Verptl ichtungsermächtigungen - Kamera l ist ik  

( I )  Verpfl ichtungen zur Leistung von Ausgaben für 
I nvestitionen und I nvestitionsförderungsmaßnahmen in  
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künft igen Jahren d ü rfen unbeschadet des Absatzes 5 nur 
eingegangen werder , wenn der Haushaltsplan h ierzu er
mächtigt. 

(2) Die Verpfl ichtungsermächt igungen dürfen zulasten 
der dem Haushaltsjahr  folgenden drei Jahre veransch lagt 
werden, erforderl ichenfa l l s  bis zum Absch luss  einer Maß
nahme; s ie s ind n ur zulässig,  wenn durch sie der Ausgleich 
künftiger Haushalte nicht gefahrdet wird .  

( 3 )  Verpfl ichtungsermächtigungen gel ten weiter, bis d ie  
Haushal tssatzung fü r das folgende Jahr  erlassen i s t .  

(4 )  Der  Gesamtbetrag der  Verpflichtungsermächtigungen 
bedarf i m  Rahmen der Haushal tssatzung i nsoweit der 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den 
Jahren,  i n  denen vorauss icht l ich Ausgaben aus den Ver
p fl ichtungen zu le i sten s ind, Kred i taufnahmen vorgesehen 
s ind .  

(5) Verpfl ichtunge n im S inne des Absatzes I dürfen über
plan mäßig oder auße rp lanmäßig eingegangen werden , 
wenn  s ie  unvorhergesehen und unabweisbar sind und der 
in der Haushal tssatzung fes tgesetzte Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen nicht übersch ri t ten w i rd .  

§ 1 65 
Kredi ta'jfnahmen Kameral i s t ik  

( I )  Kredi te d ürfen unter den Voraussetzungen des § 1 57 
Abs. 3 nur im Vermögenshaushalt  und nur für I nvestitionen, 
I nvesti t ionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
aufgenom men werd·::n. 

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kred i tauf
nahmen für Invesl i tionen und I nvest i t ionsförderungs
maßnahmen bedarf im Rahmen der Haushal tssatzung der 
Genehmigung der Kommunalaufsich tsbehörde (Gesamt
genehmigung) .  Die Genehmigung sol l  nach den Grund
sätzen einer geordneten H aushaltswirtschaft ertei I t  oder 
versagt werden;  sie kann unter Bedingungen und Aunagen 
erte i l t  werden.  Sie i st in der Regel zu versagen,  wenn d ie  
Kreditverpfl ichtung.::n mi t  der  dauernden Leisl,Ungsfähig
kei l  der Gemeinde nicht i n  E inklang stehen .  

(3 )  D ie  K redi termächtigung g i l t  wei ter, b i s  d ie  Haus
ha l tssatzung für das übernächste J ahr  erlassen is t .  

(4)  Die Aufnahme der e inzel nen  Kredi te, deren Gesamt
betrag nach Absatz 2 genehmigt worden is t ,  bedarf der 
Genehm i gung der Kommunalaufs ichtsbehörde (Einze Ige
nehmigung), sowe i t  nach § 1 9  des Gesetzes zur Förderung 
der S tabi l i tä t  und des Wachstums der Wirtschaft d ie  
Kredi taufnahmen beschränk t  worden s ind.  Die Ein ze l 
genehm igung kann  nach  M aßgabe der  Kreditbeschrän
k ungen versagt werden. 

(5) Die Begründung e iner Zahlungsverpfl ichtung, d ie 
w irtschaft l ich e iner  Kredi taufnahme gleichkommt, bedarf 
der Genehmigung der Kommunalaufs ichtsbehörde. Ab
satz 2 Satz 2 und 3 g i l t  entsprechend . E ine Genehm igung 
ist  n ich t  erforderl ich für die Begründung von Zahlungs
verpfl ichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. Das 
M i n i s terium des I nnern kann d ie  Genehmigung für Rechts
geschäfte, die zur Erfü l lung best immter Aufgaben d ienen 
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oder den Haushalt der Gemeinde n icht besonders belasten, 
a l lgemein erte i kn. 

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kred i ts kei ne 
S icherhei ten bestel len. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestel lung von 
S icherhe i ten der Verkehrsübung entspricht. 

§ 1 66 
Sicherhe i ten und Gewährle is tung 

für Dritte - Kameral i s t ik  

( I )  Die Gemeinde darf keine S icherhei ten zugunsten  
Dritter  bestel len. D ie  Kommunalaufsichtsbehörde kann Aus
nahmen zulassen. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpfl ichtungen 
aus Gewährverträgen nur zur Erfü l lung ih rer Aufgaben 
übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmi
gung der Kommunalaufs ichtsbehörde. 

(3) Absatz 2 g i l t  entsprechend für Rechtsgeschäfte, d ie  
den  i n  Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaft
l ich  gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung 
zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemei nde in 
künftigen Haushaltsjahren Verpfl ichtungen zur Lei stung 
von Ausgaben erwachsen können.  

(4)  Das M i nis terium des I nnern kann d ie Genehmigung 
a l lgemein erteilen für Rechtsgeschäfte , d ie  

I .  von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Woh
nungsbaus e ingegangen werden,  

2 .  den H aushalt der Gemeinde nicht  besonders belasten . 

§ 1 67 
Kassenkredi te Kamera l is t ik  

Zur rechtzeitigen Leistung i h rer Ausgaben kann d ie  
Gemeinde Kassenkredite bis zu dem i n  der Haushal ts
satzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, sowei t  für 
die Kasse keine anderen Mit tel  zur Verfügung stehen. Die 
Ermächtigung gi l t  weiter, bis die H aushaltssatzung für das 
folgende Jahr erlassen ist .  

§ 1 68 
Rücklagen - Kameral is t ik  

Die Gemeinde hat zur S icherung der Hausha l tswirtschaft 
und für Zwecke des VermögenshaushaIts Rücklagen i n  
angemessener Höhe zu bi lden. Rücklagen für andere 
Zwecke s i nd zuläss ig. 

§ 1 69 
Gemeindekasse - Kameral i s t ik  

( I )  Die Gemeindekasse erled igt  a l le  Kassengeschäfte der 
Gemeinde. § 1 73 bleibt unberührt .  Die B uchführung kann 
von den Kassengeschäften abgetrennt  werden. 
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(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte 
nicht durc h  eine Ste l le  außerhalb der Gemeindeverwal tung 
besorgen l ässt ,  e inen Kassenverwalter und einen S te l lver
treter zu beste l len .  

(3) Die anordnungsbefugten Gemeindebediensteten sowie 
der Leiter und d ie  Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
können n icht  gleichzeitig die S te l lung eines Kassenver
walters oder seines Vertreters innehaben .  

(4) Der Kassenverwal ter, se in  S te l lvertreter und  andere 
Bedienstete der Gemeindekasse d ürfen untereinander und 
mi t  dem B ürgermeister, einem Beigeordneten,  e inem S te l l 
vertreter des Bürgermeisters, dem Leiter des Finanzwesens 
der Gemeinde, dem Leiter und den Prüfern des Rech
nungsprüfungsamtes n ich t  b is  zum dritten Grade verwandt 
oder bis  zum zweiten Grade verschwägert oder durc h  
d ie  E h e  oder eine Eingetragene Lebenspartnerschaft ver
bunden sein.  Entsteht der H inderungsgrund im Laufe der 
Amtszeit, so s ind die A mtsgeschäfte anderweitig zu ver
teil!!n. Der Hinderungsgrund der Schwägerschaft entfäl l t  
mit  der Auflösung der sie begründenden Ehe oder der 
Aufhebung der sie begründenden Eingetragenen Lebens
partnerschaft. 

(5) Der Kassenverwal ter, sein S te l lvertreter und die in  
der  Gemeindekasse beschäftigten Bediensteten s ind n icht  
befugt, Zahlungen anzuordnen. 

(6) Der B ürgermeister überwacht d ie Führung der 
Gemeindekasse. Er k ann  die ihm obl iegende Kassenauf
sicht  einem sonstigen Gemeindebediensteten (Kassenauf
sichtsbeamten) übertragen ,  der n icht  Kassenverwalter sein 
d arf. 

§ 1 70 
Jahresrech nung, Entlastung Kameral istik 

( I )  I n  der Jahresrechnung ist  das Ergebni s  der Haus
ha ltsrechnung einschl ießlich des S tandes des Vermögens 
u nd der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushal ts
jahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung sol l  i lmerhalb 
von vier M onaten nac h  Ende des Haushaltsjahres auf
geste l l t  werden. S ie  is t  durch  e inen Rechenschaftsbericht 
zu  erläutern. 

(2) Der Bürgermeister stel l t  die Vol lständigkei t  und 
Richtigkeit der Jahresrechnung fes t  und legt s ie  mit dem 
Sch l ussberich t  des Rechnungs prüfungsamtes und seiner 
Stel l u ngnahme zu d iesem Bericht innerhalb eines Jahres 
nach Ende des Haushal tsjahres dem Gemeinderat vor. 

(3)  M i t  der B estätigung der Jahresrechnung entscheidet 
der Gemeinderat zugleich über die Entlastung des Bürger
meisters. Verweigert der Gemeinderat d ie Entlastung oder 
spricht  er s ie  mi t  Einschränkungen aus, ha t  er dafür 
Gründe anzugeben. 

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten in Verwaltungs
gemein schaften entsprechend. Der Gemeinsc haftsaus
schuss befindet über die B estätigung der Jahresrechnung 
der Verwaltungsgemeinschaft und über die  Entlastung des 
Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes. 

(5) Der Beschlus s  über d ie Jahresrechnung und d ie Ent
lastu ng ist der Kommunalaufsichtsbehörde unverzügl ich 
mi tzutei len und ortsüblich bekanntzumachen. Im An
sch luss  an d ie Bekanntmachung ist  d ie Jahresrechnung 
mit  dem Rechenschaftsberich t  an sieben Tagen öffentl ich 
auszu legen. I n  der Bekanntmachung ist auf d ie  Aus legung 
h inzuweisen. 

§ 1 7 1  
Sondervermögen - Kameral istik 

( I )  Sondervermögen der Gemeinden sind 

I .  das Gemeindegl iedervermögen, 

2. das Vermögen der recht l ich unselbstständigen örtl ichen 
Stiftungen (§ 1 1 5 Abs. 2), 

3. das Vermögen der Eigenbetriebe, 

4 .  recht l ich unselbstständige Versorgungs- und Versiche
rungseinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Absatz I Nm. I und 2 unter
l iegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. S ie  
s ind im Haushalt der  Gemeinde gesondert nachzuweisen. 

(3) Für Sondervermögen nach Absatz I Nr. 3 gelten § 94 
A bs .  2 ,  die §§ 1 04, 1 05 ,  1 56, 1 57 ,  1 6 1 ,  1 63 bis 1 67 ent
s prechend.  Im Übrigen gelten d ie Vorschriften des 
betrie bsgesetzes. 

(4) Für Sondervermögen nach Absatz I Nr. 4 s ind beson
dere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen 
zu führen . Die Vorschriften über d ie Haushaltswirtschaft 
gelten entsprechend mi t  der Maßgabe, dass an die S tel l e  
der Haushal tssatzung der Besch l uss über den Haushal ts
p lan triU und von der ortsübl ichen Bekanntmachung und 
Auslegung nach § 1 70 Abs.  5 abgesehen werden kann.  
A nste l le  eines Haushaltsplans können ein Wirtschaftsplan 
aufgestel l t  und die für die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften 
entsprechend angewendet werden. I n  d iesem Fall  gelten 
§ 94 Abs. 2 ,  die §§ 1 04, 1 05 ,  1 56. 1 57 ,  1 63 bis 1 67 ent
sprechend. 

§ 1 72 
Treuhandvermögen Kameral is t ik  

( I )  Für rechtl ich selbstständige ört l iche Stiftungen sowie 
für Vermögen, die d ie Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, s ind besondere Haus
ha l tspläne aufzustel len und Sonderrechnungen zu fü hren .  
§ 1 7 1  Abs. 4 Satz 2 b i s  4 g i l t  entsprechend. 

(2) U nbedeutendes Treu handvermögen kann im Haus
ha l t  der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden ; es 
unterl iegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. 

(3)  M ündelvermögen sind abweichend von den Ab
sätzen I und 2 nur in der Jahresrechnung gesondert nach
zuweisen. 

(4) Für recht l ich selbstständige örtliche S tiftungen 
bleiben Bestimmungen des St i fters, für andere Treuhand
vermögen besondere gesetzliche Vorschriften unberührt. 
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§ 1 73 
Sonderkassen - Kameral ist ik 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die 
Sonderrec hnu ngen geführt werden, s ind Sonderkassen ein
zuric hten . Sie sollen mit der Gemeindekasse verbunden 
werden. § 1 07 gilt entsprechend. 

§ 1 74 
Frei ste l lung von der Finanzplanung - K ameral ist ik 

Das Mini ster ium des l n nern wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Sondervermögen und Treuhandvermögen 
von den Verpfl ic htungen des § 1 63 freizustel len, soweit d ie 
Finanzplanung weder für die Haushalts- oder Wirtschafts
füh rung noch für die Fi nanzstatist ik benötigt wi rd . 

§ 1 75 
Planung, J ahres abschluss und dessen Prüfung 

bei Unternehmen in Privatrechtsform - Kameral ist ik 

( I )  Gehören der Gemeinde an ei nem Unternehmen 
A n tei le in dem in § 53 des H aushal tsgrunds ätzegesetzes 
bezeich neten Umfang, hat s ie  dafür zu sorgen, dass 

I .  i n  s i n ngemäßer A nwendung der für Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften 

a) für jedes Wi rtschartsjahr ein Wirtschafts plan aufge
stel l t  wi rd , der Wirtsch aftsführung eine dreijährige 
Finanzplanung zugrunde gelegt wird und der Wirt
schaftsplan sowie die Fi nanzplanung der Gemei nde 
zur Kenntn is gebracht werden, 

b) die Festste l lung des J ahresabschlusses, die Verwen
dung des Ergebni sses sowie das Erge bnis der Prü
fung des J ahresabsehl usses und des Lageberichts 
ortsüb l ich be ka nntgegeben werde n, gleichzeitig der 
Jahresabsc hluss und der Lagebericht ausgelegt werden 
und in der Bekanntgabe au f die Auslegung h i nge
w iesen w ird, 

2 .  in der Satzung oder im Gesel lschaftsvertrag die A uf
stel lung des J ahresabschlusses und des Lageberichts 
in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapi
talgese l l schaften und deren Prüfung in entsprechender 
A n wendung d ieser Vorschriften oder der Vorschriften 
über die Jahresabsch lussprüfung bei Eigenbetrieben 
vorgeschrieben werden, sofe rn nicht die Vorschriften 
des H a ndelsgesetzbuchs bereits unl'ni tte l bar ge lten oder 
weitergehende gesetzl iche Vorsc hriften ge l ten oder 
andere gesetzl iche Vorschriften entgegenstehen und 

3 .  ihr  der Prüfungsberich t des A bschl ussprüfers übersandt 
w i rd ,  sofern dies nicht bereits gesetzl ich vorgesehen ist .  

(2 ) Ist eine Bete i l igung der Gemeinde keine Mehrheits
betei l igung im S inne des § 53 des Haushaltsgrundsätze
gesetzes, so sol l die Gemeinde, soweit ihr  In teresse d ies 
erfordert, darauf h inwi rken,  dass ihr im Gese l lsch afts
vertrag oder in der Satzung die Befugnisse nach Absatz I 

eingeräumt werden . Bei mi ttel baren Mi nderheits bete i l i 
gungen g i lt dies nur, wenn d ie  Betei l i gung den v ierten Tei l  
der A ntei le übersteigt und einer Gesel lschaft zusteht, an 
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der die Gemeinde allein oder zusammen mit anderen 
Gebietskörperschaften mit Mehrheit im S inne des § 5 3  
des Haushaltsgrundsätzegesetzes betei l igt ist .  

(3)  Wird der J ahresabsch luss nach anderen Vorschriften 
als denen über die Jahresabsc hlussprüfung bei Eigen
betrieben geprüft, sol l die Gemeinde im Fal le des A b
satzes I die Rechte nach § 53 A bs.  I N rn.  1 und 2 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben und kann die Kom
munalaufsichtsbehörde verlangen, dass die Gemeinde i hr 
den Prüfungsbericht mittei l t .  

§ 1 76 
Aufgaben des Rechnu ngsprüfungsa mtes - Kameralist ik 

( I )  Dem Rechnungsprüfungsamt obl iegen fo lgende A uf
gaben: 

I .  die Prüfung der Jahresrech nung, 

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 
und A nsta l ten des öffentl ichen Rechts nach Maßgabe 
des § 1 7 8 ,  

3 .  die laufende Prüfung der  Kassenvorgänge und Belege 
zur Vorbere itung der Jahresrechnung, 

4. die Kassenüberwachung, i ns besondere die Vornahme 
der Kassenprüfungen bei den Kassen der Gemeinde 
und Eigenbetriebe unbeschadet der Regelungen über 
die Kassenaufsichl, 

5 .  die Prüfung von Vergaben.  

(2) Der Gemeinderat kann dem RechnungsprüfungsamI, 
im Fal l des § 1 27 A bs.  2 durch entsprechende Vereinbarung, 
weitere Aufgaben übertragen, insbesondere 

I .  die Prüfung der Organ isation, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Verwal tung, 

2.  die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der 
Gemei nde und der Eigenbetriebe, 

3. die Prüfung der Wi rtschaftsführung der Sondervermögen, 

4. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gese l l 
schafter oder A ktionär in Unternehmen m i t  eigener 
Rechtspersönl ichkeit,  

5 .  die Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die 
Gemei nde bei einer Bete i l i gung, bei der Hergabe ei nes 
Kred ites oder sonst vorbehalten h at. 

(3)  Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen 
mit eigener Rechtspersön l ichkeit  Anteile in dem in § 53 
des Haushal tsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, so 
hat sie darauf h i nzuw i rken, dass den für s ie zusUindigen 
Prüfungseinrichtungen d ie in § 54 des Haushal tsgrundsätze
gesetzes vorgesehenen Befugnisse ei ngeräumt werden. 

(4) I st  eine Gemeinde al lein oder zusammen mi t anderen 
Gebietskörperschafte n an einem U nternehmen mit eigener 
Rechtspersön l ichkeit nicht in dem in § 53 des H ausha l ts
grundsätzegesetzes bezeich neten Umfang bete i l i gt, so s o l l  
d i e  Gemeinde, soweit i h r  I nteresse d ies erfordert, darauf 
h inwirken, dass ihr die Rechte nach § 53 Abs. I des Haus
ha l tsgrundsätzegesetzes sowie ihr und den für sie zu
ständigen Prüfungseinrich tungen die Befugnisse nach § 54 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt werden. 
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§ 1 77 
I nhalt der Prüfung - Kamerali stik 

Das Rechnungsprüfungsamt hat d ie  Rechnungen mit  
a l len  Unterlagen daraufhi n  zu prüfen, oh 

I .  be i  den Einnahmen und Ausgaben und be i  der Ver
mögensverwaltung nach dem Gesetz und den bestehenden 
Vorschriften verfahren worden ist, 

2. die einzel nen Rechnungsbeträge sach l ich und rechne
risch in vorschriftsmäßiger Weise begründet u nd belegt 
s ind,  

3 .  der  Haushaltsplan eingeha l ten worden ist, 

4 .  das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen 
worden s ind, 

§ 1 78 
Prüfung bei Eigenbetrieben und A nstalten 

des öffentl ichen Rechts - Kameral ist ik 

( I )  Der Jahresabschluss,  der Lagebericht und die B uch
führung der Eigenbetriebe und der A nstalten des öffent
l ichen Rechts sind darau thi n  zu prüfen,  ob sie den gesetz
l ichen Vorschriften entsprechen. Des Weiteren sind zu 
prüfen 

I .  die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführu ng;  dahei ist 
auch zu prüfen ,  ob das Unternehmen wirtschaftlich 
geführt w i rd ,  

2 .  d ie  E ntwick lung der  Vermögens- und  Ertragslage sowie 
die Liquidi tät und Rentabil i tät, 

3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der 
Verluste, 

4 .  die Ursachen e ines in der Gewinn- und Verlustreehnung 
ausgewiesenen J ahresfeh I betrages. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt bedient sich h ierzu eines 
Wirtschaftsprüfers. Bei Eigenbetrieben u nd Anstalten des 
öffentl ichen Rechts, deren Art und U mfang eine Prüfung 
durch einen Wirtschaftsprüfer n icht erfordert, kann das 
Rechnungsprüfungsamt die Prüfung selbst durchführen. 

§ 1 79 
Weiterentwick lung 

der kommunalen Selbs tverwaltung Kameral istik 

( I )  Zur Erprobung neuer Steuerungsmodel Je  und zur 
Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 
kann das M in isterium des I n nem i m  E inzelfa l l  zeitlich 
begrenzte A usnahmen von organ isations- und haushal ts
rechtlichen Vorschriften oder den zur Durchführung ergan
genen Verordnungen zulassen .  

(2)  A us nahmen können zugelassen werden von den 
Regelungen über d ie  Haushaltssatzung, den Haushaltsplan,  
den S te l lenplan, d ie  Jahresrechnung, d ie  Rechnungsprü
fung und von Regelungen zum Gesamtdeckungsprinzip, 
zur Deckungsfähigkeit, zur Übertragbarkeit und zur B uch
führung sowie anderen Regelungen, die h iermi t  im 
Zusammenhang s tehen. 

(3)  Voraussetzung für die Genehmigung i st, dass d ie  Ver
gleichbarkeit des kommunalen Rechtsvollzuges auch i m  
Rahmen der Erprobung nach Möglichkeit gewahrt und die 
Ergebn isse der Erprobung für andere Kommunen nutzhar� 
gemacht werden können. 

§ 1 80 
Ausführung des Gesetzes - Kameral istik 

( 1 )  Das M i n isterium des I nnern wird ermächtigt, durch 
Verordnung a l lgemeine Vorschriften zu erlassen über 

1 .  I nhalt u nd Gestaltung des Haushaltsplanes, des Finanz
p lanes und des I nvesti tionsprogramms sowie über 
die Haushaltsführung und d ie Haushaltsüberwachung; 
dabei kann es hestimmen, dass Einnahmen und Aus
gaben, für d ie  e in  Dritter Kostenträger ist  oder d ie  von 
einer zentralen Stel le  angenommen oder ausgezah l t  
werden, n icht i m  Haushalt der  Gemeinden abgewickelt 
werden und dass für Sanierungs-, Entwicklungs- und 
U m legungsmaßnahmen Sonderrechnungen zu führen 
sind, 

2.  die Veranschlagung von Einnahmen, A usgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für einen vom Haus
haltsjahr abweichenden Wirtschaftszei traum, 

3 .  die B i l dung, vorübergehende I nanspruchnahme und 
Verwendun g  von Rücklagen sowie deren Mindest
höhe, 

4. die Erfassung, den Nachweis, d ie  B ewertung und 
die Abschreibung der Vermögens gegenstände und der 
Schulden; dabei kann es bestimmen, dass die Vermögens
rechnung auf Einrichtungen  beschränkt werden darf. 
d ie  i n  der Regel und überwiegend aus Entgelten finan
ziert werden, 

5. die Geldanlagen und ihre Sicherung, 

6. die A usschreibung von Lieferunge n  u nd Leistungen 
sowie die Vergabe von Aufträgen, 

7 .  die Stundung, d ie  Niederschlagung und den Erlass von 
Ansprüchen sowie d ie  Behandlung von Kleinbeträgen,  

8.  I n halt und Gestaltung der Jahresrechnung sowie d ie 
Ahdeckung von Fehl beträgen; dabei kann bestimmt 
werden, dass vom Nachweis des Sachvermögens in der 
Jahresrechnung abgesehen werden kann, 

9 .  d ie  Aufgaben und die Organisation der Gemeinde
kasse mit den Sonderkassen,  deren B eaufsichtigung 
und Prüfung sowie die Abwicklung des Zahlungsver
kehrs und die B uchführung; dabei kann auch die Ein
richtung von Zahlste l len bei einzelnen Dienststel len 
der Gemeinden sowie d ie  GeWährung von Handvor
schüssen gerege lt werden, 

1 0. d ie Anwendung der Vorschriften zur Durchführung des 
Gemeindewirtschaftsrechts auf das Sondervermögen 
u nd das Treuhandvermögen , 

1 1 . d ie  Zuständigkeit hei der Prüfung, wenn mehrere 
Gemeinden oder Landkreise Gesel lschafter s ind, d ie  
Befreiung von der Prüfungsptlicht, wenn der geringe 
Umfang des U nternehmens oder des Versorgungs
gebietes dies rechtfertigt, die Grundsätze des Prü
fungsverfahrens sowie die Bestätigung des Prüfungs
ergebnisses. 
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(2) Die Gemeinden s ind verpfl ichtet, Muster zu ver
wenden,  die das M i nisterium des I nnern aus Gründen der 
Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindlich erklärt hat, 
i nsbesondere für 

I .  die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung, 

2. die G l iederung und Gruppierung des Haushaltsplanes 
und des Finanzplanes, 
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3. die Form des Haushaltsplanes und seiner Anlagen, des 
Finanzplanes und des I nvesti tionsprogramms, 

4. die Gl iederung, Gruppierung und Form der Vermögens
nachweise, 

5 .  die Zahlungsanordnungen, die Durchführung sowie die 
Jahresrechnung und ihre Anlagen .  
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B e k a n n t m a c h u n g  
der Neufassung der Landkreisordnung. 

Vom 12. August 2009. 

A ufgrund des Artikels 1 0  des Zweite n  Gesetzes zur Fort
entwic klung des Kommunalverfassungsrechts vom 26. Mai 
2009 (GVBL LSA S .  238)  wird nachstehend der Wortlaut 
der Landkreisordnung für das Land S achsen-Anhalt  unter 
ihrer neuen Überschrift in der vom 30. Mai  2009 an gel
tenden Fassung bekannt gemacht .  

Die Neufassung berücksichtigt: 

I .  die am I .  Juli 1 994 in  Kraft getretene Landkreisordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1 993 
(GV B I .  LSA S .  598),  

2 .  den am 1 0. Februar 1 994 in  Kraft getretenen Art i ke l  5 
des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über kom
munale Gemeinschaftsarbei t  und anderer kommunal
recht l icher Vorschriften vom 3 .  Februar 1 994 (GV B I .  
LSA S . I 64),  

3 .  den am I I .  November 1 995 in  Kraft getretenen A r
t ikel  2 des Gesetzes über das Kommunalwahl recht für 
nichtdeutsche Unionsbürger vom 6. November 1 995 
(GVBI .  LSA S .  3 1 4) ,  

4 .  den a m  4 .  Apri l 1 997 i n  Kraft getretenen Artikel  3 des 
Gesetzes zur Änderung des Frauenfördergesetzes und 
kommunalrechtl icher Vorschriften vom 25. M ärz 1 997 
(GVB I .  LSA S .  460), 

5. den am 3 1 .  Ju l i  1 997 in  Kraft getretenen Art i ke l  2 des 
GesetzeS zur Herabsen kung des Wah lalters zur a kt i  ven 
Tei l nahme an Kommunalwahlen vom 25. Ju l i  1 997 
(GV B I . LSA S .  7 1 5),  

6 .  den am 6. August 1 997 in Kraft getretenen Art i ke l  2 
des Kommunalrechtsänderungsgesetzes vom 3 1 .  Ju l i  
1 997 (GV B I .  LSA S .  72 1 ) , 

7 .  den am 24. November 1 998 i n  Kraft getretenen Ar
t ikel  2 des Gesetzes über d ie  gleichzeitige Durch
führung von Kommunalwahlen und staat l ichen Wahlen 
vom 1 7. November 1 998  (GV B L  LSA S. 460); 

8. den am I .  Mai 1 999 in  Kraft getretenen A rt ikel  2 des 
Gesetzes zur Förderung der kommunalen Mandats
tät igkeit vom 26. Apri l 1 999 (GV B I .  LSA S. 1 52) ,  

9 .  den am 1 2. Dezember 2000 i n  Kraft getretenen Ar
t ikel  2 des Ersten Vorschaitgesetzes zur Kommunal
reform vom 5. Dezember 2000 (GV B I .  LSA S .  664), 

1 0. den am 27.  November 200 1 i n  Kraft getretenen Ar
t ikel  3 des Gesetzes zur G leichstel lung beh inderter 
und nichtbehinderter Menschen in S achsen-Anhalt 
vom 20. November 200 1 (GV B I .  LSA S .  457), 

1 1 . den am I .  Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1 7  
des Dri tten Rechtsberein igungsgesetzes vom 7 .  De
zember 200 I (GVBI .  LSA S. 540), 

1 2.  die am I .  Ma i  2002 in  Kraft getretene Nummer 54 

der Anlage zum Vierten Rechtsbereinigungsgesetz 
vom 1 9 . M ärz 2002 (GV B I .  LSA S. 1 30), 

1 3 . den am 1 3 . August 2002 in  Kraft getretenen Art ike l  6 
des Gesetzes zur S tärkung der kommunalen Selbst
verwa l tung vom 7.  August 2002 (QV B I .  LSA S .  336),  

1 4. den mit  Wirkung vom I .  Januar 2003 i n  Kraft getre
tenen Artikel 7 des Haushaltssanierungsgesetzes 2003 
vom 26. Februar 2003 (GV B I .  LSA S. 22), 

1 5 . den am 20. November 2003 in  Kraft getretenen Ar
tikel  2 des Gesetzes zur Fortentwicklung der Verwal
tungsgemeinschaften und zur Stärkung der gemeind
l ichen Verwaltungstätigkeit vom 1 3 . November 2003 
(GV B I .  LSA S .  3 1 8) ,  

1 6. den  am 3 1 .  M ärz 2004 i n  Kraft getretenen Art ikel  3 
des Gesetzes zur Ä nderung des Landesrechts.aufgrund 
der bundesrecht l ichen Einführung des Rechtsinsti tuts 
der Eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 26. M ärz 
2004 (GVB I .  LSA S .  234), 

1 7. den am I .  Januar 2005 in  Kraft getretenen Artikel 4 
des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontrol le vom 
28. April  2004 (GVBI .  L S A  S. 246), 

1 8 . den am 30. Dezember 2004 in Kraft getretenen A r
t ike l  2 des Gesetzes zur Änderung der Gemeindeord
nung und weiterer Vorschriften vom 22. Dezember 
2004 (GV B I .  LSA S. 856), 

1 9. den teils am I .  Ju l i  2007. teils am 1 8. November 2005 
in Kraft getretenen § 22 Abs.  3 des Gesetzes zur 
Kreisgebietsneuregelung vom 1 1 .  November 2005 
(GVB I .  LSA S. 692), 

20. den am 3 1 .  Dezember 2005 in Kraft getretenen Ar
t ikel  4 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kom
munalverfassungsrechts vom 20. Dezember 2005 
(GV B I .  LSA S. 808) ,  

2 1 .  den mit  Wirkung vom I .  Januar 2006 i n  Kraft getre
tenen Artikel  3 des Gesetzes Uber e in  Neues Kommu
nales Haushalts- und Rechnungswesen für d ie  Kom
m unen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006 
(OVBI .  LSA S .  1 28), 

22 .  den am 24. November 2006 in  Kraft getretenen Ar
t ikel  3 des Gesetzes zur Änderung kommunalrecht
I icher Vorschriften vom 1 6. November 2006 (GVB I .  
LSA S .  522), 

23. den am I .  Januar 2009 in  Kraft getretenen Art ikel  2 
des Geset�es zur Änderung des Finanzausgleichs
gesetzes und anderer Gesetze vom 2. Dezember 2008 
(GVB I . LSA S. 398), 

24. den am 30. Mai  2009 in  Kraft getretenen Artikel 3 des 
eingangs genannten Gesetzes. 
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M a g d e b u rg, den 1 2. August 2009. 
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Erster Teil 
Wesen und Aufgaben des Landkreises 

I .  Abschnitt 
Grundla gen der Kreisverfassung 

§ I 

Selbstverwaltung 

( I )  Der Landkreis verwaltet in eigener Verantwortung 
seine Angel egenheiten im Rahmen der Gesetze mit  dem 
Ziel ,  das Woh l  seiner Einwohner zu fördern. Die Aufgaben 
der Krei sfreien Städte b le ihen unberU hrt.  

(2) Der Land kreis ist  Gebietskörperschaft. Sei n Gebiet 
bi ldet zugleich den Bereich der u n teren Verwal tungs
behörde. 

§ 2  
Aufgaben des Landkreises 

( I )  Der Land kreis ist,  soweit n icht etwas anderes 
best immt is t ,  in seinem Gebiet der Träger der öffent l ichen 
Aufgaben, die von Uberörtl icher B edeutung s i nd oder deren 
zweckmäßige Erfü l l u ng die Verwaltungs- oder Fina nzkraft 
der kreisangehörigen Gemeinden übersteigt. Er fördert 
die Gemei nden bei der Erfü l l u ng ihrer Aufgaben und ver
mi tte l t  einen angemessenen Ausgl eich der gemeindl ichen 
Lasten. 
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(2) Der Landkreis stel l t  in den Grenzen seiner Leistun gs
fähigkei t  die für seine Einwohner erforderl ichen sozialen, 
kulturel len und wirtschaft lichen öffen tl ichen Einrichtungen 
berei t .  

§ 3 
A utbringung und Bewirtschaftung der Mit tel 

( I )  Der Landkreis hat die zur Erfü l lu ng seiner Aufgaben 
notwendigen M ittel nach Maßgabe der Gesetze aus eigenen 
E i nnahmen aufzubringen. Er hat sein Vermögen u n d  seine 
Einkünfte so zu verwalten, dass unter ptlegl icher B e hand
l u n g  der Steuerkraft seine Finanzen gesund b leibe n .  

(2) Soweit die eigenen Ein nahmen n icht ausreichen, ste l l t  
das Land d i e  erforderlichen Mi ttel durch Fi nanzausgleich 
zur Verfügung. B ei der Prüfu ng der Finanzkraft des Land
kreises i st i nsbesondere die Steuerkraftmes szahl zu berück
sichtigen. 

§ 4 
Eigener Wirku ngskreis 

( I )  Zum eigenen Wirku ngskreis (freiwi l l ige Aufgaben 
und Ptl ichtaufgaben) gehören die von dem Landkreis im 
Rahmen seines Aufgabenbereichs freiwil l ig übernommenen 
Aufgaben sowie die Aufgaben, d ie dem Landkreis durch 
Gesetz oder sonstige R echtsvorschriflen als eigene zuge
wiesen s ind.  Neue A ufgaben können dem Land krei s nur 
durch Gesetz auferlegt werden ;  dabei is t  gleichzeiti g d ie 
Autbringung der Mittel s icherzuste l len. 

(2) I n  d ie Rechte des Land kreises kann nur aufgrund 
ei nes Gesetzes eingegriffen werden. 

(3) I m  eigenen Wirku ngskreis i s t  der Landkreis n u r  an 
die Gesetze und sonstigen Rechts vorschriften gebunden .  

§ 5 
Übertragener Wirkungskreis 

( I )  Zum übertragenen Wirku ngs kreis gehören die dem 
Land kreis zugewiesenen s taatl ichen Aufgaben.  Der Land
kreis erfü l l t  d iese Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde: 
er i s t  dabei an die Weisungen der zuständigen staat l ichen 
Behörden gebunden. Bei der Zuweisung staatl icher Auf
gaben s i nd dem Landkreis die erforderl ichen Mittel zur 
Verfügung zu stel len.  

(2) A ufgaben des Landkreises aufgrund von '  B u ndes
gesetze n, die das Land im Auftrag des Bundes ausführt oder 
zu deren Ausführung die Bundesregierung Einze lweisu ngen 
ertei len kann, gehören zum übertragenen Wirku ngskreis.  

(3) Der Landkreis stel l t  die Fachkräfte und E inrichtu ngen 
zur Verfügung, die für die Erfü l l u ng der Aufgaben des ü ber
tragenen Wirkungskreises erforder l ich s ind.  I h m  tl ief3en 
die mi t  diesen Aufgaben verbundenen Einnahmen zu.  

(4) Hat der Landkreis bei der Erfü l l u ng von Aufgaben 
des übertrage nen Wirkungskreises eine Maßnahme a u f
grund einer Weisung der Fachaufs ichts behörde getroffen 
und wird die Maßnahme aus rech tl ichen oder tatsäc h l ichen 
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G ründen aufgehoben, so erstattet das Land dem Landkreis 
aUe notwendigen Kosten, die i h m  d urch die A usführung 
der Weisung entstanden sind. 

(5) Der Landkreis ist  zur Geheimhaltung al ler A nge
l egenheite n  verpfl ichtet, deren Geheimhaltung al lgemein 
vorgeschrieben oder i m  Einzelfall von der dazu befugten 
staatlichen Behörde angeordnet ist. Verwaltungsvorschriften, 
die dazu dienen, die Geheimhal tung sicherzustel len, geIten 
nach näherer Bestimmung des Min isteriums des I nnern 
auch für den Landkreis .  

§ 6  
SatzungsgewaIt 

( I )  Der Landkreis kann i m  R ah men der Gesetze seine 
e igenen Angelegenheiten durc h  Satzung rege ln .  I m  über
tragenen Wirkungskreis können S atzungen nur aufgrund 
besonderer gesetz licher Ermächt igung erlassen werden. 

(2) Der Landkreis  kann bei dringendem öffentl ichem 
Bedürfnis den Ansch luss- und Benutzungszwang für 
öffent l iche E inrichtungen des Landkreises durch Satzung 
vorschreiben. 

(3) Für den I nhalt von Satzungen, i h re Form, das Ver
fah ren bei i h re m  Erlass, die Genehmigungspfl icht, d ie  
E insichtnahme und die entsprechende Anwendung auf 
Verordnungen, gelten die Vorschriften der Gemeindeord
nung für das Land Sachsen-Anhalt entsprechend. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzl ich oder fahr
lässig e inem Gebot oder Verbot e iner Satzung zu
widerhandelt ,  soweit d ie Satzung für e inen best immten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit  einer Geldbuße b is  zu 
2 500 Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde i m  
S inne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten ist der Landkreis .  

§ 7  
Hauptsatzung 

( I )  Jeder Landkre i s  muss e ine Hauptsatzung erlassen. 
I n  ihr ist zu  regeln. was nach den Vorschr iften d ieses 
Gesetzes der H auptsatzung vorbehalte n  ist; auch andere 
für die Verfassung des Landkreises wesent l iche Fragen 
können i n  der H auptsatzung gerege l t  werden.  

(2) Die Hauptsatzung wird m i t  der Mehrheit  der . Mit
g l ieder des Kreistages besc h lossen ; s ie bedarf der GC;leh
migung der Kommunalaufsichtsbehärde. Die Genehmigung 
darf nur versagt werden, soweit d ie H auptsatzung mit den 
Gesetzen nicht vereinbar ist. Ä nderungen der Hauptsat
zung finden im gleichen Verfahren statt. 

2.  Abschnitt 
Benennung und Hoheitszeichen 

§ 8 
Name 

( l )  Der Landkreis führt den Namen gemäß den §§ 1 bis 9 
des Gesetzes zur Kreisgebietsneugliederung. Die Land-

kreise nach den §§ 1 0  bis 1 1  des Gesetzes zur Kreisge
bietsneugliederung führen i hren bisherigen Namen fort .  

(2) Das M inisterium des I nnern kann auf A ntrag des 
Landkreises den Kreisnamen ändern; vor der Antragstel
l ung s ind d ie betroffenen B ürger zu hören. 

§ 9  
Wappen, Fl",ggen, Dienstsiegel 

( I )  Der Landk reis  führt sein bisheriges Wappen und 
seine b isherige Flagge. 

(2) Die Annahme eines neuen Wappens und e ine r  neuen 
F lagge oder i h re Änderung bedarf der Genehmigung des 
M i ni steriums des I nnern. 

(3) Der Landkre i s  führt e in  Dienstsiege l .  Ist er  zur 
Führung eines Wappens berechtigt, führt er dieses in  seinem 
Dienstsiegel . Landkreise ohne e igenes Wappen führen als  
S iegel das B i ld  des k leinen Landessiege ls  mit  e iner den 
Landkreis beze ichnenden Umschrift. Das M in isteriu m  des 
I nnern wird ermächtigt, d urch Verordnung das Nnhere zu 
bestimmen. 

3. Abschni tt 
Kreisgebiet 

§ 1 0  
Gebietsbestand 

( 1 )  Das Kreisgebiet besteht aus dem Gebiet der zum 
Landkreis gehörenden Gemei nden und gemeindefreien 
Gebieten. Grenzstreit igkeiten entscheidet d ie  Kommunal
aufsichtsbehörde. 

(2) Das Gebiet des Landkreises sol l so bemessen sein, 
dass d ie  Verbundenheit mi t  den Einwohnern und den 
kreisangehörigen .Gemeinden gewahrt u nd d ie Leistungs
fähigkeit des Landkreises zur Erfü l lung seiner Aufgaben 
gesichert ist. 

§ 1 1  
Gebietsänderungen 

Aus Gründen des öffentl ichen Wohls  können durch 
Gesetz oder aufgrund e ines Gesetzes Landkreise aufge löst, 
neu gebi ldet oder durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes durch Eingl iederung oder Ausgliederung von 
Gemeinden und gemeindefreien Gebieten in i hren Grenzen 
geändert werden (Gebietsänderungen). Vor der Gebietsän
derung m üssen die betei l igten Landkreise und Gemeinden 
gehört werden. 

§ 1 2  
Verei nbarungen und Bestimmungen 

zur Gebietsänderung 

( I )  Die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung werden 
im Gesetz geregelt .  Das Gesetz kann d ies auch der Rege
lung durc h  Verei nbarung der bete i l igten Landkreise über
lassen, d ie der Genehmigung der Kommunalaufs ichts
behörde bedarf. 
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(2) F indet e i ne Neuwahl statt, so i s t  zu bestimmen, wer 
bis zur Neuwahl  die Befugn isse der Organe wahrni mmt. 

(3) Enthält d ie Vereinbarung nach Absatz I keine 
erschöpfende Regelung oder kann wegen e inzelner Bestim
mungen die Genehmigung nicht  ertei l t  werden, ersuch t  d ie  
Kommunalaufs ic htsbehörde d ie  Landkreise, d ie  M ängel 
binnen angemessener Frist zu beseitigen. Kommen d ie  
Landkre i se e i nem solchen Ersuchen n icht  nach ,  trifft d ie 
Kommunalaufsichts behörde d ie  i m  I nteresse des öffent
l ic hen Woh l s  erforderl ichen  Best immungen; dasselbe gi l t ,  
wenn d ie  Verei nbarung n icht  bis zu e inem von der Kom
munalau fsichtsbehörde best immten Zeitpunkt  zustande 
kommt. 

(4) Die Verei nbarung mit  der Genehmigung und die 
Best immu ngen der Kommunalaufsichtsbehörde s i nd im 
amtl ichen Verkündungsblatt des Landkreises zu veröffent
l ichen. Gibt der Landkreis kein e igenes Verkündungsblatt 
heraus, erfolgt die Veröffentl ichung im Amtsblatt des 
Landesverwal tungsamtes. 

§ 1 3  
Wirkungen der Gebietsänderung 

( I )  Die Gebietsänderung und die Rege lungen nach § 1 2  
Abs. I und 3 begründen Rechte und Pil iehten der Bete i 
l i gten. S ie bewirken den Ü bergang, d ie  Beschränkung oder 
die Aufhebung von dingl ichen Rechten.  Die Kommunal
aufsichtsbehörde ersucht  d ie zuständigen B ehörden um die 
Berichtigung des Grundbuchs, des Wasserbuchs und anderer 
öffentl icher B ücher. 

(2)  R echtshand lungen. d ie  aus An lass der Gebielsände
rung erforderl ich werden, s i nd frei von öffent Jrchen Auf
gaben und Gebühren. Das G leiche g i l t  für Berichtigungen, 
Eintragungen und Löschungen nach Absatz I .  

(3 )  Soweit das Wohnen i m  Landkreis Voraussetzung für 
Rechte und Pfl i chten is t ,  g i l t  das Wohnen i n  dem früheren 
Landkre i s  vor der Gebielsänderung als Woh nen in dem 
neuen Landkreis .  

4. Abschnitt 
Einwohner und Bürger 

§ 1 4  
E inwohner u nd B ürger 

( I )  Einwohner des Landkreises s i nd a l le,  d ie im Land
kreis wohnen. 

(2) B ürger des Landkre ises s ind al le E inwohner, d ie  
Deutsche im S inne des Artikels I 16  des Grundgesetzes s ind  
oder d ie  S taatsangehörigkeit e ines anderen M itgl iedstaates 
der Europäischen Union besi tzen, das 1 6. Lebensjahr 
vo l lendet haben  und seil m indestens drei M onaten i m  
Landkreis wohnen. E inwohner mehrerer Landkreise s ind 
B ürger nur des Landkreises, in dessen Gebiet s ie ihre 
Hauptwohnung haben. Landräte und Beigeordnete erwerben 
das B ürgerrecht mi t  dem Amtsantritt in dem Landkreis .  
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§ 1 5  
Wah l - u nd Stimmrecht  

( I )  Die  B ürger s i nd im Rahmen der Gesetze zu d en 
Wah len  i m  Landkreis wahlbereChtigt, d ie B ürger u nd E in
wohner i n  sonstigen Kreisangelegenheiten st immberec h
t igt .  

(2) Ausgesch lossen vom Wahlrecht und vom Stimmrecht  
s ind B ürger. 

I .  die infolge R ic hterspruchs das Wahlrecht oder St imm
rech t  nicht besitzen, 

2.  für die zur Besorgung al ler i hrer A ngelegenheiten e i n  
Betreuer n icht nur durch e instwei l igeAnord nung beste l l t  
i s t ;  dies gi l t  auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers 
die in § I 896Abs. 4 und § 1 905 des B ürgerl ichen Gesetz
buches bezeichneten Angelegenheiten  hicht erfasst.  

(3)  Für das St immrecht der E inwohner gilt  Absatz 2 
entsprechend. 

§ 1 6  
Rechte und Pfl ichten der E inwohner 

( I )  Die Einwohner des Landkreises s ind i m  Rahmen der 
bestehenden Vorschriften berech tigt, d ie öffentl ichen Ein
r ichtu ngen des Landkreises zu benutzen, und verpfl ichtet, 
zu  den Lasten des Landkreises beizutragen. 

(2) G rundbesi tzer und Gewerbetre ibende. die n icht i m  
Landkreis wohnen .  s ind i n  gleicher Wei se berecht igt, d ie 
öffent l ichen Einrichtungen zu benutzen, d ie i m  Landkreis  
für G rundbesitzer und Gewerbetreibende bestehen, und 
verptl ichtet, für i hren Grundbesi tz oder Gewerbebetrieb im 
Kreisgebiet zu den Lasten des Landkreises beizutragen. 

( 3 )  Diese Vorschriften gel ten entsprechend für juristische 
Personen und Personenverein igungen. 

§ 1 7  
Einwohnerantrag 

( I )  E inwohner des Landkreises, die das 1 6. Lebensjahr 
vollendet haben , können beantragen , dass der Kreistag 
best immte Angelegenheiten berät (Einwohnerantrag). In 
Angelegenheiten, d ie Jugendbe lange betreffen, s i nd a l le  
Einwohner des Landkreises, d ie  das 1 4. Lebensjahr vol l
endet haben, antrags berechtigt. E inwohneranträge dürfen 
nur Angelegenheiten des e igenen Wirkungskre i ses des 
Landkreises zum Gegenstand haben ,  für d ie der Kreistag 
zuständig ist und zu denen i nnerhalb der l etzten zwölf 
M onate n icht  bereits ein zulässiger E inwohnerantrag 
geste l l t  worden ist. E in  Einwohnerantrag ist in den i n  § 1 9  
Abs. 3 genannten Angelegenheiten ausgeschlossen .  

(2) Der Einwohnerantrag muss schrift l ich e ingereicht 
werden. Er muss e in  bestimmtes B egehren mit B egründung 
enthalten und bis zu drei Personen benennen, die berech
tigt s ind,  d i e  Unterzeichner zu vertreten. Der Einwohner
antrag sol l e ine n  Vorsch lag zur Deckung der mit der 
Erfü l lung des B egehrens verbundenen Kosten oder Ein
nahmeausfäl le enthalten. Der Landkreis hat i n  den Grenzen 
seiner Verwa l lu ngskraft seinen E inwohnern bei der Ein
le i tung e ines Einwohnerantrages behi l tl ich zu sein .  
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(3) R ichtet s ich der Einwohnerantrag gegen einen 
Beschluss des Kreistages oder e ines besch l ießenden Aus
schusses , so muss er innerhalb von sechs Wochen nach der 
ortsübl ichen Bekanntgabe des Besch l usses e ingereicht 
werden. 

(4) Der Einwohnerantrag muss von mindestens fünf vom 
Hundert der antragsberechtigten Einwohner des Landkreises 
unterzeichnet sein, höchstens jedoch in Landkreisen 

mit nicht mehr als 1 00 000 Einwohnern von 2 000 antrags
berechtigten Einwohnern, 

mit mehr als 1 00 000 Einwoh nern, aber nicht mehr a ls  
1 50 000 Einwohnern, von 3 000 antragsberechtigten Ein
wohnern, 

mi t  mehr als 1 50 000 Einwohnern, aber nicht mehr <l l s  
200 000 Einwohnern, von 4 000 antragsber(Jchtigten Ein
wohnern, 

mit mehr a ls . 200 000 Einwohnern von 5 000 antrags
berechtigten Einwohnern. 

(5) Der Kreistag s te l l t  d ie Zulässigkeit des Einwoh ner
antrages fest .  Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat der 
Kreistag ihn innerhalb einer  Fri st von drei Monaten nach 
Ei ngang des Antrags zu beraten. Der Krei stag sol l die im 
Antrag benannten Vertreter der  Antragstel ler hören. Das 
Ergebnis der Beratung oder d ie Gründe für die Entschei
dung, den Antrag für unzulässig zu erklären, s ind ortsüb
l ich  bekanntzumachen. 

(6) Gegen die Zurückweisung e ines Ei nwohnerantrages 
kann jeder Unterzeich ner den Verwal tungsrechtsweg be
schreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren ent
scheidet die Kommunalaufsichtsbehörde kostenfre i .  Das 
Nähere regelt das Kommunalwah lgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt .  

§ 1 7a 
(weggefal len) 

§ 1 8  
Bürgerbegehren 

( I )  Über eine wichtige Kreisangelegenheit (§ 1 9  Abs.  2) 
kann die Bürgerschaft ei nen Bürgerentscheid be<lntragen 
(Bürgerbegehren). Ein Bürgerbegehren darf nur Ange
legenheiten zum Gegenstand haben, über die i nnerha lb der 
letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf
grund e ines Bürgerbegehrens durchgeführt worden ist .  

(2) Das Bürgerbegehren muss schrift l ich eingereicht 
werden. Es muss bis  zu drei Personen benennen, die be
rechtigt s ind ,  die Unterzeichner zu vertreten .  Das Bürger
begehren muss eine mit  Ja oder Nein zu beantwortende 
Fragestel lung,  die zum Gegenstand des Bürgerentscheids 
gemacht werden sol l ,  enthalten. Es muss e ine Begründung 
und e inen nach den gesetzl ichen Best immungen durch
führb<lren Vors'chlag für die Deckung der Kosten der ver
langten Maßnahme enthalten. R ichtet s ich das Bürger
begehren gegen e inen Besch luss des Kreistages, muss es 
innerha lb von sechs Wochen n<lch der ortsübl ichen 
B ekanntgabe des Beschlusses e ingereicht sein .  

(3 )  Das  Bürgerbegehren muss 

in Landkreisen mit bis zu 1 00 000 Einwohnern von min
destens 5 000 wahlberechtigten "Bürgern, 

in Landkreisen mit über 1 00 000 Einwohnern, aber nicht 
mehr als 200 000 Einwohnern, von mindestens 1 0 000 wahl
berechti gten B ürgern, 

in Landkreisen m i t  über 200 000 E inwohnern von mindes
tens 1 5  000 wahlberechtigten B ürgern unterzeichnet sein .  

(4) Der Kreistag stel l t  die Zu lässigkeit des Bürger
begehrens fest .  Die Entscheidung ist  ortsübl ich bekannt
zugeben. I st das Bürgerbegehren zulässig, so ist der Bürger
entscheid innerhalb von drei Monaten durchzuführen . Er 
entfä l l t ,  wenn der Kre istag die Durchführung der mit  dem 
B ürgerbegehren verlangten Maßn<lhme besch l i"eßt. 

(5) Nach Feststel l ung der Zu lässigkeit des Bürger
begehrens sol l te eine dem Begehren entgegenstehende 
Entscheidung n icht mehr getroffen oder mit dem Vol l zug 
einer derartigen Entscheidung begonnen werden, es sei 
denn, dass recht l iche Verpfl ichtungen des Landkreises 
h ierzu bestehen. 

(6) § 1 7  Abs. 6 gi lt entsprechend . 

§ 1 9  
Bürgerentscheid 

( I )  Eine wichtige Kreisangelegenheit w i rd der Ent
scheidung der Bürger unterste l l t  (Bürgerentscheid), wenn 
ein Bürgerbegehren Erfolg hat (§ ( 8) oder der Kreistag 
mit einer Mehrheit  von zwei Dri tteln der Mi tgl ieder die 
Durchführung e ines B ürgerentscheids besch l ießt. 

(2) Wichtige Kreisangelegenheiten s ind:  

1 .  die Errichtung, wesentl iche Erweiterung und Aufhebung 
einer öffentlichen Einrichtung, d ie den Einwohnern zu 
d ienen bestimmt ist ,  

2 .  d ie Änderung von Landkreisgrenzen,  

3 .  sowie andere, der B edeutung der Nummern I u nd 2 ent
sprechende Angelegenheiten des Landkre i ses.  

Durch die Hauptsatzung kann best immt werden, was dar
über h i naus a l s  wichtige Kreisangelcgenheit gi l t .  

(3) Ein B ürgere ntscheid findet nicht St;lt! über 

1 .  Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises 
und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Landra't 
obl iegen, 

2 .  Fragen der inneren Organisation der Kreisverwa ltung, 

3. die R ech tsverhältnisse der M i tgl ieder des Kreistages, 
des Landrates und der Kreisbediensteten, 

4 .  die H<lushaltss<ltzung (ei nsch l ießl ich der Haushaltspläne 
oder der\virtschaftspläne der Eigenbetriebe), d ie  Kreis
abgaben und die Tarife der Versorgungs- und Verkehrs
betriebe des Landkreises, 

S. die Festste l lung der Jahresrechnung des Landkreises 
und der Jahresabsch lüsse der Eigenbetriebe und, soweit 
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der Haushalt  des Landkreises nach dem System der 
doppe l ten B uchfü hrung geführt w ird , des Gesamtab
schlusses,  

6. Entscheidungen i n  R echtsmi ttel- und Rechtsbehelfsver
fahren, 

7. Anträge, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen. 

(4) I st die in  e inem B ürgerentscheid enthaltene Frage
ste l l ung von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit  Ja  
beantwortet worden und beträgt diese Mehrheit m indestens 
25 vom H undert der st immberechtigten B ürger, so hat der 
Bürgerentscheid d ie Wirkung eines Beschlusses des Kreis
tages. Er kann i nnerhalb von einem Jahr nur durc h  einen 
neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. Ist d ie nach 
Satz I erforderl iche Mehrheit nicht erreicht worden, hat 
der Krei stag die Angelegenheit zu entsc heiden. 

(5) Das Nähere regelt  das Kommunalwahlgesetz. 

§ 20 
Unterrichtung, Ein wohnerfragestunde 

( I )  Der Landkreis unterrichtet die Öffentl ichkei t über 
a l lgemein bedeutsame Angelegenheiten des Landkreises 
und fördert das Interesse an der Selbstverwaltung.  

(2)  Nach M aßgabe der Hauptsatzung s ind Fragestunden 
für die Einwohner im Rahmen der Kreistagssitzungen 
vorzusehen. 

§ 2 1  
Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Bürger des Landkreises s i nd zu ehrenamt l icherTätig
keit für den Landkreis verptl ichtet. Die Vorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt über d ie  
ehrenamtliche Tät igkeit  gelten entsprechend. 

5 .  Abschnitt 
Landkreis und Gemeinden 

§ 22 
Zusammenwirken von Land kreis  und Gemeinden 

( I )  Der Landkreis  soll d ie  Selbstverwaltung der kreis
angehörigen Gemeinden ergänzen und fördern. Der Land
kreis und d ie Gemeinden sol len im Zusammenwirken al le 
Aufgaben der örtl ichen Selbstverwaltung erfü l len.  

(2) Der Landkreis beschränkt sich gegenüber den Ver
wal tungsgemeinschaften und Gemeinden auf diejenigen 
Aufgaben, deren Durchführung durch den Land kreis erfor
derl ich i st, um d ie Einwohner gleichmäßig zu versorgen 
und zu betreuen . 

§ 23 
Übernahme von Aufgaben durch den Landkreis 

( I )  Der Land kreis  kann durch Vereinbarung mit  den 
Betei l igten Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden, von 
Verwaltungsgemei nschaften und von Zweckverbänden für 
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den ganzen Landkre i s  oder einen Kreiste i l  in seine aus
schl ießl iche Zuständ igkeit übernehmen, wenn d ies 

I .  für eine e inhei t l iche Versorgung des Kreisgebiets er
forderl ich ist und dies einem Bedürfn is  der Einwohner 
des Landkreises in einer dem öffentl ichen Woh l  ent
sprechenden Weise genügt, 

2. erforderl ich ist, um die Aufgaben wirtschaft l ic h  zweck
mäßig durchzuführen. 

(2) Ü ber die Ü bernahme besch l ießt der Kre istag mit  
der  Mehrheit von zwei Dritte ln seiner M itgl ieder. Der 
Beschluss bedarf der Genehmigung der Kommunalau f
sichtsbehörde des Landkreises . 

(3) In der Vereinbarung nach Absatz I regel n  d ie  Be
tei l i gten d ie Bed ingungen der Ü bernahme. Kommt e ine 
Vereinbarung nicht zustande, so werden die Bedingungen 
der Übernahme von der Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landkreises festgesetzt. § 1 2  Abs .  3 gi l t  entsprechend. 

Zweiter Teil 
Verfassung und Verwaltung des Landkreises 

I .  Absc hnitt 
Organe 

§ 24 
Benennung 

Verwaltungsorgane des Landkreises s i nd der Krei stag 
und der Landrat. 

2. Abschnitt 
Kreistag 

§ 25 
Zusammensetzung 

( I )  Der Kreistag besteht aus den ehrenamtl ichen Mit
gl iedern und dem Landrat. 

(2) Vorsitzender des Kreistages ist ein vom Kreistag zu 
wäh lendes ehrenamtliches Mitgl ied des Kreistages. Die 
Abwahl des Vorsitzenden des Kreistages bedarf der M ehr
heit der Mitgl ieder des Kreistages . 

(3) Die Zah l  der ehrenamtl ic hen Mi tgl ieder des Kreis
tages beträgt 

in Landkreisen m i t  nicht mehr a ls  
1 00 000 Einwohnern 

in Landkreisen mi t  mehr als 1 00 000, 
aber n icht mehr als 1 50 000 Einwohnern, 

in Landkreisen m it mehr als 1 50 000 Ein-

42, 

48,  

wohnern, aber nicht mehr als 200 000 Einwohnern. 54, 

in Landkreisen mit mehr als 200 000 Einwohnern 60. 

(4) Änderungen der für die Zusammensetzung des Kreis
tages maßgebenden Einwohnerzahl blei ben während der 
laufenden Wahlperiode außer Betracht. 
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(5) Der Landrat bleibt bei der Berechnung der Quoren 
in § 32 Satz 3, § 33 Abs. 5 Satz I ,  § 35 Abs. I unberück
s ichtigt. 

§ 26  
Wah lgrundslitze, Amtszeit 

( I )  Der Kreistag wird in  al lgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wah l  von den wahl berech tigten 
B ürgern auf d ie Dauer von fünf Jahren gewlihl t .  Die Amts
zei t des Kreis tages endet mit  dem Zusammentritt  des  neu 
gewähl ten Kreistages .  

(2) Gewäh l t  wird aufgrund von Wah l vorschlligen unter 
B erücks icht igung der Grundslitze der Verhliltniswah l .  

( 3 )  Das N ähere regel t  das Kommunalwah lgesetz. 

§ 27 
Wahlgebiet 

Der Landkreis bi l det  das Wahl gebiet. 

§ 28 
Wähl barkeit 

( I )  Wlihlbar in den Kreistag s ind Bürger des Landkreises, 
die am Wahltag das 1 8. Lebensjahr vol lendet haben. 

(2) Nicht  wäh l bar s ind B ürger, 

I .  d ie  vom Wah l recht ausgeschlos sen s ind; 

2 .  die info lge R ich terspruchs d ie  Wäh l barkeit oder d ie  
Fäh igkeit zur Bekleidung öffentl icher Ämter verloren 
h aben, 

3. d ie  S taatsbürger anderer M i tg l iedstaaten der Euro
päischen Union s ind, wenn e in derartiger Aussch l uss 
oder Verlus t  nach den Rechtsvorschriften des S taates 
besteht, dessen S taatsangehörigkeit s ie besitzen. 

§ 29 
Hinderungsgründe 

( I )  M i tg l ieder des Kreistages k önnen n icht  sein 

I .  a) hauptamtl iche Beamte und Arbe i tnehmer des Land
k reises,  ausgenommen nicht leitende B edienstete i n  
Einrichtu ngen d e r  Jugend h i l fe u nd Jugendpflege, 
der Sozia lh i lfe ,  des B i ldungswesens und der Ku l tur
ptlege, des Gesundheitswesens,  der Eigenbetriebe 
und ähn l icher Einrichtungen, 

b) leitende Beamte und le i tende Arbe itnehmer e iner  
kommunalen Körperschaft, deren M itgl ied der Land
kreis ist ,  

c) le i tende Beamte und le i tende Arbeitnehmer einer 
juristischen Person oder sonstigen Organisation des 
öffentl ichen oder Privatrechts, wenn der Landkreis 
in  einem besch l ießenden Organ d ieser Organisation 
mehr als die Hälfte der S timmen hat, 

d) le i tende Beamte und le i tende Arbe i tnehmer e iner 
Stiftung des öffent l ic hen Rec hts, die vom Landkreis 
verwaltet wird; 

2 .  a )  Beamte und Arbeitnehmer, d ie vorbereitend oder 
entscheidend unmittel bar Aufgaben der Rechts- oder 
Fachaufs icht  über den Landkreis wahrnehmen, 

b) le i tende Beamte und le i tende Arbe itnehmer der 
obersten Kommunalaufsichtsbehörde und des Landes
rechnungs hofes. 

(2) H inderungsgründe nach Absatz I stel l t  der K reis tag 
fest .  

§ 30 
Ausscheiden, Nachrücken, Ergänzungswahl 

( I )  Ein M itglied des K re i stages scheidet während der 
Amtszei t  aus, wen� 

I .  es auf das Mandat verzichtet; der Verzicht ist  dem Vor
sitzenden des Kreis tages schriftl ich zu erk lären und 
kann nicht widerrufen werden, 

2. d ie Wlihlbarke i t  nach § 28 verloren geht oder s ich 
n achträgl ich ergibt, dass  das M i tgl ied des Kreistages 
zum Zeitpunkt  der Wahl nicht  wäh lbar war, 

3. ein H inderungsgrund nach § 29 Abs. 1 eintritt, 

4. die B erichtigung des Wah lergebnisses oder seine Neu
festste l lung aufgrund e iner  Nachwah l oder Wieder
holu ngswahl dies ergibt, 

5. durch eine Entscheidung im Wah lprüfungsverfahren 
die Wah l  des Kreistages oder des Kreistagsmi tg l ieds 
ungültig i st, 

6.  eine Partei oder eine Tei lorganisation e iner  Partei durch 
das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 2 1  Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes fUr verfassu ngswidrig er
k l ärt w i rd .  sofern das M itgl ied des K reistages d ieser 
Partei oder Tei lorganisation zu irgendeinem Zeitpunkt  
zwischen der Antragste I l ung ( §  4 3  des Bundesver
fassungsgerichtsgesetzes) und der Verkündung der Ent
scheidung (§ 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) 
angehört hat; dies g i l t  entsprechend fUr d ie  Festste l l ung, 
dass eine Partei oder ein Tei l  einer Partei eine verbotene 
Ersatzorganisation ist .  

Der Kreistag stel lt  das Ausscheiden durch B esch luss fest .  

(2) Beschlüsse. d ie  unter Mitwirkung von Personen nach 
Absatz I Satz I Nm. 2 und 3 gefasst wurden, s ind unwirk
sam.  § 6 Abs .  4 Satz I der  Gemeindeordnung für das  Land 
Sachsen-Anhal t g i lt jedoch entsprechend. 

(3) Tritt ein Gewählter nicht in  den Kreistag ein, scheidet 
er  im Laufe der Amtszeit aus oder wird festgeste l l t .  dass 
er  nicht wähl bar war, rückt der nächste festgestel l te Be
werber nach .  

(4) I s t  die Zahl der  Mi tgl ieder des Kre istages auf  weniger 
als zwei Drittel der gesetzl ichen M i tg liederzahl herab
gesunken. weil M i tgl ieder des Kreistages i h r  Amt nicht 
angetreten haben oder vorzeit ig  ausgeschieden s ind,  i s t  eine 
Ergänzungswahl für den Rest der Amtsze i t  nach den für 
d ie  Hauptwahl geltenden Vorsch ri fte n  durchzuführen. E ine 
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Ergänzungswah l  findet auch dann statt, wenn bei der Neu
wahl der Vertretung weniger als zwei Drittel der gesetz
l ic hen M itgl iederzahl in die Vertretung gewähl t  worden 
sind. Von einer Ergänzungswahl nach Satz I kann abgesehen 
werden,  wenn d ie  Durchführung der regulären Neuwahl 
des Kreistages i n nerhalb der nächsten neun Monate bevor
steht.  Die Kommunalaufsichtsbehörde stel l t  die Voraus
setzungen nach Satz I fest  und entscheidet über d ie Anwen
dung der Mögl ichkeit  nach Satz 3 .  

§ 3 1  
Rechtsste l lung der M itgl ieder des Kreistages 

( I )  Die M i tgl ieder des Kreistages üben ihr  Ehrenamt 
nach dem Gesetz und nach i hrer freien, dem Gemeinwoh l 
verpfl ichteten Überzeugung aus . S ie s ind an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden .  

(2 )  Kein Bürger darf gehindert werden, s i ch  um das Amt 
eines M i tg l ieds des Kreistages zu bewerben, es zu über
nehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung 
aus einem Dienst- oder A rbei tsverhältnis ,  eine Versetzung 
an einen anderen B eschäfti gungsort und jede sonstige 
berutl iche B enachte i l i gung aus d iesem Grunde s i nd 
unzulässig, Dies g i l t  auch für den Zeitraum von sechs 
Monaten nach Beendi gung des Mandats. Dem M i tg l ied 
des Kreistages i s t  d ie erforderl iche frei e  Zeit für seine 
Tätigke i t  zu gewähren . 

(3) Jedes M itgl ied des Kreistages hat das Recht, i m  Kreis
tag und in  den Ausschüssen, denen es angehört, Anträge 
zu s te l len,  ohne der Unters tützung durch andere M it
gl ieder des Kreistages zu bedürfen . I hm muss  durch den 
Landrat Auskunft erte i l t  werden . 

(4) M itgl ieder des Kreistages s ind berechtigt, an a l len 
S i tzungen der Ausschüsse des Kreistages, denen sie nicht 
a ls  M i tg l i eder angehören, a ls  Zuhörer tei lzunehmen. I n  
d iesem Fall steht i hnen kein Anspruch auf Aus lagenersatz, 
Ersatz des Verd ienstausfa l lcs und Aufwandsentschädigung 
zu. 

(5) Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Sac hsen-Anhalt über Treuepfl icht, M itwirkungsverbot bei 
I nteressenwiderstre i t  und Hei l un g  bei Verfahrens mänge ln  
sowie Entschädigung bei ehrenamtl icher Tätigkeit gelten 
entsprechend ,  

§ 32 
Fraktionen 

Mitglieder des Kreistages, die derselben Partei ,  pol i tischen 
Vereinigung oder pol i t ischen Gruppierung angehören, 
können s ich zu e iner Fraktion zusammenschl ießen. Eine 
Frak tion kann auch aus M itgJiedern mehrerer Parteien, 
pol i t ischer Verein igungen oder pol it ischer Gruppierungen 
gebi ldet werden .  Eine Frakl ion muss aus mindestens drei 
M itgl iedern des Kreis tages bestehen. 

§ 33 
Rechtsste l lung und Aufgaben des Kreistages 

( 1 )  Der Kre istag ist d ie  Vertretung der Einwohner und 
das Hauptorgan des Kreises. 
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(2) Der Kreistag ist  im Rahmen der Gesetze für a l le  An
gelegenheiten des Landkreises zuständig, soweit n icht  der 
Landrat kraft Gesetzes zuständig is t  oder ihm der Kreis tag 
best immte Angelegenheiten übertragen hat. Er überwacht 
die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt bei m  Auftreten 
von Mi s sständen in der Kreisverwaltung für deren B esei
t igung durch den Landrat. 

(3 )  Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten 
kann der Kreistag n icht übertragen:  

I .  den Erlass, d ie  Änderung und Aufhebung von Sat
zungen, 

2. die Geschäftsordnung, 

3. die B i ldung und Zusammensetzung der Ausschüsse, 

4 .  den Erlass und d ie Änderung der Haushallssatzung und 
des Stel lenplans, des Finanzplans, des Ergebnisplans, 
des Investitionsprogramms, d ie  Zustimmung zu nach 
Umfang und Bedeutung in  der Hauptsatzung festzu
legenden erhebl ichen über- und außerplanmäßigen 
Verpfl ichtungsermächt igungen, die Entgegennahme 
des Jahresabschlusses und die Entlastung des Land
rates für die H aushaltsdurchführung, soweit der Haus
halt des Landkreises nach dem Sys tem der doppelten 
Buchführung geführt w ird, 

4a.den Erlass und d ie Änderung der Haushaltssatzung und 
des S te l lenplans, des Finanzplans, des I nves tit ions
programms, d ie Zustimmung zu nach Umfang und 
Bedeutung ('n der Hauptsatzung festzulegenden erheb
l ichen über- und außerplanmäßigen Verpfl ichtungs
ermächtigungen, d ie Entgegennahme der Jahresrech
nung und die Entlastung des Landrates für d ie  
Hausha l tsdurchführung, soweit der  Haushalt des 
Landkreises kameral is t isch  geführt w ird, 

S. die Stel lungnahme zum Prüfungsergebni s  der über
örtlichen Prüfung sowie eine Stel lungnahme zum 
Prüfungsbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe und, soweit der Haushalt des Landkreises 
nach dem System der doppelten Buchführung geführt 
w ird , den Gesamtabschluss ,  

6 .  d ie  Festsetzung a l lgemein geltender öffent l icher Abga
ben und privatrechtl icher Entgelte, 

7. die Verfügung über Kreisvermögen, Veräußerung 
oder B el as tung von Grundstücken, Schenkungen und 
Darlehen des Landkreises oder Oeschäfte, die eine 
vom Kreistag a l lgemein festgesetzte Grenze über
schreiten, 

8. die Verpachtung von Unternehmen und sonstigen 
Einrichtungen des Landkreises und solchen, an denen 
der Landkreis  betei l igt i st, sowie die Ü bertragung der 
Betriebsführung dieser Unternehmen und Einrichtungen 
auf Dritte, 

9 .  die Errichtung, Übernahme, wesent l i che Erweiterung, 
Einschränkung oder Autlösung kommunaler Einrich
tungen und Unternehmen, d ie Bete i l igung an Unter
nehmen in e iner Rechtsform des Privatrech ts und die 
Änderung der Bete i l i gungsverhäl tnisse sowie  die 
Umwandlung der Rechtsform kommunaler Einrich
tungen und Unternehmen,  

1 0. d ie Aufnahme von Kred i ten, Übernahme von B ürg
schaften, Abschluss von Gewährverträgen,  Bestellung 
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sonstiger  S icherheiten  sowie w irtschaft l ich gleich zu
achtender Rechtsgeschäfte, soweit eine vom Kreistag 
a l l gemein festgesetzte Wertgrenze überschritten wird ,  

1 1 .  d i e  Umwandlung des Zwecks, d i e  Zusammenl egung 
und Aufhebung von Stiftungen sowie die Verwendung 
des S tiftungs vermögens, 

1 2 .  die Beste l lung und Abberufung von wei teren Ver
tretern des Landkre ises i n  Eigengese l l schaften und 
anderen Unternehmen, an denen der Landkreis be
tei l igt ist ,  

1 3 . Verträge des Landkre ises mit  Mi tg liedern des Kreis
tages, sonstigen M i tg l iedern von Ausschüssen oder 
mi t  dem Landrat, es sei denn, dass es sich um Verträge 
aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder u m  
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, deren 
Vermögenswert e inen in der Hauptsatzung bestimmten 
Betrag nicht übersteigt, 

\ 4 .  die Bestimmung des Namens, des Wappens, der Flagge 
und des Dienstsiegels des Landkreises ,  

1 5 . die Mitwirkung bei der  Veränderung von Kreisgrenzen, 

1 6. den Verzicht auf Ansprüche des Landkreises und den 
Abschluss von Vergleichen, soweit e ine vom Kreistag 
a l lgemein festgesetzte Wertgrenze überschritten wird, 

1 7 . d ie  Mitgl iedschaft in  Zweckverbänden und den Ab-
schluss von Zweckvereinbarungen, 

\ 8 . (weggefa l l en),  

1 9 . (weggefal len), 

20. (weggefal len), 

2 1 .  die Verleihung u nd Aberkennung von Ehrenbezeich
nungen,  

22 .  d ie  Führung von Rechtsstre it igkeiten von erhebl icher 
B edeutung, 

23. die Übernahme neuer Aufgaben, für d ie  keine gesetz
l ic he Verpfl ichtung besteht, 

24. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes der Kreistag 
entscheidet 

(4) Der Kreistag ist Dienstvorgesetzter, höherer Dienst
vorgesetzter und oberste Dienstbehörde des Landrates. Der 
Kreistag oder ein besch l ießender Ausschuss besch l ießt 
im Einvernehmen mit d em Landrat über 

I .  die Ernennung. Einstel lung und Entlassung von Bediens
teten des Landkreises, soweit durch Hau ptsatzung dem 
Landrat nicht d ie  Entscheidung übertragen wurde oder 
d iese zur l aufenden Verwaltung gehört; das G leiche 
gi lt für d ie  nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
anders bewerteten Tätigkeit bei e inem Arbeitnehmer 
sowie die Festsetzung des Entge l ts ,  sofern kein An
spruch aufgrund des Tarifvertrages besteht, 

2 .  die M itgl iedschaft in kommunalen Verbänden und Ver
ein igungen sowie die Aufnahme partnerschaft l icher 
B eziehungen zu anderen Landkreisen. 

(5) Ein Zehntel der M itgl ieder des Kreistages oder eine 
Fraktion kann in a l len Angelegenheiten des Landkre ises 
und seiner Verwaltung verlangen, dass der Landrat den 
Kreistag unterrichtet. Auf Antrag der in Satz, I bezeich-

neten Mehrheiten  ist dem Kreistag oder e inem von ihm 
beste l l ten A usschuss Akteneinsicht zu gewähren. Die 
Antragsteller müssen in  dem Ausschuss vertreten sein .  

(6) J edes M itglied des Kreistages kann an den Landrat 
schr ift l iche oder in einer S itzung des Kreistages mündl iche 
Anfragen über einzelne Angelegenheiten  des Landkreises 
und seiner Verwaltung richten, die binnen angemessener 
Frist zu beantworten sind. Das Nähere regel t die Geschäfts
ordnung. 

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht bei den nach § 5 
Abs. 5 geheimzuha l tenden A ngelegenheiten. 

§ 34 
Aussehüsse des Kreistages 

( I )  Der Kreistag kann zur Erfü l l ung seiner Aufgaben 
ständige oder zeitwe i l ige Ausschüsse bi lden, d ie  a l s  
beschl ießende oder a l s  beratende Ausschüsse tätig werden.  
Ständige Ausschüsse und ihre Größe s ind i n  der Haupt
satzung festzulegen ,  sol len zusätzl ich sachkundige Ein
wohner nach § 37 Abs . 2 berufen werden, so ist deren 
Zahl gesondert auszuweisen. 

(2) Der Kreistag kann jede Angelegenheit an sich ziehen 
und Beschlüsse der besch l ießenden Ausschüsse. solange 
sie noch nicht vol l zogen s ind,  ändern oder aufheben .  

(3)  Der Kreistag kann Ausschüsse jederzeit auflösen: 

§ 35 
B i ldung u nd Zusammensetzung der Ausschüsse 

( I )  Die Ausschüsse werden in der Weise gebi Idet, dass 
die vom Kreistag festgelegten S i tze auf die Vorsch l äge der 
Fraktionen des Kreistages entspreehend dem Verhä l tn is  der 
M itgl iederzah l  der einze lnen Fraktionen zur Mitgl ieder
zahl a l l er Fraktionen verte i l t  werden . Dabei erhä l t  jede 
Fraktion zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze 
Zahlen ergeben .  S ind danach noch Sitze zu vergeben. so 
sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zah lenbruchtei le ,  
d ie  s ich bei der Berechnung nach Satz I ergeben,  auf 
die Fraktionen zu vertei len .  Bei gleichem Zahlenbruchteil 
entscheidet das Los, das der Vorsi tzende des Kreistages 
zu ziehen hat. 

(2) Die Fraktionen, auf die bei der Sitzvertci lung nach 
Absatz I i n  einem Ausschuss kein S i tz entfa l len ist, s ind 
berechtigt, e in M itgl ied mit beratender Stimme in  den 
Ausschuss zu entsenden. 

(3) M itgl ieder des Kreistages, die im Dienste des Land
kreises stehen, dürfen ei nem für ihr Arbeitsgebiet zustän
d igen besch l ießenden Ausschuss nicht angehören. 

(4) Ausschussmitglieder können im Verh inderungsfa l le  
d urch Mitg l ieder derselben Fraktion vertreten werden. 

§ 36 
B esch l ießende Ausschüsse 

( I )  Der Kreistag kann bestimmte Angelegenheiten,  mit 
Ausnahme der in § 33 Abs. 3 genannten, durch Hauptsat
zung den Ausschüssen zur Besch lussfassung übertragen. 
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(2) Der Vorsitzende der besch l ießenden Ausschüsse ist  
i n  der Regel der Landrat. In der Hauptsatzung kann fest
gelegt werden, dass ein M itgl ied des Kreistages einem 
beschließenden Ausschuss, der ausdrück l ich zu bezeichnen 
ist, vors itzt. 

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Kreistag 
vorbehalten ist, sol len den beschl ießenden Ausschüssen 
innerhalb ihres Aufgabengebietes zur Vorberatung über
wiesen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden, eines 
Fünftels  der Mi tgl ieder des Kreistages oder einer Fraktion 
müssen Anträge, die nicht vorberaten worden s ind, den 
zuständ igen beschl ießenden A usschüssen zur Vorberatung 
überwiesen werden. 

(4) Im Rahmen i hrer Zuständ igkeit entscheiden die 
beschl ießenden Ausschüsse selbstständig anste l le  des 
Kreistages . Ergibt s ich,  dass eine Angelegenheit für den 
Land kreis von besonderer Bedeutung ist, können die 
besch l ießenden Ausschüsse die Angelegenheit dem Kreis
tag zur Besch lussfassung unterbreiten. 1 n der Hauptsatzung 
kann festgelegt werden, dass ein Viertel der M i tgl ieder 
eines beschl ießenden Ausschusses eine Angelegenheit dem 
Krei stag zur Beschlussfassung unterbreiten kann. Lehnt der 
Kreistag eine Behand lung ab, wei l  er die Voraussetzungen 
für die Verweisung als nicht gegeben ansieht, entscheidet 
der zuständige besch l ießende Ausschuss.  

§ 37 
Beratende Ausschüsse 

( I )  Zur Vorberatung seiner Verhandlungen oder einzelner 
Verhandlungsgegenstände kann der Kreistag beratende Aus
schüsse beste l len . 

(2) I n  die beratenden Ausschüsse können durch den 
Kreistag sachkundige Einwohner widerrufl ich a ls  M it
g l ieder mi t  beratender Stimme berufen werden. Diese 
s ind ehrenamtl ich tätig. Für die Berufung gilt § 35 Abs . I 
entsprechend. Is t  die Berufung in dem Verfahren nach § 35 
Abs.  I erfolgt, s te l l t  der Kreistag die M itgliedschaft der 
sac hkund igen Einwohner durch Abstimmung fest .  I hre 
Zahl darf die der Mi tgl ieder des Kreistages in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. M itgl ieder des Kreistages und 
Kreisbed ienstete können nicht als sachkundige Einwohner 
berufen werden. Die H inderungsgründe nach § 29 gelten 
für sachkundige Einwohner entsprechend. 

(3) Die Bestimmungen über die Mitwirkungsverbote 
ge lten entsprechend. 

(4) Der Vorsi tzende der beratenden Ausschüsse ist in  der 
Regel der Landrat. In der Hauptsatzung kann festgelegt 
werden, dass ein Mitglied des Kreistages einem beratenden 
Ausschuss, der ausdrück l ich zu bezeichnen ist,  vorsitzt. 

§ 37a 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 

Die §§ 34 bis 37 sind auf Ausschüsse des Kreistages 
anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, 
soweit d iese die Zusammensetzung, die Form der B i ldung, 
d ie  Auflösung, den Vorsitz oder das Verfahren nicht im 
Einzelnen rege ln .  Die nicht dem Kreistag angehörenden 
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M itgl ieder solcher Ausschüsse besitzen eine beratende 
Stimme, soweit sich aus den besonderen Rechtsvorschriften 
n ichts anderes ergibt. 

§ 38 
Vertretung des Landrates in  den Ausschüssen 

des Kreistages 

In den Ausschüssen kann der Landrat einen Beigeord
neten mit  seiner Vertretung beauftragen .  Gibt es keinen 
Beigeordneten oder ist der Beigeordnete verhindert, so 
bes timmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimm
berechtigten Mi tgl ieder die Person, die den Landrat im 
Vorsitz vertritt. Der Beigeordnete hat kein Stimmrecht. 

§ 39 
Öffentl ichkeit der S i tzungen 

( I )  S itzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sind 
öffentl ich.  

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschl ießen, wenn das 
öffentl iche Woh l oder berechtigte I nteressen Einzelner, 
insbesondere bei Personalangelegenheiten, Grundstücks
angelegenheiten und Vergabeentscheidungen, dies erfor
dern . Über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen 
vorl iegen, muss nichtöffentl ich verhandelt werden. In 
nichtöffent l icher Si tzung gefasste Besch lüsse sind nach 
Wiederherstel lung der Öffentl ichkeit oder, wenn dies un
geeignet ist, in  der nächsten öffentlichen S i tzung bekannt
zugeben, sofern n icht das öffent l i che Wohl  oder berech
tigte I nteressen Einzelner entgegenstehen . 

(3 ) Die M itgl ieder des Kreistages sind zur Verschwie
genheit über alle in n ichtöffentl icher Sitzung behandelten 
Angelegenheiten solange verpfl ichtet, wie sie der Landrat 
nicht von der Schweigepfl icht entbindet. Dies gi l t  nicht für 
Beschlüsse, soweit sie nach Absatz 2 Satz 3 bekanntgegeben 
worden sind. 

(4) Zeit ,  Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind 
rechtzeitig ortsüblich bekanntzumachen. 

§ 40 
Einberufung des Kreistages und seiner Ausschüsse 

( I )  Der Kreistag tritt spätestens einen Monat nach er
fo lgter Wahl zur konstitu ierenden S itzung zusammen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Landrat. 

(2) Die Mi tgl ieder des Kreistages werden in  der ersten 
Sitzung auf die gewissenhafte Erfül lung ihrer Amtsptlichten 
verpfl ichtet, nachrückende Mitgl ieder bei ihrem Eintritt. 
Die Verptl ichtung in der ersten Sitzung wird von dem an 
Jahren ältesten M itgl ied des Kreistages, im Übrigen von 
dem Vorsitzenden durchgeführt. 

(3) Der Kreistag und die Ausschüsse sind e inzuberufen, 
wenn es die Geschäftslage erfordert. Der Kreistag sol l  
jedoch mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden. 

(4) Die Festlegung der Tagesordnung und die Einberu
fung der S itzung erfolgen im Einvernehmen mit dem Land-
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rat für S i tzungen des Kreistages durch den Vorsitzenden 
des Kreistages, für S i tzungen der Ausschüsse durch deren 
Vorsitzende. Die Einberufung hat schriftl ich oder elektro
nisch i n  einer angemessenen Frist, m indestens jedoch eine 
Woche vor der Si tzung, unter M itte i lung der Verhand
lungsgegenstände zu erfolgen. Dabei sind die für d ie 
Verhandlung erforderl ichen Unterlagen grundsätzl ich bei
zufügen. Von der Übersendung ist abzusehen, wenn das 
öffentl iche Wohl oder berechtigte I nteressen Einzelner dem 
entgegenstehen. I n N otfäl len kann der Kreistag ohne Frist, 
formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegen
stände einberufen werden. 

(5) Der Kreistag ist unverzüglich einzuberufen, wenn es 
e in  Viertel seiner M itgl ieder unter Angabe des Verhand
lungsgegenstandes beantragt. Auf Antrag eines Viertels  
der M i tgl ieder des Kreistages oder einer Fraktion ist  e in 
Verhand lungsgegenstand auf die' Tagesordnung spätestens 
der übernächsten S i tzung des Kreistages zu setzen. Ein 
Einvernehmen mit  dem Landrat i s t  i n  d iesen Fäl len nicht 
erforderl ich . Die Sätze I und 2 gelten nich t, wenn der K reis
tag den gleichen Verhand lungsgegenstand i nnerhalb der 
letzten sechs Monate bereits verhandelt hat. Die Verhand
lungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Kreis
tages gehören. 

§ 40a 
Geschäftsordnu ng 

Der Kreistag gibt sich mit  der Mehrheit seiner M itgl ieder 
i m  Rah men dieses Gesetzes eine Geschäftsord nung zur 
Regelung seiner inneren Angelegenheiten. 

§ 4 1  
S itzungen des Krei stages und seiner Ausschüsse 

( I )  Die M i tgl ieder des Kreistages s ind verpfl ichtet, an 
den S i tzungen und Abstimmungen tei l zunehmen und die 
i hnen zugewiesenen Aufgaben zu ü bernehmen. 

(2) Der Kreistag und die Ausschüsse können nur i n  einer 
ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten . 
und besch l ießen. Über Gegenstände einfacher Art �ann i m  
Wege der Offenlegung oder i m  schrift l ichen Verfahren 
besch lossen werden. Ein h ierbei gestel lter Antrag ist an
genommen, wenn kein stimmberech tigtes M itgl ied wider
spricht. 

§ 42 
Besch l ussfäh igkeit 

( I )  Der Kreistag und die Ausschüsse s ind beschlussfäh ig, 
wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die Mehrheit der 
st immberechtigten M i tgl ieder anwesend ist oder wenn a l le 
st immberech tigten M itgl ieder anwesend s ind und keiner 
eine Verletzung der Vorschriften über die Einberufung rügt. 
Der Vorsi tzende ste l l t  die Besch lussfähigkeit zu Beginn der 
S i tzung fest. Der Kreistag u nd die Ausschüsse gelten 
sodann, auch wenn s ich die Zahl der anwesenden stimm
berech tigten Mi tgl ieder i m  Laufe der S itzung verringert, 
a l s  beschlussfähig, solange nicht ein st immberechtigtes 
Mi tgl ied Beschlussunfähigkeit  geltend macht ;  dieses zähl t  
zu den Anwesenden. 

(2) Ist e ine Angelegenheit wegen B eschlussunfähigkeit 
zurückgeste l l t  worden und werden der Kreistag und die 
Ausschüsse zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand 
zum zweiten Mal einberufen, so s ind sie ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig, wenn in der Ladung zur zweiten S i tzung 
ausdrückl ich hierauf h ingewiesen worden ist. 

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der stimmberechtigten 
M itgl ieder ein gesetzl icher Grund, der ihrer Anwesenheit 
oder M i twirkung entgegensteht, so s ind der K reistag 
und die Ausschüsse ohne R ücksicht auf die Zahl der an
wesenden stimmberech tigten M i tg l ieder besch lussfähig .  
I n  diesem Fal l  bedürfen die Besch lüsse des Kreistages der 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde und die 
Besch l üsse der besch l ießenden Ausschüsse der Bestätigung 
durch den Kreistag. 

§ 43 
A bstimmungen und Wahlen 

( I )  Der Kreistag und die Ausschüsse beschl ießen durch 
Abstimmungen und Wahlen. Der Landrat hat Stimmrecht 
im Kreistag und in den Ausschüssen, soweit er d iesen 
vorsitzt. 

(2) Die Abstimmungen erfolgen offen. Beschlüsse 
werden, soweit das Gesetz oder in  Angelegenheiten des 
Verfahrens die Geschäftsordnung nichts anderes bestim mt, 
m it der Mehrheit der auf ja oder nein lautenden Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit i s t  ein Antrag abgelehnt. 

(3) Wahlen werden nur in den gesetzl ich ausdrückl ich 
genannten Fällen durchgeführt. Wahlen werden geheim 
mit St immzette ln  vorgenommen; es kann offen gewähl t  
werden, wenn kein M itg l ied widerspricht. Gewähl t  is t  d ie  
Person, für die die Mehrheit der anwesenden stimmbe
rechtigten M itgl ieder gestimmt hat. Wird diese Mehrheit 
nicht erreicht, so findet ein zweiter Wah lgang statt. I m  
zweiten Wahlgang ist  die Person gewählt ,  für die die 
meisten Stimmen abgegeben worden s ind .  Ergibt s ich im 
zweiten Wah lgang Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los, das der Vorsi tzende zu ziehen hat. 

§ 44 
Verhandlungslei tung 

( I )  Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen des Kreis
tages oder des Ausschusses im Rahmen der Geschäftsord
nung. Er handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus .  

(2) Bei grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen 
gegen die Ordnung kann ein M itglied des Kreistages vom 
Vorsitzenden aus dem S i tzungsraum verwiesen werden. 
M i t  dieser Anordnung ist der Verlust des Anspruchs auf die 
auf den Si tzungstag entfallene Entschädigung verbunden. 
Bei wiederho l ten Verstößen kann der Kreistag ein M itgl ied 
für mehrere, höchstens jedoch vier S i tzungen aussch l ießen. 

(3) Zuhörer und zu den Beratungen h inzugezogene sach
kundige Einwohner oder Sachverständige, welche die Ord
nung s tören, kann der Vorsitzende aus dem Sitzungsraum 
verweisen. Absatz 2 Sätze 2 und 3 g i l t  entsprechend. 
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§ 45 
Niederschrift 

Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt über die Niederschrift gelten entspre
chend. 

3 .  Abschnitt 
Landrat 

§ 46 
R echtsste l l ung, Vertretung des Landkreises 

Der Landrat ist Beamter auf Zeit .  Für die Berufung 
von Staatsangehörigen anderer M itgl iedstaaten der Euro
päischen Union in  das Beamtenverhältnis auf Zeit gelten 
die Anforderungen des § 7 Abs . 2 des Beamtengesetzes 
S achsen-Anhalt als erfü l lt .  Er vertritt und repräsentiert 
den Landkreis .  

§ 47 
Wah lgrundsätze, Amtszei t  

( I )  Der Landrat wird in  al lgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gle icher und geheimer Wah l  von den wahlberechtigten 
Bürgern auf die Dauer von sieben Jahren gewählt .  Die Wahl 
ist nach den Grundsätzen der Mehrheits wahl durchzu
führen.  Gewäh l t  ist ,  wer mehr als die Hälfte der gült igen 
St immen erhal ten hat. 

(2) Fäl l t  auf keinen B ewerber mehr als d ie  H älfte der 
gü lt igen St immen, findet frühestens am zweiten und 
spätestens am vierten Sonntag nach der Wah l  zwischen den 
beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stich
wahl statt. B ei Stimmengleichheit entscheidet das vom 
Wahl leiter zu ziehende Los darüber, wer in die Stichwahl 
kommt. Für die Stichwahl gel ten d ie  Grundsätze der ersten 
Wah l ;  es entscheidet die höchste Stimmenzahl und bei 
Stimmengleichheit das vom Wah l leiter zu ziehende Los . 

(3) Die Amtszeit des Landrates beginnt mit dem Amts
antritt. Im Fal le der Wiederwah l sch l ießt sich die neue 
Amtszei t  an das Ende der vorangegangenen an. Der Land
rat tritt trotz Erreichens der A l tersgrenze des § 4 1  Abs. I 
Satz I des B eamtengesetzes Sachsen-Anhalt erst nach 
Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand. Nach Vol lendung 
des 65.  Lebensjahres ist  der Landrat auf seinen Antrag 
j ederzeit  in den Ruhestand zu versetzen. Sofern die Vor
aussetzungen des § 4 Abs.  I des Beamtenversorgungs
gesetzes nicht erfü l l t  sind, ist er zu entl assen. Der Landrat 
führt nach Frei werden seiner Ste l le  die Geschäfte bis 
zum Amtsantritt des neu gewählten Landrates wei ter; sein 
Amts- und Dienstverhältnis besteht solange fort. 

(4) Das Weiterführen der Geschäfte bis zum Amtsantritt 
des neu gewähl ten Landrates entfäl lt , wenn der Landrat 

I .  vor dem Fre iwerden seiner S tel le dem Landkreis 
schrift l ich m i tgete i l t  hat, dass er die Weiterführung 
der Geschäfte ablehne, oder 

2 .  des Dienstes vorläufig enthoben ist oder wenn gegen i hn 
Anklage wegen e ines Verbrechens erhoben ist oder 

3. ohne Rücks icht auf Wah lprüfung und Wahlanfechtung 
nach Feststel lung des Kreiswahlausschusses nicht wieder
gewäh l t  is t .  
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(5) Der Vorsitzende des Kreistages ernennt, vereidigt 
und verptlichtet den Landrat in  öffentl icher S itzung im 
Namen des Kreistages. 

§ 48 
Wäh lbarkeit, H i nderungsgründe 

( I )  Wählbar zum Landrat s ind Deutsche im Sinne des 
Art ikels  I 1 6  des Grundgesetzes und Staatsangehörige 
anderer Mi tg l iedstaaten der Europäischen Union, die am 
Wahl tag das 2 1 . , aber noch nicht das 65. Lebensjahr 
vol lendet haben und die Gewähr dafür bieten , dass sie 
jederzeit für die freiheit l ich demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung 
e intreten, und die nicht vom Wah lrecht ausgeschlossen 
sind oder infolge R ichterspruchs die Wäh lbarkeit oder 
die Fähigkei t  zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben. S taatsangehörige anderer M itgl iedstaaten der Euro
päischen Union sind über die Regelung des Satzes I hinaus 
(lUch nicht wählbar, wenn ein derartiger Aussch luss oder 
Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staates besteht, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. § 28 Abs . 2 g i l t  
entsprechend. Die in § 29 Abs . I Genannten können nicht 
gleichzeit ig Landrat sein.  Die Bewerbung für die Wahl zum 
Landrat muss von mindestens ein vom Hundert der Wahl
berechtigten, jedoch nicht mehr a ls  von 1 00 Wahlberech
tigten, des Wahlgebietes persön l ich und handschriftl ich 
unterzeichnet sein.  Dabei bleiben Zahlenbruchte i le  außer 
Betracht. Bewirbt s ich der Amtsinhaber erneut, so i s t  er 
von der Beibringung von Unterstützungsunterschriften 
nach Satz 5 befreit .  Für Bewerber, d ie durch eine Partei 
oder Wäh lergruppe unterstützt werden, g i l t  die R egelung 
des § 2 1  Abs. 1 0  Satz I des Kommunal wahlgesetzes ent
sprechend, wenn für den Bewerber eine Unterstützungs
erk l ärung in  einem Verfahren nach § 24 des Kommunal
wah lgesetzes abgegeben wurde. 

(2) Erfü l l t  der Bewerber die Voraussetzungen, dann ist  
er zuzu lassen. Über die Zulässigkeit seiner Bewerbung 
entscheidet der Kreistag. Das Nähere regel t  die H aupt
satzung. 

§ 49 
Zeitpunkt der Wahl ,  Stellenausschreibung 

( I )  Die Wah l  des Landrates hat frühestens sechs Monate 
und spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu 
erfolgen. Entsprechendes g i l t  bei Eintritt in den Ruhestand 
infolge Erreichens der A l tersgrenze. In al len anderen 
Fällen erfolgt die Wah l  spätestens drei Monate nach Frei
werden der Stel le. 

(2) Die öffent l iche Bekanntmachung der Wah l  des Land
rates und die Ausschreibung der Ste l le  des Landrates haben 
spätestens zwei Monate vor dem Wah l tag zu erfolgen. 
Bewerbern, d ie nach § 48 Abs. 2 zugelassen worden sind, 
ist Gelegenheit zu geben, s ich den B ürgern in  mindestens 
einer öffentl ichen Versammlung vorzustel l en. 

§ 50 
Vorzeitige Abwah l 

( I )  Ein Landrat kann von den Bürgern des Landkreises 
vorzeitig abgewäh l t  werden. Er ist abgewählt ,  wenn sich 
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für d ie  Abwahl eine Mehrheit der gül tigen S ti mmen ergibt, 
sofern d iese Mehrheit m indestens 30 vom Hundert der 
Wahlberech tigten beträgt. Zur Einlei tung des Abwah l ver
fahrens bedarf es eines von m indestens zwei Drittel n  der 
M itgl ieder des Kreistages gestel l ten A ntrages und e ines 
mit e iner Mehrheit  von drei Vierte ln  der M itgl ieder des 
Kreistages zu fassenden B eschlusses. Der Beschluss darf 
frühestens drei Tage nach Antragstei lung im Kreistag gefasst 
werden.  Das Nähere regelt das Kommunal wah lgesetz. 

(2) Der Landrat scheidet m i t  dem Ablauf des Tages, an 
dem der Wah l leiter die Abwahl bekannt gibt, aus dem 
A m t  aus.  

§ 5 1  
Rechtsste l lung im Kreistag und i n  den Aussc hüssen 

( I )  Der Landrat ist für die Vorberei tung der Beschlüsse 
des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie deren Vol lzug 
verantwort l ich .  

(2) Der Landrat hat den Kreistag über a l le  wicht igen  den 
Landkre i s  und seine Verwaltung betreffenden Ange legen
heiten zu unterric hten. Bei wicht igen Planungen i s t  der 
Kreistag möglichst frühzei t ig über die Absichten u nd Vor
ste l l ungen der Kreisverwaltung und laufend über den Stand 
und den I nhal t  der Planungsarbeiten zu u nterrichten. 

(3) Der Landrat muss Beschlüssen des K reistages wider
sprechen, wenn er der Auffassung is t ,  dass diese gesetzes
w idrig s ind .  Er kann ihne n  widersprechen, wenn er der Auf
fassung ist ,  dass d iese für den Landkre is  nachtei l ig s ind. 
Der Widerspruch muss binnen zwei Wochen schrift l ich . 
e ingelegt u nd begründet werden . Er hat aufsch iebende Wir
kung.  Verbleibt der Kreistag bei erneuter Verhand lung bei 
diesem B esch luss und is t  nach Ansicht des Landrates auch 
der neue Beschluss  gesetzeswidrig. muss er ihm erneut 
w idersprechen und unverzügl ich d ie  Entscheidung der 
Kommunalaufsichtsbehörde einholen.  Für Besch lüsse. d ie 
durch besc h l ießende Ausschüsse gefasst werden, g i l t  ent
sprechendes mit der Maßgabe, dass der Kreistag über 
den Widerspruch zu entscheiden hat .  Unterlässt der Land
rat den Widerspruch gegen gesetzeswidrige B eschlüsse 
vorsätzl ich oder grob fahrlässig, so hat er dem Landkreis  
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(4) In dringenden Angelegenhei ten des Kreistages. deren 
Erled igung auch n icht  bis zu einer ohne Frist und formlos 
e inberufenen Kreis tagssitzung (§ 40 Abs.  4 Satz 5) auf
geschoben werden kann,  entscheidet der Landrat anstel le  
des Kre istages .  Die Gründe für d ie  Ei lentscheidung sowie 
d ie  Erled igung s i nd den M itgl iedern des K reis tages u nver
züg l ich  m i tzutei len.  Diese Angelegenheit  i s t  in d ie Tages
ordnung der nächsten S itzung aufzunehmen. Das Gleiche 
gi l t  für A ngelegenhei ten,  für deren Entscheidu ng ein 
besch l i eßender Ausschuss zuständi g  ist .  

§ 52 
Aufgaben i n  der K re is verwal tung 

( I )  Der Landrat le i te t  d ie Kre isverwaltung. Er ist  rur d ie  
sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungs
gemäßen Gang der Verwal tung verantwort l ich und rege l t  
d ie  innere Organisation der Kreisverwal tung. Er erledigt  
i n  eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Ver
waltung. 

(2) Der Landrat regel t  in e igener Zuständigkeit 

I .  die den Landkreisen durch  Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes übertragenen hoheit l ichen Aufgaben in An
gelegenheiten der Verteidigung einsch l ießl ich des 
Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivi lbevö l ke
rung. soweit n icht  für haushalts- und personal recht l iche 
Entscheidungen der Kreistag zuständig ist, 

2 .  die Angelegenheiten. die im I nteresse der Sicherheit der 
Bundesrepubl ik Deutschland und e ines ihrer Länder 
gehe im zu halten s ind .  

. (3)  Der Krei stag kann dem Landrat durch  Hauptsatzung 
weitere Angelegenhei ten zur selbstständigen Erledi gung 
übertragen. H iervon ausgenommen s ind Angelegenheiten, 
die der Kre istag nach § 33  Abs. 3 nicht übertragen kann.  
Der Kreistag kann jede Angelegenheit ,  d ie er  nach Satz I 
übertragen hat , für den Einzelfal l  an s ich ziehen , solange 
der Landrat noch nicht  entsch ieden hat. 

(4) Aufgaben des übertragenen Wirkungskre ises erled i gt 
der Landrat i n  e igener Zuständi gkeit ,  sowe i t  gesetzl ich 
n ichts anderes best immt is t .  

(5)  Der Landrat is t  Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und 
oberste Dienstbehörde der Beigeordneten, Beamten und 
Arbeitnehmer des Landkreises. 

§ 53 
A llge me ine Vertretung des Landrates 

( I )  I n Landkreisen ohne Beigeordnete wählt der Kreis
tag einen  B ediensteten als Vertreter des Landrates für den 
Verhinderungsfal l .  

(2)  I n Landk re isen mit  e i ne m  Beigeordneten is t  d ieser 
der a l lgemeine Vertreter des Landrates. In Landkreisen 
m it mehreren Beigeordneten legt der K reistag d ie  Reihen
folge der Vertreter fest. 

§ 54 
Beigeordnete 

( I )  Landkreise können außer dem Landrat e inen Be ige
ordneten, Landkreise mit mehr als 1 20 000 Einwohnern 
zwei Beigeordnete in das Beamtenverhältnis  auf Zeit  be
rufen, wenn die Hauptsatzung d ies vors ieht .  

( l a )  Bei  e iner Neubildung e ines Landkreises werden d ie 
bis herigen Beigeordneten der betei l i gten Landkreise Bei
geordnete i m  neuen Landkre is .  Die Beschränkung nach 
Absatz I gi l t  nicht .  Haben die Kreistage der bisherigen 
Landkreise in  der Vereinbarung eine Regelung h ierüber 
n icht  getroffen,  so legt der Kreistag des neuen Landkreises 
d ie Reihenfolge der Vertretung fest .  D ie Dienstverhältnisse 
der bisherigen Beigeordneten bestehen bis zum jewe i l i gen  
Ablauf i hrer ursprüngl ichen A mtszeit fort. 

(2) Einer der Beigeordneten muss d ie  Befähigung zum 
höheren  Verwal tungsdienst oder zum Richteramt haben, 
sofern n icht  der Landra t  oder ein le i tender Bediensteter 
des Landkreises d iese Voraussetzung erfü l len.  
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(3)  Die Beigeordneten vertreten den Landrat ständig  i n  
i h re m  Geschäftskrei s .  Der Landrat kann ih ne n al lgemei n  
oder i m  Einzelfa l l  Weisu ngen ertei len.  

§ 55 

Wah l ,  Abwah l der Beigeordneten 

( I )  Beigeordnete s i nd auf die Daucr von s iebcn Jahren 
als hauptamtl ichc Beamte zu bestel len .  Sie werdcn i m  
Bcnehmen m i t  dem Landrat vom Kreistag je i n  einem be
sonderen Wahlgang gewähl t.  § 4 1  Abs. 2 und 3 des Beamten
gesetzes Sachsen -An halt  findet keinc Anwendung. 

(2) Für die Wa hl gi l t  § 49 Abs .  I u n d  2 Satz I en tspre
c hend. I m  Fal l e  der Wiederwahl gi l t  § 47 Abs. 3 Satz 2 
cntsprechend. 

(3) Bei geordncte kön nen aufgrund eines von m indestens 
zwei Dritteln der M i tgl ieder des Krei stages geste l l ten 
A ntrages und eines mit  ei ner Mehrheit von mindestens 
drei Vierte l n  der M i tgl ieder des Kreistages zu fassenden 
Besch lu sses vorzeit ig abgeWähl t  werden. § 54 Abs. 3 

Satz 3 bis 5 der Gemeindeord nung findet keine A nwen
dung. Der Besc h l uss ü ber d ie Abwahl darf frühestens drei 
Tage nach der Antragste I l u ng im Kreistag gefasst werden .  

§ 56 
H i nderungsgründe 

Beigeordnete dürfen weder miteinander noch m i t  dem 
Landrat in e inem fa mi l ienrecht l ic hen Verhäl tn is  als Ehe
gatten, E l tern, K inder oder Geschwister stehen oder e i ne 
Ein getragene Lebenspartnerschaft führen oder als per
sö n l i c h  haftende Gese l l schafter an derselben Handels
gesel l schaft betei l igt sein .  Entsteht ein solches Verhältnis  
zwischen dem Landrat und cinem Beigeordncten oder 
zwischen Beigeordncten, i s t  der Beigeordnete, i m  Übrigcn 
dcr an Dienstjahren Jün gere, i n  den einstwei l i gen R u he
stand zu versetzen. 

§ 57 

Besondere Dien stpfl ichten 

Die besonderen Dicnstpflichtcn nach den §§ 30 und 3 1  

der Gemcindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt gclten 
für den Landrat und dic Beigeordneten entsprechcnd. 

§ 5 8  

Beauftragung Dritter 

( I )  Der Landrat kann Beamte oder Arbeitnchmer mit  
seiner Vertretung auf  best immtcn Aufgabengebicten oder 
i n  einzelnen Angelegen heiten der Kreisverwal tung bcauf
tragen. Diese B cfugnis kann er auf Beigeordnete für dcren 
Geschäftskreis übcrtragen . 

(2) Der Landrat kann in einzelnen Angelegenheiten 
rechtsgeschäft l iche Vol l macht ertei len. Absatz I Satz 2 gi l t  
entsprec hend. 
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§ 59 

Verptl ichtu ngsgeschäfte 

( I )  Erklärungen, durch welche der Landkreis verpfl ichtet 
wcrden sol l ,  bedürfcn der Schriftform .  Sie s ind.  sofern 
sie nicht gericht l ich oder notaric l l  beurkundet werden ,  nur 
rechtsverbi nd lich, wenn sie vom Landrat handschrift l ich 
unterzeichnet und m i t  dem Dienstsiegel versehen sind . 

(2) Im Fal le der Vertretung des Landrates müssen 
Erklärungen durch dessen S tel l vertreter, den vertretungs
berechtigten Beigeordneten oder durc h  zwei vertretungs
berecht igte Beamte oder Arbeitnehmer handschrift l ich  
unterzeichnet werden. 

(3) Den Un terschriften so l l  d ieA mtsbezeichnung und i m  
Fal le des Absatzes 2 e i n  das Vertretungsverhäl tn is  kenn
zeichnender Zusatz beigefügt werden. 

(4) Die Formvorschriften dcr Absätze I bis 3 gel ten nicht 
für Erkl äru ngen in Gesc häften der l aufenden Verwa ltung 
oder aufgrund einer i n  der Form der Absätze I bis 3 aus
gestel l ten Vol l macht. 

§ 60 

Beste l l ter Landrat 

Ein zum Landrat des Landkreises gewählter Bewerber 
kann nach Festste l lung der Gül tigkei t  der Wahl auf ei nen 
Wahleinspruch h i n  mit der Mehrhei t  der Mitgl ieder des 
Kreistages i m  Fal le einer K lage gegen d ie Wahlprüfungs
entscheidung zum Landrat bestel l t  werden. Der bestel l te 
Landrat ist  als hauptamtl icher Beamter auf Zeit zu berufen. 
Seine Amtsze i t  beträgt zwei Jahre, Wiederbeste l l u ng ist  
zulässig.  Die Amtszei t  endet vorzeit ig mit  der Rec htskraft 
der Entscheidung über die Gül tigkei t  der Wah l  zum Land
rat. Der bestel l te Landrat fü hrt die Bezeichnung Landrat. 
Die Amtszei t  des Landrates verkürzt sich um die Amtszeit, 
die er als  beste l l ter Landrat tätig war. 

4. Abschnitt  
Kreisbedienstete 

§ 6 1  
Notwendigkeit best immter Fachkräfte 

( I )  Der Landkreis ist  verpfl ichtet, die zur Erfü l l u ng 
seiner Aufgaben erforderl ichen gce igneten Beamten und 
Arbeitnehmer e inzustel len. 

(2) Unbeschadet der Verpfl ichtung nach Absatz I muss 
der Landkreis mindestens einen Kreisbeamten mit  der 
Befähigung für den höheren Verwa l tungsdienst oder das 
R ichteramt haben, wenn nicht der Landrat oder ein  Beige
ordneter diese Befähigung bC5itzt. 

(3) Bei der Ausbildung der im Vorbereitungsdienst 
befi ndl ichen Beamten für den Dienst i n  der Verwaltung 
des Landcs und der Träger der Selbstverwaltung wirken 
die Landkreise mit den zuständigen Landesbehärden 
zusammen. Für den persönlichen Aufwand, der dcn Land
kreisen entsteht, ist ihnen ein entsprechender finanziel ler 
Ausgleich zu schaffen. 



GYBI.  LSA Nr. 1 4/2009, uusgegeben um 20. 8. 2009 

(4) Im Einvernehmen mit den Landkreisen sollen Landes
beamte zur Dienstleistung bei den Landkreisen abgeordnet 
werde n .  

§ 62 
SteIlenplan 

Der Landkreis bestimmt im Stel len plan die Stel len 
seiner Beamten sowie seiner nicht nur vorübergehend 
beschäftigten Arbeitne hmer, die für die Erfü l lung der Auf
gaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.  Für Sonder
vermögen, für die Sonderrechnu ngen geführt werden, sind 
besondere Stel len pläne aufzustel len. Beamte in Einrich
tungen solc her Sondervermögen sind auch im Stel lenplan 
nach Satz I aufzuführen und dort besonders zu kenn
zeichnen. 

§ 63 
Rechtsverhältnisse der Kreisbediensteten 

( I )  Auf die Kreisbediensteten s ind die gesetzl ichen 
und tarifrec htl ichen Vorschriften anzuwenden. Die oberste 
Komm unal aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, 
soweit besondere Umstände dies erfordern. 

(2) A b weic hungen von Absatz I s ind zulässig, soweit 
sie nachweisbar zu ei ner Verringerung im Stel lenplan nach 
§ 62 führen;  s ie si nd der Kommunalaufsichtsbehörde einen 
Monat vor ihrer Durchführung anzuzeigen. 

§ 63 a 
Übernahme von Arbeitnehmern 

( I )  Perso nen, die aufgrund eines Vertrages im Dienst 
eines Landkreises stehen, werden bei der Umbi ldung 
des Landkreises von dem aufnehmenden Landkreis ent
sprechend der Regelung in den §§ 1 2 8, 1 29 Abs .  I ,  2, 3 
Satz I ,  Abs .  4 des Beamtenrechtsrah mengesetzes über
nommen. Die Regelung des § 1 3 1  des Beamtenrechts
rah mengesetzes gilt fü r Arbeitnehmer entsprechend. 

(2) Tarifrec htl iehe Bestimmu ngen bleiben unberührt. 

§ 64 
Kom munale Gleichstel lungsbeauftragte 

Zur Verwirklichung des Grundrec hts der Gleichberech
tigung von Frauen und Männern ist in den Landkreisen eine 
hauptamt l iche G leichstc1 l ungsbeauftragte zu bestel len; das 
Nähere regelt die H auptsatzung. Die Hauptsatzung sol l  im 
Übrigen bestim men, dass die G leichstel l u ngs beauftragten 
in A usübung ihrer Tätigkeit unabhängig sind und an den 
Si tzungen des Kreistages und der A ussc hüsse teil nehmen 
kö nnen. I h nen ist in A ngelegenheiten ihres Aufgaben
bereiches auf Wu nsch das Wort zu ertei len.  

§ 64a 
I nteressenvertreter, Beauftragte und Beiräte 

Die Landkreise können für bestimmte Aufgabenbereiche 
besondere I nteressenvertreter und Beauftragte bestel len 
sowie Beiräte bilden. 

§ 64b 
(weggefal len) 

Dritter Teil 

Wirtschaft des Landkreises 

§ 65 
Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Wirtsc haftsfü hrung des Landkreises finden die 
für die Kreisfreien Städte geltenden Vorschriften über die 
Gemeindewirtschaft entsprechende An wendung, soweit 
nachstehend keine andere Regelung getroffen ist. 

§ 66 
Überört l iche Prüfung 

( I )  Die überört l iche Prü fung der Landkreise obliegt 
dem Landesrechn ungs hof. 

(2) Für die Aufgaben und die Durchfü hrung der über
örtlichen Prüfung gilt § 1 26 Abs. 2 bis 6 der Gemei nde
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt ents prechend. 

§ 67 
Erhebung von A bgaben, Kreisumlage 

( I )  Der Landkreis erhebt A bgaben nach den gesetzlichen 
Vorschri ften.  

(2) Soweit der Haushalt  des Landkreises nach dem 
System der doppelten Buchfü hrung geführt wird, kann der 
Lan dkreis, soweit seine sonstigen Erträge n icht ausreichen, 
um seine Aufwendungen zu decken, von den kreisan
gehörigen Gemeinden und gemeindefreien Grundstücken 
nach den hierfür geltenden Vo rschriften eine Umlage er
heben (K reisum lage). Wird der Haushalt des Landkreises 
kameral istisc h  geführt ,  kann der Landkreis, soweit seine 
Ei nnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf 
zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden und ge
meindefreien Grundstücken nach den hierfür gel tenden 
Vorschriften eine Umlage erheben ( K re isumlage) . Die 
Uml agesätze sind in der Haushaltssatzung für jedes 
H aushal tsjahr festzusetzen. 

(3) Eine genehmigungsptl ichtige Erhöhung der Umlage
sätze ist  nur zul ässig, wenn in angemessenem Umfang die 
anderen Möglich keiten, den Kreishaushalt auszugleichen, 
ausgeschöpft sind. Mit dem Ziel. eine Rückführung der 
Umlagesätze zu erreichen, kann die Aufsichtsbehörde 
die Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen für die 
Gestal tung der H aushaltswirtsc haft des Landkreises ver
binden . 

Vierter Teil 
Aufsicht 

§ 68 
A ufsicht, anzuwendende Vorschriften 

( I )  Die Aufsicht ist so auszuüben, dass die Rechte der 
Landkreise geschützt und die Erfü l lung ihrer Ptl ichten 
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ges ichert werden,  S i e  hat d i e  Entsc h l usskraft und Verant
wortungs hereitschafl der Landkreise zu fördern sow i e  
Erfa hru n ge n  h e i  der  Lösu n g  kommunaler A u fgaben z u  
ver m i tte l n ,  

( 2 )  D i e  A u fsicht i n  d e n  SeI hstverwal tu ngsangelegen
heiten hat s icherzuste l len,  dass die Verwaltu ng der Land
kreise im Einklang mit den Gesetzen erfolgt und d ie Rechte 
der Verwaltungsorgane des Landkreises und von deren 
Te i len  geschu lzt werden ( Kommunalaufsicht) ,  

(3) Die A u fsicht  U ber d ie  Erfü l lung der den Land kreisen 
ü bertragenen A u l'gaben best i mmt s ich nach den h ierfür 
geltenden G esetzen ( Fachaufs icht), 

(4) Soweit  der Landkreis bei der Erfü l l u n g  se i ner' Auf
gabe n  an Weis'u n ge n  gebu nden ist, r ichtet s ieh d ie A u fs icht 
nach den  h ierfür gel tenden G esetzen . 

(5 ) Kommunalaufsichtsbe hörde u nd obere Kom munal
au rs ichtsbehörde is t  das Landesverwaltungsamt, oberste 
Kommunalaufsichtsbehörde ist das M i nister ium des I nnern. 

(6) Der Vierte Tei l  der Gemei ndeord n u ng fü r das Land 
Sachsen-Anha l t  ü ne r  d ie A u fsicht  ri ndet auf den Land kreis 
e ntsprechende A n wendung.  Die Best immungen über d ie 
A u fs icht  auf  dem Gehiet des Schu l wesens h le ihe n  un
berührt.  

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

� 69 
( weggefa l len)  

§ 69a 
Wei te re ntwick l u n g  der kommunalen Sel bstverwal tung 

Zur Erprohung neuer Stcucrungsmode l le und zur Wei ter
entw ic k l u ng d er kommunalen Se lbstverwaltung g i l t  � 1 46 
der Gemei ndeord n u ng e nts prechend.  

� 70 
B efähi gu ng für den höheren Verwal lu ngsd ienst 

A l s  im S i nne d ieses Gesetzes für den höheren Verwal
tu ngsdienst nefäh igt gel ten auch d i ejenigen l e itenden Ver
wa l tu ngsbed iensteten ,  d i e  s ich zum Zeitpunkt des I nk raft
tretens d ieses Gesetzes bereits i n  e inem vergleich haren 
kommunalen Amt befinden.  

§ 7 1  
( weggefa l len)  

s n  
M aßgebende E inwohnerzah l 

Soweit nach d i esem Gesetz oder a u fgru nd d ieses 
Gesetzes er lassenen Rechtsverordnung d ie Ei nwohnerzah l  
von recht l icher Bedeutung ist  u nd n ichts anderes best i mmt 
is t .  ist d i e  E i n woh nerzahl  maßgebend,  die das Landesamt 
für Stat is t ik  am 3 1 .  Dezember des vorletzten Jahres er
mi t te l t  hat. 
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§ 73 
S prachl i che G leIchstel l u ng 

Personen- u nd Fu nkt ionshezeichnungen in d iesem 
Gesetz gel ten jewe i l s  in männ l icher u nd wei hl icher Form. 

§ 73a 
B etei l igu n g  der Kommunalen Sp itze n verbände 

D ie Landesregieru ng hat die Verbi ndung zu den Kom
mu nalen Spi tzenverbänden des Landes zu wahren und s ie 
hei der Vorhere i tung von Rech tsvorschr iften,  die u n m i ttel
bar d ie Be lange der Landkreise berühren, reChtze i t ig  zu 
hören .  

§ 74 
Ausführung des  Gesetzes 

( I )  Das M i n isterium des I nnern w ird ermächt igt, durc h  
Verord nung a l lgemeine Vorschriften z u  erlassen über 

I nha l t  u nd Gesta l tung des Haushaltsplanes, der 
mitte l fr ist igen Ergebn is- und Finanzplanung und Lies 
I n vestitionsprogram ms sowie ü ber  d i e  Haushal ts
fü hrung u nd d i e  H aushaltsüberwaehung;  dabei kann 
es best i m me n,  dass Erträge und A u fwend u ngen sowie 
Einzahlungen und Ausza h l u ngen, für d ie e i n  Dritter 
Kosten träger ist oder d i e  von ei ner zentralen Ste l l e  
angenommen oder ausgezahl t  werden,  n icht i m  Haus
halt des Landk re ises abgewickelt  werden und dass 
für San ieru ngs-, Entw ick lungs- und Umlegu n gsmaß
nah men Sonderrechnungen zu füh ren s ind ,  

2 ,  d i e  Veransch lagung von Erträgen, Aufwendungen und 
Verpll ichtungsermächtigu ngen für  e i nen vom Haus
hal tsjahr abweichenden Wirtschaftsze i traum ,  

3 ,  d i e  B i ldung, vorü bergehende I nanspruchnahme u n d  
Verwendung von Rücklagen u n d  Rückste l l ungen 
sow ie dcren Mindesthöhe, 

4. d i e  Erfassung. den N achweis,  die Bewertun g  und d ie 
Abs'chre ihung der Vermögensgegenstände und dcr 
Verbind I i chkeiten,  

5 . d ie Geldanlagen und ihre S icherung, 

6. die Stundu ng. d ie N i ederschlagu n g  und den Erlass von 
Ansprüchen sowie die BehanLi l u ng von K l e i n beträgen ,  

7 . I nha l t  und  Gestal tung des  J ahresahschl usses und des 
zusammengefassten Gesamtabsc h l usses sowie d ie  
A bdeekung von Feh l beträgen ,  

8.  d i e  A u fgahen und d ie Organ i sation der  Kre iskasse m i t  
d e n  Sonderkasse n ,  deren Beaufsicht igung und  Prü fun g  
sowie d ie Abwickl u n g  des Zahl u ngsverkehrs und  d ie  
Buchfü hrung;  dabei  kann auch d ie Einrichtu ng von 
Zahl ste l len  be i  e I nzel nen Dienstste l len der Land kre ise 
sowie d i e  Gewährung von Handvorschüssen gerege l t  
werden ,  

9 .  d i e  A nwcnd ung dcr Vorschr i ften zur Durchführu n g  
d e s  Gemei ndewi rtschaftsrechts a u f  d ie  Landkreise.  

1 0. d ie Zuständ i gkeit bei der Prüfu ng, wen n  mehrere 

Gemei nden oder Land kreise Gese l l schafter s i nd ,  d ie  
B e l're i u ng von der Prüfungsptl icht. wenn der geri nge 
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Umfang des Unternehmens oder des Versorgungs
gebietes dies rechtfertigt, d ie G rundsätze des Prü
fu ngsverfahrens sowie die Bestätigung des Prüfungs
ergebnisses, 

1 1 .  die Anwendung von Vorschriften zur doppelten B uch
fü hrung i m  H aushal ts- und Rechnungswesen, insbe
sondere auch in Bezug auf die Eröffnungsbi lanz. 

(2) Die Landkreise s ind verptl ichtet, Muster zu ver
wenden ,  die das Min isterium des I nnern aus Gründen der 
Vergleichbarkeit der H aushalte für verbindl ich erk lärt hat, 
insbesondere für 

I .  d ie H aushaltssatzung und die Nachtragshaushalts
satzung, 

2 .  d ie  Form und die Darstel lung des H aushal tsp lans und 
seiner Anlagen,  der m ittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung und des Investitionsprogramms, 

3. die G liederung, Gruppierung und Form der Ver
mögensnachweise, 

4. die B uchführung, den Jahresabsch luss,  den zusammen
gefassten Gesamtabschluss und zugehörige Anlagen.  

(3 ) Die zuständige Statist ikbehörde hat  den Landkreisen 
im Einvernehmen mit dem Min i steriu m  des Innern einen 
Kontenrahmenplan und einen Produktrahmenplan sowie 
die dazu erforder l ichen Zuordnungskriterien vorzugeben.  

§ 75 
Übergangsregelungen 

( I )  Auf bi s zum 3 1 .  Januar 2007 gewählte Landräte 
findet § 47 Abs .  3 in der vor l nkrafttreten des Gesetzes 
zur Änderung kommunalrecht l icher Vorschriften geltenden 
Fassung Anwendung. I m  Fal le  der Wiederwah l ist  § 47 
Abs. 3 in der nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtl icher Vorschriften geltenden Fassung an
zuwenden. 

(2) Auf bis  zum I n krafttreten des Zweiten Gesetzes 
zur Fortentwick lung des Kommunalverfassungsrechts ge
wäh l te Mi tgl ieder des Kreistages findet § 32 Satz 3 in der 
vor I nkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Fortentwick
lung des Kommunal verfassungsrechts geltenden Fassung 
Anwendung. 

Sechster Teil 
Übergangsvorschriften zu r kameralistischen 

Haushaltsfüh rung 

§ 76 
Anzuwendende Vorschriften - Kameral ist ik 

Soweit aufgrund des § 77  keine besonderen Regelungen 
getroffen wurden , ge l ten für Landkreise und ihre Verbände, 
deren Haushalt kamera l is t isch geführt wird, bis zur Um
ste l lung ihres Rechnungswesens nach dem System der 
doppel ten B uchführung die Vorschriften d ieses Gesetzes 
sowie die §§ 1 56 bis 1 79 der Gemeindeordnung ent
sprechend. 

§ 77 
Ausführung des Gesetzes - Kameral istik 

( I )  Das Min isterium des Innern wi rd ermächtigt, durch 
Verordnung al lgemeine Vorschriften zu erlassen über 

I .  I nhalt  und Gestaltung des H aushaltsplanes, des Finanz
planes und des I nvestit ionsprogramms sowie über die 
H aushal tsführung und die Haushaltsüberwachung; 
dabei kann es bestimmen, dass Einnahmen und Aus
gaben, für die ein Dritter Kostenträger ist  oder d ie  von 
einer zentralen Stel le  angenommen oder ausgezahlt 
werden, n icht i m  Haushalt des Landkreises abge
w ickelt werden und dass für Sanierungs-, Entwick
lungs- und Umlegungsmaßnahmen Sonderrechnungen 
zu führen s ind,  

2 .  die Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und 
Verptlichtungsermächtigungen für einen vom Haus
hal tsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum,  

3 .  die B i ldung, vorübergehende I nanspruchnahme und 
Verwendung von Rücklagen sowie deren M i ndest
höhe, 

4. die Erfassung, den N achweis, d ie Bewertung und 
die Abschreibung der Vermögensgegenstände und der 
Schulden; dabei kann es bestimmen, dass die Ver
mögensrechnung auf Einrichtungen beschränkt werden 
darf, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten 
finanziert werden, 

5. die Geldanlagen und i hre S icherung, 

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Lei stungen 
sowie die Vergabe von Aufträgen,  

7 .  d ie  Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von 
Ansprüchen sowie die Behand lung von K leinbeträgen, 

8. I nhalt und Gestaltung der Jahresrechnung sowie d ie  
Abdcckung von Feh lbeträgen;  dabei kann bestimmt 
werden, dass vom Nachweis des Sachvermögens in  der 
Jahresrechnung abgesehen werden kann,  

9 .  die Aufgaben und die Organisation der Kreiskasse mit  
den Sonderkassen, deren Beaufsichtigung und Prüfun'g 
sowie die Abwicklung des Zah lungsverkehrs und die 
B uchführung; dabei kann auch die Einrichtung von 
Zahl stel len bei einzelnen Dienststel len der Landkreise 
sowie die Gewährung von Handvorschüssen geregel t  
werden, 

1 0. die Anwendung der Vorschriften zur Durchführung 
des Gemeindewirtschaftsrechts auf die Landkreise, 

1 1 . die Zuständ igkeit bei der Prüfung, wenn mehrere 
Gemeinden oder Landkreise Gesel l schafter s i nd ,  die 
Befreiung von der Prüfungsptlicht ,  wenn der geringe 
Umfang des Unternehmens oder des Versorgungs
gebietes d ies rechtfertigt, die Grundsätze des Prü
fungsverfahrens sowie die Bestätigung des Prüfungs
ergebnisses. 

(2) Die Landkreise s ind verptl ichtel, M uster zu ver
wenden,  die das M inisterium des I nnern aus Gründen der 
Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindl ich erklärt hat, 
i nsbesondere für 

I .  die H aushaltssatzung und d ie Nachtragshaushalts
satzung, 
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2 .  die G liederung und Gruppierung des Haushaltsplanes 
und des Finanzplanes, 

3 .  die Form des Haushaltsplanes und seiner An lagen, des 
Finanzplanes und des I nvest i tionsprogramms, 

454 

4. die G liederung, Gruppierung und Form der Ver
mögensnachweise, 

5. die Zah lungsanordnungen, d ie Durch führung sowie die 
Jahresrechnung und ihre A n lagen . 
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B e k a n n t m a c h u n g  
über das Inkrafttreten des Dritten Staatsvertrages zur Änderung 
des Staatsvertrages über den Ostdeutschen Sparkassenverband. 

Vom 4. August 2009. 

Aufgrund des Artikels 1 Abs. 3 des Ges.etzes zum Dritten 
Staatsvertrag zur Änderung des 'Staatsvertrages über den 
Ostdeutschen Sparkassenverband vom 1 8. Februar 2009 
(GVBI. LSA S .  50) wird bekannt gemacht, dass der Dritte 
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über den 
Ostdeutschen Sparkassen verband nach seinem Artikel 2 
am 15.  Mai 2009 in Kraft getreten ist. 

M a g d e b u r g, den 4. August 2009. 

Ministerium der Justiz 
des Landes Sachsen-Anhalt 
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